YAPBURA'E VERSORGUNGSWERK

DER DEUTSCHEN MEDIEN- UND VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT GMBH

Mitversichert gelten innerhalb der Deckungssumme der Betriebshaftpflicht insbesondere:

(der genaue Deckungsumfang ergibt sich aus den besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen BBR A 31)

1 alle unselbstandigen Betriebsstatten im Inland

1 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften

1 Produktrisiko fiir hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse

1 Vermietung von Gebauden- und Grundstiicksteilen

1 Subunternehmerbeauftragung

1 Versehensklausel

1 Nachhaftung 5 Jahre

1 Auslandsschaden: Geschaftsreisen, Teilnahmen an Ausstellungen und Messen, indirekte Exporte, direkte Exporte (chne USA/CAN)

1 Tatigkeitsschaden bis EUR 3 Mio.

1 Be- und Entladeschéaden

1 Leitungsschaden

1 Schaden durch Uberschwemmung

1 Schéden durch Abhandenkommen von Schlisseln/ Codekarten bis EUR 50.000

1 Mangelbeseitigungsnebenkosten im Baunebengewerbe

1 Abwasserschaden

1 Bauherrenrisiko

1 Vorsorgeversicherung

1 Kraftfahrzeuge, Arbeitsmaschinen, Anhanger (nicht zulassungspflichtig)

1 Internetrisiko

1 Fehlen vereinbarter Eigenschaften

1 Belegschafts- und Besucherhabe im Umfang der gesetzlichen Haftpflicht

1 Mietsachschaden anlésslich von Geschéftsreisen

1 Mietsachschaden an Raumen und/oder Gebauden

1 Mietsachschaden an fremden, beweglichen Sachen und/ oder gemieteten geliehenen Arbeitsmaschinen/ -geraten bis EUR 75.000/
SB EUR 500

1 Senkungsschaden und Erdrutschungen

1 Umwelthaftpflicht-Basisdeckung, Deckungssumme EUR 2 Mio. pauschal fiir Personen-, Sach- und Vermogensschaden

Besondere Vereinbarungen: Sachschaden Selbstbeteiligung EUR 250,-

Bedingungen/ Vertragsgrundlage: AHB 09/16 und BBR A 31 der Hamburger Versicherungs-Service AG

Der Vertrag kann per Mail, Fax oder Post in Auftrag gegeben werden.

VDMV GmbH Sparkasse Tubingen Geschaftsfuhrung: Heidrun Preuss
Kronenstrafle 14 BIC SOLADES1TUB Amtsgericht Hannover HRB 58840
D - 30161 Hannover IBAN DE12 6415 0020 0004 5109 12 Vermittlerregister D-ABMN-XOH9R-69
Tel.: 0511-33652990 Steuer-ID: 25/205/21338

E-Mail: info@vdmv.de



'APAVA'E VERSORGUNGSWERK

DER DEUTSCHEN MEDIEN- UND VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT GMBH

Besondere Vereinbarungen zur Elektronikversicherung der HVS AG und VDMV GmbH
Die nachfolgend genannten besonderen Vereinbarungen gelten in Verbindung mit

dem Vertragsabschluss einer Elektronikversicherung der Hamburger Versicherung

Service AG (PF 105340, 20036 HH) Uber die Fa. Versorgungswerk der Deutschen

Medien- und Veranstaltungswirtschaft GmbH.

Teil A

Besondere Vereinbarungen zur Elektronikversicherung

1. Versicherungsumfang

Den Einzelversicherungsscheinen liegen folgende Bedingungen zugrunde:

Allgemeine Bedingungen fiir die Elektronik-Versicherung (ABE) —Fassung Januar

2008-; Besondere Vereinbarungen zur Elektronikversicherung der HVS AG. Im

Einzelfall kdnnen fur die jeweilige Anmeldung zusétzliche Klauseln vereinbart werden.

In Ab&nderung des § 4 b gilt: Sollten vom Hersteller keine Ersatzteile mehr bezogen werden

koénnen, Ersatzteilbeschaffung aber auf dem Gebrauchtmarkt méglich sein, so werden die Kosten

fiir die gebrauchten Ersatzteile erstattet. Im Totalschadenfall wird der Wiederbeschaffungswert von

Geréaten gleicher Art und Glte ersetzt ( Gebrauchtmarkt ).

Es handelt sich um eine Neuwert - und keine Zeitwertversicherung.

Mobiliar, welches nicht elektronisch betrieben wird (z.B. Bihnenteile, Traversen) und

Technisches Zubehor (Cases, Stative) gelten (sofern in der Inventarliste preislich aufgefuhrt) als mitversichert.
Mitversichert gilt das Transportrisiko innerhalb Europas; bei Veranstaltungen im Freien oder in Zelten

setzt der Versicherer voraus, dass die versicherten Sachen gegen Umwelteinfliisse ordnungsgeman

geschitzt werden.

2. Unterschlagung

Der Versicherer leistet Entschadigung fir Schéaden, die dem Versicherungsnehmer dadurch entstehen, dass durch
die in der Versicherung einbezogenen Personen und

Repréasentanten versicherte Geréate unterschlagen und fur den Versicherungsnehmer innerhalb von drei Monaten
nicht wieder sichergestellt werden. MalRgebend fiir den Beginn der Dreimonatsfrist sind der Eingang der
Schadenmeldung beim Versicherer und der Eingang der Strafanzeige bei der Strafverfolgungsbehérde, und zwar der
Zeitpunkt der zuletzt erfolgten Anzeige.

Zu den Mitversicherten gehéren Mieter, Pachter, Entleiher oder Verwahrer, soweit sie nachweislich in der
Bundesrepublik Deutschland ihren Firmen- bzw. Wohnsitz haben. Eine Veruntreuung liegt vor, wenn sich Personen
einer qualifizierten Unterschlagung gemaf § 246 StGB schuldig machen, d.h. sich ihnen anvertraute

und im Versicherungsvertrag bezeichnete Geréate rechtswidrig zueignen.

3. Geltungsbereich: geografisches Europa inkl. Schweiz; Deckungserweiterungen sind auf Anfrage gegen einen
Pramienzuschlag mdoglich

4. Generell nicht versichert: Mobiltelefone, Werkzeug

5. Ausschliisse bei Instrumenten: Nicht versichert und somit im Schadenfalle ausgeschlossen sind Saiten,
Mundstiicke, Ventile, Bespannung von Klang- und Resonanzkdrpern sowie sonstige Teile, die Ublicherweise einem
erhdhten Verschlei® unterliegen. Dieser Ausschluss gilt jedoch nicht bei Schaden durch Feuer.

6. Gesonderte Selbstbeteiligung: Die erhthte Selbstbeteiligung fir Schéden durch einfachen Diebstahl, sowie
Diebstahl aus Kraftfahrzeugen, sowie bei Unterschlagung wird wie folgt gefasst.

In den vorgenannten Fallen gilt eine Selbstbeteiligung in Hohe von 25% des Schadens; mindestens € 500,-
(beachte vertragliche SB); jedoch héchstens € 5.000,-.

Lediglich bei Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in der Nachtzeit gilt eine Hochstgrenze fir die Eigenbeteiligung in Héhe
von € 15.000,-, soweit das Fahrzeug nicht mit einer Alarmanlage ausgestattet war.

7. Transportrisiko: Die versicherten Geréte sind zum Be- und Entladen, sowie fiir den Transport durch eine
geeignete Verpackung gegen Stof3, Sturz- und Erschitterungsschéden zu schiitzen. Schaden durch grobfahrléssig
unterlassene geeignete Verpackungen sind nicht mitversichert.

8. Bild- und Tontrager: Sind Wiederherstellungskosten von Daten/-trdgern bis € 50.000,- maximal in Abéanderung
der ABE mitversichert, so gelten Schaden durch Zerkratzen, versehentliches Loschen oder Uberspielen nicht
mitversichert.

9. Vorsorgeversicherung: Fir wahrend des Versicherungsjahres eingetretene Veréanderungen gilt rickwirkend ab
Anschaffungsdatum Versicherungsschutz bis zur Héhe von 10% der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spatestens bei der Hauptfalligkeit des Vertrages eine aktuelle Teileliste
einzureichen.

10. Subsidiaritat: Sofern aus anderen Versicherungsvertragen eine Entschadigung verlangt werden kann (z.B.
Haftpflichtversicherung des Schadenverursachers), gehen diese Vertrage dieser Elektronikversicherung vor.

Die Elektronikversicherung tritt in Vorleistung gegen eine Abtretung der Anspriiche aus anderen Vertragen.

Ist der Versicherungsumfang dieser Elektronikversicherung weitergehender als der einer in Satz 1 genannten
Versicherung, so gilt diese Erweiterung automatisch mitversichert.

VDMV GmbH GF: H. Preuss, KronenstraRe 14, 30161 Hannover
Amtsgericht Hannover, FA Hannover 25/205/21338 HRB Abt. B Nr. 58840
Bankverbindung: Bankhaus Hallbaum AG
IBAN: DE46 2506 0180 1001 1595 97 BIC: HALLDE2H



'APAVA'E VERSORGUNGSWERK

DER DEUTSCHEN MEDIEN- UND VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT GMBH

11. Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt

Der Geldinhalt oder geldwerte Inhalt (z.B. Wertmarken, Waren) versicherter Anlagen und Geréte ist nicht
Gegenstand der Versicherung.

12. Reparatur durch den Versicherungsnehmer

Entschadigungspflichtige Schaden an den versicherten Sachen kann der Versicherungsnehmer auch durch
eigenes Fachpersonal beheben lassen. Fir die aufgewendete Arbeitsstunde vergitet der Versicherer die
tatsachlich angefallenen Kosten, hdchstens jedoch den daflir vereinbarten Betrag.

13. Zumietungen

(sofern Mitversicherung in einer separaten Position zum Vertrags beantragt) Der Versicherer leistet
Entschadigung fir fremdes technisches Equipment und nicht elektronisches Equipment, welches fiir die Planung
und Durchfiihrung von Veranstaltungen wie Messen, Kongresse, Tagungen, Konzerte und Feste angemietet
wurde und fir die der Versicherungsnehmer die Gefahr tragt.

Zumietungen sind bis zu der im Versicherungsschein genannten Versicherungssumme auf Erstes Risiko
versichert. Entschadigung wird nur geleistet, soweit nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag eine
Entschadigung erlangt werden kann.

Teil B

Betriebsunterbrechungsversicherung

Zusatzbedingungen fir die einfache Betriebsunterbrechungs-Versicherung ABEBU2008

(gelten nur, soweit Betriebsunterbrechung mitversichert ist und wenn im Versicherungsschein / Nachtrag darauf
Bezug genommen wird)

1. Gegenstand der Versicherung

Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines Schadens, der nach ABE entschadigungspflichtig ist,
unterbrochen oder beeintrachtigt, so ersetzt der Versicherer die dadurch in dem Betrieb des
Versicherungsnehmers entstandenen Ertragsausfall in Hohe der versicherten Summe.

2. Mehrkosten

Sind alle Kosten, die im Betrieb des Versicherungsnehmers normalerweise

nicht entstehen und nach einem entschadigungspflichtigen Schaden von

dem Versicherungsnehmer zur Fortfiihrung des Betriebes aufgewendet werden

mussen.

3. Ertragsausfall

Sind der Betriebsgewinn und die umsatzunabhé&ngigen Kosten in dem

versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer nicht erwirtschaften kann, weil

der frihere betriebsfertige Zustand einer beschadigten Sache wiederhergestellt oder

eine zerstérte oder abhandengekommene Sache durch eine gleichartige ersetzt

werden muss (Unterbrechungsschaden).

4. Ausschliisse

Der Versicherer haftet nicht fir den Ertragsausfall durch Schaden an nicht versicherten Sachen.

5. Ausschluss bei VergrdRerung des Schadens

Der Versicherer haftet nicht, soweit der Unterbrechungsschaden vergréert wird, durch behérdlich angeordnete
Wiederaufbau- oder Betriebsbeschrankungen; durch auRergewdéhnliche, wahrend der Unterbrechung oder
Beeintrachtigung der technischen Einsatzmdoglichkeit hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge des
Sachschadens nach der allgemeinen Lebenserfahrung gerechnet werden muss; durch Verderb,

Beschéadigung oder Zerstérung von Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebsstoffen; durch
den Umstand, dass beschadigte, zersttrte oder abhandengekommene Sachen anldsslich der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung geandert, verbessert oder Uiberholt werden; weil der Versicherungsnehmer

infolge der fehlenden technischen Einsatzmdglichkeit von versicherten Sachen oder eines Schadens an
Gebauden oder Gebaudeteilen beschadigte, zerstorte oder abhanden gekommene Daten nicht wiederherstellen
oder wiederbeschaffen kann; weil Programme nicht wiederbeschafft werden kénnen; weil dem
Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung beschadigter oder zerstérter oder
abhanden gekommener Daten und Programme nicht geniigend Kapital zur Verfligung steht.

6. Haftzeit

Der Versicherer haftet fir den Ertragsausfall, der innerhalb einer Haftzeit von drei Monaten - sofern nicht
ausdriicklich anderes vereinbart gilt - entsteht. Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt von dem an der
Sachschaden fur den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frihestens

erkennbar war, spatestens jedoch mit dem Zeitpunkt von dem an versicherte Mehrkosten entstehen oder mit
Beginn des Unterbrechungsschadens.

VDMV GmbH GF: H. Preuss, Kronenstra3e 14, 30161 Hannover
Amtsgericht Hannover, FA Hannover 25/205/21338 HRB Abt. B Nr. 58840
Bankverbindung: Bankhaus Hallbaum AG
IBAN: DE46 2506 0180 1001 1595 97 BIC: HALLDE2H
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DER DEUTSCHEN MEDIEN- UND VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT GMBH

7. Versicherungssumme/Umfang der Entschadigung

Der Versicherer leistet Entschadigung bis zu einer Versicherungssumme in Héhe der vereinbarten Summe auf
Erstes Risiko. Abweichend von § 56 VVG verzichtet der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung.
Bei der Feststellung der Mehrkosten und des Ertragsausfalls sind alle Umstande zu berlicksichtigen, die den
Gang und das Ergebnis des Betriebes wahrend der Haftzeit glinstig oder ungiinstig beeinflusst haben wiirden,
wenn die Unterbrechung oder Beeintrachtigung nicht eingetreten ware. Die Entschadigung darf nicht zu einer
Bereicherung fiihren. Ersparte Kosten werden angerechnet.

8. Selbstbehalt

Der ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt von 2 Tagen gekiirzt.
9. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

Ergénzend hat der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall jeden Sachschaden, der einen
Unterbrechungsschaden verursachen kénnte, dem Versicherer innerhalb von 24 Stunden anzuzeigen.

In dringenden Féllen sollte die Anzeige des Versicherers gegenuber fernmundlich oder fernschriftlich erfolgen.
Schaden durch Abhandenkommen, Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Pliinderung hat er dariiber hinaus
unverzuglich der zusténdigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dort unverziglich ein Verzeichnis der abhanden
gekommenen Sachen einzureichen; den Unterbrechungsschaden nach Mdglichkeit abzuwenden oder zu mindern
und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, soweit die Umstande es gestatten, solche
Weisungen einzuholen; einem Beauftragten des Versicherers alle erforderlichen Untersuchungen iber Ursachen
und Hohe des Unterbrechungsschadens zu gestatten; dem Versicherer auf Verlangen alle erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen; dem Versicherer Einsicht in die Geschaftsbiicher, etc. Uiber den

Geschéftsgang wahrend des laufenden Geschéftsjahrs und der drei Vorjahre zu

gewahren.

VDMV GmbH GF: H. Preuss, Kronenstral3e 14, 30161 Hannover
Amtsgericht Hannover, FA Hannover 25/205/21338 HRB Abt. B Nr. 58840
Bankverbindung: Bankhaus Hallbaum AG
IBAN: DE46 2506 0180 1001 1595 97 BIC: HALLDE2H



KronenstralRe 14
30161 Hannover
Tel.: 0511/3365299-0
Fax: 0511/3365299-9

Versicherungsumfang Rechtschutz DJ-ALLIANZ: info@vdmv.de
(ohne allgemeinen Vertragsrechtsschutz)

Jahresbeitrag: 42,- € inkl. 19% Versicherungssteuer

A. Teilausschnittsdeckung Rechtschutz fur Firmen, Selbstandige und freiberuflich
Tatige 824 ARB/2012

Versichert ist eine Teilausschnittsdeckung aus 8 24 ARB/2012 fir natirliche Personen in ihrer
Funktion als freiberuflich / selbstandig / gewerblich Tatige mit den Leistungsarten
-Schadenersatz-Rechtschutz gem. 82 a AUXILIAa ARB/2012

-Steuer-Rechtschutz vor Gerichten gem. 82 e AUXILIA ARB/2012
-Sozialgerichts-Rechtschutz gem. 82 f AUXILIA ARB/2012

-Verwaltungs-Rechtschutz vor Gerichten gem. 8§ 2 g bb) AUXILIA ARB/2012

B: Spezial-Straf-Rechtschutz gem. Sonderbedingungen SSR/2012

Versichert ist der Spezial-Straf-Rechtschutz gemaf Sonderbedingungen
SSR/2012 fir die Tatigkeit des DJs.

Versicherungsschutz besteht fir

Die Verteidigung wegen des Vorwurfs der Verletzung von Vorschriften
des Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenrechts,

die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren sowie

die Beistandsleistung (Zeugenbeistand),

die Firmenstellungnahme und fur

den Beistand im Verwaltungsrecht.

Kostenschutz besteht u.a. auch fiir Honorarvereinbarungen mit Rechtsanwélten und privat in
Auftrag gegebenen Sachverstadndigengutachten, soweit diese fir die Verteidigung
erforderlich sind, im Rahmen der bedingungsgemalen Hochstentschadigungsgrenzen.

Selbstbeteiligung
EUR 250,- je Schadenfall

VDMV GmbH Bankverbindung: Kreissparkasse Tilbingen
Amtsgericht Hannover HRB Abt. B Nr. 58840 BIC: SOLADES1TUB
FA Hannover 25/205/21338 IBAN: DE12 6415 0020 0004 5109 12

GF: Heidrun Preuss



H VS Hamburger sk}

Versicherungs - Service

Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen
fur die Haftpflichtversicherung von
Betrieben des Bauhauptgewerbes

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die vereinbarten Versicherungsbedingungen
und Klauseln sind im Versicherungsschein bzw. Angebot beschrieben.

Hier geht es zu den jeweiligen Bedingungen:

(per Klick auf das jeweilige Feld gelangen Sie zu den entsprechenden Bedingungen und Klauseln)

Allgemeine Kundeninformationen
Produktinformationsblatt
Datenschutz-Informationsblatt
zu den AHB 09/16-Allgemeine Haftpflichtbedingungen
zu den A 31 - BBR Baugewerbe (Bauhauptgewerbe)
zu den A 115 - BBR Umwelthaftpflicht-Versicherung
zu den A 152 - Umweltschadensversicherung (USV)
Leistungsumfang Kurzfassung - A31
Leistungstibersicht PHV-Premium

Widerrufsbelehrung



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Ihr Interesse an unseren Produkten freut uns sehr. Die

Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die

¢ Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB),
e Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR),
e sowie gesetzliche Bestimmungen.

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehérigen Versicherungsbedingungen sind im
Versicherungsschein beschrieben.

Soweit wir in den Versicherungsunterlagen die ménnliche Form der Bezeichnung (z. B. Versicherungs-
nehmer, Ehegatte) verwenden, ist hiermit auch immer die weibliche Bezeichnung gemeint.

Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfligung.
I

" HVS Hamburger sstilmb}

Versicherungs - Service

Das Inhaltverzeichnis

Seite
Produktinformationsblatt 3
Allgemeine Kundeninformationen 5
Allgemeine Versicherungsbedingungen
fur die Haftpflichtversicherung (AHB) 7
Merkblatt zur Datenverarbeitung 18
BBR 31- Bauhauptgewerbe 20



zum Anfang

Produktinformationsblatt zur Haftpflichtversicherung fur

Unternehmerkunden

Vorbemerkung

Art der Versicherung

Versicherte Risiken

Risikoausschliisse

Beitragszahlung und
Rechtsfolgen bei
verspateten oder
unterbliebenen Zahlungen

Mit dem Produktinformationsblatt erhalten Sie einen kurzen Uberblick Uiber die Haftpflichtversicherung.
Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschlieRend.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie den nachfolgenden Unterlagen
Vorschlag Haftpflichtversicherung
Antrag zur Haftpflichtversicherung

Allgemeine Kundeninformationen
Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB)

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR)

Merkblatt zur Datenverarbeitung.

Bei diesem Versicherungsvertrag handelt es sich um unsere Haftpflichtversicherung.

Es gibt verschiedene Arten einer Haftpflichtversicherung, je nachdem, in welcher Eigenschaft oder fur
welchen Zweck Sie den Versicherungsschutz benétigen (z. B. Privat-Haftpflichtversicherung, Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung, Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung, Berufs- und Betriebs-Haftpflicht-
versicherungen).

Um welche Art der Haftpflichtversicherung es sich in lhrem konkreten Fall handelt, entnehmen Sie bitte dem
Vorschlag/Antrag oder Versicherungsschein.

Mit dem Begriff Haftpflicht bezeichnet man die Verpflichtung zum Schadensersatz. Diese Verpflichtung ergibt
sich aus einzelnen gesetzlichen Bestimmungen, in denen geregelt ist, dass jemand, der einem anderen
einen Schaden zufiigt, diesen entsprechend zu ersetzen hat.

Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist es, Sie vor Schadensersatzanspruchen, die gegen Sie erhoben
werden, zu schutzen. Das heif3t, die Haftpflichtversicherung erledigt fur Sie, was in einem solchen Fall zu tun
ist: die Prufung der Frage, ob und in welcher Hohe fur Sie eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht;
wenn eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht: die Wiedergutmachung des Schadens in Geld; wenn
keine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht: die Abwehr unberechtigter Schadensersatzanspriche.
Kommt es dann zu Rechtsstreitigkeiten, fuhrt die fur Sie als Ihr Haftpflichtversicherer den Prozessund tragt
die Kosten.

Hinweis: Lehnt die HVS die Zahlung unberechtigter Anspriiche ab, heif3t es oft, die Versicherung will nicht
bezahlen. Bitte bedenken Sie, dass Sie (und somit auch Ihre Haftpflichtversicherung) solche Schadens-
ersatzforderungen nicht bezahlen missen, weil dazu keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich mit uns abzustimmen, bevor Sie gegeniber dem Anspruchsteller ein
Schuldanerkenntnis abgeben oder eine Zahlung leisten. Denn sollten wir bei der Haftungspriifung fest-
stellen, dass Sie gesetzlich nicht zum Schadenersatz verpflichtet sind, wirde von uns kein Ersatz geleistet.

Risikoausschliisse / -begrenzungen sind ebenfalls in den jeweiligen Abschnitten der AHB und BBR genannt.
Hierzu einige Beispiele, fur die kein Versicherungsschutz gewahrt wird

Haftpflichtanspriche, soweit sie auf Grund eines Vertrags oder einer Zusage uber den Umfang der
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen (d. h. Schéden, fir die Sie nicht durch gesetzliche Vorschriften zum
Schadensersatz verpflichtet sind)

Schéden, die Sie in hauslicher Gemeinschaft mit lhnen lebenden Angehérigen oder im
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen zufigen (z. B. Ehegatte, Lebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes)

Geldstrafen und Bul3gelder (hierbei handelt es sich nicht um Haftpflichtanspriiche).

Anspriiche aus Vertragserfillung sind ebenfalls nicht Gegenstand der Haftpflichtversicherung, da es sich
dabei nicht um gesetzliche Schadensersatzanspriiche handelt.

Der Beitrag richtet sich nach Ihrem individuellen Risiko und dem vereinbarten Versicherungsumfang. Der
Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Gegen einen Ratenzahlungszuschlags kdnnen unterjahrige Zahlweisen
vereinbart werden. Den von Ihnen zu zahlenden Beitrag entnehmen Sie dem Vorschlag/Antrag.

Die jeweiligen Falligkeiten und den Zahlungszeitraum entnehmen Sie ebenfalls dem Vorschlag/ Antrag

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
der AH B.

Ihre Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages gilt als rechtzeitig, wenn sie unverziglich nach Ablauf von zwei
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt. Zahlungen von Folgebeitragen gelten als rechtzeitig,
wenn sie jeweils zu den im Versicherungsschein genannten Falligkeiten geleistet werden.

Sofern Sie uns eine Einzugserméachtigung (Lastschriftverfahren) erteilen, gilt Ihre Zahlung jeweils als recht-
zeitig, wenn der Beitrag zum angegebenen Falligkeitstag von uns eingezogen werden kann und Sie der
berechtigten Einziehung nicht widersprechen.



Leistungsausschlisse

Pflichten (Obliegenheiten)

bei Vertragsabschluss

wahrend der
Vertragslaufzeit

bei Eintritt des

Versicherungsfalles

Beginn und Ende des
Versicherungsschutzes

Hinweise zur Beendigung des
Vertrages

Nicht rechtzeitige Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages oder eines Folgebeitrages kann zum Verlust des
Versicherungsschutzes fuhren.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlungder
AHB.

Kein Versicherungsschutz besteht zum Beispiel bei Schaden
- die Sie absichtlich herbeifuhren (Vorsatz)

- die Sie selbst erleiden (Eigenschaden)

- die Sie durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, Luft-/Raum- oder Wasserfahrzeuges herbeifiihren, weil
es dafur spezielle Haftpflichtversicherungen gibt, z. B. die Kfz-Haftpflichtversicherung, die jeder Halter
eines Kraftfahrzeuges abschlieRen muss.

- Schaden an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit

- Schaden und Méngel an Sachen und Arbeiten, die Sie als Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert
haben.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Ziffer 7 Ausschliisse der AHB sowie den BBR.

Bei Abschluss des Versicherungsvertrages, wahrend der Vertragslaufzeit und bei Eintritt des
Versicherungsfalles sind bestimmte Pflichten zu erfillen.

Fahrlassige, grob fahrlassige oder vorsatzliche Pflichtverletzungen kdnnen uns, je nachdem berechtigen,
vom Vertrag zuruckzutreten, den Vertrag zu kundigen, die Leistungen zu kirzen bzw. ganz zu versagen
oder die Vertragsbestimmungen bzw. den Beitrag anzupassen.

Einige Beispiele nennen wir Ihnen in diesem Produktinformationsblatt. Weitere Einzelheiten entnehmen Si
dem Abschnitt Obliegenheiten des Versicherungsnehmers der AHB.

Prifen Sie genau, welchen Haftpflicht-Risiken Sie ausgesetzt sind. Lassen Sie sich dabei von uns beraten.
Bei Abschluss des Versicherungsvertrages erfragen wir schriftlich oder in Textform Gefahrenumsténde, die
fur uns erheblich sind. Unsere Fragen sind wahrheitsgemaR und vollstandig zu beantworten.

Waéhrend der Vertragslaufzeit bestehen beispielsweise folgende Pflichten

Melden Sie uns neue Risiken, die nach Vertragsabschluss entstanden sind, z. B. Anschaffung eines
Hundes, Bau eines Hauses, Er6ffnung eines Betriebes

Melden Sie uns Erhéhungen und Erweiterungen Ihres Risikos, z.B. Aufnahme eines weiteren
Geschaftzweiges, Veranderungen im Produktionsprogramm

Bei Eintritt des Versicherungsfalles sind insbesondere Sie oder ein anspruchsberechtigter Dritter verpflichtet,
uns den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem Sie bzw. der Dritte vom Versicherungsfall Kenntnis erlangt
haben, unverziglich anzuzeigen, uns alle zur Priifung des Schaden- / Leistungsfalles notwendigen Aus-
kiinfte zu erteilen und Unterlagen zu tiberlassen.

Beispiele fur weitere Pflichten:

Erheben Sie sofort Widerspruch gegen einen gegen Sie beantragten gerichtlichen Mahnbescheid. Informie-
ren Sie uns unverziglich von einer gegen Sie erhobenen Klage und reichen Sie alle gerichtlich zugehenden
Schriftsticke schnellstens ein. Zeigen Sie uns auch sofort an, wenn gegen Sie ein Anspruch gerichtlich
geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder Ihnen gerichtlich der Streit verkiindet wird. Das
gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfligung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlésung des Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrages,
jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt.

Beachten Sie hierzu auch den Abschnitt ,Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspéateten oder unter-
bliebenen Zahlungen".

Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung des Versicherungsvertrages und in anderen vertraglich od
gesetzlich genannten Fallen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Dauer und Ende des Vertrages / Kuindigung der AHB.

Der Vertrag endet durch Kundigung oder Risikofortfall und in weiteren vertraglich oder gesetzlich genannten
Fallen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Dauer und Ende des Vertrages / Kiindigungder
AHB.

Bei Vertragen mit festem Vertragsablauf endet der Vertrag automatisch zum vereinbarten Zeitpunkt. Eine
Kindigung ist nicht erforderlich.

Verkaufen Sie Ihr Unternehmen, geht die Haftpflichtversicherung auf den Kaufer uber. Er kann denVertrag
Ubernehmen oder entscheiden, ob er beendet wird. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt
Dauer und Ende des Vertrages / Kiindigung der AHB.

zum Anfang
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Allgemeine Kundeninformationen

Identitat des Versicherers

Name Gothaer Allgemeine Ostangler Brandgilde || Allianz Versicherungs-§ AXA Versicherung AG || Alte Leipziger ERGO Versicherung Condor Allgemeine
Versicherung AG VVaG AG Versicherung AG AG Versicherungs-
Aktiengesellschaft
Rechtsform Aktiengeselischaft WaG Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft
Registergericht Amtsgericht Kéin Amtsgericht Flensburg Amtsgericht Miinchen Amtsgericht Kéin Amtsgericht Bad Homburg Amtsgericht Diisseldorf Amtsgericht Hamburg

[Registernummer

HRB 21433

HRB 158 KA

HRB 75727

HRB 21298

HRB 1585

HRB 36466

HRB 7520

Postanschrift 50598 Koin Flensburger Str.5, Kéniginstratie 28, Colonia-Allee 10-20, Alte Leipziger (Platz 1, ERGO-Platz 2 Admiralitatstratie 67
24376 Kappeln 80802 Miinchen 51067 Koin 61440 Oberursel 40198 Disseldort 20459 Hamburg
Ladungsfahige Anschrift | Gothaer Allee 1, Flensburger Str.5, Kéniginstratie 28, Colonia-Allee 10-20, Alte Leipziger [ Platz 1, ERGO-Platz 2 Admiralitétstratie 67
50969 Kain 24376 Kappeln 80802 Miinchen 51067 Koin 61440 Oberursel 40198 Diisseldort 20459 Hamburg
/ertreten durch: Vorstand: Vorstand: Vorstand Vorstand Vorstand Vorstand Vorstand

Thomas Bischof,
(Vorsitzender)

Oliver Briif,

Dr. Mathias Biihring-Uhle,
Harald Ingo Epple),
Michael Kurtenbach,

Oliver Schoeller

Vorsitzender des Aufsichtsrats:

Prof. Dr. Werner Gérg

Jens-Uwe Rohwer ( )

Andreas Schmid

Vorsitzender des Aufsichtsrats:

Constantin Bennemann

Frank ( ) || or.Thio

Katja de la Viia (Vorsitzender)
Jochen Haug Beate Heinisch
Dr. Jan Malmendier Kai Kuklinski
Ulrike Zeiler Dr. Stefan Lemke
Dr. Dirk Steingréver Dr. Nils Reich

Dr. Dirk Vogler

Dr. Rolf Wiswesser

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Klaus-Peter Rohler

Dr. Marc Daniel Zimmermann

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Antimo Perretta

Kai Waldmann, Sven Waldschmidt

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Christoph Bohn

Mathias Scheuber (Vorsitzender)
Dr. Christian Griind!

Christian Molt

Andrea Mondry

Heiko Stiiber

Vorsitzende des Aufsichtsrats

Dr. Clemens Muth

Michael Busch,
Jan Dirk Dallmer

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dr. Christoph Lamby

Den Risikotrager/Versicherer Ihres Vertrages entnehmen Sie bitte dem Vorschlag/Antrag bzw.
Versicherungsschein.

Identitat eines Vertreters
des Versicherers

o Name: HVS Hamburger Versicherungs-Service AG

o Tatiakeit Assecuradeur / Versicherungsvertreter i.S.d. § 34 d Abs. 1 GewQO
e Rechtsform Aktiengesellschaft

* Registergericht Amtsgericht Hamburg

o Registernummer HRB 93675

e Steuernummer 46/710/03255

o Anschrift/Sitz

Sachsenfeld 2, 20097 Hamburg

e Vorstand

Thorsten Schmidt, Stefan Schréder, Dirk Speer

Die HVS Hamburger Versicherungs-Service AG ist durch, die im Versicherungsschein genannten, Versicherungsgesellschaften
bevollmachtigt Policen in deren Namen auszustellen und zu verwalten.

Zusténdige
Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt fiir
Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)

Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Strae 108

53117 Bonn

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfalle nicht verbindlich
entscheiden kann.

Informationen zur
Versicherungsleistung und
zum Gesamtbeitrag

Die wesentlichen Merkmale der Versicherung wie Art, Umfang, Falligkeit und Erfullung der
Versicherungsleistungen sowie den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten)
haben wir lhnen bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den zugehdérigen Allgemeinen
Versicherungsbedingungen bzw. in unserem Vorschlag genannt.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland

Wesentliche Merkmale
der Versicherungsleistung

Angaben Uber Art, Umfang, Falligkeit und Erflllung der Versicherungsleistungen entnehmen Sie
bitte dem Vorschlag/Antrag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und vereinbarten
Klauseln

Beitragszahlung
e Erstbeitrag

lhre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzuglich nach
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt.

e Folgebeitrag

lhre Zahlung von Folgebeitragen gilt als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung genannten Falligkeiten geleistet wird

e SEPA-Lastschrift-
Mandat

Ist mit Innen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt lnre Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Falligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht
widersprechen

e Zahlweise

Falls wir mit Ihnen unterjahrige Zahlweise vereinbaren, ist grundsatzlich jahrliche, [1-jahrliche, [1-
jahrliche oder monatliche Beitragszahlung mdglich, wobei ein Zuschlag fir unterjahrige

Beitragszahlung berechnet werden kann




Glltigkeitsdauer von
Vorschlagen

Grundsatzlich haben die lhnen vor Abschluss eines Versicherungsvertrags zur Verfiigung
gestellten Informationen eine befristete Glltigkeitsdauer, falls kein entsprechender
Versicherungsvertrag abgeschlossen wird. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen WerbemaRnahmen
(Broschiiren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschldgen und Preisangaben. Soweit Sie den
betreffenden Informationen nichts anderes entnehmen kénnen, sind wir lhnen gegeniiber an die
darin enthaltenen Angaben vier Wochen gebunden.

Zustandekommen des

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags und unsere
Annahmeerklarung durch Ubersendung des Versicherungsscheins zustande, wenn Sie nicht von

Vertrages Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den
getroffenen Vereinbarungen sind diese [einschlieBlich Belehrung und Hinweise auf die damit
verbundenen Rechtsfolgen [in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgefiihrt..

Beginn des Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn

Versicherungsschutzes

der Erstbeitrag unverziglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des
Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Fir den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht unverzuglich, sondern zu einem spateren Zeitpunkt zahlen, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt
enthalten.

e Vorlaufige Deckung

Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorlaufigen Deckungszusage ab dem
darin genannten Zeitpunkt in Kraft treten. Diese ist ein eigenstandiger Versicherungsvertrag, der
insbesondere nach endgiltigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder bei Vorlage des
Versicherungsscheins uber den endgultigen Versicherungsschutz endet.

Bindefristen

Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags einen Monat gebunden.

Laufzeit, Mindestlaufzeit,
Beendigung des Vertrages

Der Versicherungsvertrag verlangert sich automatisch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ende der
dreimonatigen Kindigungsfrist zur Hauptfalligkeit gekundigt wird. Den Versicherungsablauf bzw.
die Mindestvertragslaufzeit entnehmen Sie bitte Ihrem Vorschlag/Antrag oder dem
Versicherungsschein.

Vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit kdnnen Sie und wir den Vertrag nur auf Grund
besonderer Anlasse beenden, z. B. im Schadenfall oder bei Risikofortfall.

Anwendbares Recht /
Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; das gilt sowohl fir die Aufnahme der
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages als auch fiir den
Versicherungsvertrag selbst. Anspriiche gegen uns als Versiche-rer kdnnen Sie vor dem
Gericht an Ihrem Wohnort bzw. gewdhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem Amts- bzw.
Landge-richt in KéIn (Sitz der Gesellschaft) geltend machen.

Vertragssprache

Samtliche das Vertragsverhaltnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in
deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere Bestimmungen gelten oder
anders lautende Vereinbarungen getroffen werden.

Ansprechpartner fur
aulRergerichtliche
Schlichtungsstellen

Ihre individuelle, persdnliche und kompetente Beratung ist unser Ziel.

Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an die

gesetzlich vorgesehene Schlichtungsstelle flr Verbraucher zur auBergerichtlichen Beilegung von
Streitigkeiten:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch diese Institutionen nicht beriihrt.

Erganzende Informationen fiir Fernabsatzvertrage:

Erganzende Informationen fur
Fernabsatzvertrage:

1. Der Vertrag kommt durch die Ubersendung des Versicherungsscheins zustande.

2. Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen in Textform ohne Begriindung
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt am Tage des Abschlusses des Fernabsatzvertrages bzw. [
falls lhnen die Vertragsbestimmungen einschl. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und
die beiliegenden Informationen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht vorlagen [ mit
dem Zugang der genannten Unterlagen. Zur Wahrung der Frist gentigt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs. Durch den Widerruf wird der Vertrag unwirksam. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdriicklichen Wunsch vollstandig erfullt ist,

bevor Sie lhr Widerrufsrecht ausgeuibt haben. Das Widerrufsrecht besteht, soweit im Vertrag nicht
ein anderes vereinbart ist, nicht bei Fernabsatzvertragen liber Versicherungen mit einer Laufzeit
von weniger als einem Monat. Sofern Sie lhr Widerrufsrecht ausliben, haben wir nur den auf die
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Pramie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt
haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Pramie haben Sie in diesem Fall zu zahlen. Die
Erstattung durch uns muss unverzuglich, spatestens 30 Kalendertage nach Zugang des Widerrufs
erfolgen. Soweit Sie ein Widerspruchsrecht nach den gesetzlichen Vorschriften tiber
Fernabsatzvertrage haben, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gem. § 5 a VVG bzw. ein
Widerrufsrecht gem. § 8 VVG nicht zu.

3. Unsere Hauptgeschéaftstatigkeit besteht im Betrieb der Haftpflicht-, Unfall- und
Sachversicherungen.

4. Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt;
die Kommunikation wahrend der Laufzeit des Vertrages wird in deutscher Sprache gefiihrt.




Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

Einwilligungsklausel nach dem
Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG):

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchfilhrung (Beitrége, Versicherungsfalle, Risiko-/
Vertragsanderungen) ergeben, an Rickversicherer zur Beurteilung des Risikos, zur Abwicklung
der Riickversicherung sowie zur Beurteilung der Anspriiche an andere Versicherer und/oder an
den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe an andere
Versicherer tUbermittelt.

Diese Einwilligung gilt auch unabhéngig vom Zustandekommen des Vertrages sowie fiir
entsprechende Prifungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Vertragen und bei
kinftigen Antragen.

Ich willige ferner ein, dass die Versicherer meine allgemeine Antrags-, Vertrags- und
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen fihren und an den/die fur mich zustandigen
Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemafRen Durchfiihrung meiner
Versicherungsangelegenheiten dient.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die
Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten dariber hinaus fir die
Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/durfen.
Gesundheitsdaten diirfen nur an Personen- und Riickversicherer Gbermittelt werden; an Vermittler
durfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur
Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor Vertragsabschluss (mit weiteren
Verbraucherinformationen), auf Wunsch auch sofort, Gberlassen wird.

zum Anfang
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
fiir die Haftpflichtversicherung (AHB)
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Umfang des Versicherungsschutzes

1. 1.1
Gegenstand der Versicherung,
Versicherungsfall

1.2

1.3
2.
Vermégensschaden, Abhanden-
kommen von Sachen 21

2.2
3. 3.1
Versichertes Risiko

3.2
4, 4.1
Vorsorgeversicherung

4.2

Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos fiir den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer wegen eines wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereig-
nisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermdgens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schdadigung des Dritten unmittelbar entstan-
den ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis gefiihrt hat, kommt
es nicht an.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche, auch wenn es sich um gesetzliche Anspriiche han-
delt,

(1) auf Erftillung von Vertrdgen, Nacherfiillung, aus Selbstvornahme, Riicktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schéaden, die verursacht werden, um die Nacherfiillung durchfiihren zu kénnen;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgeméfe Vertragserfiillung;
(5) auf Ersatz von Vermdgensschdden wegen Verzégerung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfiillung tretender Ersatzleistungen.

Es besteht — unbeschadet der iibrigen Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europdischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.

Dies gilt auch fiir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Verei-
nigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europdische
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzli-
che Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

Vermogensschdden, die weder durch Personen- noch durch Sachschédden entstanden sind;

Schéden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen {iber Sach-
schaden Anwendung.

Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen angegebenen Risiken des Versiche-
rungsnehmers,

(2) aus Erhdhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen ange-
gebenen Risiken. Dies gilt nicht fiir Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungs-
pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie fiir sonstige Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die fiir den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen
(Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 ndher geregelt sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhghungen des versicherten Risikos durch Ande-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch
unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kiindigen.

Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des beste-
henden Vertrages sofort versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung
erfolgen. Unterldsst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entféllt der Versiche-
rungsschutz fiir das neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, fiir das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen.
Kommt eine Einigung tiber die Hohe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der
Anzeige nicht zustande, entféllt der Versicherungsschutz fiir das neue Risiko riickwirkend ab
dessen Entstehung.

Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von
Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 2.000.000 EUR fiir Personenschidden und 1.000.000 EUR fiir Sach-
schdden und - soweit vereinbart — 100.000 EUR fiir Vermdgensschdden begrenzt, sofern nicht im
Versicherungsschein geringere Deckungssummen festgesetzt sind.
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Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht fiir Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fiihren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Fiihrerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

(4) die kiirzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche-
rungsvertragen zu versichern sind.

Der Versicherungsschutz umfasst die Priifung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Scha-
densersatzanspriiche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenser-
satzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund
Gesetzes, rechtskraftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschadigung verpflichtet
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden
den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hatte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung fiir den Versi-
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom
Anspruch des Dritten freizustellen.

Der Versicherer ist bevollmachtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-
densersatzanspriiche zweckmaBig erscheinenden Erkldarungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit (iber Schadensersatzanspriiche gegen
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessfiihrung bevollmachtigt. Er fiihrt den
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers fiir
den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewiinscht oder genehmigt, so tragt der Versicherer
die gebiihrenordnungsmaégigen oder die mit ihm besonders vereinbarten hoheren Kosten des Ver-
teidigers.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung
einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausiibung dieses Rechts bevollmach-
tigt.

Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten
Deckungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere
entschadigungspflichtige Personen erstreckt.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschdadigungsleistungen des Versicherers
fiir alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres auf das Einfache der vereinbarten Deckungs-
summen begrenzt.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfélle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfélle eingetreten ist, wenn diese

— auf derselben Ursache,

— auf gleichen Ursachen mit innerem, inshesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang
oder

— auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mangeln
beruhen.

Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt).
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Féllen zur Abwehr
unberechtigter Schadensersatzanspriiche verpflichtet.

Die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden nicht auf die Deckungssummen angerechnet.

Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus einem Versicherungsfall die Deckungs-
summe, tragt der Versicherer die Prozesskosten im Verhdltnis der Deckungssumme zur Gesamthohe
dieser Anspriiche.

Hat der Versicherungsnehmer an den Geschddigten Rentenzahlungen zu leisten und tibersteigt der
Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so wird die zu leistende
Rente nur im Verhaltnis der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente
vom Versicherer erstattet.

Fiir die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung tiber den
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils giiltigen Fassung
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzah-
lungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder die nach Abzug
sonstiger Leistungen verbleibende Restdeckungssumme iibersteigt, werden die sonstigen Leistun-
gen mit ihrem vollen Betrag von der Deckungssumme abgesetzt.
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Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer
fiir den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschadigungsleistung, Zinsen und
Kosten nicht aufzukommen.

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtrdgen nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt
ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden vorsatzlich herbeigefiihrt haben.

Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit

— Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
— Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

Haftpflichtanspriiche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen tiber den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

Haftpflichtanspriiche

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversi-
cherten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.
Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfillen seiner Angehérigen, die mit ihm in hiuslicher Gemeinschaft leben oder die
zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehoren;

Als Angehérige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adop-
tiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Gro3eltern und Enkel,
Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familiendhnliches, auf lan-
gere Dauer angelegtes Verhiltnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine
geschaftsunfahige, beschrankt geschaftsfahige oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des
privaten oder &ffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfahiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschrénkt personlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft biirgerlichen Rechts
ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:

Die Ausschliisse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtan-

spriiche von Angehorigen der dort genannten Personen, die mit diesen in hduslicher Gemeinschaft

leben.

Haftpflichtanspriiche wegen Schdaden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermé-
gensschaden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen,
durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertra-
ges sind.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermo-
gensschaden, wenn

(1) die Schédden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmer an die-
sen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beforderung, Priifung und dgl.) entstanden sind; bei unbe-
weglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen
unmittelbar von der Tatigkeit betroffen waren;

(2) die Schaden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durch-
fithrung seiner gewerblichen oder beruflichen Tatigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialab-
lagefldche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit,
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schaden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmer entstan-
den sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tatigkeit offensicht-
lich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schaden getroffen hatte.

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschliisse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in der Person von Angestell-

ten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmachtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gege-

ben, so entféllt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl fiir den Versicherungsnehmer
als auch fiir die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung
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liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermégensschaden. Dies gilt auch dann, wenn
die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleis-
tung liegt und zur Beschddigung oder Vernichtung der gesamten Sache oder Leistung fiihrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder fiir Rechnung des Ver-
sicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen
Leistungen tibernommen haben.

Haftpflichtanspriiche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Anspriiche aus § 110
Sozialgesetzbuch VIl sind jedoch mitversichert.

a) Anspriiche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschdden gemafs Umweltscha-
densgesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden natio-
nalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschdden entstandenen Kosten in Anspruch
genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber fiir solche Anspriiche erhalten, die auch ohne Bestehen des
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden
kdnnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.
b) Haftpflichtanspriiche wegen Schdden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken
oder

(2) fiir Schaden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse
(auch Abfélle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfiihrung der Leistung oder
nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Schaden durch Umwelteinwirkung, die aus der
Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

— Anlagen, die bestimmt sind, gewdsserschadliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu
lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

— Anlagen gemé&ft Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

— Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs-
oder Anzeigepflicht unterliegen;

— Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich fiir solche Anlagen bestimmt sind.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse
zurlickzufiihren sind.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang ste-
hen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rontgen-
strahlen).

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die zuriickzufiihren sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch verdnderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

— Bestandteile aus GVO enthalten,

— aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
Haftpflichtanspriiche aus Sachschdden, welche entstehen durch
(1) Abwisser, soweit es sich nicht um hiusliche Abwasser handelt,
(2) Senkungen von Grundstiicken oder Erdrutschungen,
(3) Uberschwemmungen stehender oder flieRender Gewésser.

Haftpflichtanspriiche wegen Schiden aus dem Austausch, der Ubermittlung und der Bereitstellung
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schdden aus

(1) Loschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder Verdnderung von Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(3) Stérung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

(4) Ubermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Personlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Anfeindung, Schikane, Beldstigung, Ungleichbehandlung
oder sonstigen Diskriminierungen.

Haftpflichtanspriiche wegen Personenschdden, die aus der Ubertragung einer Krankheit des Versi-
cherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt fiir Sachschdden, die durch Krankheit der dem Versi-
cherungsnehmer gehdrenden, von ihm gehaltenen oder verdufierten Tiere entstanden sind. In bei-
den Féllen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
satzlich noch grob fahrlédssig gehandelt hat.
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Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der
Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt.

Der in Rechnung gestellt Beitrag enthdlt die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten hat.

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des
Versicherungsscheins fallig.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des
ersten Jahresbeitrags.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu
einem spdteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Fiir Ver-
sicherungsfille, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zuriicktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht
zuriicktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

Die Folgebeitrage sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten
Beitragszeitraums fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerdt der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die riickstandigen Betrdge des Beitrags, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 10.3 und 10.4
mit dem Fristablauf verbunden sind.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekiindigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Fiir Versicherungsfille, die zwischen dem
Zugang der Kiindigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziffer 10.3 bleibt unberiihrt.

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zum Falligkeitszeit eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht einge-
zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach einer in Text-
form abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fallige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermach-
tigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Griinden zu vertreten, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, kiinftig Zahlung auf3erhalb
des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Ubermittlung des Beitrags
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fal-
lig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer fiir die Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.
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Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Anderungen des ver-
sicherten Risikos gegeniiber den friiheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats
nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei
unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-
tragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschul-
den trifft.

Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird
der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verdnderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versi-
cherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der ver-
traglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Zif-
fer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhdhungen und ErmaBigungen des Min-
destbeitrags werden beriicksichtigt.

Unterldsst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer fiir den Zeit-
raum, fiir den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Hohe des fiir diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachtréglich gemacht, fin-
det eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur
zuriickerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des
erhohten Beitrages erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung fiir mehrere Jahre.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas ande-
res bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Ver-
sicherungsschutz bestanden hat.

Die Versicherungsbeitrage unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beitrage nach Lohn-,
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findest keine Beitragsangleichung statt. Mindestbei-
trdge unterliegen unabhéngig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

Ein unabhdngiger Treuhdnder ermittelt jahrlich mit Wirkung fiir die ab dem 1. Juli falligen Beitrdge,
um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen
aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegeniiber dem
vorvergangenen Jahr erhoht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die
ndchst niedrigere, durch fiinf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die
speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben fiir die Ermittlung von Grund und
Hohe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr gelei-
steten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten
Schadenfille.

Im Falle einer Erhdhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verdndern (Beitragsan-
gleichung). Der veranderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der ndchsten Bei-
tragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fiinf Kalen-
derjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhoht, den der Treuhdnder jeweils fiir
diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den
Prozentsatz erhohen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhdht hat; diese Erhohung darf diejenige nicht
iberschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben wiirde.

Liegt die Verdnderung nach Ziffern 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfdllt eine Beitragsangleichung.
Diese Verdnderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu beriicksichtigen.

Der Vertrag ist fiir die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verldngert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spitestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertrags-
dauer eine Kiindigung zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kiindi-
gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kiindigen; die Kiindigung muss dem
Versicherer spdtestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

Wenn versicherte Risiken vollstindig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung beziig-
lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hdtte erheben kénnen, wenn die
Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wire, zu dem er vom
Wegfall Kenntnis erlangt.
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Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemdp Ziffer 15.3, ohne dass sich der
Umfang des Versicherungsschutzes dndert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung,
friihestens jedoch zu dem Zeitpunkt kiindigen, in dem die Beitragserhéhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kiindigungsrecht hinzu-
weisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spdtestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhéhung zugehen.

Eine Erhohung der Versicherungsteuer begriindet kein Kiindigungsrecht.

Das Versicherungsverhiltnis kann gekiindigt werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder

- dem Versicherungsnehmer eine Klage iiber einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner in Textform spdtestens einen Monat nach der
Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung sofort nach ihrem Zugang beim Versiche-
rer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem
spdteren Zeitpunkt, spdtestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.

Wird ein Unternehmen, fiir das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten verdufiert, tritt
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die wahrend der Dauer seines Eigentums sich aus
dem Versicherungsverhdltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nie3brauchs, eines Pachtvertrages oder eines
dhnlichen Verhéltnisses von einem Dritten (ibernommen wird.

Das Versicherungsverhidiltnis kann in diesem Falle
- durch den Versicherer dem Dritten gegeniiber mit einer Frist von einem Monat,

- durch den Dritten dem Versicherer gegeniiber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode

in Textform gekiindigt werden. Das
Kiindigungsrecht erlischt, wenn

— der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausiibt, in welchem er
vom Ubergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Ubergang ausiibt, wobei das Kiindigungs-
recht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von
der Versicherung Kenntnis erlangt.

Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wihrend einer laufenden Versicherungsperiode und wird das
Versicherungsverhdltnis nicht gekiindigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte
fiir den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

Der Ubergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer
oder den Dritten unverziglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-
cherer hdtte zugehen miissen, und der Versicherer den mit dem Verduf3erer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hitte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht fiir alle Versicherungsfélle, die friihestens
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der VerduRerung Kenntnis
erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kiindigungsrecht keinen
Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fallt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer
die VerauBerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hétte zugehen miissen.

Bei Erhéhungen des versicherten Risikos durch Anderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhdltnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kiindigen. Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeiibt wird, in welchem der Versicherer von der Erhéhung Kenntnis erlangt hat.

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsvertragen versichert
ist.

Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des spdter geschlossenen Vertrages verlangen.

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erkldrung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.



Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. 23.1  Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben {iber gefahrerhebliche Umstdnde
Vorvertragliche Anzeigepflichten

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm
des Versicherungsnehmers

bekannten Gefahrumstdnde anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die
fiir den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schlieBen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-
tragserklarung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1
stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstande, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss
auszuiiben, den Vertrag tiberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlieRen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2  Riicktritt

(1) Unvollstindige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstinden berechtigen den
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zuriickzutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Riicktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollstindigen Angaben weder vorsdtzlich noch grob
fahrldssig gemacht hat.

Das Riicktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrldssiger Verletzung der Anzeigepflicht
besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstdinde, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hitte.

(3) Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zuriick, darf er den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstindig oder
unrichtig angezeigte Umstand weder fiir den Eintritt des Versicherungsfalls noch fiir die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursdchlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Riick-
trittserkldrung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3  Beitragsdnderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Riicktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrldssigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kiindigen.

Das Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstinde, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hitte.

Kann der Versicherer nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstdnde, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hitte, werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlief3t der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kiindigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis erlangt. Er
hat die Umstidnde anzugeben, auf die er seine Erkldrung stiitzt; er darf nachtrdglich weitere
Umstdnde zur Begriindung seiner Erkldrung abgeben, wenn fiir diese die Monatsffrist nicht ver-
strichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen,
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4  Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tduschung anzufechten, bleibt
unberiihrt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserkldrung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
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Besonders gefahrdrohende Umstédnde hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwdgung der
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden gefiihrt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend.

25.1

26.1

26.2

27.1

27.2

29.1

29.2

Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatzanspriiche erhoben worden sind,
dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn gegen den Versiche-
rungsnehmer Haftpflichtanspriiche geltend gemacht werden.

Der Versicherungsnehmer muss nach Méglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des Schadens
sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es fiir den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausfiihrliche und wahrheitsgemaf3e Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstiitzen. Alle Umstande, die nach
Ansicht des Versicherers fiir die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, miissen mitgeteilt sowie
alle dafiir angeforderten Schriftstiicke iibersandt werden.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behérdliches oder gerichtliches
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkiindet, hat er
dies unverziiglich anzuzeigen.

Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfligung von Verwaltungsbehdrden auf Schadensersatz
muss der Versicherungsnehmer fristgemaf} Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er
die Fiihrung des Verfahrens dem Versicherer zu tiberlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskiinfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfu-
gung stellen.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zu erfiillen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kiindigen. Der Versicherer hat kein Kiindigungsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf

Vorsatz noch auf grober Fahrldssigkeit beruhte.

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsatzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhaltnis zu kiirzen.

Der vollstandige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Ein-
tritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrldssig verletzt hat,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch
fir die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursdchlich war. Das
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhéngig davon, ob der Versicherer ein ihm nach
Ziffer 26.1 zustehendes Kiindigungsrecht ausiibt.

Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtanspriiche gegen andere Personen als den Versi-
cherungsnehmer selbst, sind alle fiir ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entspre-
chend anzuwenden. Die Bestimmungen tber die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4.) gelten nicht, wenn
das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

Die Ausiibung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschlieflich dem Versicherungs-
nehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten fiir die Erfiillung der Obliegenheiten verantwortlich.

Der Freiststellungsanspruch darf vor seiner endgiiltigen Feststellung ohne Zustimmung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an den geschddigten Dritten ist
zuldssig.

Alle fiir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erkldrungen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtragen als zustandig bezeich-
nete Geschaftsstelle gerichtet werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt,
geniigt fiir eine Willenserkldrung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die
Erkldrung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend fiir
den Fall einer Namensdnderung des Versicherungsnehmers.



30.
Verjdhrung

31.
Zustdndiges Gericht

32.
Anzuwendendes Recht

29.3

30.1

30.2

31.1

31.2

31.3

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fiir seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entspre-
chende Anwendung.

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjdhren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet
sich nach den allgemeinen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Ver-
jahrung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicher-
ers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

Fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche
Zustéandigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsvertrag zustandigen
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natiirliche Person, ist auch das Gericht ortlich
zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Ist der Versicherungsnehmer eine nattirliche Person, miissen Klagen aus dem Versicherungsvertrag
gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das fiir seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, den Ort seines gewdhnlichen Aufenthalts zustandig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, bestimmt sich das zustandige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlas-
sung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Han-
delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft biirgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist.

Sind der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsvertrag
zustandigen Niederlassung.

Fiir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

zum Anfang
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zum Anfang

HVS

Hamburger odtitbnt |

Versicherungs - Service

Datenschutz Informationsblatt

Verantwortlicher fur die Datenverarbeitung

HVS Hamburger Versicherungs-Service AG
Stiftstral3e 46

20099 Hamburg

E-Mail: info@hvs.ag

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der 0.g. Adresse mit dem Zusatz -
Datenschutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: datenschutz@hvs.ag

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten |hre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren mafigeblichen Gesetze. Dartiber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche
Versicherungswirtschaft verpflichtet, die die oben genannten Gesetze fir die Versicherungswirtschaft prazisieren.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, bendtigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben fir den
Abschluss des Vertrages und zur Einschatzung des von uns zu Ubernehmenden Risikos. Kommt der
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchfihrung des Vertragsverhéaltnisses, z.B. zur
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden bendtigen wir etwa, um prifen zu kénnen, ob ein
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht moglich.

Dartber hinaus benétigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen
Statistiken, z. B. fur die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfullung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller
bestehenden Vertrage nutzen wir fur eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung
hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -erganzung oder fur umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage fur diese Verarbeitungen personenbezogener Daten fir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafir besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. lhre
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind,
holen wir lhre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V.m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f)
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

e zur Gewabhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

e zur Werbung fir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fiir andere Produkte von Kooperationspartnern,
sowie fur Markt- und Meinungsumfragen,

e zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten kdnnen.



Dariiber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfillung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B.
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht.
Als Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungeni. V. m. Art. 6
Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten flr einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen dariiber zuvor informieren.

Kategorien von Empféangern der personenbezogenen Daten
Erst- und Riuckversicherer:

Von uns Ubernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Erst- und
Ruckversicherer). Dafur kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Versicherer zu
Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild Gber das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Dartber
hinaus ist es madglich, dass der Versicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der
Risiko- oder Leistungsprifung sowie bei der Bewertung von Verfahrensablaufen unterstitzt. Wir Gbermitteln Ihre
Daten an den Versicherer nur soweit dies fur die Erflllung unseres Versicherungsvertrages mit lhnen erforderlich ist
bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsvertrdge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die
zum Abschluss und zur Durchfiihrung des Vertrages benétigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch
Ubermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu
Ihrer Betreuung und Beratung in lhren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benétigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte  Unternehmen  bzw. Bereiche  unserer  Unternehmensgruppe  nehmen  bestimmte
Datenverarbeitungsaufgaben fir die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein
Versicherungsvertrag zwischen lhnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, kénnen lhre
Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fir den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und
Leistungsbearbeitung, fur In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen
der Gruppe verarbeitet werden.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfullung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur voribergehende
Geschéaftsbeziehungen bestehen, kdnnen Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter
www.hvs.ag unserem Formularcenter entnehmen.

Weitere Empféanger:

Daruber hinaus konnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere Empfénger Ubermitteln, wie etwa an
Behorden zur Erfullung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungstrager, Finanzbehdrden oder
Strafverfolgungsbehdrden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir l6schen lhre personenbezogenen Daten sobald sie fur die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten fir die Zeit aufbewahrt werden, in der Anspriiche gegen
unser Unternehmen geltend gemacht werden kénnen (z.B. gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreif3ig
Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch,
der Abgabenordnung und dem Geldwéaschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.



Betroffenenrechte

Sie kdnnen unter der o.g. Adresse Auskunft Gber die zu lhrer Person gespeicherten Daten verlangen. Dartber
hinaus kdnnen Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Loschung lhrer Daten verlangen.
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrankung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gédngigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu
widersprechen. Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kénnen Sie dieser
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus lhrer besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Mdglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine
Datenschutzaufsichtsbehérde zu wenden. Die fiir uns zustandige Datenschutzaufsichtsbehérde ist:

Der Hamburgische Beauftragte fur Datenschutz und Informationsfreiheit
Klosterwall 6
20095 Hamburg

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur
Unterstltzung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungsprifung sowie bei
der Bekdmpfung von Versicherungsmissbrauch. Daflr ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit
dem HIS erforderlich. Sofern die 0.g. Gesellschaften am Informationsaustausch mit dem HIS teilnehmen, ist dies in
den jeweiligen Versicherungsunterlagen kenntlich gemacht.

Datenaustausch mit lhrem friheren Versicherer

Um lhre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mithahme eines Schadensfreiheitsrabattes in
der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. lhre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls Uberprifen und bei Bedarf
erganzen zu kénnen, kann im dafir erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem
von lhnen im Antrag benannten friheren Versicherer erfolgen.

Bonitatsauskiinfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei einer Auskunftei (z.B. SCHUFA
Holding AG, infoscore Consumer Data GmbH) Informationen zur Beurteilung lhres allgemeinen Zahlungsverhaltens
ab.

Datenuibermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auRerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR)
tibermitteln, erfolgt die Ubermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes
Datenschutzniveau bestéatigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basis der von lhnen gemachten Angaben entscheiden wir in bestimmten Fallen vollautomatisiert bei der Antrags-
, Vertrags- sowie Schaden- und Leistungsbearbeitung.

Die Entscheidung erfolgt dabei insbesondere auf der Grundlage lhrer Angaben zu persénlichen Risikomerkmalen.
Die vollautomatisierten Entscheidungen basieren insbesondere auf den vertraglichen Bedingungswerken und den
daraus abgeleiteten Regeln und Bearbeitungsrichtlinien.

Die in dieser Information genannten Gesetze (DSGVO und BDSG) treten am 25.05.2018 in Kraft.

zum Anfang



zum Anfang

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
zur Haftpflichtversicherung fiir das Bauhauptgewerbe

(A 31 - Stand 05/13)

Inhaltsverzeichnis Seite

A Allgemeine Bestimmungen
1. Versichertes Risiko
Subunternehmen
Arbeits- / Liefergemeinschaften
Versehensklausel
Kumulklausel
Wahrungsklausel
Kostenklausel
Deckungssummen / Sublimite
Selbstbeteiligungen

N0 |0 IN O [ I (W
(61 S S S S S S FVOR W)

B Erweiterungen des Versicherungsschutzes
Abhandenkommen von Schliisseln und Codekarten
Abwisser, Senkungen, Erdrutschungen, Uberschwemmungen
Allgemeine Geschéftsbedingungen

Anspriiche aus Benachteiligungen

Anspriiche aus §§ 906, 1004 BGB, 14 BImschG

Anspriiche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
Anspriiche der Versicherungsnehmer untereinander
Anspriiche mitversicherter Personen untereinander
Aufrechnung mit Werklohn- und Kaufpreisforderungen
Auslandsschdden

. Auslosen von Fehlalarm

Belegschafts- und Besucherhabe

Energieversorgung

Erweiterter Strafrechtsschutz

Haftungsfreistellungen

Internet-Risiken

Kraftfahrzeuge-Haftpflichtversicherung / Subsididrdeckung
Kraftfahrzeuge und Anhdnger

Loschung und Abhandenkommen fremder Daten

. Medienverluste

. Mietsachschaden

Nachhaftung

Personlichkeits- und Namensrechte

Regressverzicht

. Schiedsgerichtsverfahren

Strahlenschaden

. Tatigkeitsschdden (auch Leitungsschdden und Be-/ Entladeschidden)
Umweltschaden

. Vermogensschdden

. Vertraglich iibernommene Haftpflicht

31. Vorsorgeversicherung

0P IN O (W B W N =

-
e

[y
=

=y
N

N
W

-
&

iy
(%2l

-
o

N
N

N
®

—
0

N
o

N
=

N[N
w [N

N
b

N
(%2l

)
o

N
<

V(O[O0 [V |V |[V|[||[ |0 |[NN[vnvn[vn |y || |oN[oN O [ o o[

N
o

N
Ne
-
o

w
o
-
o

-
o

C Risikobegrenzungen / Ausschliisse
1. Arbeitsunfille und Berufskrankheiten im Ausland 10
2. Arzneimittel 10
3. Ausldndische Betriebsstatten 10
4. Bahnrisiken 11
5. Bergbau 11
6
7
8
9

. Brennbare oder explosible Stoffe 11
. Code Civil 11
Entschadigung mit Strafcharakter 11
Kernenergieanlagen / Beforderung und Lagerung von Kernmaterialien 11




10. Kommissionsware 11
11. Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhanger/ Wasserfahrzeuge 11
12. Luft- und Raumfahrtrisiken 11
13. Offshore-Anlagen 11
14. Planende, beratende oder gutachterliche Tatigkeit 12
15. Rohrleitungen 12
16. Unterirdische Tunnelarbeiten im Bahnbau 12
D Besondere Regelungen
Bautrdger und Generaliibernehmer 12
E Produkthaftpflichtversicherung
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes 13
2. Versichertes Risiko 13
3. Personen- oder Sachschdden aufgrund von Sachmangeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften 13




A Allgemeine Bestimmungen

1. Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung

Versichertes Risiko (AHB) und der folgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers aus seinen sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhaltnis-
sen und Tatigkeiten.

1.1 Betriebsbeschreibung
Diese ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Nachtragen.
1.2 Nebenrisiken

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haftpflicht aus allen Nebenrisiken (z.B.
aus Haus- und Grundbesitz, der Tdtigkeit als Bauherr, der Teilnahme an Veranstaltungen und Mes-
sen, Geschdftsreisen, der Durchfiihrung von Betriebsveranstaltungen, Schulungen).

1.3 Mitversicherte Betriebsstdtten und Unternehmen
1.3.1  Rechtlich unselbststandige Betriebsstatten / Unternehmen im Inland

Mitversichert sind alle rechtlich unselbststidndigen Betriebsstitten / Unternehmen (z.B. Filial-,
Neben- und Hilfsbetriebe, Zweigniederlassungen, Lager, Verkaufsstatten, Montagestatten und der-
gleichen) im Inland.

1.3.2  Rechtlich selbststandige Betriebsstdtten / Unternehmen mit gleichem Betriebscharakter im Inland

Mitversichert sind, auch ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf, alle bei Vertragsschluss
vorhandenen Betriebsstatten / Unternehmen und / oder wahrend der Vertragsdauer iibernommene
oder neu gegriindete Betriebsstatten / Unternehmen im Inland mit gleichem Betriebscharakter, an
denen der Versicherungsnehmer / versicherte Unternehmen direkt oder indirekt mit 50 % oder mehr
beteiligt ist / sind und / oder die unternehmerische Fiihrung austibt / austiben.

1.4 Mitversicherte Personen und Reprasentanten
1.4.1  Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haftpflicht

1.4.1.1 aller gesetzlichen Vertreter sowie solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung
des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft.

Hierzu zéhlen auch solche Personen, denen Unternehmerpflichten im Sinne von § 15 SGB
VIl in Verbindung mit § 9 (2) OWiG lbertragen wurden sowie Fachkrafte fiir Arbeitssicher-
heit, Sicherheitsbeauftragte, Beauftragte fiir Inmissionsschutz, Strahlenschutz, Gewéasser-
schutz, Abfallbeseitigung, Datenschutz und dergleichen.

1.4.1.2 aller tibrigen angestellten Betriebsangehorigen, bei Betriebsadrzten und Sanitatspersonal
auch fiir Schaden im Rahmen von Hilfeleistungen bei Notfédllen auBerhalb der betrieblichen
Tatigkeit, sofern hierfiir kein Versicherungsschutz im Rahmen einer anderweitigen Versiche-
rung besteht;

1.4.1.3 aller sonstigen in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten und seinem Wei-
sungsrecht unterliegenden Personen;

1.4.1.4 aller nicht im Angestelltenverhiltnis stehender Mitarbeiter (freie Mitarbeiter);

1.4.1.5 aller aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen vorgenannten
Personen

fiir von ihnen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen / dienstlichen Tatigkeit fiir den Versicherungs-
nehmer verursachte, im Rahmen und Umfang dieses Vertrages versicherte Schaden.

Zu vorgenannten Ziffern 1.4.1.2 — 1.4.1.5 gilt:

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschdden, bei denen es sich um Arbeitsun-
falle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers geméaf; dem SGB VIl handelt.

1.4.2 Reprdsentanten

Sofern sich der Versicherungsnehmer das Verhalten eines Reprdsentanten zurechnen lassen muss,
gelten als Reprdsentanten in diesem Sinne ausschlie3lich

— die Mitglieder des Vorstandes (bei Aktiengesellschaften);

— die Geschiftsfiihrer (bei Gesellschaften mit beschrénkter Haftung);

— die Komplementare (bei Kommanditgesellschaften);

— die Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften und Gesellschaften biirgerlichen Rechts);
— die Inhaber (bei Einzelfirmen);

— beianderen Unternehmensformen (z.B. Genossenschaften, Verbdanden, Vereinen, Kérperschaf-
ten des o6ffentlichen Rechts, Kommunen) die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen
obersten Vertretungsorgane.

Bei auslandischen Firmen gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung und Uberwa-
Subunternehmen chung fremder Unternehmen / Subunternehmen.
Nicht versichert ist die persdnliche gesetzliche Haftpflicht der fremden Unternehmen / Subunternehmen und
ihrer Betriebsangehdrigen.



3.
Arbeits- / Liefergemeinschaften

4,
Versehensklausel

5.
Kumulklausel

6.
Wahrungsklausel

7.
Kostenklausel

8.
Deckungssummen / Sublimite

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften
auch dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

Fiir die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedin-
gungen (insbesondere der Deckungssummen) folgende Bestimmungen:

3.1 Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten aufgeteilt, besteht Versi-
cherungsschutz fiir Schaden, die der Versicherungsnehmer verursacht hat, bis zu den vereinbarten
Deckungssummen.

3.2 Sind die Aufgaben im Sinne von Ziffer 3.1 nicht aufgeteilt oder ist der schadenverursachende ARGE-
Partner nicht zu ermitteln, bleibt die Ersatzpflicht des Versicherers auf die Quote beschrankt, welche
der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
entspricht. Ist eine prozentuale Beteiligung nicht vereinbart, so gilt der verhdltnisméasige Anteil ent-
sprechend der Anzahl der Partner der Arbeitsgemeinschaft.

3.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen Schaden an den von den ein-
zelnen Partnern in die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft
beschafften Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermdgensschdden, gleichgiiltig, von wem
die Schdden verursacht wurden.

3.4 Ebenso bleiben ausgeschlossen Anspriiche der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft unter-
einander sowie Anspriiche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

3.5 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Deckungssumme iiber
Ziffer 3.2 hinaus fiir den Fall, dass {iber das Vermdgen eines Partners das Insolvenzverfahren erff-
net oder die Er6ffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und fiir diesen Partner wegen Nichtzah-
lung seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer
zugewachsene Anteil, soweit fiir ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforder-
lichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

3.6 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffern 3.1 bis 3.3 besteht auch fiir die Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft selbst.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf vor Vertragsschluss versehentlich nicht gemeldete Risiken,
die im Rahmen der Unternehmensbeschreibung liegen und weder nach den Allgemeinen noch Besonderen
Bedingungen des Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, sobald er sich des Versdumnisses bewusst geworden ist, unverziiglich die entsprechende Anzeige
zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag vom Gefahreneintritt an zu entrichten.

Beruhen mehrere Versicherungsfélle

— aufderselben Ursache oder

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

— auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mangeln

und besteht Versicherungsschutz fiir diese Versicherungsfalle im Rahmen verschiedener Abschnitte dieses
Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtvertrages bei dem
Versicherer (ausgenommen Exzedentenvertriage), so steht fiir diese Versicherungsfille nicht der
Gesamtbetrag kumulativ aus den verschiedenen Deckungssummen, sondern bei gleichen
Deckungssummen hochstens eine Deckungssumme, ansonsten maximal die hhere Deckungssumme zur
Verfligung.

Fiir die Feststellung der hdchsten Deckungssumme ist der Zeitpunkt maigebend, in dem der erste Versiche-
rungsfall eingetreten ist.

Sofern mehrere Selbstbeteiligungen zum Tragen kommen, gilt die hochste Selbstbeteiligung.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort aufierhalb der Staaten, die der
Europdi-schen Wahrungsunion angehdoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europdischen Wahrungsunion gelegenen
Geldinstitut angewiesen ist.

Bei Anspriichen, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und / oder nach US-amerikani-
schem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, werden — abweichend von Ziffer 6.5 AHB —
die Aufwendungen des Versicherers flir Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls, sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reiseko-sten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung
des Versicherers entstanden sind.

Es gelten die im Versicherungsschein genannten Deckungssummen und Hochstersatzleistungen fiir alle Ver-
sicherungsfélle eines Versicherungsjahres.

Innerhalb der vereinbarten Deckungssummen gelten nachstehende Sublimite:
—  Abhandenkommen von Schliisseln und Codekarten (Teil B Ziffer 1.) 300.000 EUR
—  Anspriiche aus Benachteiligungen (Teil B Ziffer 4.) 300.000 EUR



9.
Selbstbeteiligungen

—  Auslésen von Fehlalarm (Teil B Ziffer 11.) 15.000 EUR
—  Erweiterter Strafrechtsschutz (Teil B Ziffer 14) 300.000 EUR
—  Mietsachschdden an Staplern und Arbeitsmaschinen/Arbeitsgerdten (Teil B Ziffer 21.1.3) 100.000 EUR

Die Hochstersatzleistung der vorgenannten Sublimite fiir alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres
betrdgt das Doppelte.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungsfall durch
—  Sach- und Vermdgensschdden generell, soweit keine andere Selbstbeteiligung genannt ist, mit 250 EUR

—  Anspriiche wegen Personenschdden, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und /
oder nach US-amerikanischem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, mit 10.000 EUR

B Erweiterungen des Versicherungsschutzes

1.
Abhandenkommen von
Schliisseln und Codekarten

2.
Abwdsser, Senkungen, Erdrut-
schungen, Uberschwemmungen

3.
Allgemeine
Geschiftsbedingungen

4.
Anspriiche aus Benachteiligungen

5.
Anspriiche aus §§ 906, 1004
BGB, 14 BImschG

6.
Anspriiche der gesetzlichen Ver-
treter des Versicherungsnehmers

7.
Anspriiche der Versicherungs-
nehmer untereinander

1.1 Eingeschlossen ist — in Ergdnzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB — die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Schaden wegen dem Abhandenkommen von
fremden Schliisseln und Codekarten fiir Gebdude und Raume.

1.2 Der Versicherungsschutz beschréankt sich auf gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen Kosten fiir
erforderlich werdende Anderungen von Schléssern, SchlieBanlagen und Neucodierungen sowie fiir
voriibergehende Sicherungsmainahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen. Aus-
geschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche aus Folgeschdden (z. B. Abhandenkommen von Sachen
in Gebduden).

Die Ausschliisse gemaf3 Ziffer 7.14 AHB gelten gestrichen.

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller die Allgemeinen Geschaftsbedingun-
gen des Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart sind, wird sich der Versicherer — insoweit
abweichend von Ziffer 7.3 AHB — nicht auf den Haftungsausschluss fiir weitergehende Schaden berufen,
wenn der Versi-cherungsnehmer dies ausdriicklich wiinscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur
Haftung verpflichtet ist.

4.1 Abweichend von Ziffer 7.17 AHB sowie Teil A Ziffer 29.2.2 a) besteht Versicherungsschutz fir An-
spriiche wegen Schdden aus Anfeindung, Schikane, Beldstigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen
Diskriminierungen, soweit diese Anspriiche aus einer Verletzung von Vorschriften zum Schutz vor
Benachteiligung resultieren, insbesondere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

4.2 Fiir Auslandsschaden gilt:

4.2.1 Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers und der mitversicherten Personen wegen in den Staaten der Europdischen Union und in
der Schweiz vorkommender Versicherungsfille.

4.2.2  Ausgenommen bleiben Versicherungsfalle in Irland und GroBbritannien bzw. Versicherungsfille, die

nach dem Recht dieser beiden Staaten geltend gemacht werden.
4.3 Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche

4.3.1  durch vorsétzliche Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen von Gesetzen, Vor-
schriften, Beschliissen, Vollmachten oder Weisungen oder durch sonstige wissentliche Pflichtverlet-
zung

4.3.2 jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden wie z.B. im Zusammenhang mit Streitgenossenschaften,
Verbandsklagen oder die z.B. von Gewerkschaften oder Betriebsrdten erhoben werden;

4.3.3  im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen Interessen aus dem kollektiven Arbeits-

und Dienstrecht sowie mit Arbeitskampfmainahmen (z.B. Aussperrung, Streik), soweit diese
Anspriiche begriindet sind.

Mitversichert sind Anspriiche gemafl § 906 Il 2 BGB analog sowie Beseitigungsanspriiche gemaf § 1004 | 1
BGB und Anspriiche nach § 14 BlmschG.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.5 (3) AHB — auch Anspriiche der gesetzlichen Vertreter des
Versicherungsnehmers und ihrer Angeharigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, fir
den der gesetzliche Vertreter nicht personlich verantwortlich ist.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.4 (2) AHB — gesetzliche Haftpflichtanspriiche der Versiche-
rungsnehmer untereinander wegen Personen- und Sachschdden.

Nicht versichert sind Mietsachschaden gemaf Teil B Ziffer 21.
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Kaufpreisforderungen
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11.
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Haftungsfreistellungen
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Internetrisiken

Eingeschlossen sind — in teilweiser Abdnderung von Ziffer 7.4 (3) AHB — Haftpflichtanspriiche mitversicher-
ter Personen untereinander wegen

8.1 Personenschédden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfille und / oder Berufskrankheiten in dem
Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende Person beschaftigt ist;

8.2 Sachschéaden,
8.3 Vermogensschdden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen im Umfang des Teils B Ziffer 29.1.

Der Versicherer tragt die Kosten fiir die gerichtliche Durchsetzung von Werklohn- und Kaufpreisforderungen
des Versicherungsnehmers, soweit die Kosten in Zusammenhang damit stehen, dass ein Auftraggeber des
Versi-cherungsnehmers aufgrund eines behaupteten Schadensersatzanspruches, der unter den
Versicherungs-schutz dieses Vertrages fallen wiirde, die Aufrechnung mit Schadensersatzanspriichen
erklart. Der Versicherer trdgt die vorgenannten Kosten nur im Verhaltnis des Schadensersatzanspruches zur
geltend gemachten Werklohn- bzw. Kaufpreisforderung.

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers nach jeweils geltendem Recht wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfalle.

Nicht versichert sind — sofern nicht im Versicherungsschein oder den Nachtragen etwas anderes geregelt ist
— Versicherungsfille durch Produkte, die der Versicherungsnehmer nach USA / Kanada geliefert hat bzw. hat
liefern lassen, sowie Versicherungsfalle durch Montage-, Wartungs-, Inspektions-, Kundendienst- und Repa-
raturarbeiten in USA/Kanada, soweit es sich um Schadensersatzanspriiche handelt, die vor US-amerikani-
schen oder kanadischen Gerichten und / oder nach US-amerikanischem oder kanadischem Recht geltend
gemacht werden.

Eingeschlossen sind — abweichend von Teil B Ziffer 29.2.2 a) — gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen Ver-
mogensschdden durch versehentlich ausgelosten Alarm bei Dritten. Mitversichert gelten — abweichend von
Ziffer 1.1 AHB — insoweit auch o6ffentlich-rechtliche Anspriiche.

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffern 2.2 und 7.6 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Beschddigung, Vernichtung sowie Abhandenkommens von Sachen der Betriebsan-
gehorigen und der Besucher sowie alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden.

Versicherungsschutz besteht nur, sofern die Beschadigung, die Vernichtung sowie das Abhandenkommen
die ursdchlich zusammenhangende Folge eines Ereignisses ist, das mit dem versicherten Betrieb in raumli-
cher oder tatigkeitsbedingter Verbindung steht.

Nicht versichert sind Schaden durch Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren, Sparbiichern, Urkunden,
Schmucksachen und sonstigen Kostbarkeiten.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschaden aus
Besitz und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Abgabe von Strom, Gas, Warme und Wasser, die der
Eigen- oder Fremdversorgung dienen.

Mitversichert sind — insoweit abweichend von Teil B Ziffer 29.2.2 a) — Vermégensschaden gemaf3 § 18 NAV, §
18 NDAV, § 6 AVBWasserV und § 6 AVBFernwV.

In einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Versicherungsfalles, das einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, tibernimmt der Versicherer —
insoweit abweichend von Ziffer 5.3 AHB — in Abstimmung und unter Mitwirkung des Versicherungsnehmers
die Gerichtskosten sowie die gebiihrenordnungsmafigen — gegebenenfalls auch die mit ihm besonders
vereinbarten und von dem Versicherer genehmigten hoheren — Kosten der Verteidigung einschliefilich
ortsiiblicher Kosten fiir notwendige Sachverstandigengutachten.

Abweichend von Ziffer 7.3 AHB gelten im Rahmen und Umfang der Bedingungen dieses Vertrages gegen den
Versicherungsnehmer gerichtete gesetzliche und — soweit in diesem Vertrag vereinbart — vertragliche Scha-
denersatzanspriiche mitversichert, die sich aus einer vom Versicherungsnehmer zugunsten seiner Abnehmer
ausgesprochenen Freistellungserkldrung ergeben.

Voraussetzung ist, dass die Anspriiche aus der Herstellung und / oder Lieferung der Produkte des Versiche-
rungsnehmers resultieren und auf einen Fehler zuriickzufiihren sind, der bereits zu dem Zeitpunkt vorhan-
den war, als das Produkt den Herrschaftsbereich des Versicherungsnehmers verlassen hat.

Liegt seitens des durch die Freistellungserkldrung begiinstigten Vertragspartners des Versicherungsnehmers
ein Mitverschulden / eine Mitverursachung vor, so besteht fiir die Freistellungserkldrung nur in dem Umfang
Versicherungsschutz, der dem Verschuldens- / Verursachungsanteil des Versicherungsnehmers entspricht,
auch wenn in der Vereinbarung etwas anderes bestimmt sein sollte.

16.1  Versichertes Risiko

Versichert ist — insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schiden aus dem Austausch, der Ubermittlung und der Bereitstellung elektro-
nischer Daten (z.B im Internet, per E-Mail oder mittels Datentrdger).

Derartige Schaden werden der Deckungssumme fiir Sachschdden zugeordnet.

16.2  Serienschaden



17.
Kraftfahrzeug-Haftpflichver-
sicherung/Subsididrdeckung

18.
Kraftfahrzeuge und Anhdnger

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfalle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfélle eingetreten ist, wenn diese
auf

— derselben Ursache,
— gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
- dem Austausch, der Ubermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mangeln
beruhen.
Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.
16.3  Risikobegrenzungen / Ausschliisse
16.3.1 Nicht versichert sind Anspriiche aus nachfolgend genannten Tatigkeiten und Leistungen:
a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
d) Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
e) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;
f) Betrieb von Telekommunikationsnetzen;
g) Anbieten von Zertifizierungsdiensten i.S.d. SigG/SigV;

h) Tatigkeiten, fiir die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermdgensschadenhaftpflicht-
versicherung besteht.

16.3.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ferner Anspriiche
a) die im Zusammenhang stehen mit
— massenhaft versandten, vom Empfanger ungewollten elektronisch tibertragenen Informatio-
nen (z.B. Spamming);
— Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen iiber Internet-Nut-
zer gesammelt werden kdnnen;

b) wegen Schiden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung
stehen, geltend gemacht werden;

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behdrdlichen Vorschriften sowie von schriftlichen
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigefiihrt haben;

d) die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer seine auszutauschenden, zu iibermit-
telnden, bereitgestellten Daten nicht durch Sicherheitsmanahmen und / oder -techniken
(z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder gepriift hat bzw. hat priifen lassen, die dem Stand
der Technik entsprechen.

Abweichend von Teil C Ziffer 11 sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen Schdden durch
den Gebrauch von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhangern, wenn die Anspriiche gegen den
Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen gerichtet ist.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Fahrzeug

— aufden Versicherungsnehmer / die in Anspruch genommene mitversicherte Person zugelassen ist oder
— im Eigentum des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Person steht oder

— von ihnen geleast wurde.

Versicherungsschutz besteht nur in soweit, als

— die Deckungssumme der Kraftfahrt-Haftpflicht nicht ausreicht oder

— der Versicherungsnehmer / die mitversicherte Person durch eine bestehende Kraftfahrt-Haftpflichtversi-
cherung nicht geschiitzt werden oder

—  der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherer Regress nimmt (ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben
jedoch Regressanspriiche gemé&R den Allgemeinen Bedingungen fiir die Kraftfahrt-Versicherung — AKB)
oder

—  keine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung besteht, obwohl der in Anspruch genommene Versicherungs-
nehmer oder die mitversicherte Person ohne Verschulden das Bestehende einer solchen annehmen
durfte oder

— der Fahrer oder Halter des Fahrzeuges einen gesetzlichen Freistellungsanspruch gegen den Versiche-
rungsnehmer hat.

Es gelten die Deckungssummen dieses Vertrages, mindestens jedoch die Mindestversicherungssummen des
Pflichtversicherungsgesetzes.

18.1  Abweichend von Teil C Ziffer 11. sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen Schaden
durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen aller Art und Anhdngern, die nach den Bestimmungen des
Pflichtversicherungsgesetzes (PflVG) nicht der Versicherungspflicht unterliegen.

18.2  Auf eigenen und fremden Betriebsgrundstiicken, auch soweit diese beschrankt-6ffentliche Verkehrs-
flachen darstellen, sind auf der Grundlage der AKB versicherungspflichtige, jedoch nicht zugelas-
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Léschung und Abhandenkommen
fremder Daten

20.
Medienverluste

21.
Mietsachschdaden

22.
Nachhaftung

sene Kraftfahrzeuge aller Art und Anhénger, die nicht in Verbindung mit einem versicherungspflichti-
gen Zugfahrzeug gebraucht werden, mitversichert. Bei Vorliegen einer behordlichen Ausnahmege-
nehmigung gilt dies auch bei Gebrauch auf 6ffentlichen Verkehrsfldchen. Es gelten die Deckungs-
summen dieses Vertrages, mindestens jedoch die Mindestversicherungssummen des Pflichtversi-
cherungsgesetzes.

18.3  Fiirversicherungspflichtige Kraftfahrzeuge gilt:

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf den in Absatz 2 genannten Verkehrsflachen nur mit
der erforderlichen Fahrerlaubnis gebrauchen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sor-
gen, dass das Fahrzeug nur von einem berechtigten Fahrer benutzt wird, der auch die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

18.4  Kein Versicherungsschutz besteht fiir Kraftfahrzeuge und Anhéanger, die auf Betriebsgrundstiicken im
Ausland eingesetzt werden, auch dann nicht, wenn Unternehmen im Ausland mitversichert sind.

18.5  Fiir diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschliisse in Ziffern 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB.

Versichert ist — abweichend von Ziffern 2.2 und 7.7 AHB — die gesetzliche Haftpflicht aus Schaden durch ver-
sehentliche Datenléschung, Anderung der Datenstruktur und Abhandenkommen von Daten (z.B. Datenverlu-
ste durch vorzeitige Freigabe von Bandern, Fehlversand bei Datentragertausch) einschlieBlich aller hieraus
resultierenden unmittelbaren Folgeschaden.

Schéden durch Léschung und Abhandenkommen von Daten gelten als Sachschaden.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben bestehen.

Eingeschlossen ist — in Ergdnzung von Ziffern 1 und 2 AHB — die gesetzliche Haftpflicht wegen Austretens
oder Verlustes von Fliissigkeiten oder Gasen aufgrund vom Versicherungsnehmer mangelhaft durchgefiihrter
Installations-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten von Anlagen, Anlagenteilen, Rohrleitungen und Behdltern.
Diese Schdden gelten als Sachschaden.

Ersetzt wird ausschlielich der Wiederbeschaffungswert der abhanden gekommenen Fliissigkeiten oder
Gase.

211 Eingeschlossen ist — teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Schaden — einschlie3lich aller sich daraus ergebenden Vermo-
gensschaden — die

21.11 anldsslich von Geschaftsreisen an gemieteten Raumlichkeiten und / oder an deren Ausstattung
entstehen;
21.1.2 an gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen, Gebduden und / oder Raumen, nicht

jedoch an deren Ausstattung entstehen; Schiffe, Biiro- und Wohncontainer werden Gebauden /
Raumen gleich gestellt.

21.1.3 entstehen an nicht zulassungs- und/oder nicht versicherungspflichtigen
— Selbstfahrenden Arbeitsmaschinen,
— Staplern sowie
— sonstigen nicht selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und —geraten,

die der Versicherungsnehmer aus Anlass von Arbeiten auf der Baustelle von auf der Baustelle
tdtigen Firmen gemietet oder geliehen hat.

Sofern Versicherungsschutz durch andere Versicherungen besteht, geht dieser vor.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche
— aus Folgeschidden (wie z.B. Nutzungsausfall, Abhandenkommen von Sachen);
— wegen Abnutzung, Verschlei oder iibermdfiger Beanspruchung.

21.2 Nicht versichert sind Anspriiche von personal- und / oder kapitalmé&Rig verbundenen Unterneh-
men sowie von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und / oder deren Angehdri-
gen.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche wegen Abnutzung, Verschleid sowie iberméasiger
Beanspruchung.

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Griinden der endgiiltigen und vélligen Betriebs- und/oder Produkti-
ons- und Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen Griinden wie z.B. Anderung der Rechts-
form, Kiindigung durch einen der Vertragspartner) beendet, besteht Versicherungsschutz bis zu 5 Jahren
nach Vertragsbeendigung im nachfolgend genannten Umfang.

22.1 Abweichend von Ziffer 17 AHB besteht Versicherungsschutz im Umfang des Vertrages fiir Versi
cherungsfille, die nach dem Zeitpunkt des Risikowegfalls eintreten, deren Ursachen aber vor
diesem Zeitpunkt gesetzt wurden.

22.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung vorhande-
nen versicherten Risiken.

22.3 Der Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Wegfall
des Risikos geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Hohe des unverbrauchten Teils der
Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Risiko weggefallen ist.
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Versichert sind — abweichend von Ziffern 7.15 und 7.16 AHB sowie Teil B Ziffer 29.2.2 a) —

Anspriiche aus der Verletzung von Personlichkeits- und Namensrechten.

In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer auch

— Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfi-
gung gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Anspriiche auf
Unterlassung oder Widerruf handelt;

— Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den Versiche-
rungsnehmer.

Voraussetzung fiir die Leistung des Versicherers ist, dass sie vom Beginn eines Verfahrens

unverziiglich nach Zustellung der Klageschrift, Antragsschrift oder des Gerichtsbeschlusses

vollstandig unterrichtet wird.

Auf Ziffer 25 AHB wird hingewiesen.

Verzichten Versicherungsnehmer dieses Versicherungsvertrages vor Eintritt des Versicherungsfalles auf Riick-
griffanspriiche untereinander oder gegen sonstige Dritte, so beeintrdchtigt dies — insoweit abweichend von
Ziffer 7.3 AHB — nicht den Versicherungsanspruch.

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beeintrachtigt den Versicherungsschutz insoweit nicht, als
der Versicherungsnehmer dem Versicherer dessen Einleitung unverziiglich anzeigt und ihr die Mitwirkung an
diesem Verfahren ermoglicht.

26.1

26.2

27.3

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.12 AHB — die gesetzliche Haftpflicht aus
— dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;
— Besitz und Verwendung von Réntgeneinrichtungen und Storstrahlern.

Versicherungsschutz besteht auch fiir Schaden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen, wenn diese Schaden durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer von der Ver-
strahlung Kenntnis hatte.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche

— wegen Schaden infolge der Verdnderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation
eintreten;

— wegen Personenschaden solcher Personen, die — gleichgiiltig fiir wen oder in wessen Auftrag —
aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine
Tatigkeit austiben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden
Gefahren in Kauf zu nehmen haben.

— gegeniiber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den Schaden durch bewusstes
Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behordlichen Verfii-
gungen oder Anordnungen verursacht hat.

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 AHB — die gesetzliche Haftpflicht wegen Schaden an
fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermogensschdden, wenn diese Schaden

— durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen
entstanden sind;

— dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer die Sachen zur Durchfiihrung seiner
gewerblichen oder beruflichen Tatigkeiten benutzt hat;

— durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind
und sich diese Sachen oder deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tatigkeit
befunden haben.

Die Regelungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben bestehen.
Ausgeschlossen bleiben bei Be- und Entladeschdden Schaden am Ladegut, soweit
— die Ladung fiir den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

— essich um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder fiir
seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt oder

— derTransport der Ladung vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder fiir seine Rech-
nung von Dritten lbernommen wurde.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche wegen Tatigkeitsschdden an Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung oder zu sonstigen Zwecken befinden, befun-
den haben oder die von ihm tibernommen wurden. Dieser Ausschluss gilt jedoch nur fiir solche
Schéden, die bei dem unmittelbaren Bearbeitungsvorgang entstanden sind. Zum unmittelbaren
Bearbeitungsvorgang zahlen nicht z.B. vor- oder nachgelagerte Verpackungstatigkeiten, Transport-
tatigkeiten oder Lagerung der Sachen.

Fiir das Umwelthaftpflichtrisiko und das Umweltschadensrisiko gelten die Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen fiir die Umwelthaftpflichtversicherung (BBR A 115) und die Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen fiir die Umweltschadensversicherung (BBR A 152).



29.
Vermdgensschdden

30.
Vertraglich iibernommene
Haftpflicht

31.
Vorsorgeversicherung

Die in der Betriebshaftpflichtversicherung vereinbarten Deckungserweiterungen einschlie3lich besonderer
Deckungssummen (in der Regel Sublimits), Selbstbeteiligungen und Risikobegrenzungen und Ausschliisse
gelten auch fiir die Umwelthaftpflichtversicherung (BBR A 115), soweit dort keine besondere Regelung
besteht.

29.1  Datenschutz

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermdgensschdaden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
wegen Versicherungsféllen, die wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der
Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

29.2  Sonstige Vermogensschdden

29.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermdgensschaden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
aus Versicherungsféllen, die wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

29.2.2 Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schdden

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder fiir seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, priifender oder gutachterlicher Tatig-
keit;

c) aus Ratschldgen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschéften aller Art;

e) aus Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstiicks-, Leasing- oder dhnlichen wirtschaftlichen
Geschaften, aus Zahlungsvorgangen aller Art, aus Kassenfiihrung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung;

g) aus Rationalisierung und Automatisierung;

h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschldgen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von
Vorstand, Geschaftsfiihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behérdlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung.

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.3 AHB — die vom Versicherungsnehmer

30.1  als Mieter, Entleiher, Pachter oder Leasingnehmer von Grundstiicken und Gebduden durch Vertrag
libernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners;

30.2  gegeniiber der Deutschen Bahn AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften geméaf} deren standardi-
sierten Gestattungsvertragen und Allgemeinen Bedingungen fiir Privatgleisanschliisse (PAB) durch
Vertrag libernommene Haftpflicht.

30.3  gegeniiber Behorden oder Korperschaften des 6ffentlichen Rechts durch Vertrage genormten Inhalts
oder sog. Gestattungs- und Einstellungsvertrage iibernommene Haftpflicht.

Fiir Risiken, die fiir den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, besteht —
abweichend von Ziffer 4.2 AHB — im Rahmen der Deckungssummen des Vertrages Versicherungsschutz.

C Risikobegrenzungen / Ausschliisse

1.
Arbeitsunfille und Berufskrank-
heiten im Ausland

2.
Arzneimittel

3.
Auslédndische Betriebsstitten
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Ausgeschlossen sind — insoweit abweichend von Teil B Ziffer 10 — Haftpflichtanspriiche wegen Personen-
schédden aus Arbeitsunfallen und / oder Berufskrankheiten von im Ausland beschéftigten oder dort mit der
Durchfiihrung von Arbeiten betrauten Personen, wenn und soweit diese Schdaden im Rahmen einer Sozialver-
sicherung oder einer sonstigen speziellen Versicherungsform versichert werden kdnnen oder versichert wer-
den missen.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche aus Arbeitsunfillen und / oder Berufskrankheiten, die
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VIl unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB) und / oder vergleichbare
Regressanspriiche dhnlicher ausldndischer Versicherungstrager gegeniiber dem Versicherungsnehmer
und/oder seinen Reprédsentanten.

Nicht versichert sind Anspriiche geméaf § 84 Arzneimittelgesetz (AMG) wegen Personenschaden, fiir die der
Versicherungsnehmer nach § 94 AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche aus Schaden durch im Ausland gelegene Betriebsstatten und
Betriebsstandorte.



4,
Bahnrisiken

5.
Bergbau

6.
Brennbare oder explosible Stoffe

7.
Code Civil

8.
Entschddigung mit Strafcharakter

9.
Kernenergieanlagen / Beforderung
und Lagerung von Kernmaterialien

10.
Kommissionsware

11.
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hanger/ Wasserfahrzeuge

12.
Luft- und Raumfahrtrisiken

13.
Offshore-Anlagen

Nicht versichert sind Anspriiche aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beforderung von Perso-
nen oder Sachen sowie aus der nicht selbstandigen und selbstdndigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb,
soweit eine Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht besteht.

Nicht versichert sind Anspriiche
— im Zusammenhang mit Bergwerken unter Tage;

— aus Bergschdden im Sinne des § 114 Bundesberggesetz (BBergG), soweit es sich um die Beschddigung
von Grundstiicken, deren Bestandteilen oder Zubeh&r handelt.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn-
baren oder explosiblen Stoffen verursachen.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des franzosischen Code Civil
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Lander.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche auf Entschadigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden,

— die durch den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, zur Bearbeitung oder zur Spaltung von Kernbrennstof-
fen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe ausgehen;

— die durch die Beférderung von Kernmaterialien einschlieBlich der damit zusammenh&ngenden Lagerun-
gen bedingt sind.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche aus Schaden an Kommissionsware.

Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schdden durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen und
Anhédngern sowie Wasserfahrzeugen (siehe jedoch Teil B Ziffern 17 und 18).

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

Eine Tatigkeit an einem Kraftfahrzeug, Anhdnger oder Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i.S. dieses
Ausschlusses, wenn weder der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raum-

fahrzeuges verursachen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-

ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus:

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen
sowie Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslieferung
durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich fiir den Bau von
Luft- oder Raumfahrzeugen oder fiir den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

b) Tatigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Uberholung, Reparatur, Beférderung) an Luft-
oder Raumfahrzeugen sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen,

und zwar sowohl wegen Schdden an Luft- oder Raumfahrzeugen einschlieBlich der mit diesen befor-

derten Sachen und der Insassen, als auch wegen sonstiger Schaden durch Luft- oder Raumfahr-

zeuge.

12.4  Nicht versichert sind Anspriiche aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Flug- und Luftlandeplatzen.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche aus Schaden durch

13.1  Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

13.2 Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung
von Offshore-Anlagen, sowie Wartungs-, Installations- oder sonstige Servicearbeiten im Zusammen-
hang mit Offshore-Anlagen;

13.3  Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich fiir Offshore-Anlagen

bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer / vor der Kiiste gelegene Risiken (z.B. Olplattformen, Bohrinseln, Pipelines,
Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mittlerem Hochwasser.

11



14,
Planende, beratende oder
gutachterliche Tatigkeit

15.
Rohrleitungen

16.
Unterirdische Tunnelarbeiten im
Bahnbau

D Besondere Regelungen

Bautrdger und Generaliibernehmer

12

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, priifen-
der oder gutachterlicher Tatigkeit wegen Schdden an Sachen, die Gegenstand dieser Tatigkeit gewesen sind
(z.B. aufgrund der Planung hergestellt wurden).

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche aus Eigentum, Besitz und Betrieb von Rohrleitungen fiir Gas, Ben-
zin, Ol, Olprodukte oder sonstige gefahrliche Produkte (ausgenommen Fernwdrme), soweit die Leitungen
auBlerhalb des versicherten Betriebes mehr als 5 km lang sind.

Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden durch unterirdische Tunnelarbeiten im Bahnbau.

Unter diesen Ausschluss fallen nur die eigentlichen Kernarbeiten an der Tunnelréhre, nicht aber Nebentatig-
keiten wie Verlegung von Elektrokabeln, Fliesen, Beliiftungsrohren usw.

Folgende Definitionen gelten:

Bautrager ist, wer in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenem/ fremdem Grundstiick
Bauwerke errichtet, die an ,,Erwerber/Kdufer" im Rahmen eines Bautrdgervertrages verkauft werden.
Er selbst erbringt keine Bauleistungen, sondern schaltet hierfiir ausschlieBlich Subunternehmer ein.
In der Regel erbringt der Bautrdger auch Planungsleistungen mit eigenem Personal oder er schaltet
hierfiir Subunternehmer ein.

Generaltibernehmer ist, wer fiir einen Bauherrn die Vorbereitung und Durchfiihrung eines Bauvorha-
bens ganz (oder teilweise) in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, aber auf dem Grundstiick
des Bauherrn, tibernimmt.

Er selbst erbringt keine Bauleistungen, sondern schaltet hierfiir ausschliefilich Subunternehmer ein.
Der Generaliibernehmer kann auch Planungsleistungen tibernehmen.

1. Der Versicherungsnehmer betdtigt sich als Bautrdger oder Generaliibernehmer, ohne dass Bauleistungen
(Bauarbeiten jeder Art mit und ohne Lieferung von Stoffen oder Bauteilen) mit eigenem Personal
erbracht werden.

Versicherungsschutz besteht fiir die Erstellung von Neubauvorhaben und fiir Sanierungen, Umbauten
und Erweiterungen von Bauwerken.

2. Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

als Eigentlimer, Mieter, Pdchter, Leasingnehmer und NutznieBer selbst genutzter bebauter und
unbebauter Grundstiicke (auch Garagen und Parkpldtze), Gebdude oder Raumlichkeiten
einschlieBlich der Uberlassung an Betriebsangehéorige.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir die Vermietung an Dritte. Versicherungsschutz hierfiir
muss gesondert beantragt werden.

aus dem Besitz und der Unterhaltung von Musterwohnungen und Musterhdusern, sowie der
Durchfiihrung von Baustellen- und Hausbesichtigungen, auch unter Teilnahme von
Interessenten,

aus dem Ankauf von Grundstiicken jeglicher Art,
als Bauherr von eigenen nicht zum Verkauf bestimmten Bauvorhaben,

aus der Planung von Bauvorhaben, soweit diese Planung im Rahmen der Bautrdger- / Generalii-
bemehmertatigkeit erfolgt (siehe aber Teil B Ziffer 29.2.2 b), Teil C Ziffer 14 sowie nachfolgende
Ziffer 3.1);

aus der Beaufsichtigung — technische oder geschaftliche Oberleitung, értliche Bauleitung — von
Bauvorhaben, soweit diese Beaufsichtigung im Rahmen der Bautrdger- / Generaliibernehmer-
tatigkeit erfolgt (siehe aber Teil B Ziffer 29.2.2 b), Teil C Ziffer 14 sowie nachfolgende Ziffer 3.1);

aus dem Eigentum zum Verkauf bestimmter bereits errichteter, aber noch nicht verkaufter
Hauser und Wohnungen.

Der Versicherungsschutz endet aber mit der Besitziibernahme durch den Kaufer oder sonstige
Besitznachfolger.

als Hersteller der erstellten Gebdude fiir daraus resultierende Personen- und Sachschdaden
(siehe aber nachfolgende Ziffer 3.1);

3. Nicht versichert sind, zusétzlich zu den in Teil C genannten Risikobegrenzungen und Ausschliissen, Haft-
pflichtanspriiche

3.1

3.2

3.3

aus Schdden jeder Art am gesamten Bauwerk (Alt- und Neubausubstanz), das vom Versiche-
rungsnehmer errichtet, saniert oder erweitert wird, sowie alle sich daraus ergebenden Vermé-
gensschaden. Dies gilt auch sofern lediglich Teilsanierungen/-umbauten oder dhnliche Baumaf3-
nahmen vorgenommen werden;

wegen Schdden, die mit der Beschaffung der Finanzierungsmittel oder rechtlichen Betreuung
der Bauvorhaben zusammenhadngen;

aus Schadenfillen, die der Versicherungsnehmer bzw. sein Personal durch die Ausfiihrung von
Bauleistungen jedweder Art verursacht hat.



E Produkthaftpflichtversicherung

1.
Gegenstand des Versicherungs-
schutzes

2.
Versichertes Risiko

3.

Personen- oder Sachschéden auf-
grund von Sachméangeln infolge
Fehlens von vereinbarten Eigen-
schaften

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers fiir Personen-, Sach- und daraus entstan-
dene weitere Schdden, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer

— hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse
—  erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in
den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgefiihrt hat.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Produktions-
und Tatigkeitsumfang.

Eingeschlossen sind — insoweit abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB — auf Sachméngeln beruhende
Schadenersatzanspriiche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener
weiterer Schaden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer tiber
bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafiir verschuldensunabhéngig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahriibergang vorhanden sind.

zum Anfang
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zum Anfang

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur
Haftpflichtversicherung wegen Schiaden durch Umwelteinwirkung
(Umwelthaftpflicht-Versicherung)

(A 115 - Stand 08/08)

Inhaltsverzeichnis Seite

Gegenstand der Versicherung

Fakultative Erweiterung des Versicherungsschutzes
Vorsorgeversicherung/Erhohungen und Erweiterungen
Versicherungsfall

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

Nicht versicherte Tatbestdande
Deckungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/Selbstbehalt
Nachhaftung

Versicherungsfélle im Ausland

10. Inlandische Versicherungsfille, die im Ausland geltend gemacht werden
Klauseln
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1.

Gegenstand der Versicherung

2.
Fakultative Erweiterung des
Versicherungsschutzes

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3
1.6.4

Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen.

Versichert ist — abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB — die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschdden durch Umwelteinwirkung auf
Boden, Luft oder Wasser (einschlieBlich Gewd&sser), wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anla-
gen oder Tatigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziffer 2 fallen.

Mitversichert sind gemaf Ziffer 2.1 AHB Vermdgensschdden aus der Verletzung von Aneignungs-
rechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb und wasserrechtlichen
Benutzungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschdaden behandelt.

Die in der Betriebs-/Berufs- oder einer anderen gewerblichen Haftpflichtversicherung vereinbarten
Deckungserweiterungen einschlielich besonderer Deckungssummen (in der Regel Sublimits),
Selbstbeteiligung und Risikobegrenzungen und Ausschliisse gelten auch fiir diesen Umweltvertrags-
teil, jedoch maximal bis zur Hohe und im Rahmen der in diesem Umweltvertragsteil vereinbarten
Deckungssumme.

Besondere Regelungen im Rahmen dieser Umweltbedingungen haben Vorrang (z. B. Auslandsscha-
den).

Verdanderungen des Deckungsumfangs zur Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung gelten auch fir
den Umweltvertrag, soweit nicht ausdriicklich andere Vereinbarungen getroffen werden.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im rdumlichen
und gegenstédndlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (ein-
schlieBlich Gewdsser) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schdden eines Dritten, die
dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwdsser und mit diesen in Gewdsser gelangen.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken:

Kleingebinde bis 500 Liter/Kilogramm je Einzelgebinde, sofern die Gesamtmenge aller Einzelge-
binde eine Gesamtmenge von 5.000 Liter/Kilogramm je Betriebsstétte nicht tibersteigt.

Wird jedoch eine dieser Mengenschwellen {iberschritten, erlischt diese Sonderregelung vollstandig.
Der Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

Heizol/Diesel/Benzin-Tanks fiir den Eigenbedarf bis 30.000 Liter Gesamtmenge.

Wird jedoch diese Mengenschwelle {iberschritten, erlischt diese Sonderregelung vollstdandig. Der
Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

Ol-, Benzin-, Fett- und Amalgamabschneider.

Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen
geman Ziffern 2.1 — 2.5 oder Teilen, die ersichtlich fiir Anlagen gemaf Ziffern 2.1 — 2.5 bestimmt
sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine ,temporare Inhabereigen-
schaft“ im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben ist, weil eine
Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zukiinftigen Anlageinhaber noch nicht erfolgt ist.
Der Ausschluss von Schaden durch Abwasser gemaf Ziffer 7.14 (1) AHB findet insoweit keine
Anwendung.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in Ziffer 5 genannten Vorausset-
zungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressanspriiche des Inhabers der Anlage gegen den
Versicherungsnehmer bestehen kénnen.

Falls vereinbart und im Versicherungsschein ausdriicklich benannt, sind nachfolgende Risiken mitversichert:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewdsserschddliche Stoffe herzustellen, zu
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), soweit diese
Anlagen nicht bereits gemaf3 Ziffer 1.6.1 und 1.6.2 mitversichert sind.

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG aufgefiihrt sind,
Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewdsser sowie Schaden durch Abwasser.

Anlagen des Versicherungsnehmers gemafl Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen). Ausge-
nommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewdsser sowie Schaden durch Abwasser.

Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-
Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen,
Einwirkungen auf Gewdsser und Schaden durch Abwésser.

Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers, soweit diese Anlagen nicht bereits gemaf Ziffer 1.6.3
mitversichert sind oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewdsser oder Einwirken auf ein
Gewadsser derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers
verandert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). Der
Ausschluss von Schiden durch Abwésser gemaf Ziffer 7.14 (1) AHB findet insoweit keine Anwen-
dung.

Anlagen des Versicherungsnehmers gemafl Anhang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen/ Pflicht-
versicherung).

Zu 2.1 bis 2.5:

Fiir die aufgefiihrten Risiken besteht kein Versicherungsschutz, wenn diese nicht vereinbart und
nicht im Versicherungsschein ausdriicklich benannt sind.



3.
Vorsorgeversicherung/
Erhéhungen und Erweiterungen

4.
Versicherungsfall

5.
Aufwendungen vor Eintritt des
Versicherungsfalles

6.
Nicht versicherte Tatbestdnde

3.1

3.2

Die Bestimmungen der Ziffern 3.1 (3) und 4 AHB — Vorsorgeversicherung — finden fiir die Ziffern 2.2
und 2.5 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken bedarf insoweit besonderer
Vereinbarung.

Ziffern 3.1 (2) und 3.2 AHB — Erh6hungen und Erweiterungen — finden fiir die Ziffern 2.2 und 2.5
ebenfalls keine Anwendung; hiervon unberiihrt bleiben mengenmaRige Veranderungen von Stoffen
innerhalb der unter Ziffer 2 versicherten Risiken.

Versicherungsfall ist — abweichend von Ziffer 1.1 AHB — die nachpriifbare erste Feststellung eines im Sinne
der Ziffer 1.2 versicherten Personen-, Sach- oder Vermogensschadens durch den Geschddigten, einen sonsti-
gen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss wahrend der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder
Umfang des Schadens oder die Moglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtanspriichen erkennbar war.

5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2
5.4

5.5

5.6

Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
— nach einer Stérung des Betriebes

oder
— aufgrund behérdlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers fiir MaBnahmen zur Abwendung oder Minderung eines
sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermdgensschadens. Die Feststellung der
Stérung des Betriebes oder die behdrdliche Anordnung miissen in die Wirksamkeit der Versicherung
fallen, wobei mafigeblich der friihere Zeitpunkt ist.

Aufwendungen aufgrund behdrdlicher Anordnungen im Sinne der Ziffer 5.1 werden unter den dort
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache iibernommen, dass die MaRnahmen durch
den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behorde ausgefiihrt werden.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Storung des Betriebes oder eine behordliche
Anordnung unverziiglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhin-
dern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemaf Wider-
spruch gegen behdrdliche Anordnungen einzulegen

oder
sich mit dem Versicherer iiber die MaBnahmen abzustimmen.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten vorsatzlich, so
werden ihm im Rahmen des fiir Aufwendungen gemas Ziffer 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlédssig,
so ist der Versicherer berechtigt, etwaige iiber die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhéltnis zu kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben
Fahrldssigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Absatzen 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger tiber die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Ver-
letzung der Obliegenheit nicht fiir den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursdchlich ist.

Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und der Jahreshéchstersatz-
leistung bis zu einem Gesamtbetrag von 20 % der Deckungssumme je Stérung des Betriebes oder
behérdlicher Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 1.000 EUR selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchfiihrung der Manahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer
ersetzten Aufwendungen auf die fiir den Versicherungsfall magebende Deckungssumme angerech-
net, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshdchstersatzleistung
eines friitheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung fiir Versicherungsfélle tatsachlich gemindert
hat.

Nicht ersatzfahig sind in jedem Fall Aufwendungen — auch soweit sie sich mit Aufwendungen im
Sinne der Ziffer 5.1 decken — zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachriistung, Sicherung oder
Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstiicken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete,
geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch fiir solche, die friiher im Eigentum oder
Besitz des Versicherungsnehmers standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermdgensschadens, falls Betriebseinrichtungen,
Grundstiicke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betrof-
fen sind, beeintrachtigt werden miissen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Zusatzlich zu den bereits in der Betriebs-/Berufs- oder anderen Haftpflichtversicherung (jedoch nicht Haft-
pflichtversicherungen fiir private Risiken) genannten Risikobegrenzungen und Ausschliissen gilt:

Nicht versichert sind:

6.1

Anspriiche wegen Schadden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen diese Stoffe verschiittet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, ver-
dunsten oder durch dhnliche Vorgange in den Boden oder ein Gewdsser gelangen;

Das gilt nicht, soweit solche Vorgdnge auf einer Storung des Betriebes beruhen.
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6.2

6.3
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6.9
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7.1

7.2

7.3

8.1

Anspriiche wegen Schdden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Umwelteinwirkungen entstehe;

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der
Technik zum Zeitpunkt der schadenursachlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des
Einzelfalles die Moglichkeiten derartiger Schaden nicht erkennen musste.

Anspriiche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schaden;

Anspriiche wegen Schéaden, fiir die nach MafBigabe fritherer Versicherungsvertrage Versicherungs-
schutz besteht oder hatte beantragt werden kénnen;

Anspriiche wegen Schaden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn
des Versicherungsverhdltnisses Grundstiicke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt
bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren;

Anspriiche wegen Schaden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur
Endablagerung von Abfillen;

Anspriiche wegen Schaden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeug-
nisse durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfithrung der Leistung oder nach Abschluss
der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). Fiir Ziffer 1.6.4 gilt dieser Ausschluss nicht.

Anspriiche wegen Schdden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Abfélle
nach Auslieferung entstehen;

Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behordlichen Anordnungen oder Verfiigungen, die dem Umweltschutz dienen,
abweichen;

Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach
dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen fiir Anwendung,
regelmafige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen
bewusst nicht ausfiihren;

Anspriiche wegen Schaden infolge der Verdnderung der Lagerstdtte des Grundwassers oder seines
FlieBverhaltens;

Anspriiche wegen Schdden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfligungen
oder Mafsnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt fiir Schaden durch héhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben;

Anspriiche wegen Schdden bei Sprengungen an Immobilien, die in einem Umkreis von weniger als
150 Metern entstehen;

Anspriiche auf Entschadigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

Anspriiche nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des franzdsischen Code Civil oder gleichartiger
Bestimmungen anderer Lander.

Es gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene Deckungssumme.
Diese Deckungssumme bildet auch die Hochstersatzleistung des Versicherers fiir alle Versicherungs-
falle eines Versicherungsjahres.

Fiir den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Deckungssumme die Hochst-
grenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschdadigungspflichtige Personen erstreckt.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfille
— durch dieselbe Umwelteinwirkung;

— durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen
beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere
sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht,

gelten unabhdngig von ihrem tatsdchlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfélle als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 1.000 EUR
selbst zu tragen.

Endet das Versicherungsverhdltnis wegen des vollstandigen oder dauernden Wegfalls des versicher-

ten Risikos oder durch Kiindigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der

Versicherungsschutz fiir solche Personen-, Sach- oder Vermégensschaden weiter, die wahrend der

Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-

rungsverhéltnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maf3gabe:

— Der Versicherungsschutz gilt fiir die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
sicherungsverhdltnisses an gerechnet.

— Der Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendi-
gung des Versicherungsverhéltnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Héhe des
unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhdltnis endet.
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Ziffer 8.1 gilt flir den Fall entsprechend, dass wahrend der Laufzeit des Versicherungsverhaltnisses
ein versichertes Risiko teilweise wegfallt, mit der Mafigabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des
versicherten Risikos abzustellen ist.

Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen — abweichend von Ziffer 7.9 AHB —
auch im Ausland eintretende Versicherungsfille,

die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine Tatigkeit im Inland im Sinne der Zif-
fern 1.6 und 2.1 - 2.5 zuriickzufiithren sind. Dies gilt fiir Tatigkeiten im Sinne der Ziffer 1.6.4 nur,
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich fiir das Ausland bestimmt waren;

aus Anlass von Geschaftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen.

die auf Anlagen oder Tatigkeiten im Sinne von Ziffer 1.6.4 zuriickzufiihren sind. Ausgenommen blei-
ben Versicherungsfalle in den USA und Kanada.

Der Versicherungsschutz besteht nur fiir solche Personen- und Sachschédden (oder nur fiir solche
Versicherungsfille), die Folgen einer plotzlichen und unfallartigen Stérung des bestimmungs-
gemadfien Betriebes sind. Somit gilt Ziffer 6.2 Absatz 2 dieser Umweltbedingungen als gestrichen.
Nicht versichert sind Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemaf3 Ziffer 5.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Arbeitsunféllen und Berufskrankheiten von Perso-
nen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder mit der Durchfiihrung von Arbeiten
betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche aus Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten, die
den Bestimmungen des SGB VIl unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden — abweichend von Ziffer 6.5 AHB — als Leistun-
gen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten,
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Bei Versicherungsfillen, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und/oder nach US-
amerikanischem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer an jedem Schadenfall mit 10 %, mindestens 2.500 EUR, hochstens 50.000 EUR.

Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort auBBerhalb der Staaten
liegt, die der Europdischen Wahrungsunion angehdren, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfiillt, mit dem der Euro-Betrag bei einem in der Europdischen Wahrungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Versicherungsschutz wird im Rahmen dieses Vertrages nach jeweils geltendem Recht geboten mit
folgender Sonderregelung:

Der Bezug auf das Umwelthaftungsgesetz und insbesondere die damit verbundene Einstufung von
Anlagen sowie die Definition der Umwelteinwirkung gemaf § 3, 1 UmweltHG gilt verbindlich im Hin-
blick auf den Versicherungsschutz, auch wenn etwaige auslandische Rechtsnormen anderslautende
Definitionen vorsehen. Im iibrigen gilt jedoch das jeweilige Landesrecht.

Besondere Vereinbarung bedarf die Versicherung fiir im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebs-
statten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dergleichen).

Die Ziffern 9.3 bis 9.5 gelten auch fiir Anspriiche, die inldndische Versicherungsfalle betreffen, aber vor aus-
landischen Gerichten geltend gemacht werden.

Sofern vereinbart, gelten die im Versicherungsschein genannten folgenden Klauseln:

Klausel 123:

Schéden durch Brand oder
Explosion mit Erh6hung der
Deckungssumme

Klausel 124:

Schdden durch Brand oder
Explosion ohne Erhhung der
Deckungssumme

Fiir Schaden infolge Brand oder Explosion — auch soweit sie nicht durch Umwelteinwirkungen verursacht
werden, besteht ausschlieBlich Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieser Bedingungen fiir
Umweltschaden.

Die Entschadigungsleistung fiir solche Schaden erhoht sich auf die im Versicherungsschein genannte
Deckungssumme fiir Schaden durch Brand oder Explosion.

Fiir Schaden infolge Brand oder Explosion — auch soweit sie nicht durch Umwelteinwirkungen verursacht
werden, besteht ausschlielich Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieser Bedingungen fiir
Umweltschaden.

zum Anfang
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I. Umweltschadensversicherung

Umfang des Versicherungsschutzes

1. 1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haft-
Gegenstand der Versicherung pflichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen.

1.2 Versichert ist — abweichend von Ziffer 1.1 und 7.10 a) AHB — die gesetzliche Pflicht 6ffentlich-recht-
lichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemaf; Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umwelt-
schdden. Umweltschaden ist eine

— Schéadigung von geschiitzten Arten und natiirlichen Lebensrdaumen,
— Schddigung der Gewdsser,
— Schddigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behdrde oder
einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten fiir Sanierungsmanahmen/Pflichten der oben
genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungs-
nehmer auf 6ffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer
gerichteten Anspriiche, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungs-
nehmer geltend gemacht werden konnten. Versicherungsschutz fiir derartige Anspriiche kann aus-
schlielich tiber eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart werden.

1.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken:

1.3.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tatigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstiicken, sofern sie
nicht unter die Ziffern 2.1 bis 2.5 fallen,

1.3.2  Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziffer 1.3.3 umfasst sind, nach Inverkehr-
bringen,

1.3.3  Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen
geman Ziffern 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich fiir derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der
Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine ,temporére Inhabereigen-
schaft“ im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben ist, weil eine
Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zukiinftigen Anlageninhaber noch nicht erfolgt ist.

Aufwendungen des Versicherungsnehmers vor Eintritt desw Versicherungsfalls werden unter den in
Ziffer 9 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressanspriiche des
Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen kdnnen.

1.3.4  Kleingebinde bis 500 Liter/Kilogramm je Einzelgebinde, sofern die Gesamtmenge aller Einzelge-
binde eine Gesamtmenge von 5.000 Liter/Kilogramm je Betriebsstatte nicht tibersteigt.

Wird jedoch eine dieser Mengenschwellen {iberschritten, erlischt diese Sonderregelung vollstandig.
Der Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

1.3.5 Heizol/Diesel/Benzin-Tanks fiir den Eigenbedarf bis 30.000 Liter Gesamtmenge.

Wird jedoch eine dieser Mengenschwellen {iberschritten, erlischt diese Sonderregelung vollstdandig.
Der Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

1.3.6  Ol-, Benzin-, Fett- und Amalgamabschneider.
1.4 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht

1.4.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser
Eigenschaft.

Hierzu zdhlen auch solche Personen, denen Unternehmerpflichten im Sinne von § 15 SGB VIl in Ver-
bindung mit § 9 (2) OWIG ubertragen wurden sowie Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit, Sicherheitsbe-
auftragte, Beauftragte fiir Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewdsserschutz, Abfallbeseitigung,
Datenschutz und dergleichen.

1.4.2 samtlicher ibrigen Betriebsangehdrigen einschlieflich aller sonstigen in den Betrieb des Versiche-
rungsnehmers eingegliederten und seinem Weisungsrecht unterliegenden Personen, aller freiberuf-
lich tatigen Mitarbeiter und aller aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen vor-
genannten Personen fiir Schaden, die sie in Ausfiihrung ihrer dienstlichen Verrichtungen fiir den Ver-
sicherungsnehmer verursachen.

1.5 Mitversichert ist — abweichend von Ziffer 10.12 dieser Bedingungen — die gesetzliche Pflicht aus
dem Gebrauch von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kfz:

— Kfz und Anhdnger ohne Riicksicht auf eine Hochstgeschwindigkeit, die nur auf nicht 6ffentlichen
Wegen und Platzen verkehren;

—  Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Hochstgeschwindigkeit;

— selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit nicht mehr als 20 km/h Hochstgeschwindig-
keit. Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren beson-
deren, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur
Beforderung von Personen oder Giitern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bun-
desminister flir Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehoren.
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1.6

1.7

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten
Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder Pldatzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Teilnahme an Arbeits-/Liefergemeinschaften/Konsortien

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften
und Konsortien auch dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft oder das Konsortium selbst richtet.

Fiir die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften und Konsortien gelten, soweit nicht etwas
anderes vereinbart wurde, unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der
Deckungssummen) die nachfolgenden Bestimmungen:

Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschrankt, welche der prozentualen Beteili-
gung des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft / dem Konsortium ent-
spricht. Diese Beschrankung gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer als alleiniger Schadenverur-
sacher in Anspruch genommen wird.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Deckungssummen iiber
Absatz 3 hinaus fiir den Fall, dass liber das Vermégen eines Partners das Insolvenzverfahren eroff-
net oder die Er6ffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und fiir diesen Partner wegen Nichtzah-
lung seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer
zugewachsene Anteil, soweit fiir ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforder-
lichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

Versicherungsschutz im Rahmen von Absatz 3 besteht auch fiir die Arbeits-/Liefergemeinschaft/das
Konsortium selbst.

Beauftragung und Uberwachung fremder Unternehmen/Subunternehmen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung und
Uberwachung fremder Unternehmen/Subunternehmen, auch Kraftfuhrunternehmen.

Nicht versichert ist die personliche gesetzliche Haftpflicht der fremden Unterneh-
men/Subunternehmen/Kraftfuhrunternehmen und ihrer Betriebsangehorigen.

Soweit in der Umwelthaftpflichtversicherung ausdriicklich versichert und dort im Versicherungsschein
genannt, besteht Versicherungsschutz auch fiir die unter Ziffer 2.1 bis 2.5 aufgefiihrten Risikobausteine:

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewdsserschddliche Stoffe herzustellen, zu
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), soweit diese
Anlagen nicht bereits gemaf3 Ziffer 1.2.4 und 1.2.5 mitversichert sind.

Anlagen des Versicherungsnehmers gemaft Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen).

Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen
handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).

Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers, soweit diese Anlagen nicht bereits gemaf Ziffer 1.2.6
mitversichert sind, oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewdsser oder Einwirken auf
ein Gewdsser derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Was-
sers verandert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

Anlagen des Versicherungsnehmers gemafl Anhang 2 zum UHG (UHG-Anlagen).

Zu 2.1 bis 2.5:

3.1

3.2

4.1

Fiir die aufgefiihrten Risiken besteht kein Versicherungsschutz, wenn diese nicht in der Umwelthaft-
pflichtversicherung ausdriicklich versichert und nicht im Versicherungsschein ausdriicklich benannt
sind.

Versicherungsschutz besteht ausschlieBlich fiir Umweltschdden, die unmittelbare Folge einer plotzli-
chen und unfallartigen, wahrend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Stérung
des bestimmungsgemaRen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebs-
stérung).

Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstérung besteht im Rahmen der Ziffer 1.3.2 Versicherungsschutz
fir Umweltschdden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der
Ziffer 1.3.1 fiir Umweltschaden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit
Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziffer 1.3.2 Versicherungsschutz besteht in den Féllen der Sédtze 1 und 2
ausschlie3lich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruk-
tionsfehler dieser Erzeugnisse zuriickzufiihren ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft
und Technik nicht hitte erkannt werden kénnen (Entwicklungsrisiko).

Der Versicherungsschutz umfasst — abweichend von Ziffer 5.1 AHB — die Priifung der gesetzlichen
Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungs-
nehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegeniiber der Behdrde
oder einem sonstigen Dritten.



5.
Versicherte Kosten

6.
Erhéhungen und Erweiterungen

4.2

4.3

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsneh-
mer aufgrund Gesetzes, rechtskréftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung-
und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis
oder Vergleich bestanden hatte.

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wir-
kung fiir den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

Der Versicherer ist bevollmachtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unbe-
rechtigter Inanspruchnahme durch die Behorde oder einen sonstigen Dritten zweckméfig erschei-
nenden Erklarungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit tiber Sanie-
rungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur
Verfahrens- und Prozessfiihrung bevollmachtigt. Er fiihrt das Verwaltungsverfahren oder den Rechts-
streit im Namen des Versicherungsnehmers.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den
Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann,
die Bestellung eines Verteidigers fiir den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewiinscht oder
genehmigt, so tragt der Versicherer die gebithrenordnungsmafiigen oder die mit ihm besonders ver-
einbarten hoheren Kosten des Verteidigers.

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschlief-
lich notwendiger Gutachter-, Sachverstandigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtsko-

sten
5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

fiir die Sanierung von Schaden an geschiitzten Arten, natiirlichen Lebensrdumen oder Gewdssern

die Kosten fiir die ,,primédre Sanierung®, d.h. fiir Sanierungsmafinahmen, die die geschadigten
natirlichen Ressourcen und/oder beeintrachtigten Funktionen ganz oder anndhernd in den Aus-
gangszustand zuriickversetzen;

die Kosten fiir die ,,erganzende Sanierung®, d.h. fiir Sanierungsmafinahmen in Bezug auf die natiirli-
chen Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die

primdre Sanierung nicht zu einer vollstandigen Wiederherstellung der geschddigten natiirlichen Res-
sourcen und/oder Funktionen fiihrt;

die Kosten fiir die ,,Ausgleichssanierung®, d.h. fiir die Tatigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher
Verluste natiirlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Scha-
dens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primdre Sanierung ihre Wirkung vollstandig entfal-
tet hat. ,,Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurtickzufiihren sind, dass die gescha-
digten natiirlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre 6kologischen Aufgaben oder ihre Funktio-
nen fiir andere natiirliche Ressourcen nicht erfiillen kénnen, solange die Mafinahmen der priméaren
bzw. der ergdnzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben.

Die Kosten fiir die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und
der Jahreshochstersatzleistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 20% der vereinbarten Deckungs-
summe ersetzt.

fiir die Sanierung von Schadigungen des Bodens: die Kosten fiir die erforderlichen MaRnahmen, die
zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedammt oder
vermindert werden, so dass der geschddigte Boden unter Beriicksichtigung seiner zum Zeitpunkt
der Schadigung gegebenen gegenwadrtigen oder zugelassenen zukiinftigen Nutzung kein erhebliches
Risiko einer Beeintrachtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

Die unter Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 genannten Kosten fiir Umweltschdaden, die auf Grundstiicken des
Versicherungsnehmers gemaf Ziffer 10.1 oder am Grundwasser gemaf3 Ziffer 10.2 eintreten, sind
nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

Fir Risiken der Ziffern 2.1 bis 2.5 besteht — abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB — kein Versicherungs-
schutz fiir Erhhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmagige
Veranderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziffern 2.1 bis 2.5 versicherten Risiken.

Fiir Risiken gemas Ziffer 1.3.1 bis Ziffer 1.3.3 umfasst der Versicherungsschutz Erh6hungen oder
Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen angegebenen Risiken. Dies gilt
nicht fiir Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Was-
serfahrzeugen sowie fiir sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unterliegen.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhéhungen des versicherten Risikos durch Ande-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschrif-
ten auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vor-
schriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 AHB kiindigen.



7.
Vorsorgeversicherung

8.
Versicherungsfall

9.
Aufwendungen vor Eintritt
des Versicherungsfalles

7.1

7.2

Fiir Risiken gemas Ziffern 1.3, 2.1, 2.3 und 2.4, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu
entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages sofort bis zur Hohe von 500.000
EUR.

Fiir Risiken gemaf Ziffern 2.2 und 2.5, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entste-
hen, bedarf der Versicherungsschutz abweichend von Ziffer 4 AHB besonderer Vereinbarung.

Versicherungsfall ist abweichend von Ziffer 1.1 AHB die nachpriifbare erste Feststellung des Umweltscha-
dens durch den Versicherungsnehmer, die zustdandige Behdrde oder einen sonstigen Dritten. Der Versiche-
rungsfall muss wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf
an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von
Sanierungsmafinahmen erkennbar war.

9.1

9.2

9.3
9.3.1

9.3.2
9.4

9.5

9.6

Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
(1) fur die Versicherung nach Ziffern 1.3.4 bis 1.3.6 und 2.1 bis 2.5 nach einer Betriebsst6rung;
(2) fur die Versicherung nach Ziffer 1.3.3 nach einer Betriebsstorung bei Dritten;

(3) fiir die Versicherung nach Ziffer 1.3.2 nach einer Betriebsstérung bei Dritten — in den Fallen der
Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstorung nach behérdlicher Anordnung;

(4) fur die Versicherung nach Ziffer 1.3.1 nach einer Betriebsstérung beim Versicherungsnehmer
oder Dritten — in den Féllen der Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstorung nach
behordlicher Anordnung;

Aufwendungen des Versicherungsnehmers — oder soweit versichert des Dritten geméaf (1) bis (3) —
fiir Mafinahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umwelt-
schadens. Die Feststellung der Betriebsstorung oder die behordliche Anordnung miissen in die
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maigeblich der friihere Zeitpunkt ist.

Aufwendungen aufgrund von Betriebsstorungen oder behérdlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 9.1
werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache ibernommen, dass
die Manahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die
Behorde ausgefiihrt werden.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Stérung des Betriebes oder eine behérdliche
Anordnung unverziiglich anzuzeigen und

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig
und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern
und

auf Verlangen des Versicherers fristgemafl Widerspruch gegen behdordliche Anordnungen einzulegen
oder
sich mit dem Versicherer {iber die Manahmen abzustimmen.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genannten Obliegenheiten vorsatzlich, so
werden ihm im Rahmen des fiir Aufwendungen gem. Ziffer 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genannten Obliegenheiten grob fahrldssig,
so ist der Versicherer berechtigt, etwaige liber die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhéltnis zu kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger tiber die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit nicht fiir den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursdchlich ist.

Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und der Jahreshéchstersatz-
leistung bis zu einem Gesamtbetrag von 20% der vereinbarten Deckungssumme je Stérung des
Betriebes oder behdrdlicher Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 1.000 EUR selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchfiihrung der Manahme zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer
ersetzten Aufwendungen auf die fiir den Versicherungsfall ma3gebende Deckungssumme angerech-
net, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshdchstersatzleistung
eines fritheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung fiir Versicherungsfalle tatsachlich gemindert
hat.

Nicht ersatzfahig sind in jedem Fall Aufwendungen — auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v.
Ziffer 9.1 decken — zur Erhaltung, Reparatur, Nachriistung, Sicherung oder Sanierung von
Betriebseinrichtungen, Grundstiicken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.)
des Versicherungsnehmers; auch fiir solche, die friiher im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers standen, auch fiir solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grund-
stiicke oder Sachen des Versicherungsnehmers beeintrachtigt werden miissen. Eintretende Wertver-
besserungen sind abzuziehen.



10.
Nicht versicherte Tatbestdnde

Zusétzlich zu den bereits in der Betriebs-/Berufs- oder anderen Haftpflichtversicherung (jedoch nicht Haft-
pflichtversicherungen fiir private Risiken) genannten Risikobegrenzungen und Ausschliissen, gilt:

Nicht versichert sind Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden, unabhangig davon, ob diese bereits erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natiirlichen Lebensrdumen oder
Gewdsser haben oder eine Gefahr fiir die menschliche Gesundheit darstellen,

10.1  die auf Grundstiicken (an Boden oder an Gewassern) des Versicherungsnehmers eintreten, die im
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet,
geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um
dort befindliche geschiitzte Arten oder natiirliche Lebensraume handelt.

10.2  am Grundwasser.
10.3  infolge der Verdanderung der Lagerstatte des Grundwassers oder seines FlieBverhaltens.
10.4  die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.

10.5  die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhaltnis-
ses Grundstiicke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.

10.6  die im Ausland eintreten (siehe aber Ziffer 13.).

10.7  die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschiit-
tet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch dhnliche Vorgange in den
Boden, in ein Gewdsser oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgédnge auf einer
Betriebsstorung beruhen.

10.8  die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf
die Umwelt entstehen.

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klarschlamm, Jauche, Giille,
festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Diinge- oder Schddlingsbekdmpfungsmitteln, es sei denn, dass
diese Stoffe durch plotzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in
die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschldge plétzlich abgeschwemmt werden oder in
andere Grundstiicke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

10.10 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abféllen ohne die dafiir erfor-
derliche behordliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an
einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafiir behdrdlich genehmigt ist.

10.11 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfallen.

10.12 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhangers verursachen.

Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schadden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges
verursachen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

Eine Tatigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahr-
zeuganhdnger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb
gesetzt wird.

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt die-
ser Ausschluss insoweit nicht.

10.13 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder fiir die sie als Halter
oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

Nicht versichert sind Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

— der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen fr Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich fiir den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;

— Tatigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Uberholung, Reparatur, Beférderung) an Luft-
oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

10.14 soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen,
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behordlichen Anordnungen oder Verfi-
gungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

10.15 soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen,
die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder
Gebrauchsanweisungen fiir Anwendung, regelméafige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu
befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausfiihren.

10.16 durch Bergbaubetrieb i. S. d. BBergG.

10.17 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfiigungen oder Mafnahmen von hoher



11.
Deckungssummen/Maximierung/
Serienschadenklausel/
Selbstbehalt

12.
Nachhaftung

13.
Versicherungsfille im Ausland

10.18
10.19

10.20

10.21

10.22
10.23

Hand beruhen; das Gleiche gilt fiir Schdaden durch héhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kréafte ausgewirkt haben.

durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

aus Besitz und Betrieb von Rohrleitungen fiir Gas, Benzin, Ol, Olprodukten oder sonstigen geféhrli-
chen Produkten, soweit die Leitungen auf3erhalb des versicherten Betriebes liegen;

aus
—  Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

— Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhal-
tung von Offshore-Anlagen, sowie Wartungs-, Installations- und sonstigen Servicearbeiten im
Zusammenhang mit Offshore-Anlagen;

— Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich fiir Offshore-
Anlagen bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer/vor der Kiiste gelegene Risiken (z.B. Olplattformen, Bohrinseln,
Pipelines, Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mittlerem Hoch-
wasser.

aus Herstellung, Verarbeitung und Beférderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Grofshan-
delszwecken sowie aus dem Veranstalten oder Abbrennen von Feuerwerken;

aus Anlass von Sprengungen, soweit diese in einem Umkreis von weniger als 150 Meter entstehen;

aus Anlass von Abbruch- und EinreiBarbeiten, soweit diese in einem Umkreis entstehen, dessen
Radius der Hohe des einzureienden Bauwerks entspricht.

Es gilt die im Versicherungsschein angegebene Deckungssumme.

Diese Deckungssumme bildet auch die Hochstersatzleistung des Versicherers fiir alle Versicherungs-
fdlle eines Versicherungsjahres.

Fiir den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Deckungssumme die Hochst-
grenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschadigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Samtliche Kosten gemaf Ziffer 5
werden auf die Deckungssumme angerechnet.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfélle durch
— dieselbe Einwirkung auf die Umwelt
— mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt,

— mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn
zwischen den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammen-
hang besteht, oder

— die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mangeln

gelten unabhéngig von ihrem tatsdchlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfille als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gema8 Ziffer 5 versicherten
Kosten 1.000 EUR selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fallen zur Priifung der gesetzli-
chen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

Endet das Versicherungsverhdltnis wegen des vollstandigen oder dauernden Wegfalls des versicher-
ten Risikos oder durch Kiindigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der
Versicherungsschutz fiir solche Umweltschdden weiter, die wahrend der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses noch
nicht festgestellt waren, mit folgender Ma3gabe:

— Der Versicherungsschutz gilt fiir die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
sicherungsverhdltnisses an gerechnet.

— Der Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendi-
gung des Versicherungsverhdltnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Hohe des
unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhdltnis endet.

Die Regelung der Ziffer 12.1 gilt fiir den Fall entsprechend, dass wahrend der Laufzeit des Versiche-
rungsverhdltnisses ein versichertes Risiko teilweise wegféllt, mit der MaRRgabe, dass auf den Zeit-
punkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 10.6 im Umfang dieses Versicherungsver-
trages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-
rungsfalle,

— die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tatigkeit im Inland i. S. d. Ziffer
1.3.1-1.3.4 zuriickzufiihren sind. Dies gilt fiir Tatigkeiten i. S. d. Ziffern 1.3.2 und 1.3.3 nur,
wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich fiir das Ausland bestimmt waren;

— aus Anlass von Geschéftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, gemaf
Ziffer 1.3.1.



Erganzende Vereinbarungen

14,
Kiindigung nach Versicherungsfall

15.

Obliegenheiten bei unmittelbarer
Gefahr eines Umweltschadens
und nach Eintritt eines solchen

13.2.1

13.2.2

13.2.3

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 1.2 auch fiir Pflichten oder Anspriiche
gemaf’ nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder
Anspriiche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht tiberschreiten.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfille;

die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.3.3
oder Erzeugnisse im Sinne von Ziffer 1.3.2 zuriickzufiihren sind, wenn die Anlagen oder Teile oder
Erzeugnisse ersichtlich fiir das Ausland bestimmt waren;

die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne
von Ziffer 1.3.3 zuriickzufiihren sind, wenn diese Tatigkeiten im Ausland erfolgen;

die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tatigkeiten
geman Ziffer 1.3.3 zuriickzufiihren sind, wenn diese Tatigkeiten im Ausland erfolgen.

Zu Ziffer 13.2:

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemaf3 Ziffer 9 dieser Bedingungen bleiben vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung fiir im Ausland belegene Anlagen oder Betriebs-
stdtten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dgl.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die
der Europdischen Wahrungsunion angeharen, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit
dem Zeitpunkt als erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europdischen Wahrungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Das Versicherungsverhdltnis kann — abweichend von Ziffer 19.1 AHB - gekiindigt werden, wenn

— vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet wurde oder

— dem Versicherungsnehmer eine Klage tiber einen unter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf
Erstattung der Kosten fiir SanierungsmaBnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spdtestens einen Monat nach der Zahlung von
Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

Abweichend von Ziffer 25 AHB gilt folgendes:

15.1

Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverziiglich nach Kenntnis durch den Versicherungsneh-
mer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsanspriiche erhoben wur-
den.

Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverziiglich und umfassend zu
informieren iiber:

— seine ihm gemaf § 4 USchadG obliegende Information an die zustdndige Behorde,

— behordliches Tatigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens
gegeniiber dem Versicherungsnehmer,

— die Erhebung von Anspriichen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur
Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,

— den Erlass eines Mahnbescheids,
— eine gerichtliche Streitverkiindung,
— die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behordlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

Der Versicherungsnehmer muss nach Méglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des Schadens
sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es fiir den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausfiihrliche und wahrheitsgeméafie Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstiitzen. Alle Umstadnde, die nach
Ansicht des Versicherers fiir die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, miissen mitgeteilt sowie
alle dafiir angeforderten Schriftstiicke tibersandt werden.

Mafinahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschdden sind unverziiglich mit dem Versi-
cherer abzustimmen.

Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschdaden
muss der Versicherungsnehmer fristgema Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der
Versicherungsnehmer dem Versicherer die Fiihrung des Verfahrens zu iiberlassen. Im Falle des
gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versiche-
rungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskiinfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfiigung stellen.



16.
Kumulklausel

Il. USV-Zusatzbaustein 1

1.

Schidden an geschiitzten Arten,
natiirlichen Lebensraumen, Boden
und Gewdssern

2.
Schaden am Grundwasser

3.
Nicht versicherte Tatbestdnde

4.
Deckungssummen/Maximierung/
Selbstbehalt

Beruhen mehrere Versicherungsfille

— aufderselben Ursache oder

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
— auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mangeln

und besteht Versicherungsschutz fiir diese Versicherungsfalle im Rahmen verschiedener Abschnitte dieses
Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtvertrages bei der
Gothaer Allgemeine Versicherung AG, so steht fiir diese Versicherungsfélle nicht der Gesamtbetrag kumulativ
aus den verschiedenen Deckungssummen, sondern bei gleichen Deckungssummen hochstens eine
Deckungssumme, ansonsten maximal die hohere Deckungssumme zur Verfiigung.

Fiir die Feststellung der hochsten Deckungssumme ist der Zeitpunkt maigebend, in dem der erste Versiche-
rungsfall eingetreten ist.

Falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gilt:

Abweichend von Teil | Ziffer 10.1 besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz
auch fiir Pflichten oder Anspriiche wegen Umweltschdaden gemaft Umweltschadensgesetz

— an geschiitzten Arten oder natiirlichen Lebensrdaumen, die sich auf Grundstiicken einschliefllich Gewds-
sern befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet,
geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

— an Boden, derim Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast,
gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren fiir die menschliche Gesund-
heit ausgehen.

Fiir dartiber hinausgehende Pflichten oder Anspriiche fiir Schdden an diesen Boden kann Versiche-
rungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages und dem Teil Il (Zusatzbaustein 2) vereinbart wer-
den.

— an Gewdssern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

Soweit es sich hierbei um Grundstiicke, Boden oder Gewésser handelt, die von dem Versicherungsnehmer
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, findet Teil | Ziffer 1.2 Absatz 3 dann keine
Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behorde in Anspruch genommen wird. Das Gleiche
gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des Umweltschadens-
gesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in
Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschlieflich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grund-
stiicke.

Fiir Grundstiicke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhéltnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von Teil | Ziffern 6 und 7 kein Versicherungsschutz.

Abweichend von Teil | Ziffer 10.2 besteht Versicherungsschutz auch fiir Pflichten oder Anspriiche wegen
Umweltschdaden gemafl Umweltschadensgesetz am Grundwasser.

Die in Teil | Ziffer 10 genannten Ausschliisse finden auch fiir diesen Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Ver-
sicherungsschein oder seinen Nachtragen nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind:

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstiicken, die im Eigentum des
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen
sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines Anpralls oder Abstur-
zes eines Flugkorpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder
den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung
oder Vernichtung von Erdreich.

Versicherungsschutz fiir derartige Kosten kann ausschlieflich tiber eine entsprechende Sach-/Feuer-
versicherung vereinbart werden.
3.2 Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden,
— die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen,
— die auf unterirdische Leitungen oder Behdltnissen zuriickzufiihren sind, es sei denn, diese sind
nach dem Stand der Technik doppelwandig bzw. als selbstsichernde Saugleitung ausgefiihrt.

3.3 Pflichten oder Anspriiche wegen Schéden, fiir die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

Es gilt die im Versicherungsschein angegebene Deckungssumme. Diese bildet auch die Hochstersatzleistung
des Versicherers fiir alle Versicherungsfille eines Versicherungsjahres und steht im Rahmen der geméf3 Teil 1
Ziffer 11 vereinbarten Deckungssumme zur Verfligung.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemaf Ziffer 5 versicherten Kosten den
im Versicherungsschein genannten Betrag selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Féllen zur Pri-
fung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.



ll. USV-Zusatzbaustein 2

1.
Schédden an Boden -
Anspriiche gemdf3 BBodSchG

2.
Versicherte Kosten

3.
Nicht versicherte Tatbestdnde

4,
Deckungssummen/
Maximierung/Selbstbehalt

10

Falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gilt:

Abweichend von Teil | Ziffer 10.1 und Gber den Umfang des Zusatzbausteins 1 des Teils Il hinaus besteht im
Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz fiir weitergehende Pflichten oder Anspriiche zur
Sanierung des Bodens wegen schidlicher Bodenveranderungen geméafl Bundesbodenschutzgesetz (BBod-
SchG), wenn der Versicherungsnehmer Eigentiimer, Mieter, Leasingnehmer, Pdchter oder Entleiher des
Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war.

Versicherungsschutz besteht ausschlieBlich fiir solche schaddlichen Bodenveranderungen, die unmittelbare
Folge einer plotzlichen und unfallartigen, wahrend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetrete-
nen Stérung des bestimmungsgemafBen Betriebes des Versicherungsnehmers sind. Teil | Ziffer 3.2 findet
keine Anwendung.

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pdchter oder Entleiher des Bodens ist oder war, fin-
det Teil | Ziffer 1.2 Absatz 3 keine Anwendung.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschlieBlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grund-
stiicke.

Fiir Grundstiicke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhaltnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von Teil | Ziffern 6 und 7 kein Versicherungsschutz.

In Ergdnzung zu Teil | Ziffer 5.2 sind die dort genannten Kosten fiir die Sanierung von Schadigungen des
Bodens auch dann mitversichert, soweit von diesem Boden keine Gefahren fiir die menschliche Gesundheit
ausgehen.

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstérung
— aufgrund behérdlicher Anordnung aufwenden musste oder

— diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden.

3.1 Nicht versichert sind Kosten i. S. v. obiger Ziffer 2, soweit die Schadigung des Bodens des Versiche-
rungsnehmers Folge einer Betriebsstérung beim Dritten ist.

3.2 Die in Teil | und Il genannten Ausschliisse finden auch fiir diesen Zusatzbaustein Anwendung.

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Teil Il (Zusatzbaustein 1) vereinbarten Deckungssumme
und der dort vereinbarten Selbstbeteiligung.

zum Anfang



zum Anfang

Haftpflichtversicherung flr das
Bauhauptgewerbe — BBR 31 stand

05/2013

Produktibersicht

A. Leistungen allgemein

Prifung der Haftpflichtfrage §]
Abwehr unberechtigter Anspriiche §]
Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen §]

B. Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung

Deckungssumme

3.000.000 EUR pauschal fir Personen-, Sach- und Vermoégensschaden, 2-fach jahresmaximiert §]
Sublimite

300.000 EUR fiir Abhandenkommen von Schlisseln und Codekarten

300.000 EUR fur Anspriiche aus Benachteiligungen
300.000 EUR fur Erweiterten Strafrechtsschutz

100.000 EUR fir Mietsachschaden an Staplern und Arbeitsmaschinen / Geréaten 2
15.000 EUR fur Ausldsen von Fehlalarm

jeweils 2-fach jahresmaximiert
Selbstbeteiligungen

250 EUR geperelle Selbstbeteiligung fur Sach- und Vermﬁggnsschaden a
10.000 EUR bei Personenschéden nach US-Recht bzw. kanadischem Recht
Versicherte Risiken
Risiken gemafl Unternehmensbeschreibung §]
Bauherrenrisiko fiir betriebliche Bauvorhaben V]
Haus- und Grundbesitzerrisiko fir betriebliche Geb&ude und Grundstiicke a
Betriebliche Veranstaltungen und Schulungen, Teilnahme an Messen und Ausstellungen §]
rech.tlich sglbsté‘mdige Betriebsst.éittenlunt.ernehm.en im .Inland einschl. neu hinzukommende rechtlich selbstandige i
Betriebsstatten/Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung im Inland
in den Betrieb eingegliederte oder freiberuflich tatige Personen §]
Beauftragung von Subunternehmen §]
Arbeits- / Liefergemeinschaften §]
Versehensklausel V]
Kostenklausel nur fir USA und Kanada V]
Abhandenkommen von Schlisseln und Codekarten V]
Abwasser, Senkungen, Erdrutschungen, Uberschwemmungen §]
Anspriiche aus Benachteiligungen §]
Anspriiche aus §8 906, 1004 BGB, 14 BimschG §]
Anspriche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehérigen gegen den Versiche- i

rungsnehmer
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Die Produktbeschreibungen sind stark verkiirzt wiedergegeben. MaRgebend ist ausschlief3lich
der Wortlaut der Versicherungsbedingungen.

U versichert o optional



zum Anfang

Leistungen der Privathaftpflichtversicherung Premium im Rahmen der BHV

Leistungsbeispiele

Deckungssumme pauschal fiir

Personen-, Sach und
Vermogensschaden
Personenschadenlimitierung
(je Person max.)

Versichertes Risiko - Leistungen der Versicherung

Versichert ist die gesetzliche
Haftpflicht als Privatperson

aus den Gefahren des taglichen
Lebens

Priifung der Haftpflichtfrage

Abwehr unberechtigter
Anspriiche

Freistellung von berechtigten
Schadenersatzverpflichtungen

Versicherte Personen

Versicherungsnehmer (VN)

VN als Dienstherr fiir im
Haushalt tatige Personen

Ehegatte/Partner oder eingetra-
gener Lebenspartner (nicht bei
der Versicherungsform Single)

Minderjahrige unverheiratete/
nicht verpartnerte Kinder**

Leistung auch bei Schuldunféhig-
keit von versicherten Kindern
und allen sonstigen versicherten
Personen (Delikunféhigkeit)

Volljdhrige unverheiratete/
nicht verpartnerte Kinder
bis zum Abschluss ihrer
Schul-/Berufserstausbildung

Wartezeit bis zum Ausbildungs-
oder Studienplatz

Volljdhrige unverheiratete/nicht
verpartnerte Kinder wahrend des
Bundesfreiwilligendienstes,
freiwilligen sozialen/dkologi-
schen Jahres, freiwilligen
Wehrdienstes

Volljghrige unverheiratete/ nicht
verpartnerte Kinder bei Arbeits-
losigkeit, z. B. vor oder nach der
Erstausbildung

Behinderte volljahrige unverhei-
ratete/nicht verpartnerte Kinder,
bei lhnen zu Hause, auch in einer
Pflegeeinrichtung

Kinder von mitversicherten
Kindern

Volljahrige Kinder nach dem
Abschluss der Berufsaus-
bildung im Haushalt (auch
wenn dann berufstétig)

® = \Versichert o= Versicherbar

— = Nicht versichert SB = Selbstbeteiligung

Privathaftpflicht
Premium

Fundstelle

Antrag
Versicherungs-
schein

Alll. 4.

.b1)

All

All. 1. b1)




Leistungsbeispiele

Eltern von VN und Partner
im Haushalt

Enkelkinder im Haushalt

Pflegebediirftige Personen
im Haushalt

Alle zum Haushalt gehdrende
Personen, sofern dort amtlich
gemeldet***

In den Familienverbund voriiber-
gehend eingegliederte Personen,
z. B. Au-pairs, Austausch-
schiiler (max. 1 Jahr)

Im Haushalt tdtige Personen

Anspriiche von im Haushalt
beschéftigten Personen wegen
z. B. Ungleichbehandlung oder
sonstigen Diskriminierungen
(AGG)

Personen, die in Notfallsituatio-
nen einer versicherten Person
freiwillig Hilfe leisten

Regressanspriiche gegen
Mitversicherte

Anspriiche von Versicherten
untereinander

— auBerhalb des Familien-
verbundes

— innerhalb des Familien-
verbundes

Nachversicherung 12 Monate
bei Fortfall der Mitversicherung

Immobilien — Miete und Eigentum
Schutz als Inhaber von/fiir:

Wohnungen (zur Miete/
als Eigentiimer) in Europa

Ein selbst bewohntes Einfamilien-
haus in Deutschland

Ein selbst bewohntes Zweifami-
lienhaus in Deutschland

Ein selbst bewohntes Mehrfami-
lienwohnhaus in Deutschland,
maximal mit 5 Wohneinheiten

Einen Kleingarten einschlie3lich
Laube in Europa

Einen Wohnwagen (Dauer-
camping, nicht zugelassen)
in Europa

Ein Wochenend-/Ferienhaus
in Europa

Anlagen der Erneuerbaren
Energien/Kraft-Warme-Kopplung,
z.B.Photovoltaik- und Erdwarme-
anlagen zu diesen Objekten,
Inkl. einer Stromeinspeisung

in das Versorgungsnetz

Fliissiggastanks, Abwassergruben
und Kleinkldranlagen zu den
versicherten Objekten

@ =\Versichert o= Versicherbar

— = Nicht versichert

SB = Selbstbeteiligung

*** Gilt nur bei der Vertragsform Familie/Partner mit Kindern

Privathaftpflicht Fundstelle
Premium

All.1.c1) +
c2)

All.1.c2)

All. 1. c2)

All. 1. d)

All. 1. e)

All.1.e) +
Alll. 21.

All. 2. 3)

All.2.b)

Alll. 1.1 ¢)
Alll. 1.1 ¢)

Alll. 1.21)

Alll. 1.2 h)




Leistungsbeispiele

Zum Objekt gehdrende Garagen
und Gérten

Bis zu 5 separate Garagen/Car-
ports/Stellpldtze in Deutschland

Als Miteigentiimer von Gemein-
schaftsanlagen zu den Objekten,
z. B. Spielplatze, Abstellpldtze
fur Abfallbehalter

Unbebaute Grundstiicke in Euro-
pa mit einer maximalen Gesamt-
flache aller Grundstiicke bis

Ein nicht selbst bewohntes Ein-
familienhaus (ohne Einlieger-
wohnung) das im Rahmen der
vorgezogenen Vermdogensiiber-
tragung grundbuchamtlich tiber-
tragen wurde und von den Eltern
weiter bewohnt wird

Verletzung der zu den Immobilien
und Grundstiicken obliegenden
Verkehrssicherungspflichten,

z. B. Reinigung und Schnee-
rdumen

Baumafinahmen inkl. privater
Eigenleistungen, maximale
Gesamtbausumme bis

Bauarbeiten an mitversicherten
Gebaduden bis (Umbauten,
Renovierungen, Sanierungen
und dgl.)

Vermietung von:

Einzelnen Rdumen der selbst
bewohnten Wohnung zu Wohn-
zwecken (Untervermietung)

Separaten Wohnungen, auch
Ferienwohnungen, eines
Wochenend-/Ferienhauses in

Einer Einliegerwohnung im selbst
bewohnten Einfamilienhaus

Den bis zu 5 separaten Garagen/
Carports/Stellplatzen in
Deutschland

Einer Wohnung im selbst
bewohnten Zweifamilienhaus

Der anderen Wohnungen im
selbst bewohnten Mehrfamilien-
wohnhaus

Max. 8 Betten an Feriengdste
im eigenen versicherten Haus

Gemietete geliehene Sachen / Schliissel

Mietsachschdden an Gebduden,
z. B. Wohnungen, Einfamilien-
haus, auch Ferienwohnung
oder -haus

Mietsachschdden an beweglichen
Sachen von Ferienwohnung/
-haus/Hotelzimmer

Verlust fremder privater
Schliissel

Verlust fremder beruflicher
Schlissel

@ = \Versichert o= Versicherbar

— = Nicht versichert

SB = Selbstbeteiligung

Privathaftpflicht
Premium

Fundstelle

Alll. 1.1

Alll. 1.1 d)

Alll. 1.2 ¢)

Alll.1.1e)

Alll. 1.1 )

A.lll. 1.2 @)

Alll. 1.2 d1)

Alll. 1.2 d2)

Alll. 1.2 b1)

Alll. 1.2 b1)

Alll. 1.2 b1)

Alll. 1.2 b1)

Alll. 1.2 b2)

Alll. 1.2 b2)

Alll. 1.2 b2)

Alll. 2. 1.

Alll. 2. 1.

Alll. 3. @) +b)

Alll. 3. a) +b)




Leistungsbeispiele

Privathaftpflicht Fundstelle
Premium

Folgeschdden durch versicherten Alll 3. 0)
Schliisselverlust e

Unverschuldeter Verlust privater

Schliissel z. B. durch Beraubung, Alll. 3. d)
Trickdiebstahl

Beschéddigung geliehener

gemieteter beweglicher Alll. 10. 1.
Sachen

Abhandenkommen geliehener Al 10. 2
gemieteter beweglicher Sachen S

Umwelt- / Gewidsserschidden

Anspriiche nach dem Umwelt-
schadensgesetz (USchadG)

Sog. Restrisiko inkl.

Ell

RettungSkOSten
KIEingEbinde e l/kg _

E.l. 4.
Gesamtmenge max.
Heizoltanks der versicherten
Objekte (keine Literbegrenzung) SULLZY
Schédden durch Abwédsser aus
dem Riickstau des Straf3enkanals

Alll.1.2.g)

Tiere — eigene und fremde

Halten und Hiiten zahmer Haus-

tiere und gezahmter Kleintiere, Alll.11. 1.
z. B. Katzen (nicht eigene Hunde/ a)-c)
Pferde)

Eigener Assistenzhund Alll.11.1.d)
Hiiten fremder Hunde Alll.11.1.e)

Reiten und Hiiten fremder Pferde
zu privaten Zwecken inkl. Alll. 11.1.f)
Benutzung fremder Fuhrwerke

Halten wilder Kleintiere,
z.B. Spinnen und Schlangen Al 11.3.2)
inkl. Kosten behérdlicher

MaBnahmen (Suchkosten) bis Ik 3l 2k 10,

Fahrzeuge - Land, Luft und Wasser

Fahrrader (auch Pedelecs) und

alle anderen nicht selbst fahren-
den und nicht versicherungspflich- Alll.12.1.a)
tigen Landfahrzeuge, z. B. Tretrol-
ler und Skateboards (ohne Motor)

Kraftfahrzeuge (Kfz) mit nicht
mehrals 6 km/h Alll.12.1.b)

Kfz und Anhéanger die ausschlie-
lich auf nichtoffentlichen Wegen
und Pladtzen verkehren, ohne
km/h-Begrenzung

Alll.12.1.¢)

Motorbetriebene Rollstiihle, Kin-
derfahrzeuge, Golfwagen, sofern Alll.12.1.d)
nicht versicherungspflichtig

Selbst fahrende Arbeitsmaschi-

nen mit nicht mehr als 20 km/h Al 2t el
Nlchfversmherungspfhchhge AlllL12.1. €)
Anhé&nger

Ferngelenkte Land- und

Wasserfahrzeugmodelle Al 12, 1.0
Mallorca-Deckung Alll. 12. 2.

Be- und Entladeschdden von Kfz,
auch bei Ein- und Ausstieg, Alll. 12. 3.
Reinigung und Pflege

@ =Versichert o =Versicherbar — = Nichtversichert SB = Selbstbeteiligung




Leistungsbeispiele

Betankungsschdden bei geliehe-
nen, gemieteten oder gefallig-
keitshalber {iberlassenen Kfz

Ausgleich fiir den Verlust eines
Schadenfreiheitsrabattes
(SFR-Retter) bei Schaden mit
unentgeltlich und gefalligkeits-
halber iiberlassenen fremden Kfz,
inkl. der Ubernahme einer
Vollkasko-Selbstbeteiligung

Luftfahrzeuge die nicht der
Versicherungspflicht unterliegen,
z. B. Spiel- und Sportlenkdrachen

Luftfahrzeuge mit/ohne Motor,
z. B. Drohnen, Modellflugzeuge,
unbemannte Ballone und
Drachen, auch wenn versiche-
rungspflichtig, mit einem Start-
gewicht bis max.

Versicherungschutz fiir fremde
berechtigte Nutzer versicherter
Luftfahrzeuge

Wasserfahrzeuge ohne Motor,
z. B. Ruder- und Paddelboote,
Surfbretter

Segelboote bis 15 gm Segel-
flache, eigene/fremde, auch
mit Hilfsmotor bis 15 PS

Eigene Motorboote
bis 15 PS

Fremde Motorboote bis 80 PS

Fremde Motorboote ohne
PS-Begrenzung, sofern fiir das
Fithren keine behordliche
Erlaubnis erforderlich ist

Kitesport-Gerate, zu Wasser
und an Land

Auslandsaufenthalte

Vorriibergehende
Auslandsaufenthalte

Zeitliche Eingrenzung
innerhalb Europas

Zeitliche Eingrenzung
auf3erhalb Europas

Kautionstellung bei Schaden
in Europa

Tatigkeiten
Ausiibung von Sport

Betriebspratikum /
Praxissemester

Fachpraktischer Unterricht
Gefalligkeitshandlungen
Tatigkeit als Betreuer /

Vormund (nicht gewerblich)

Ehrenamtliche Tatigkeit /
Freiwilligenarbeit

Private verantwortliche
Betdtigung in Vereinen

@ =Versichert o= Versicherbar

Privathaftpflicht Fundstelle
Premium

Alll. 12. 4.

Alll. 12. 5.

Alll. 12. 1.
g 1.

Alll. 12. 1.
g 2.

Alll.12.1.
g) 2.

Alll. 12. 1. h)

Alll. 12.1.9)

Alll.12.1.))

Alll. 12 )

Alll.12.1.))

Alll. 12.1. k)

Alll. 14. 1.
Alll. 14. 1.
Alll. 14. 1.

Alll. 14. 2.

Al a)
Alll. 5.
Alll. 6.

Alll. 7.
Alll. 8. 1.
Alll. 8. 1.

Alll. 8. 2.

— = Nicht versichert SB = Selbstbeteiligung



Leistungsbeispiele

Kindertagespflege/Tagesmutter/
-vater/Babysitter unentgeltlich
oder entgeltlich

Nebenberufliche selbst-
standige Tadtigkeiten

Gesamtjahresumsatz bis max.

Berufliche Tatigkeiten — Sach-
schdden gegeniiber dem Arbeit-
geber, Arbeitskollegen und
sonstigen fremden Dritten

Sonstiges

Erlaubter Besitz und Gebrauch
von Waffen (nicht zu Jagdzwecken)

Elektronischer Datenaustausch/
Internet

Vorsorgeversicherung in Hohe
der Deckungssumme

Forderungsausfalldeckung
inkl. Schaden durch Vorsatz,
Tiere und Kfz

Spezial-Schadenersatz-Rechts-
schutz zur Forderungsausfall-
deckung bei Streitwert tiber
2.500 EUR

Opferentschadigungsleistung

Neuwertersatz (Gegenstand
nicht dlter als 1 Jahr nach Erst-
kauf und Anschaffungspreis
max. 5.000 EUR)

Versehentliche Obliegenheits-
verletzung

Wechselgarantie

Innovationsklausel — kiinftige
Bedingungsverbesserungen

Versicherungsschutz und Leis-
tungsinhalte entsprechen den
GDV-Musterbedingungen

Einhaltung Mindeststandards
des Arbeitskreises Beratungs-
prozesse

Selbstbeteiligung 250 EUR
bei Schdden an Brillen und
elektronischen Geraten

Erweiterungsmoglichkeiten

Verlust beruflicher Schliissel
Summenerhdhung auf
500.000 EUR

Bestleistungs-Garantie
Berufs-Haftpflicht fiir Lehrer

im offentlichen Dienst

Berufs-Haftpflicht fiir sonstige
Beamte und Angestellte im
offentlichen Dienst

@ = Versichert o =Versicherbar — = Nichtversichert SB = Selbstbeteiligung

Fiir alle aufgefiihrten Leistungen gilt:

Privathaftpflicht Fundstelle
Premium

Alll. 18. 1.

Alll. 18. 2.

Alll. 13.

Alll. 16.
Alll. 17.

Alll. 22

Alll. 22

Alll. 24.

AlV. 1.

Garantie-Paket

Garantie-Paket

Garantie-Paket

AV.5.3.d)

Klauselseite
Klausel 195

Klauselseite
Klausel 199

Der vollstandige Versicherungsumfang ergibt sich aus den Versicherungsbedingungen.




zum Anfang

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Widerrufs-
folgen

Besondere
Hinweise

Abschnitt 2

Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Grinden in Textform (z.

B.

Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

der Versicherungsschein,

die Vertragsbestimmungen,

einschlieBlich der fiir das Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein-
schliefllich der Tarifbestimmungen,

diese Belehrung,

das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

und die weiteren in Abschnitt 2 ausgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

HVS Hamburger Versicherungs-Service AG, Stiftstr. 46, 20099 Hamburg

Fax: 040-28 442 270; E-Mail: info@hvs.ag.

Im

Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die

Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Pramien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Pramie, der auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entféllt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um
einen Betrag in Hohe von 1/360 der von lhnen fir ein Jahr zu zahlenden Pramie. Der Versicherer hat zuriickzuzah-
lende Beitrage unverzuglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. Beginnt der Versiche-
rungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene
Leistungen zuriickzugew&hren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Ihr

Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf lhren ausdriicklichen Wunsch sowohl von lhnen als auch vom

Versicherer vollstandig erfillt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeiibt haben.

Das Widerrufsrecht besteht gemaf § 8 Absatz 3 VVG nicht bei Vertrdgen mit einer Laufzeit von weniger als einem
Monat. Soweit eine vorlaufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns.
Widerrufen Sie lhren Anderungsantrag, so lauft Ihr urspriinglicher Versicherungsvertrag weiter.

Au

flistung der fiir den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im
Einzelnen aufgefiihrt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

De
1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

r Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfiigung zu stellen:

die Identitat des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, tUber die der Vertrag abgeschlossen werden soll;
anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtstréger eingetragen ist, und die zugehdrige Register-
nummer;

die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die fiir die Geschaftsbeziehung zwischen
dem Versicherer und lhnen mafgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch
den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Ubermittiung der Vertragsbestimmungen ein-
schlieBlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bediirfen die Informationen einer hervorgehobenen
und deutlich gestalteten Form;

die Hauptgeschéftstatigkeit des Versicherers;

die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben uber Art, Umfang und Falligkeit der
Leistung des Versicherers;

den Gesamtpreis der Versicherung einschlieBlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Pramien
einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhaltnis mehrere selbstandige Versicherungsvertrage umfas-
sen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berech-
nung, die Ihnen eine Uberpriifung des Preises ermdglichen;

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfiillung, insbesondere zur Zahlungsweise der Pramien;

die Befristung der Gliltigkeitsdauer der zur Verfligung gestellten Informationen, beispielsweise die Giltigkeitsdauer
befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

Angaben darlber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere tber den Beginn der Versicherung und des Versi-
cherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausiibung, insbe-
sondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegeniiber der der Widerruf zu erklaren ist, und die Rechtsfolgen
des Widerrufs einschlief3lich Informationen Gber den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zah-
len haben; soweit die Mitteilung durch Ubermittiung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;

b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kiindigungsbedingungen einschliellich
etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Ubermittiung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Form;

die Mitgliedsstaaten der Europaischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu lhnen
vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel Giber das auf den Vertrag anwendbare Recht oder Gber
das zusténdige Gericht;

die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitge-
teilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikati-
on wahrend der Laufzeit dieses Vertrags zu fiihren;

einen moglichen Zugang fiir Sie zu einem auRergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gege-
benenfalls die Voraussetzungen fiir diesen Zugang; dabei ist ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die Mdglichkeit
fur Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberiihrt bleibt;

Name und Anschrift der zustéandigen Aufsichtsbehérde sowie die Mdglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichts-
behorde.




H VS Hamburger PRPTIVE A

Versicherungs - Service

Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen fir die
Elektronikversicherung (ABE 2008)

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die vereinbarten Versicherungsbedingungen
und Klauseln sind im Versicherungsschein bzw. Angebot beschrieben.

Hier geht es zu den jeweiligen Bedingungen:

(per Klick auf das jeweilige Feld gelangen Sie zu den entsprechenden Bedingungen und Klauseln)

Allgemeine Kundeninformationen
Produktinformationsblatt
Merkblatt zur Datenverarbeitung
ABE 2008 - Elektronik-Bedingungen
Klauseln zur Elektronikversicherung
TK 1926 - Klausel Elektronik-Pauschalversicherung
TK 1911 - Datenversicherung
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Allgemeine Kundeninformationen

Gesellschaftsangaben

Tatigkeit
Rechtsform
Registernummer
Steuernummer
Anschrift/Sitz
Vorstand

Zustandige
Aufsichtsbehorde

Wesentliche Merkmale
der Versicherungsleistung

Zu zahlender
Gesamtbeitrag

Zahlweise

e Erstbeitrag

e Folgebeitrag

e Lastschriftverfahren
(Einzugserméachtigung)

e Ratenzahlung

Gultigkeitsdauer
von Vorschlagen

Zustandekommen
des Vertrags

Beginn
des Versicherungsschutzes

o Vorlaufige Deckung

HVS Hamburger Versicherungs-Service AG

Assecuradeur / Versicherungsvertreter i.S.d. § 34 d Abs. 1 GewO
Aktiengesellschaft

HRB 93675 Amtsgericht Hamburg

46 732012 83

Stiftstrasse 46. 20099 Hamburg

Thorsten Schmidt, Stefan Schréder, Dirk Speer

Die HVS Hamburger Versicherungs-Service AG ist durch, die im Versicherungsschein genannten,
Versicherungsgesellschaften bevollméchtigt Policen in deren Namen auszustellen und zu verwalten.

Die Gesellschaftsangaben zum Risikotrager entnehmen Sie bitte dem Vorschlag/Antrag bzw.
Versicherungsschein.

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen

Graurheindorfer Strale 108

53117 Bonn

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfalle nicht verbindlich
entscheiden kann.

Angaben Uber Art, Umfang, Falligkeit und Erflllung der Versicherungsleistungen entnehmen Sie bitte
dem Vorschlag/Antrag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und vereinbarten Klauseln.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Grundsétzlich erfolgt die Beitragsberechnung entsprechend dem versicherten Risiko auf Basis eines
zu zahlenden Festbeitrags (z. B. fur die Privat-Haftpflichtversicherung) oder bestimmter
Beitragsbemessungsgrundlagen (z. B. Umsatz, Lohn- und Gehaltssumme oder sonstige
Mengenangaben), auf die wiederum entsprechende Beitragsséatze (z. B. in Prozent, Promille oder
feste Beitragssatze von Anteilen der Versicherungs- bzw. Deckungssumme) angewendet werden.
Diese werden neben gegebenenfalls sonstigen in die Beitragsberechnung einflieBenden Faktoren (z.
B. Zuschlage/Rabatte) im Vorschlag/Antrag oder Versicherungsschein konkret ausgewiesen.

lhre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverziglich nach
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt.

lhre Zahlung von Folgebeitrégen gilt als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im Versicherungsschein
genannten Falligkeiten geleistet wird.

Ist mit Ihnen alternativ zur Beitragsrechnung die Einziehung des Beitrags von einem Konto
vereinbart, gilt lhre Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein oder in
der Beitragsrechnung angegebenen Falligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer
berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Sie kénnen mit uns grundsatzlich einmalige, jahrliche, Y%-jahrliche, ¥%-jahrliche oder monatliche
Beitragszahlungen vereinbaren, wobei Zuschléage fur Ratenzahlungen berechnet werden kdnnen.

Grundsatzlich haben die lhnen vor Abschluss eines Versicherungsvertrags zur Verfiigung gestellten
Informationen eine befristete Gultigkeitsdauer, falls kein entsprechender Versicherungsvertrag
abgeschlossen wird. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemanahmen (Broschiren,
Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlagen und Preisangaben. Soweit Sie den betreffenden
Informationen nichts anderes entnehmen koénnen, sind wir lhnen gegeniiber an die darin enthaltenen
Angaben vier Wochen gebunden.

Grundsétzlich kommt der Versicherungsvertrag durch lhre und unsere inhaltlich Gbereinstimmenden
Vertragserklarungen (Willenserklarungen) zustande, wenn Sie lhre Vertragserklarung nicht innerhalb
von zwei Wochen widerrufen.

Im Fall von Abweichungen von lhrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese —
einschlie3lich Belehrung und Hinweise auf die damit verbundenen Rechtsfolgen — in Ihrem
Versicherungsschein gesondert aufgefuhrt.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der
Erstbeitrag unverziglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins
bezahlt worden ist. Flr den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzuglich,
sondern zu einem spéteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem
Zeitpunkt.

Der Versicherungsschutz kann (weil z. B. noch Einzelheiten der Vertragsgestaltung zu kléaren sind)
auch auf Grund einer vorlaufigen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zunéchst ein
eigenstandiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgliltigem Abschluss der
Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins iber den endgultigen



Bindefristen

Widerrufsrecht

e Widerrufsfolgen

e Besondere
Hinweise

Laufzeit, Mindestlaufzeit,
Beendigung des Vertrags

Anwendbares Recht /
Gerichtsstand

Vertragssprache

Ansprechpartner fur
auBRergerichtliche
Schlichtungsstellen

Versicherungsschutz endet.
Sie sind an lhren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags einen Monat gebunden.

Sie kénnen Ihre Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Griinden in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Ihnen der
Versicherungsschein, unsere Kundeninformation (einschlieRlich der Allgemeinen
Kundeninformationen, des Produktinformationsblattes und der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen) und diese Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

an: HVS Hamburger Versicherungs-Service AG, Stiftstr. 46, 20099 Hamburg

Fax: 040-28 442 270; E-Mail: info@hvs.ag

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet lhr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil
lhres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallt.

Den Teil lhres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, kdnnen wir
einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der
Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir lhnen Ihren gesamten Beitrag.

Beitrége erstatten wir lhnen unverziglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

lhr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf lhren ausdricklichen
Waunsch vollstandig erfiillt wurde, bevor Sie lhr Widerrufsrecht ausgeiibt haben. Widerrufen Sie einen
Ersatzvertrag, so lauft Ihr urspriinglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht z.
B. nicht bei Vertragen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

Der Versicherungsvertrag verlangert sich automatisch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ende der
dreimonatigen Kundigungsfrist zur Hauptfélligkeit gekiindigt wird. Den Versicherungsablauf bzw. die
Mindestvertragslaufzeit entnehmen Sie bitte lhrem Vorschlag/Antrag oder dem Versicherungsschein.

Vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit kdnnen Sie und wir den Vertrag nur auf Grund besonderer
Anlésse beenden, z. B. im Schadenfall oder bei Risikofortfall.

Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht

Samtliche das Vertragsverhaltnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in deutscher
Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere Bestimmungen gelten oder anders lautende
Vereinbarungen getroffen werden.

lhre individuelle, persénliche und kompetente Beratung ist unser Ziel.

Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an die

gesetzlich vorgesehene Schlichtungsstelle fur Verbraucher zur au3ergerichtlichen Beilegung von
Streitigkeiten:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

lhr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch diese Institutionen nicht beruhrt.

zum Anfang
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Einwilligungserkldrung

Schweigepflicht-
entbindungserklarung

Beispiele fiir die Daten-
verarbeitung und -nutzung

1.
Datenspeicherung bei Ihrem
Versicherer

2.
Dateniibermittlung an
Riickversicherer

3.
Dateniibermittlung an andere
Versicherer

4,
Zentrale Hinweissysteme der
Fachverbénde

Versicherungen kénnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
erfiillen. Nur so lassen sich Vertragsverhaltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet
die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbrauchlichen Handlungen als die bis-
herigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wurde
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulds-
sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt
hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der
Zweckbestimmung eines Vertragsverhaltnisses oder vertragsahnlichen Vertrauensverhaltnisses geschieht oder
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung
oder Nutzung Uberwiegt.

Unabhangig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwdgung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklarung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt Gber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch — auBer in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung — schon mit Ablehnung des Antrags oder

durch Ihren jederzeit méglichen Widerruf.

Wird die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklarung

kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuldssigen Rahmen wie in der
Vorbemerkung beschrieben erfolgen.

Daneben setzt auch die Ubermittiung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-
heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele fiir die Datenverarbeitung und Datennutzung
nennen.

Wir speichern Daten, die fiir den Versicherungsvertrag notwendig sind.

Das sind zunachst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische
Daten wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag,
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstandigen oder eines Arztes, gefiihrt (Vertragsdaten).

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfahigkeit, die Feststellung
Ihrer Reparaturwerkstatt tiber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der von
uns Ubernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Fallen einen Teil der Risiken an Riickversicherer im
In- und Ausland ab. Diese Riickversicherer benétigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Riickversicherer bei der Risiko- und Scha-
denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafiir erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung gestellt.

In einigen Fallen bedienen sich die Riickversicherer weiterer Riickversicherer, denen ebenfalls entspre-
chende Daten (ibergeben werden.

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragséanderung
und im Schadenfall dem Versicherer alle fiir die Einschatzung des Wagnisses und fiir die Schadenabwicklung
wichtigen Umstande anzugeben. Hierzu gehdren z.B. frilhere Krankheiten und Versicherungsfalle oder Mittei-
lungen Uber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekiindigte).

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Versicherten auf-
zukldren oder um Liicken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlieBen, kann es erforderlich
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskiinfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Féllen (§ 78 VVG Haftung bei Mehrfachversicherung, § 86 VG Ubergang
von Ersatzanspriichen sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten
unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift,
Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhéhe
und Schadentag.

Bei Priifung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren
Aufkldrung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zusténdigen
Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu
beantworten.

Dazu bestehen bei den Fachverbédnden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen
gefiihrt.



5.

Betreuung durch
Versicherungsvermittler

6.
Weitere Auskiinfte und
Erlauterungen iiber lhre Rechte

Solche Hinweissysteme gibt es z.B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. und dem Verband der
privaten Krankenversicherung e.V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgen lediglich zu Zwecken, die
mit dem jeweiligen System verfolgt werden dirfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind.

Beispiele: KfzVersicherer:

Registrierung von auffalligen Schadenfallen, Kfz-Diebstdhlen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des
Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung und -verhiitung.
Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
e aus versicherungsmedizinischen Griinden,

o auf Grund der Auskiinfte anderer Versicherer,

e wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Riicktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages seitens des
Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschlage.

Zweck: Risikopriifung.

Unfallversicherer:

Meldung bei

o erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

o Leistungsablehnung wegen vorsatzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortauschung eines Unfalls
oder von Unfallfolgen,

« auBerordentlicher Kiindigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikopriifung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. Sachversicherer:

Aufnahme von Schaden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts des
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekiindigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Transportversicherer:

Aufnahme von auffalligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfallen, insbesondere in der Reisegepack-
Versicherung.

Zweck: Schadenaufklarung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe
bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in
sonstigen Finanzdienstleistungen berdt. Vermittler in diesem Sinne sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften
(sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und
Immobiliengesellschaften u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemaB erfiillen zu kénnen, erhalt der Vermittler von uns die fiir Ihre Betreuung und Beratung
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind beispielsweise Versicherungshummer,
Beitrage, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfélle und Hohe von Versicherungsleistungen
(sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben (iber andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Abschluss und Stand Ihres
Bausparvertrages). In der Personenversicherung kénnen ausschlieBlich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zustandigen
Vermittler auch Gesundheitsdaten (ibermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung
unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler iiber Anderungen von kundenrelevanten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich
und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B.
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

Wir teilen Thnen den Vermittler, der fiir Ihre Betreuung zustandig ist, mit. Wenn seine Tatigkeit fiir uns endet, regeln wir Ihre
Betreuung neu und informieren Sie dariber.

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwahnten Widerspruchsrecht ein
Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Léschung
Ihrer gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskinfte oder Erlduterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten Thres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Loschung wegen der beim Riickversicherer gespeicherten Daten stets an uns.

zum Anfang
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Produktinformationsblatt

Vorbemerkung

Welchen Versicherungsvertrag
bieten wir Ihnen an?

Was ist versichert?

Wofiir wird geleistet?

Wofiir leisten wir nicht?

Wie hoch ist Ihr Beitrag (Pramie)
und wann miissen Sie ihn
bezahlen?

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Uberblick tiber Ihre Elektronikversicherung. Bitte
beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschlieBend und vollsténdig. Weitere wichtige Informationen
finden sich in unserem Vorschlag fiir eine Elektronikversicherung bzw. im Antrag und in den beige-

fiigten Versicherungsbedingungen. MaBgeblich fiir den Versicherungsschutz sind die dort getroffenen Rege-
lungen.

Wir bieten Ihnen eine Elektronikversicherung an. Grundlage sind die beigefiigten Bedingungen fiir
die Elektronikversicherung (ABE 2008) sowie alle weiteren im Antrag genannten Klauseln und Besonderen
Vereinbarungen.

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten elektrotechnischen und elektronischen, betriebs-
fertigen Anlagen und Geréate der

« Daten- und Kommunikationstechnik, Biirotechnik

¢ Mess- und Priiftechnik, Prozessrechner, Kassen und Waagen
¢ Satz- und Reprotechnik

¢ Bild- und Tontechnik

Medizintechnik

Mitversichert sind die fest installierten Datentrager (z.B. Festplatten) und System-Programmdaten aus
Betriebssystemen.

Naheres hierzu finden Sie in Abschnitt A § 1 — ,Versicherte und nicht versicherte Sachen" der ABE 2008.

Der Versicherer leistet Entschadigung - soweit vereinbart - fiir unvorhergesehen eintretende Beschadigungen
oder Zerstérungen an versicherten Sachen und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl,
Einbruchdiebstahl, Raub oder Pliinderung. Hierzu zdhlen Sachschaden, insbesondere durch

* Menschliche Ursachen wie Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlassigkeit, Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Raub oder Pliinderung, Vorsatz Dritter, Vandalismus und Sabotage

Technische Ursachen wie Uberspannung, Unterspannung, Fremdspannung, Kurzschluss, Ausfall von
Steuerungseinrichtungen, Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler

Brand, Explosion, Implosion, Blitzschlag (direkt oder indirekt), RuB und Rauch, Schmoren, Sengen,
Glimmen und Léschmittel

 Wasser aller Art, Feuchtigkeit, Uberschwemmung
o Hohere Gewalt, Sturm, Hochwasser

N&heres hierzu finden Sie in Abschnitt A § 2 — ,Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden"
der ABE 2008.

Wir kdnnen nicht alle denkbaren Falle versichern, denn sonst miissten wir einen unangemessen hohen
Beitrag verlangen. Deshalb wurden einige Félle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.
Nicht versichert sind insbesondere

e Schaden durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Reprasentanten

e Schaden durch Méangel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versiche-
rungsnehmer oder seinen Reprasentanten bekannt sein mussten

e Schdden durch betriebsbedingte Abnutzung oder Alterung

¢ Schaden durch Krieg, kriegsdhnliche Ereignisse, Biirgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand oder innere
Unruhen

Diese Aufzdhlung ist nicht abschlieBend. Einzelheiten und eine vollstandige Aufzahlung der Ausschluss-
griinde entnehmen Sie bitte Abschnitt A § 2 Nr. 2 bis 4 — ,Versicherte und nicht versicherte Gefahren und
Schaden" der ABE 2008.

Der Beitrag fiir eine Elektronikversicherung richtet sich nach dem individuellen Risiko und dem vereinbarten
Versicherungsumfang. Die Hohe des Beitrages einschlieBlich eines eventuellen Ratenzahlungszuschlags bei
unterjahriger Zahlweise sowie gesetzliche Steuern kénnen Sie sowohl Ihrem Vorschlag/Antrag als auch
Threm Versicherungsschein entnehmen.

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beitrag fiir ein Jahr im Voraus erhoben. Es kdnnen aber
auch kirzere Zeitrdume (Ratenzahlung) oder Einmalbeitrage bei zeitlich befristeten Risiken vereinbart sein.
Der Erst- oder Einmalbeitrag ist unverziiglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen.

Sowohl die jeweiligen Falligkeiten als auch den Zeitraum, fiir den der Beitrag vereinbart wurde, kénnen Sie
dem Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen.



Welche Verpflichtungen haben
Sie

o bis zum Vertragsschluss?

o wihrend der Vertragslaufzeit?

e wenn ein Schaden eingetreten
ist?

Was sind die Folgen, wenn Sie
Verpflichtungen nicht beachten?

Wann endet der Vertrag?

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgema8 priifen kdnnen, missen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fra-
gen unbedingt wahrheitsgemaB und vollstédndig beantworten. Wenn Sie Ihre elektrotechnischen und elektro-
nischen Anlagen und Gerate bereits versichert hatten, nennen Sie uns bitte Ihre samtlichen Vorversicherer
sowie alle Schaden, die Sie an diese Vorversicherer gemeldet haben.

Durch eine Veranderung der Umstande, die Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die Not-
wendigkeit ergeben, den Versicherungsvertrag anzupassen (z.B. Anhebung/Reduzierung der Versicherungs-
summen). Sie missen uns daher mitteilen, wenn sich diese Umsténde verandern. Darliber hinaus miissen
Sie Ihren Versicherer vorab iber besondere Gefahrerh6hungen informieren (z.B. eine Verlegung versicherter
Sachen in Raume unter Erdgleiche, Einrichten von Produktionsstdtten oder Lager feuergefahrlicher Stoffe in
unmittelbarer Nachbarschaft). Naheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 8 — ,,Obliegenheiten der Versiche-
rungsnehmers" — und Abschnitt B § 9 — ,,Gefahrerh6hung" der ABE 2008.

Versuchen Sie den Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicherheit zu gefahrden. Benachrichtigen Sie
uns in jedem Schadenfall sofort, damit ggf. geeignete SanierungsmaBnahmen rechtzeitig eingeleitet werden
kénnen.

Schildern Sie genau die Umstande, die zu dem Schaden gefiihrt haben.

Rufen Sie im Brandfall sofort die Feuerwehr. Schaden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum sind
unverzuglich der Polizei anzuzeigen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt B § 8 — ,,Obliegenheiten des Versicherungsnehmers"
der ABE 2008.

Beachten Sie die oben benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende
Konsequenzen fiir Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung kdnnen Sie Ihren Versicherungsschutz ganz
oder teilweise verlieren. Unter Umstanden kdnnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag l6sen.

Naheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B §§ 1, 8 und 9 — , Anzeigepflichten, Obliegenheiten, Gefahrerho-
hung" der ABE 2008.

Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr verlangert er sich stillschweigend um jeweils ein
weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag nicht spatestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kiindi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, kénnen Sie diesen bereits zum Ende des dritten
Jahres kiindigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kiindigung spatestens drei Monate vor Ablauf der
ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. Weitere Einzelheiten kénnen Sie Abschnitt B § 3 —
,Dauer und Ende des Vertrages" der ABE 2008 entnehmen.

Weitere Kiindigungsrechte stehen Ihnen u. a. im Schadenfall zu. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt
B § 14 — ,Kiindigung nach dem Versicherungsfall" der ABE 2008.

zum Anfang
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A Allgemeine Bedingungen fir die Elektronik-Versicherung (ABE)

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1. Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten elektro-
technischen und elektronischen Anlagen und Geréte, sobald sie
betriebsfertig sind.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung
und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder zur
Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spate-
re Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht. Dies gilt auch wéhrend einer De- oder Remonta-
ge sowie wahrend eines Transportes der Sache innerhalb des Ver-
sicherungsortes.

2. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) Wechseldatentrager;

b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeits-
mittel;

c) Werkzeuge aller Art;

d) sonstige Teile, die wahrend der Lebensdauer der versicherten
Sachen erfahrungsgemaB mehrfach ausgewechselt werden
muissen.

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden

1. Versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet Entschadigung fir unvorhergesehen eintre-
tende Beschadigungen oder Zerstérungen an versicherten Sachen

Stand 01.01.2008

und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl,
Einbruchdiebstahl, Raub oder Pliinderung.

Unvorhergesehen sind Schaden, die der Versicherungsnehmer oder
seine Reprasentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch
mit dem fUr die im Betrieb ausgelbte Tatigkeit erforderlichen Fach-
wissen hatten vorhersehen missen, wobei nur grobe Fahrlassigkeit
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis
zu kirzen.

Insbesondere wird Entschadigung geleistet fir Sachschaden durch
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;
) Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler;
c)  Kurzschluss, Uberstrom oder Uberspannung;
)

Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie
Schwelen, Glimmen, Sengen, Glihen oder Implosion;

e) Wasser, Feuchtigkeit;
f) Sturm, Frost, Eisgang, Uberschwemmung.

2. Elektronische Bauelemente

Entschadigung flr elektronische Bauelemente (Bauteile) der versi-
cherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr
nachweislich von auBen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall
Ublicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte
Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbrin-
gen, so genugt die Uberwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der
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Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von auBBen
zuriickzufihren ist.

Fir Folgesch&dden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch
Entschadigung geleistet.

3. Réhren und Zwischenbildtrager

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer
Entschadigung fir Réhren und Zwischenbildtrager nur bei Schaden
durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion;
b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus;
c) Leitungswasser.

Nr. 4 bleibt unberiihrt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 5 zu
entnehmen.

4. Nicht versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet ohne Rucksicht auf mitwirkende Ursachen
keine Entschadigung fir Schaden

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Rep-
rasentanten;

b) durch Krieg, kriegséhnliche Ereignisse, Blrgerkrieg, Revoluti-
on, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;

c) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub-
stanzen;

d) durch Erdbeben;

e) durch Mangel, die bei Abschluss der Versicherung bereits
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen
Repréasentanten bekannt sein mussten;

f) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzei-
tige Abnutzung oder Alterung; fir Folgeschaden an weiteren
Austauscheinheiten wird jedoch Entschadigung geleistet. Nr.
2 bleibt unberlhrt;

Q) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbeddirftigkeit dem
Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten bekannt
sein musste; der Versicherer leistet jedoch Entschéadigung,
wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedirftigkeit ver-
ursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens
mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmaBig
repariert war;

h) soweit fir sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Hand-
ler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten
hat.

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer
zunachst Entschadigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschéadi-
gung, dass ein Dritter fir den Schaden eintreten muss und bestreitet
der Dritte dies, so behalt der Versicherungsnehmer zunéchst die
bereits gezahlte Entschédigung.

§ 86 VVG - Ubergang von Ersatzanspriichen - gilt fir diese Falle
nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten
und nach den Weisungen des Versicherers auBergerichtlich und
erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen.

Die Entschédigung ist zurlckzuzahlen, wenn der Versicherungs-
nehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der
Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet.

5. Gefahrendefinitionen

Im Sinne dieser Bedingungen gilt:

a) Raub
Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer Gewalt
angewendet wird, um dessen Widerstand gegen die Weg-
nahme versicherter Sachen auszuschalten.
Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen
gleich, die vorlibergehend die Obhut Uber die versicherten
Sachen auslben.

b) Einbruchdiebstahl

Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn
jemand fremde Sachen wegnimmt, nachdem er in einen
Raum eines Gebaudes einbricht, einsteigt oder mittels
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aa) richtiger Schlissel, die er durch Einbruchdiebstahl oder
durch Raub an sich gebracht hatte;

bb) falscher Schlissel oder
cc) anderer Werkzeuge eindringt.
c) Brand, Blitzschlag, Explosion

aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge-
mé&Ben Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Ubergang eines Blitzes
auf Sachen.

cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von
Gasen oder Dampfen beruhende, plétzlich verlaufende
KraftauBerung.

d) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu- oder
Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus sonstigen mit
dem Rohrsystem fest verbundenen Einrichtungen der Was-
serversorgung, aus Anlagen der Warmwasser- oder Dampf-
heizung, aus Sprinkler- oder Berieselungsanlagen bestim-
mungswidrig ausgetreten ist.

§ 3 Versicherte Interessen

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentimer, so ist auch
das Interesse des Eigentimers versichert. Die Bestimmungen
zu versicherten Schaden und Gefahren bleiben unberihrt.

2. Bei Sicherungsiibereignung gilt dies auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der
Versicherung Ubertragt.

Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemaB §§ 95
ff VVG zur VerauBerung der versicherten Sache.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentums-
vorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des Kéaufers ver-
sichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschadigung
fir Schaden, fur die der Versicherungsnehmer als Lieferant
(Hersteller oder Handler) gegenliber dem Kaufer einzutreten
hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden
einzutreten hétte.

4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als
Mieter, P&chter, Entleiher oder Verwahrer lbergeben, so ist
auch das Interesse dieses Dritten versichert.

5. Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er in
seinem Betrieb verwendet oder Dritten Uberlasst (Nr. 4),
selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Entschadi-
gung fur Schéden, fir die bei Fremdbezug Ublicherweise der
Lieferant (Hersteller oder Handler) einzutreten hatte.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung fiir
fremde Rechnung.

§ 4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
Betriebsgrundstiicke.

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversiche-
rung

1. Versicherungswert
Versicherungswert ist der Neuwert.

a) Neuwert ist der jeweils glltige Listenpreis der versicherten
Sache im Neuzustand zuziiglich der Bezugskosten (z.B. Kos-
ten fur Verpackung, Fracht, Zélle, Montage).

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten gefihrt,
so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuziig-
lich der Bezugskosten maBgebend; dieser Betrag ist entspre-
chend der Preisentwicklung fur vergleichbare Sachen zu ver-
mindern oder zu erhéhen.
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c)

2.

Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an
dessen Stelle der Kauf- oder zuzlglich Lieferpreis der Sache
im Neuzustand der Bezugskosten; dieser Betrag ist entspre-
chend der Preisentwicklung fir vergleichbare Sachen zu ver-
mindern oder zu erhéhen.

Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis
ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten mafBgebend,
die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegenden
gleichen Art und Giite (z.B. Konstruktion, Abmessung, Leis-
tung) zuzuglich der Handelsspanne und der Bezugskosten
wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend der Preis-
entwicklung zu vermindern oder zu erhéhen.

Rabatte und Preiszugesténdnisse bleiben fiir den Versiche-
rungswert unberlcksichtigt.

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

Versicherungssumme

Die im Versicherungsvertrag fiir jede versicherte Sache genannte
Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. Der
Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme fir die versi-
cherte Sache wéhrend der Dauer des Versicherungsverhéltnisses
dem jeweils gultigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch,
wenn werterhdhende Anderungen vorgenommen werden.

3.

Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht Unterversi-
cherung.

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1.

a)

3.

Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens

Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den
Umsténden nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens flr geboten halten durfte.

Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung fir
versicherte Sachen betragen zusammen hdchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

Nicht versichert sind Aufwendungen flr Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer Institutionen, die im 6ffentlichen Interes-
se zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen
im offentlichen Interesse erbracht werden.

Der Versicherer hat den firr die Aufwendungen erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schieBen.

Kosten fiir die Wiederherstellung von Daten

Versichert sind Kosten fir die Wiederherstellung von Daten
des Betriebssystems, welche fiir die Grundfunktion der versi-
cherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veran-
derung oder die Nichtverfligbarkeit der Daten infolge eines
dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datentra-
ger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versi-
chert.

Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung fir
versicherte Sachen betragen zusammen hdchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position.

Zusatzliche Kosten

Soweit vereinbart, sind Uber die Wiederherstellungskosten hinaus
die nachfolgend genannten Kosten bis zur Hohe der jeweils hierflir
vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko versichert. Die
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jeweils vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht
dadurch, dass eine Entschadigung geleistet wird.

a)

c)

Aufraumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge
eines dem Grunde nach versicherten Schadens auf-
wenden muss, um versicherte und nicht versicherte
Sachen, deren Teile oder Reste, die sich an der Scha-
denstatte befinden

- aufzurdumen und nétigenfalls zu dekontaminieren;

- zu vernichten oder in die nachstgelegene geeignete
Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort
zu beseitigen.

bb)  Nicht versichert sind jedoch Kosten fiir die Dekontami-
nation und Entsorgung von Erdreich oder Gewassern,
Kosten fir die Beseitigung von Beeintréachtigungen des
Grundwassers oder der Natur sowie von Emissionen in
der Luft.

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versi-
cherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung.

cc) Entschadigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann.

Dekontaminations- und Entsorgungskosten fiir Erdreich

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge
einer Kontamination durch einen dem Grunde nach
versicherten Schaden aufgrund behdrdlicher Anord-
nungen aufwenden muss, um

- Erdreich der Schadenstétte zu untersuchen und néti-
genfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

- den Aushub zu vernichten oder in die nachstgelegene
geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-
gern;

- insoweit den Zustand der Schadenstatte vor Eintritt
des Schadens wiederherzustellen.

bb) Die Aufwendungen geméaR aa) sind nur versichert, so-
fern die behdérdlichen Anordnungen

- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen
sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden;

- Kontamination betreffen, die nachweislich infolge die-
ses Schadens entstanden ist;

- innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Scha-
dens ergangen sind und dem Versicherer ohne Riick-
sicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Mona-
ten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

cc)  Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kon-
tamination des Erdreiches erhoht, so sind nur die Auf-
wendungen versichert, die den fir eine Beseitigung der
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag U-
bersteigen, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob und
wann dieser Betrag ohne den Schaden aufgewendet
worden wére.

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nétigen-
falls durch Sachverstandige festgestellt.

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behoérdlicher Anord-
nungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des
Versicherungsnehmers einschlieBlich der Einlieferer-
haftung sind nicht versichert.

ee) Entschadigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann.

Bewegungs- und Schutzkosten

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines
dem Grund nach versicherten Schadens aufwenden muss,
wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der versicherten Sache andere Sachen bewegt,
verandert oder geschutzt werden missen, insbesondere Auf-
wendungen fir De- und Remontage, fir Durchbruch, Abriss
oder Wiederaufbau von Gebé&udeteilen oder fir das Erweitern
von Offnungen.
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d) Kosten fir Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Ge-
ristgestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Provi-
soriums, Luftfracht

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines
dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss.

§ 7 Umfang der Entschadigung

1. Wiederherstellungskosten

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unter-
schieden.

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zu-
zliglich des Wertes des Altmaterials nicht héher sind als der Neu-
wert der versicherten Sache.

Sind die Wiederherstellungskosten héher, so liegt ein Totalschaden
vor.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbe-
sondere fUr Alter, Abnutzung und technischen Zustand.

Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeichnet
sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn sie wirt-
schaftlich zusammen gehéren.

Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgefiihrt, so
gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese eigensténdig
verwendet werden kdnnen.

2. Teilschaden

Entschadigt werden alle fir die Wiederherstellung des fritheren,
betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzuglich
des Wertes des Altmaterials.

a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere
aa) Kosten fur Ersatzteile und Reparaturstoffe;

bb)  Lohnkosten und lohnabhéngige Kosten, auch Ubertarif-
liche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten
durch tarifliche Zuschlage fur Uberstunden sowie fir
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;

cc) De-und Remontagekosten;

dd) Transportkosten einschlieBlich Mehrkosten fir Express-
frachten;

ee) Kosten fir die Wiederherstellung des Betriebssystems,
welches flr die Grundfunktion der versicherten Sache
notwendig ist;

ff) Kosten fir das Aufrumen und das Dekontaminieren
der versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten
fur das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten
fir den Abtransport von Teilen in die nachstgelegene
geeignete Abfallbeseitigungsanlage, jedoch nicht Kos-
ten aufgrund der Einliefererhaftung.

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Héhe der
Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und Betriebs-
stoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, Werkzeu-
gen aller Art sowie sonstigen Teilen, die wahrend der Le-
bensdauer der versicherten Sache erfahrungsgem&B mehr-
fach ausgewechselt werden missen, soweit diese Teile zur
Wiederherstellung der versicherten Sache zerstort oder be-
schadigt werden.

c) Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir

aa) Kosten einer Uberholung oder sonstiger MaBnahmen,
die auch unabhéngig von dem Versicherungsfall not-
wendig gewesen waren;

bb) Mehrkosten durch Anderungen oder Verbesserungen,
die uber die Wiederherstellung hinausgehen;

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, so-
weit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder
Regie entstanden waren;

dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener
Regie;
ee) Mehrkosten durch behelfsméaBige oder vorlaufige Wie-
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derherstellung;

ff) Kosten fur Arbeiten, die zwar fur die Wiederherstellung
erforderlich sind, aber nicht an der versicherten Sache
selbst ausgefliihrt werden;

g9) Vermdgensschaden.

3. Totalschaden

Entschadigt wird der Neuwert abzlglich des Wertes des Altmateri-
als.

4. Entschadigungsbegrenzung auf den Zeitwert

Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschadigungsleistung auf
den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles be-
grenzt, wenn

a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung
(Totalschaden) unterbleibt oder

b) fur die versicherte Sache serienmaBig hergestellte Ersatzteile
nicht mehr zu beziehen sind.

Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil der
Entschédigung, der den Zeitwert lbersteigt, nur, soweit und sobald
er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles
sichergestellt hat, dass er die Entschadigung zur Wiederherstellung
der beschadigten oder Wiederbeschaffung der zerstdrten oder
abhanden gekommenen Sachen verwenden wird.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens (ber
die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden missen,
ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierflr vereinbarten Versi-
cherungssummen.

6. Grenze der Entschadigung

Grenze der Entschadigung ist der auf die betroffene Sache entfal-
lende Teil der Versicherungssumme.

7. Entschadigungsberechnung bei Unterversicherung

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1
bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag
verhélt, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.

8. Entschadigungsberechnung bei grober Fahrlassigkeit

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Reprasentanten den
Schaden grob fahrlassig herbeigefiihrt, wird die Entschadigung in
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis
gekurzt.

9. Selbstbehalt

Der nach Nr. 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um
den vereinbarten Selbstbehalt gekdrzt.

Entstehen mehrere Schéaden, so wird der Selbstbehalt jeweils ein-
zeln abgezogen.

Entstehen die mehreren Schéden jedoch an derselben Sache und
besteht auBerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen
Schéaden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschadigung

1. Falligkeit der Entschadigung

a) Die Entschadigung wird fallig, wenn die Feststellungen des
Versicherers zum Grunde und zur Héhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der Ulber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schadigung wird fallig, nachdem der Versicherungsnehmer
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gegeniiber dem Versicherer den Nachweis gefiihrt hat, dass
er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sicherge-
stellt hat.

2. Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rickzahlung der vom Versicherer
nach 1 b) geleisteten Entschadigung verpflichtet, wenn die Sache
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht inner-
halb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist.

3. Verzinsung

Fir die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird — ab Fal-
ligkeit zu verzinsen.

b) Der Uber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der
Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegentiber
dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz betragt 4 Prozent, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund ein héherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fallig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemaB Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der
Zeitraum nicht zu bericksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschadigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen;

b) ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den
Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten aus An-
lass dieses Versicherungsfalles noch lauft.

6. Abtretung des Entschadigungsanspruches

Der Entschédigungsanspruch kann vor Félligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem
Grund verlangt.

§ 9 Sachverstandigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhohe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfal-
les verlangen, dass der Schadens in einem Sachverstandigenver-
fahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverstédndigenverfahren kénnen Versicherer und
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weite-
re Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Fir das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu be-
nennen. Eine Partei, die ihren Sachversténdigen benannt hat,
kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-
verstandigen in Textform auffordern, den zweiten Sachver-
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standigen zu benennen. Wird der zweite Sachverstandige
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das
fir den Schadenort zustandige Amtsgericht ernennen lassen.
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist
oder mit ihm in dauernder Geschéftsverbindung steht, ferner
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschéftspartnern
angestellt ist oder mit ihnen in einem &hnlichen Verhaltnis
steht.

c) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstandigen als Ob-
mann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend fur die Benen-
nung eines Obmannes durch die Sachverstandigen. Einigen
sich die Sachverstéandigen nicht, so wird der Obmann auf An-
trag einer Partei durch das fir den Schadenort zustandige
Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstéandigen miissen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt,
von dem an der Sachschaden fir den Versicherungsnehmer
nach den anerkannten Regeln der Technik frihestens er-
kennbar war;

b) den Umfang der Beschadigung und der Zerstérung, insbe-
sondere

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstérten
und beschadigten versicherten Sachen mit deren Wer-
ten unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwer-
ten zur Zeit des Schadens;

bb) die fir die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung
in den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kos-
ten;

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige Ubermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverstandigen
voneinander ab, so Ubergibt der Versicherer sie unverziglich dem
Obmann. Dieser entscheidet (ber die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstéandigen gezo-
genen Grenzen und Ubermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes sind
fUr die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch ge-
richtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstandigen
die Feststellung nicht treffen kdnnen oder wollen oder sie verzdgern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverstéandigen. Die Kosten des Obmannes tragen
beide Parteien je zur Halfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nicht beruhrt.
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§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat
der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versi-
cherer unverziglich in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurlickerlangt, bevor die volle Entschadigung flr
diese Sache gezahlt worden ist, so behélt er den Anspruch auf die
Entschadigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem
Versicherer zur Verflgung stellt. Andernfalls ist eine fir diese Sache
gewahrte Zahlung zurlickzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurlckerlangt, nachdem fir diese Sache eine Ent-
schadigung in voller Hbhe ihres Versicherungswertes gezahlt wor-
den ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschadigung zuriick-
zuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfligung zu stellen.
Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahirecht innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versi-
cherers auszulben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das
Wahlrecht auf den Versicherer Uber.

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung bei Teil-
entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurlckerlangt, nachdem firr diese Sache eine Ent-
schadigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemé&B weniger als
den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungs-
nehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschadigung
zurlickzahlen. Erklart er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers
nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einver-
nehmen mit dem Versicherer 6ffentlich meistbietend verkaufen zu
lassen. Von dem Erlés abzlglich der Verkaufskosten erhalt der
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedin-
gungsgemaBen Entschadigung entspricht.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zuriickerlangten Sache steht es gleich, wenn der
Versicherungsnehmer die Méglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu
verschaffen.

6. Ubertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriickerlangte
Sachen zur Verflgung zu stellen, so hat er dem Versicherer den
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu Ubertragen, die
ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Beschéadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann der
Versicherungsnehmer Entschadigung nach den Grundsétzen dieses
Vertrages auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen
nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben.

8. Besitzerlangung durch den Versicherer

Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen
Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ 11 Wechsel der versicherten Sachen

Erhalt der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsver-
trag bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleichba-
re Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versiche-
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rungsnehmers hierfur vorlaufige Deckung.
Die vorlaufige Deckung endet
a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages Uber vorlaufige Deckung
mit gleichartigem Versicherungsschutz oder

c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, spatestens
jedoch nach _ Monaten.

§ 12 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertragsschluss

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserkla-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstande anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die fir
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten
Inhalt zu schlieBen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des
Satzes 1 stellt.

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1,
so kann der Versicherer nach MaBgabe der §§ 19-21 VVG vom
Vertrag zuriicktreten, kiindigen oder eine Vertragsanderung vor-
nehmen. Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leis-
tungsfrei sein.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind gemaB § 20 VVG sowohl die Kenntnis und
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versi-
cherungsnehmers zu berticksichtigen.

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen
arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.

§ 13 Beginn des Versicherungsschutzes; Filligkeit; Folgen
verspateter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmal-
préamie

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Nr.
3 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Falligkeit der ersten oder einmaligen Pramie

Die erste oder einmalige Préamie ist — unabhangig von dem Beste-
hen eines Widerrufrechts — unverzlglich nach dem Zeitpunkt des
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prdmie unverziglich nach
Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziiglich nach dem in Satz
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder
einmalige Préamie friihestens einen Monat nach Zugang des Versi-
cherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Pramienzahlung in Raten gilt die erste Rate
als erste Pramie.

3. Folgen verspéteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst-
oder Einmalpramie

Wird die erste oder einmalige Pramie nicht zu dem nach Nr. 2 maB-
gebenden Félligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach
MaBgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurlckzutreten
oder auch leistungsfrei.

§ 14 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag ist fir den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
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raum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verléngert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspar-
teien spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kiindigung zugegangen ist.

3. Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer
geklndigt werden.

Die Kindigung muss dem Versicherer spatestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

§ 15 Folgepramie

Eine Folgepramie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen
Versicherungsperiode féllig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn
sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Pramienrech-
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. Die Folgen nicht rechtzei-
tiger Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgepramie in
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

§ 16 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prédmie das Lastschriftverfahren vereinbart
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Falligkeit
der Pramie flr eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder meh-
rere Pramien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht einge-
zogen werden kénnen, ist der Versicherer berechtigt, die Last-
schriftvereinbarung in Textform zu kiindigen.

Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzuweisen, dass der
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Préamie und
zukUnftige Pramien selbst zu Gbermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebihren fir fehlgeschla-
genen Lastschrifteinzug kénnen dem Versicherungsnehmer in
Rechnung gestellt werden.

§ 17 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden
sofort féllig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz
oder teilweise in Verzug gerét oder wenn eine Entschadigung fallig
wird.

§ 18 Pramie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Endet das Versicherungsverhaltnis vor Ablauf der Versicherungspe-
riode oder wird es nach Beginn riickwirkend aufgehoben oder von
Anfang an wegen arglistiger Tauschung nichtig, so gebuhrt dem
Versicherer die Pramie oder die Geschéaftsgebihr nach MaBgabe
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der §§ 39 und 80 VVG.

§ 19 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungs-
falles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Oblie-
genheiten, so ist der Versicherer nach MaBgabe des § 28
VVG zur Kiindigung berechtigt. Eine Kiindigung des Versiche-
rers wird mit Zugang wirksam.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falls

aa) nach Mdglichkeit fir die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von
ihm Kenntnis erlangt hat, unverziglich — ggf. auch
mundlich oder telefonisch — anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung — ggf. auch mindlich oder telefonisch — ein-
zuholen, wenn die Umstande dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit fiir ihn zumutbar, zu befolgen; ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versi-
cherungsnehmer nach pflichtgemaBem Ermessen zu
handeln;

ee) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverziiglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzlglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen;

gg) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis
die Schadenstelle oder die beschadigten Sachen durch
den Versicherer freigegeben worden sind; sind Veran-
derungen unumganglich, sind das Schadenbild nach-
vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und
die beschadigten Sachen bis zu einer Besichtigung
durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit mdglich dem Versicherer unverziglich jede
Auskunft — auf Verlangen in Schriftform — zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erfor-
derlich ist sowie jede Untersuchung Uber Ursache und
Hoéhe des Schadens und Uber den Umfang der Ent-
schadigungspflicht zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, de-
ren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden
kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge-
maB Nr. 2 a) ebenfalls zu erflllen — soweit ihm dies nach den
tatsachlichen und rechtlichen Umsténden méglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1
oder 2, so ist der Versicherer nach MaBgabe der §§ 28 und 82 VVG
leistungsfrei.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers urséchlich ist.
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§ 20 Gefahrerh6hung

Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versicherungsneh-
mer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrer-
héhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ges-
tatten.

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhéhung, die ihm be-
kannt wird, dem Versicherer unverziglich anzuzeigen, und zwar
auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Ubrigen gelten
die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kiindigung
berechtigt sein, eine Vertragsanderung vornehmen oder auch leis-
tungsfrei sein.

§ 21 Uberversicherung

1. Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als
auch der Versicherungsnehmer nach MaBgabe des § 74 VVG
die Herabsetzung der Versicherungssumme und der Pramie
verlangen.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem
Versicherer steht die Pramie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem
er von den die Nichtigkeit begrindenden Umstanden Kenntnis
erlangt.

§ 22 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-
fahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versi-
cherung unverziglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere
Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1),
ist der Versicherer nach MaBgabe des § 28 VVG zur Kindigung
berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kiindigung des Versicherers
wird mit Zugang wirksam.

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung
erlangt hat.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit weder flr den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles, noch fir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

3. Haftung und Entschéadigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und Ubersteigen die Versicherungssummen
zusammen den Versicherungswert oder Ubersteigt aus ande-
ren Grinden die Summe der Entschadigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zah-
len wéren, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversiche-
rung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder fiir den Betrag aufzukommen hat, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versiche-
rungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Vertrage bei demselben Versicherer be-
stehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus
anderen Versicherungsvertragen Entschadigung fir densel-
ben Schaden, so ermaBigt sich der Anspruch aus dem vorlie-
genden Vertrag in der Weise, dass die Entschadigung aus al-
len Vertrdgen insgesamt nicht hoher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Pra-
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mien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung ge-
geben worden ware. Bei Vereinbarung von Entschadigungs-
grenzen ermaBigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Vertrdgen insgesamt keine héhere Entschadigung zu
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wa-
re.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermdgensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht die Pramie bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begrindenden Umsténden
Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers nach MaBgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder
Herabsetzung der Versicherungssumme des spater geschlossenen
Vertrages beseitigt werden.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und Anpassung der Pramie werden zu dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem die Erkldrung dem Versicherer zugeht.

§ 23 Versicherung fiir fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen flr das Interesse eines Dritten (Versicherten) schlieBen.
Die Ausiibung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt
auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschadigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung fur frem-
de Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu beriicksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versi-
cherungsnehmer fiir sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis
des Versicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte
Représentant des Versicherungsnehmers ist. Im Gbrigen gilt § 47
VVG.

§ 24 Ubergang von Ersatzanspriichen

1. Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer (iber, soweit
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Ubergang kann nicht zum
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in h&uslicher Ge-
meinschaft lebt, kann der Ubergang nicht geltend gemacht werden,
es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsatzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Uber-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
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Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versi-
cherer nach MaBgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei.

§ 25 Kiindigung nach dem Versicherungsfall

1. Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kindigung ist in
Schriftform zu erklaren. Sie muss der anderen Vertragspartei spa-
testens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Ent-
schadigung zugegangen sein.

2. Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kindigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kindigung zu einem
spateren Zeitpunkt, spéatestens jedoch zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kiindigung durch Versicherer

Eine Kundigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 26 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig Gber Tatsachen, die
fir den Grund oder die Héhe der Entschadigung von Bedeutung
sind, tuscht oder zu tauschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskréfti-
ges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen
des Satzes 1 als bewiesen.

§ 27 Anzeigen; Willenserklarungen; Anschriftenanderungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die fir den Versiche-
rer bestimmten Erklarungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhalinis betreffen und die unmittelbar gegenlber dem Versicherer
erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Ver-
sicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
tragen als zustandig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die ge-
setzlichen Regelungen Uber den Zugang von Erklarungen und
Anzeigen bleiben unberuhrt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namenséanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift oder
seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG
Anwendung.

§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmé&chtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegenzunehmen betref-
fend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-
ges;
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b) ein bestehendes Versicherungsverhaltnis einschlieBlich des-
sen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und wahrend des Versicherungsverhéltnisses.

2. Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméchtigt, vom Versicherer
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtrdge dem
Versicherungsnehmer zu Gbermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, Zahlungen, die
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet,
anzunehmen. Eine Beschrankung dieser Vollmacht muss der Versi-
cherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Be-
schrankung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge
grober Fahrlassigkeit nicht kannte.

§29

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjdhren in drei
Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch
begriindenden Umstanden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrl&ssigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zahlt bei der Fristberechnung der Zeitraum
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit,
soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjahrung liegt.

Verjahrung

§ 30 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsstanden der Zivilprozessordnung
auch das Gericht ortlich zusténdig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Anspriiche auch bei
dem fur den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zusténdigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschlieBlich das
Gericht ortlich zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung
eines solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherer seine Anspriiche auch bei dem flr
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zusténdigen
Gericht geltend machen.

§ 31 Anzuwendendes Recht

Far diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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zum Anfang

B Klauseln fur die Elektronik- Versicherung

Versicherte Sachen

TK 1111
Rohren

1.

Versicherte und nicht versicherte Schaden und Gefahren

In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt § 2, Nr. 3
ABE fur Réhren gestrichen.

2. Umfang der Entschadigung

Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitz-

schlag, Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus

und

Leitungswasser verursacht wurde, wird von den Wiederbe-

schaffungskosten gemaB § 7 ABE ein Abzug vorgenom-

men. Der Abzug betréagt
a) bei Rontgen-Drehanoden-, Regel- und Glattungsréhren in
Computertomographen
Prozentsatz = (100 P)/(PgXY).

Der Prozentsatz betragt maximal 100%.

Es bedeuten:

P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesitzer) der
bis zum Eintritt des Schadens mit der betreffenden
Réhre bereits vorgenommenen Abtastvorgénge
(Scan's) bzw. Betriebsstunden bzw. -monate, je
nachdem worauf die Gewahrleistung des Herstellers
abgestellt ist.

Pc = Die vom jeweiligen Hersteller fir die betreffende
Réhre (blicherweise vereinbarte Gewahrleistungs-
dauer (Standard-Gewahrleistung) in Scan's bzw. Be-
triebsstunden bzw. -monaten.

X = Faktor fur die Hohe der Ersatzleistung bzw. der Gut-
schrift, die vom jeweiligen Hersteller Ublicherweise
(Standard-Gewahrleistung) fiir die betreffende Réhre
vereinbart wird:

a) volle Ersatzleistung/Gutschrift wahrend der
gesamten Gewabhrleistungsdauer: Faktor 1

b) volle Ersatzleistung/Gutschrift flir einen be-
grenzten Teil der Gewahrleistungsdauer und
anteilige Ersatzleistung/Gutschrift fir die Gbri-
ge Gewabhrleistungsdauer: Faktor 0,75

c) anteilige  Ersatzleistung/Gutschrift ~ entspre-
chend erreichter bzw. nicht erreichter Be-
triebsdauer/-leistung wéahrend der gesamten
Gewahrleistungsdauer: Faktor 0,50

Y = Erstattungsfaktor
a) Réntgen-Drehanodenréhren Faktor 2
b) Regel- und Glattungsréhren Faktor 3

Falls es keine Standard-Gewéhrleistung gibt, wird die indi-

viduell vereinbarte Regelung sinngemaB angewendet.

b) bei allen anderen Réhren

Bezeichnung der Réhren
aa) Réntgen-/Ventilrohren
(nicht Medizintechnik)

Laserréhren(nicht Medi-
zintechnik)

bb) Réntgen-
Drehanodenrdhren
(Medizintechnik) bei

Verringerung der Entschédigung nach Benutzungsdauer
6 Monaten 5,5 %

6 Monaten 5,5 %

12 Monaten 3,0 %

Kathodenstrahlréhren 12 Monaten 3,0 %
(CRT) in Aufzeichnungs-

einheiten von Foto-

/Lichtsatzanlagen

Thyratronréhren (Medizin- 12 Monaten 3,0 %
technik)

Bildaufnahmer&hren (nicht 12 Monaten 3,0%
Medizintechnik)

cc) Bildwiedergaberdhren 18 Monaten 25%
(nicht Medizintechnik)

Hochfrequenzleistungs- 18 Monaten 25%
réhren

dd) Réntgen- 24 Monaten 2,0%
Drehanodenréhren

(Medizintechnik) bei

Teilréntgenologen

Stehanodenrdhren 24 Monaten 2,0 %
(Medizintechnik)

Speicherréhren 24 Monaten 2,0%
Fotomultiplierrdhren 24 Monaten 2,0 %
ee) Ventilréhren (Medizin- 24 Monaten 1,5%
technik)

Regel-/Glattungsréhren 24 Monaten 1,5%
Réntgenbildverstarkerroh- 24 Monaten 1,5%
ren

Bildaufnahme- 24 Monaten 1,5%
/Bildwiedergaberdhren

(Medizintechnik)

Linearbeschleunigerroh- 24 Monaten 1,5%
ren

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerech-
net, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmdglichkeit
hatte.

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten wer-
den nach § 7 ABE ersetzt.

TK 1210
Ausschluss von Schaden durch Feuer; Blitzschlag;
Explosion

Abweichend von § 2 Nr. 1 d ABE leistet der Versicherer ohne
Ricksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung far
Schéden durch

a) Brand ( § 2, Nr. 5 c ABE ) aa);
b) Blitzschlag ( § 2, Nr. 5 ¢ ABE) bb);
c) Explosion ( § 2, Nr. 5 ¢ ABE) cc).

TK 1213
Zwischenbildtrager
1. Versicherte und nicht versicherte Schaden und Gefahren

In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt § 2, Nr. 3
ABE fUr Zwischenbildtréger gestrichen.

2. Umfang der Entschadigung

Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus
und Leitungswasser verursacht wurde, wird von den Wie-
derherstellungskosten geméaB § 7 ABE ein Abzug vorge-
nommen. Der Abzug entspricht dem Verhaltnis der bei
Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der vom Her-
steller erwarteten Lebensdauer.

Krankenhausern, Rontge-
nologen oder Radiologen

Laserréhren (Medizin) 12 Monaten 3,0%

Stand 01.01.2008
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TK 1233
Ausschluss von Schaden durch Leitungswasser

Abweichend von § 2 Nr. 1 ABE leistet der Versicherer ohne
Rucksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschéadigung fir
Schéaden durch Leitungswasser ( § 2, Nr. 5d ABE).

TK 1234
Ausschluss von Schaden durch Einbruchdiebstahl und Raub

Abweichend von § 2 Nr. 1 ABE leistet der Versicherer ohne
Rucksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung fir
Schéaden durch

a) Raub ( § 2, Nr. 5 a ABE);

b) Einbruchdiebstahl ( § 2, Nr. 5 b ABE);

c) den Versuch einer Tat nach a) oder b).

TK 1235
Ausschluss von Schaden durch Abhandenkommen

Abweichend von § 2 Nr. 1 ABE leistet der Versicherer ohne
Rucksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung bei
Abhandenkommen durch

a) Diebstahl;

b) Einbruchdiebstahl;

c) Raub oder Pliinderung;

d) den Versuch einer Tat nach b) oder c)

und fir Schaden infolge eines der Ereignisse a) bis d).

TK 1236
Innere Unruhen

1. Der Versicherer leistet abweichend von § 2 Nr. 4 b) ABE
Entschadigung fir Schaden durch innere Unruhen.

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenm&Big nicht
unerhebliche Teile der Bevolkerung in einer die &ffentliche
Ruhe und Ordnung stérenden Weise in Bewegung geraten
und Gewalt gegen Personen oder Sachen veriiben.

3. Nicht versichert sind ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schaden durch Verfligung von hoher Hand.

4. Ein Anspruch auf Entschadigung besteht insoweit nicht, als
Schadenersatz aufgrund o6ffentlichrechtlichen Entschadi-
gungsrechts beansprucht werden kann.

5. Die Grenze der Entschadigung ist abweichend von § 7 Nr.
6 ABE der im Versicherungsvertrag genannte Betrag.

6. Die Versicherung dieser Gefahr jederzeit gekiindigt werden.
Die Kundigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

TK 1408
Erweiterter Geltungsbereich fiir bewegliche Sachen

1. Fir die im Versicherungsvertrag als beweglich bezeichne-
ten Sachen besteht Versicherungsschutz auch auBerhalb
des Versicherungsortes, und zwar in dem im Versiche-
rungsvertrag genannten Gebiet. Dies gilt auch, wenn diese
Sachen in Kraft- und Wasserfahrzeugen fest eingebaut
sind. Kein Versicherungsschutz besteht fir in Luftfahrzeu-
gen fest eingebaute Sachen.

2. Ergénzend zu § 19 Nr. 1a ABE hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles Dacher und
Fenster von Kraftfahrzeugen zu schlieBen sowie deren Tu-
ren abzuschlieBen.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 2. genannte
Obliegenheit vorsatzlich oder grob fahrlassig, so kann der
Versicherer nach MaBgabe von § 19 ABE zur Klndigung
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Stand 01.01.2008

Flhrt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
héhung gilt § 20 Satz 2 ABE. Danach kann der Versicherer
kindigen oder leistungsfrei sein.

4. Bei Schaden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub
oder Plinderung wird die Entschadigung um den im Versi-
cherungsvertrag hierfiir vereinbarten Selbstbehalt gekdirzt.
Bei Zusammentreffen mit anderen im Versicherungsvertrag
vereinbarten Selbstbehalten gilt der jeweils héhere Selbst-
behalt.

TK 1507
Angleichung der Pramien und Versicherungssummen

1. Prémien und Versicherungssummen werden im Versiche-
rungsvertrag nach dem Stand der Léhne und Preise in der
Investitionsguter-Industrie vom Januar/Marz 1971 angege-
ben.

Eine Anderung dieser Léhne und Preise hat eine entspre-
chende Angleichung der Pramien und Versicherungssum-
men zur Folge, wenn sich eine Veranderung der Pramien
um mehr als 2 Prozent ergibt. Unterbleibt hiernach eine
Angleichung der Préamien und Versicherungssummen, ist
fur die nachste Veranderung der Prozentsatz maBgebend,
um den sich die Léhne und Preise gegeniiber dem Zeit-
punkt geédndert haben, der fur die letzte Angleichung maB-
gebend war.

2. Far die Angleichung der Pramien wird zu 30 Prozent die
Preisentwicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung
bertcksichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen
erfolgt unter Berlicksichtigung der Preisentwicklung. Eine
Angleichung der Pramien erfolgt nur, wenn die Versiche-
rungssummen gleichzeitig angepasst werden.

Ware die Versicherungssumme hdéher, wenn sie entspre-
chend dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen
wiirde, dann ist die Grenze der Entschadigung dieser héhe-
re Betrag.

MaBgebend fir die Angleichung sind die vom Statistischen
Bundesamt veréffentlichten Indizes, und zwar

a) fur die Preisentwicklung der Index der Erzeugerprei-
se gewerblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe In-
vestitionsguter

b) fir die Lohnentwicklung der Index der Bruttostunden-
verdienste der Arbeiter in der Investitionsgiter-
Industrie (alle Arbeiter).

3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Ka-
lenderjahres veroffentlichten Indizes ermittelt und fur die im
folgenden Kalenderjahr fallige Jahrespréamie wirksam.

4. Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der
Vereinbarung der Versicherungssumme nach dem Stand
Mérz 1971 Unterversicherung vorgelegen hatte.

5. Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kindigen,

wenn sich durch diese Klausel die Pramie fir das folgende
Versicherungsjahr um mehr als 10 Prozent erhéht oder die
Préamiensteigerung in drei aufeinander folgenden Versiche-
rungsjahren mehr als 20 Prozent betragt.
Die Kindigung ist spatestens einen Monat nach der Mittei-
lung Uber die Pramienerhéhung schriftlich zu erkléaren. Sie
wird zu Beginn des Versicherungsjahres wirksam, fir das
die Pramie erhéht werden sollte.

Erlauterung zur Berechnung der Pramie und der Versiche-
rungssumme

Pramie

Die Pramie P des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich
zu

P = Po x Pramienfaktor

Préamienfaktor = 0,3 x E/Eq + 0,7 x L/Lo
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Versicherungssumme

Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres
berechnet sich zu

S = Sp x Summenfaktor
Summenfaktor = E/Eq

Es bedeuten:

Po = Im Versicherungsvertrag genannte Pramie, Stand Janu-
ar/Méarz 1971

Sy = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme,
Stand Marz 1971

E = Letzter im Ermittlungsjahr veréffentlichter Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitionsgiter

E, = Stand Méarz 1971

L = Letzter im Ermittlungsjahr verdffentlichter Index der durch-
schnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe Inves-
titionsguter-Industrie (alle Arbeiter)

Lo = Stand Januar 1971

TK 1722
Grenze der Entschadigung

Die Grenze der Entschadigung ist abweichend von § 7 Nr. 6 ABE
je Versicherungsfall der im Versicherungsvertrag genannte Be-
trag.

TK 1809
Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt

1. Ergédnzend zu § 19 Nr. 1 a ABE hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Kassen nach Geschéftsschluss zu entleeren und ge-
6ffnet zu lassen;

b) Kassetten von Rickgeldgebern nach Geschéfts-
schluss zu entnehmen.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genann-
ten Obliegenheiten vorsatzlich oder grob fahrlassig, so
kann der Versicherer nach MaBgabe von § 19 ABE zur
Klndigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Flhrt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrerhbhung
gilt § 20 Satz 2 ABE. Danach kann der Versicherer kiindigen oder
leistungsfrei sein.

TK 1819
Anerkennung

1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so
erkennt der Versicherer abweichend von §12 ABE an, dass
ihm durch diese Besichtigung alle Gefahrumstédnde be-
kannt geworden sind, welche in diesem Zeitpunkt fir die
Beurteilung des Risikos erheblich waren.

2. Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger
Tauschung anzufechten bleibt unberlhrt.

TK 1820
Regressverzicht

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers
gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen Reprasentanten) oder
gegen anderweitige berechtigte Benutzer (auBer Mitarbeitern von
Wartungs- oder Reparaturunternehmen) der versicherten Sache,
verzichtet der Versicherer auf den Ubergang des Ersatzanspru-
ches, es sei denn

a) der Verursacher hat den Schaden vorsatzlich oder grob
fahrlassig herbeigefihrt oder

b) fir den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversiche-
rung beansprucht werden.

Stand 01.01.2008

TK 1825
Makler

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollméach-
tigt, Anzeigen und Willenserklérungen des Versicherungsnehmers
entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet,
diese unverziglich an den Versicherer weiterzuleiten.

TK 1850

Mitversicherungs- und Prozessfiihrungsklausel fiir die Tech-
nischen Versicherungszweige

1. Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern ge-
zeichnet worden sind, haften diese stets nur fir ihren Anteil
und nicht als Gesamtschuldner.

2. Der fihrende Versicherer ist bevollméachtigt, Anzeigen und
Willenserklarungen des Versicherungsnehmers fir alle be-
teiligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Na-
men im Rahmen von § 19 Nr. 1 ABE die Versicherungsver-
trdge zu kindigen.

3. Die vom flihrenden Versicherer abgegebenen Erklarungen
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinba-
rungen sind fur die beteiligten Versicherer verbindlich. Der
fihrende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilli-
gung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt

a) zur Erhéhung von Versicherungssummen und/oder
Entschadigungsgrenzen Uber die im Versicherungs-
schein genannten prozentualen Werte bzw. Ma-
ximalbetrage hinaus. Dies gilt nicht fir Summenan-
passungen im Rahmen der Bestimmungen flr die
vertraglich  vorgesehenen  Abrechnungsverfahren
(Summe/Beitrag);

b) zur Anderung der Kiindigungsbestimmungen oder
der Versicherungsdauer. Dies gilt nicht fir Verlange-
rungen der Versicherungsdauer, die aufgrund einer
im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung ge-
wahrt werden; ferner bleibt die Berechtigung des fih-
renden Versicherers zur Kiindigung gemaB § 19 Nr.
1 ABE unberihrt;

c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Vermin-
derung des Selbstbehaltes und/oder des Beitrags.

4. Bei Schaden, die einen vereinbarten Betrag (in EUR)
Ubersteigen oder fir die Mitversicherer von grundsétzlicher
Bedeutung sind, ist auf Verlangen der beteiligten Versiche-
rer eine Abstimmung herbeizufiihren.

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen flr die beteiligten
Versicherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitféllen aus
diesem Vertrag seine Anspriiche nur gegen den fih-
renden Versicherer und nur wegen dessen Anteil ge-
richtlich geltend machen.

b) Der flihrende Versicherer ist von den beteiligten Ver-
sicherern ermdachtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag (ein-
schlieBlich der Verfolgung von Regressansprichen)
auch bezuglich ihrer Anteile als Klager oder Beklagte
zu fuhren. Ein gegen oder vom fuhrenden Versiche-
rer erstrittenes, rechtskraftig gewordenes Urteil wird
deshalb von den beteiligten Versicherern als auch fir
sie verbindlich anerkannt. Das gilt ebenfalls fiir die
mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshangig-
keit geschlossenen Vergleiche.

c) Falls der Anteil des fUihrenden Versicherers die Beru-
fungssumme oder Revisionsbeschwer nicht erreicht,
ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Ver-
langen des fUhrenden Versicherers verpflichtet, die
Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weite-
re Versicherer auszudehnen, bis diese Summe er-
reicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen,
so gilt Nr. 5b (Satz 2) nicht.
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zum Anfang

TK 1911
Datenversicherung

1.

2.

Versicherte und nicht versicherte Kosten

a) Versichert sind zusatzlich Kosten flr die Wiederher-
stellung von

aa) Daten;

bb) betriebsfertigen und funktionsfédhigen Stan-
dardprogrammen und individuell hergestellten
Programmen, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer berechtigt ist;

soweit sich diese auf einem Datentrager befinden.

b) Nicht versichert sind Kosten fir die Wiederherstel-
lung von Daten und Programmen, die sich nur im Ar-
beitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

Versicherte Sachen

Abweichend von § 1. Nr. 2 a ABE sind Wechseldatentrager
versichert. Wechseldatentrager gelten nicht als elektroni-
sches Bauelement.

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet Entschadigung, sofern der Verlust,
die Veranderung oder die Nichtverfligbarkeit der Daten o-
der Programme infolge

a) von Blitzeinwirkung oder

b) eines dem Grunde nach versicherten Schadens ge-
méaB § 2 ABE an dem Datentréger oder der Daten-
verarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert wa-
ren

eingetreten ist.
Versicherungsort

In Ergénzung zu § 4 ABE besteht Versicherungsschutz fiir
Sicherungsdatentrager und Sicherungsdaten in deren Aus-
lagerungsstatten sowie auf den Verbindungswegen zwi-
schen Versicherungsort und Auslagerungsstatte.

Versicherungswert, Versicherungssumme

a) Versicherungswert sind abweichend von A § 5 Nr. 1
ABE bei

aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaf-
fungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr.
6a);

bb) Wechseldatentragern die  Wiederbeschaf-
fungskosten.

b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert entsprechen.

Umfang der Entschadigung fir Daten und Programme

a) Entschadigt werden abweichend von § 7 ABEdie fir
die Wiederherstellung des friiheren, betriebsfertigen
Zustandes der Daten und Programme notwendigen
Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung sind insbesondere erforderliche

aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungs-
datentragern;

bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder
Wiederherstellung von Stamm- und Bewe-
gungsdaten (einschl. daftir erforderlicher Be-
legaufbereitung / Informationsbeschaffung);

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von
Standardprogrammen;

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell
hergestellter Programme und Programmerwei-
terungen (z.B. Konfigurationen, Funktionsblo-
cke) aus beim Versicherungsnehmer vorhan-
denen Belegen (z.B. Quellcodes).

b) Der Versicherer leistet keine Entschadigung

aa) fur Kosten, die zusatzlich entstehen, weil die
versicherten Daten oder Programme durch
Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleich-

Stand 01.01.2008

bare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutzstecker,
VerschlisselungsmaBnahmen) gesichert sind
(z.B. Kosten flr neuerlichen Lizenzerwerb);

bb)  fur die Korrektur von manuell fehlerhaft einge-
gebenen Daten;

cc) fir Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

dd) fiir Mehrkosten durch Anderungen oder Ver-
besserungen, die uber die Wiederherstellung
hinausgehen;

ee) fir sonstige Vermdgensschaden;

ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wieder-
eingabe der Daten oder Programme nicht not-
wendig ist;

gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wieder-
eingabe der Daten oder Programme nicht in-
nerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des
Schadens durchgefiihrt wurde.

c) Grenze der Entschadigung ist jede der vereinbarten
Versicherungssummen.

d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-
schadigung vorgenommen.

e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekirzt.
Entstehen mehrere Schaden, so wird der Selbstbe-
halt jeweils einzeln abgezogen.

Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt
des Versicherungsfalls

a) Ergénzend zu § 19 Nr. 1 a ABE hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

aa) eine Ubliche, jedoch mindestens einmal wo-
chentliche Datensicherung vorzunehmen, d.h.
Duplikate der versicherten Daten und Pro-
gramme anzufertigen und so aufzubewahren,
dass bei einem Versicherungsfall Originale
und Duplikate nicht gleichzeitig beschadigt
werden oder abhanden kommen kénnen. Die
technischen Einrichtungen zur Datensicherung
mussen jeweils dem Stand der Technik ent-
sprechen;

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der
Daten auf dem Sicherungsdatentrager so be-
schaffen sind, dass deren Rucksicherung
technisch mdglich ist, z.B. durch Sicherung mit
Prufoption (Verify) und Durchfiihrung von
Rucksicherungstests.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a ge-
nannten Obliegenheiten vorsatzlich oder grob fahr-
lassig, so kann der Versicherer nach MaBgabe von
§ 19 ABE zur Kindigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein.

Fahrt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
héhung gilt § 20 Absatz 2 ABE. Danach kann der Versiche-
rer kiindigen oder leistungsfrei sein.

TK 1926
Elektronik-Pauschalversicherung

zum Anfang
Versicherte Sachen

a) Versichert sind samtliche Anlagen und Gerate der
jeweiligen nachfolgenden Anlagengruppe, sofern die
Anlagengruppe im Versicherungsvertrag bezeichnet
wird.

aa) Anlagengruppe 1:
Daten- und Kommunikationstechnik, Biro-
technik

- Netzwerkanlagen, Personalcomputer, Biro-
computer, Textsysteme, EDV-Anlagen

- Laptops, Notebooks, Organizer
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bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

Stand 01.01.2008

- Digitalkameras (vereinbarte Héchstentsché-
digung in Prozent der dokumentierten Versi-
cherungssumme geman Nr. 4.)

- CAD-, CAE-, CAM-Systeme

- Telefonanlagen mit Zusatzgeraten, Auto-
/Mobiltelefone

- Telefax- und Telexgerate
- Gegen- und Wechselsprechanlagen

- Alarm-, Brandmelde- und Zutrittskontrollan-
lagen

- TarschlieBanlagen, Warensicherungssyste-
me

- Personensuch- und Rufanlagen
- Funkanlagen
- Uhrenanlagen, Zeiterfassungsgeréate

- Vortrags- und Demonstrationsgerate, Bea-
mer

- Kopiergerate, kleine Offsetgerate, Mikrofilm-
gerate

- Diktiergerate, elektrische Schreib-, Rechen-
maschinen

- Post- und Papierbearbeitungsgerate, Akten-
vernichter

Anlagengruppe 2: Mess- und Priftechnik, Pro-
zessrechner, Kassen und Waagen

- Prifautomaten, sonstige Mess- und Priifge-
rate

- Prozessrechner

- Geréate zur Materialprifung (keine Réntgen-
anlagen)

- Kfz-, Mess- und Prifeinrichtungen
- Elektronische Kassen und Waagen
Anlagengruppe 3: Satz- und Reprotechnik

- Elektronische Graviereinrichtungen far
Druckvorlagen

- Farbauszugsanlagen, Graphische Gestal-
tungssysteme

- Foto- und Lichtsatzanlagen, Reprokameras
- Filmentwicklungsmaschinen
Anlagengruppe 4: Bild- und Tontechnik

- Produktionstechnische Anlagen fiir Fernseh-
studios, Rundfunksender und Tonstudios

- Fernseh- und Videoanlagen

- Industriefernsehanlagen

- Elektroakustische Anlagen

- Antennenanlagen

Anlagengruppe 5: Medizintechnik

- Réntgenanlagen

- Medizinische Fernsehtechnik

- Elektromedizin

- Gerate fur Diagnostik und Therapie

- Physikalisch medizinische Gerate

- Laborgerate und Laborsysteme

- Sterilisations- und Desinfektionsanlagen
- Thermographieanlagen

- Ultraschallgerate

- Strahlen- und Dosisleistungsmessgerate
- Dentaleinrichtungen

Endoskopiegeréte sind nur versichert, sofern
dies besonders vereinbart wurde.
Anlagengruppe 6: Weitere Anlagen, sofern im
Versicherungsvertrag bezeichnet

b) Versichert ist (sind) jeweils auch die dazugehdérige(n)

aa) Versorgungstechnik fir Elektronikanlagen (wie
Klimaanlagen, unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung, Netzersatzanlagen und Frequenzum-
former);

bb) Leitungen, Erdkabel, sowie der Leitungsfiih-
rung dienende Vorrichtungen innerhalb der
versicherten Betriebsgrundstiicke.

c) Nicht versichert sind:

aa) Elektronische Maschinen- und  CNC-
Steuerungen; Geschwindigkeitsmessanlagen,
Verkehrszahl- und  Uberwachungsanlagen,
Verkehrsregelungsanlagen, Fahrkarten- und
Parkscheinautomaten, Bohrloch- und Kanal-
fernsehanlagen, Beulen- und Lecksuchmol-
che, Tanks&ulen und -automaten, Autowasch-
anlagen inkl. dazugehdriger Steuerungen,
GroBwiegeeinrichtungen (z.B. Fahrzeugwaa-
gen), Fitterungscomputer, Navigationsanla-
gen und Fahrzeugelektronik in Kraft-, Wasser-
und Luftfahrzeugen, Solaranlagen;

bb)  Vorflihrgerate, Handelsware und zu Service-,
Reparatur-, Wartungszwecken 0.a. Uberlasse-
ne fremde Anlagen und Geréte;

cc) Anlagen und Gerate, fir die der Versiche-
rungsnehmer keine Gefahr tragt, z.B. durch
Haftungsfreistellung bei gemieteten Sachen.

Versicherungsschutz auBerhalb der Betriebsgrundstiicke;
Hochstentschadigung

a) Sofern im Versicherungsvertrag bezeichnet, ist (sind)
die gemaB Nr. 1 versicherte(n) Anlagengruppe(n) ab-
weichend von § 4 ABE auch auBerhalb der doku-
mentierten Betriebsgrundstiicke versichert - jedoch
nur innerhalb Europas (geographischer Begriff).

Die vereinbarte Hochstentschadigung fir Schaden

auBerhalb der dokumentierten Betriebsgrundstiicke

gemaB Abs. 1 betrégt abweichend von § 7 Nr. 6 ABE

je Versicherungsfall, 15% Prozent der dokumentierten
Versicherungssumme (Vorsorgeversicherung geman

Nr. 4 bleibt unbericksichtigt), maximal vereinbarter

Betrag (in EUR).

b) Versicherungsschutz besteht jedoch nicht bei Umzi-
gen, die zwischen Betriebsgrundstiicken oder aufBer-
halb von Betriebsgrundstiicken durchgefiihrt werden.

Beginn des Versicherungsschutzes

Abweichend von § 1 Nr. 1 ABE beginnt der Versicherungs-
schutz des Versicherers flir Verdnderungen (Nr. 6) bereits
vor Betriebsfertigkeit versichert, und zwar mit Ubergabe der
Sachen (Nr. 1) oder Teilen davon am Versicherungsort.

Versicherungssumme; Unterversicherung

Die im Versicherungsvertrag fir die versicherten Sachen
insgesamt genannte Versicherungssumme soll der Summe
der Einzel-Versicherungswerte (§ 5 Nr. 1 ABE) dieser Sa-
chen entsprechen. Ist die Versicherungssumme niedriger
als diese Summe, so liegt Unterversicherung vor; § 7 Nrn.
6 und 7ABE gelten sinngemas.

Vorsorgeversicherung

Far die wahrend des jeweiligen Versicherungsjahres eintre-
tenden Veréanderungen (Nr. 6) gilt eine Vorsorgeversiche-
rung in Héhe von 30% der zuletzt dokumentierten Versiche-
rungssumme vereinbart.

Jahresmeldung fir Verénderungen

a) Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer
innerhalb eines Monats nach Beginn eines jeden
Versicherungsjahres die aufgrund der im vorherge-
henden Versicherungsjahr eingetretenen Verande-
rungen erforderliche Anhebung/Reduzierung der
Versicherungssummen. Falls keine Veranderungen
eingetreten sind, ist eine Meldung entbehrlich.
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Die Prémie infolge der Anhebung/Reduzierung wird
aus der Differenz zwischen alter und neuer Versiche-
rungssumme ab Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres berechnet/gutgeschrieben.

Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb Monats-
frist, obwohl sie aufgrund im vorhergehenden Versi-
cherungsjahr eingetretener Verénderungen ab-
zugeben gewesen ware, so entfallt die Vorsorgever-
sicherung (Nr. 5) fiir das laufende Versicherungsjahr.

7. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Ergénzend zu §19 Nr. 1 a ABE hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles

Kassen nach Geschéftsschluss zu entleeren und ge-

Kassetten von Ruckgeldgebern nach Geschéfts-

a)

6ffnet zu lassen;
b)

schluss zu entnehmen;
c)

sofern Versicherungsschutz gemaB Nr. 2 vereinbart
ist, Dacher und Fenster von Kraftfahrzeugen zu
schlieBen sowie deren Tlren abzuschlieBen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten
vorsatzlich oder grob fahrlassig, so kann der Versicherer
nach MaBgabe von

§ 19 ABE zur Kiindigung berechtigt oder auch leistungsfrei

sein.

Fihrt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
hoéhung gilt § 20 Satz 2 ABE. Danach kann der Versicherer
kindigen oder leistungsfrei sein.

8. R&hren und Zwischenbildtréager

a)

b)

In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt § 2
Nr. 3 ABE fiir Réhren und Zwischenbildtrager gestri-
chen.

Bei Rohren wird - soweit der Schaden nicht durch die
Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Einbruch-
diebstahl, Raub, Vandalismus und Leitungswasser
verursacht wurde - von den Wiederbeschaffungskos-
ten gemaB § 7 ABE (Umfang der Entschadigung)
ein Abzug vorgenommen. Der Abzug betragt

aa) bei Rontgen-Drehanoden-, Regel- und Glat-
tungsréhren in Computertomographen

Prozentsatz = (100 P)/(PcXY).
Der Prozentsatz betragt maximal 100%.
Es bedeuten:

P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vor-
besitzer) der bis zum Eintritt des Scha-
dens mit der betreffenden Réhre bereits
vorgenommenen Abtastvorgange
(Scan's) bzw. Betriebsstunden bzw. -
monate, je nachdem worauf die Ge-
wahrleistung des Herstellers abgestellt
ist.

Pz = Die vom jeweiligen Hersteller fur die
betreffende Réhre Ulblicherweise verein-
barte Gewahrleistungsdauer (Standard-
Gewahrleistung) in Scan's bzw. Be-
triebsstunden bzw. -monaten.

X = Faktor fir die Hohe der Ersatzleistung
bzw. der Gutschrift, die vom jeweiligen
Hersteller  Ublicherweise  (Standard-
Gewahrleistung) fir die betreffende
Réhre vereinbart wird:

(1)  volle Ersatzleistung/Gutschrift wahrend
der gesamten Gewahrleistungsdauer:
Faktor 1

(2)  volle Ersatzleistung/Gutschrift fir einen
begrenzten Teil der Gewahrleistungs-
dauer und anteilige Ersatzleis-
tung/Gutschrift fir die Ubrige Gewahr-

Y =
(1)
)

anteilige Ersatzleistung/Gutschrift ent-
sprechend erreichter bzw. nicht erreich-
ter Betriebsdauer/-leistung wahrend der
gesamten Gewahrleistungsdauer: Fak-
tor 0,50

Erstattungsfaktor
Réntgen-Drehanodenréhren Faktor 2
Regel- und Glattungsréhren Faktor 3

Falls es keine Standard-Gewahrleistung gibt,
wird die individuell vereinbarte Regelung sinn-
geman angewendet.

bb) bei allen anderen Réhren

Bezeichnung der Réhren
aa) Rontgen-/Ventilréhren
(nicht Medizintechnik)

Laserréhren(nicht  Medi-
zintechnik)

bb) Réntgen-
Drehanodenréhren
(Medizintechnik) bei

Krankenh&usern, Réntge-
nologen oder Radiologen

Laserréhren (Medizin)
Kathodenstrahlrdhren
(CRT) in Aufzeichnungs-

einheiten  von  Foto--
/Lichtsatzanlagen

Thyratronréhren (Medizin-
technik)

Bildaufnahmerdhren (nicht
Medizintechnik)

cc) Bildwiedergaberdhren
(nicht Medizintechnik)

Hochfrequenzleistungs-
réhren

dd) Rontgen-
Drehanodenréhren
(Medizintechnik) bei

Teilrdntgenologen
Stehanodenrdhren
(Medizintechnik)
Speicherréhren
Fotomultiplierrdhren

ee) Ventilréhren (Medizin-
technik)

Regel-/Glattungsréhren

Roéntgenbildverstarkerroh-
ren

Bildaufnahme-
/Bildwiedergaberdhren

(Medizintechnik)

Linearbeschleunigerréh-
ren

Verringerung der Entschéadigung nach Benutzungsdauer

6 Monaten 5,5 %
6 Monaten 5,5 %
12 Monaten 3,0 %
12 Monaten 3,0 %
12 Monaten 3,0%
12 Monaten 3,0 %
12 Monaten 3,0%
18 Monaten 25%
18 Monaten 25%
24 Monaten 2,0%
24 Monaten 2,0 %
24 Monaten 2,0 %
24 Monaten 2,0 %
24 Monaten 1,5 %
24 Monaten 1,5 %
24 Monaten 1,5%
24 Monaten 1,5 %
24 Monaten 1,5%

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an ge-
rechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungs-
mdoglichkeit hatte.

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten
werden nach § 7 ABE ersetzt.

c) bei Zwischenbildtragern wird - soweit der Schaden
nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosi-
on, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und Lei-
tungswasser verursacht wurde - von den Wiederher-
stellungskosten geméB, § 7 ABE ein Abzug vorge-
nommen. Der Abzug entspricht dem Verhaltnis der
bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der
vom Hersteller erwarteten Lebensdauer.

9. Selbstbehalt

GemaB § 7 Nr. 8 ABE wird der Entschadigungsbetrag
a) bei Schaden auBerhalb der dokumentierten Be-

Stand 01.01.2008

leistungsdauer: Faktor 0,75

triebsgrundstiicke - sofern Versicherungsschutz ge-
maB Nr. 2 vereinbart ist - durch Diebstahl, Einbruch-

Seite 15 von 21



10.

diebstahl, Raub oder Pliinderung;

b) bei sonstigen versicherten (nicht unter a fallenden)
Schaden

je Versicherungsfall um den im Versicherungsvertrag hier-
fir jeweils genannten Selbstbehalt gekirzt.

Regressverzicht

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers
gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen Reprasentanten) oder
gegen anderweitige berechtigte Benutzer (auBer Mitarbeitern von
Wartungs- oder Reparaturunternehmen) der versicherten Sache,
verzichtet der Versicherer auf den Ubergang des Ersatzanspru-
ches, es sei denn

a)

der Verursacher hat den Schaden vorsatzlich oder grob

fahrlassig herbeigefiihrt oder

b)

fir den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversi-

cherung beansprucht werden.

TK 1928
Software-Versicherung

1.

4.

Versicherte und nicht versicherte Kosten

a) Versichert sind zuséatzlich Kosten fir die Wiederher-
stellung von

aa) Daten;

bb) betriebsfertigen und funktionsféahigen Stan-
dardprogrammen und individuell hergestellten
Programmen, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer berechtigt ist,

soweit sich diese auf einem Datentrager befinden.

b) Nicht versichert sind Kosten fur die Wiederherstel-
lung von Daten und Programmen, die sich nur im Ar-
beitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

Versicherte Sachen

Abweichend von § 1. Nr. 2 a ABE sind Wechseldatentrager
versichert. Wechseldatentréager gelten nicht als elektroni-
sches Bauelement.

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet Entschadigung, sofern der Verlust,
die Veranderung oder die Nichtverfiigbarkeit der Daten o-
der Programme

a) infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens geméaB § 2 ABE an dem Datentréger oder der
Datenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespei-
chert waren, eingetreten ist;

b) durch:

aa) Ausfall oder Stérung der Hardware der Daten-
verarbeitungsanlage, der Hardware der der
Datenfernlbertragungseinrichtungen und -

leitungen, der Stromversor-
gung/Stromversorgungsanlage oder der Kii-
maanlage;

bb) Bedienungsfehler (z.B. falscher Einsatz von
Datentragern, falsche Befehlseingabe);

cc) vorsatzliche Programm- oder Datendnderun-
gen durch Dritte in schadigender Absicht (mit
Ausnahme von 3 c);

dd) Uber- oder Unterspannung;

ee) elektrostatische Aufladung oder elekiromagne-
tische Stérung;

ff) Hohere Gewalt.

c) Der Versicherer leistet ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschadigung fir den Ver-
lust, die Veranderung oder die Nichtverfligbarkeit der
Daten oder Programme durch Programme oder Da-
teien mit Schadenfunktion wie z.B. Computerviren,
W rmer, Trojanische Pferde.

Versicherungsort

Stand 01.01.2008

In Ergénzung zu § 4 ABE besteht Versicherungsschutz

a) innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten
Betriebsgrundstiicke und fiir die Datenfernibertra-
gungseinrichtungen und -leitungen, die diese Be-
triebsgrundstiicke verbinden;

b) fir Sicherungs-Wechseldatentrager in deren Ausla-
gerungsstéatten (Nr. 6a) sowie auf den Verbindungs-
wegen zwischen den bezeichneten Betriebs-
grundsticken und den Auslagerungsstatten.

Versicherungswert, Versicherungssumme

a) Versicherungswert sind abweichend von § 5 Nr. 1
ABE bei

aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaf-
fungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr.
6a);

bb) Wechseldatentrdagern die = Wiederbeschaf-
fungskosten.

b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert entsprechen.

Umfang der Entschadigung fir Daten und Programme

a) Entschadigt werden abweichend von § 7 ABEdie fir
die Wiederherstellung des fruheren, betriebsfertigen
Zustandes der Daten und Programme notwendigen
Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung sind insbesondere erforderliche

aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungs-
datentragern;

bb)  Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder
Wiederherstellung von Stamm- und Bewe-
gungsdaten (einschl. dafiir erforderlicher Be-
legaufbereitung / Informationsbeschaffung);

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von
Standardprogrammen;

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell
hergestellter Programme und Programmerwei-
terungen (z.B. Konfigurationen, Funktionsbld-
cke) aus beim Versicherungsnehmer vorhan-
denen Belegen (z.B. Quellcodes).

b) Der Versicherer leistet keine Entschadigung

aa) fOr Kosten, die dadurch entstehen, dass der
Versicherungsnehmer die Verwendung von
Daten oder Programmen zulasst oder solche
selbst verwendet, die nicht versichert sind;

bb) fur Kosten, die zusétzlich entstehen, weil die
versicherten Daten oder Programme durch
Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleich-
bare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutzstecker,
VerschlisselungsmaBnahmen) gesichert sind
(z.B. Kosten flr neuerlichen Lizenzerwerb);

cc) fir die Korrektur von manuell fehlerhaft einge-
gebenen Daten;

dd) fir Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

ee) fir Mehrkosten durch Anderungen oder Ver-
besserungen, die uber die Wiederherstellung
hinausgehen;

ff) fur sonstige Vermdgensschaden.

c) Grenze der Entschadigung ist jede der vereinbarten
Versicherungssummen.

d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-
schadigung vorgenommen.

e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekirzt.
Entstehen mehrere Schaden, so wird der Selbstbe-
halt jeweils einzeln abgezogen.

Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt

des Versicherungsfalls

a) Ergénzend zu § 19 Nr. 1 a ABE hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles
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aa) eine Ubliche, jedoch mindestens einmal wo-
chentliche Datensicherung vorzunehmen, d.h.
Duplikate der versicherten Daten und Pro-
gramme anzufertigen und so aufzubewahren,
dass bei einem Versicherungsfall Originale
und Duplikate nicht gleichzeitig beschadigt
werden oder abhanden kommen kénnen. Die
technischen Einrichtungen zur Datensicherung
muissen jeweils dem Stand der Technik ent-
sprechen;

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der
Daten auf dem Sicherungsdatentrager so be-
schaffen sind, dass deren Ricksicherung
technisch moglich ist, z.B. durch Sicherung mit
Prifoption (Verify) und Durchfiihrung von
Rucksicherungstests;

cc) die Vorschriften und Hinweise des Herstellers
zur Installation, Wartung und Pflege der Da-
tenverarbeitungsanlage/Datentrager zu beach-
ten und Ubliche, standig aktualisierte Schutz-
maBnahmen gegen die bestimmungswidrige
Veranderung und Léschung gespeicherter Da-
ten vorzunehmen (z.B. durch Firewalls,
Zugriffsschutzprogramme);

dd) seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die
Datenverarbeitungsanlage ausschlieBlich zu
betrieblichen Zwecken zu nutzen und nur Da-
ten und Programme zu verwenden, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt
ist.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a ge-
nannten Obliegenheiten vorsétzlich oder grob fahr-
lassig, so kann der Versicherer nach MaBgabe von §
19 ABE zur Kindigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein.

Flhrt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Ge-
fahrerh6hung gilt § 20 Satz 2 ABE. Danach kann der
Versicherer kiindigen oder leistungsfrei sein.
TK 1930
Mehrkostenversicherung
1. Gegenstand der Versicherung
a) Wird die technische Einsatzmdoglichkeit einer versi-

cherten Sache, flr die im Versicherungsvertrag diese
Mehrkostenversicherung vereinbart ist, infolge eines
geman

§ 2 ABE eingetretenen Sachschadens unterbrochen
oder beeintrachtigt, leistet der Versicherer Entschéa-
digung flr die dadurch entstehenden Mehrkosten.

Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsneh-
mer innerhalb der Haftzeit aufwendet, um eine Un-
terbrechung oder Beeintrachtigung des Betriebes
abzuwenden oder zu verkirzen, weil der frihere be-
triebsfertige Zustand einer beschadigten Sache wie-
derhergestellt oder eine zerstérte Sache durch eine
gleichartige ersetzt werden muss.

Die Haftzeit ist der Zeitraum, flir welchen Versiche-
rungsschutz fir die Mehrkosten besteht. Soweit nicht
etwas anderes vereinbart ist, betragt die Haftzeit 12
Monate. Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von
dem an der Sachschaden flir den Versicherungs-
nehmer nach den anerkannten Regeln der Technik
frihestens erkennbar war, spéatestens jedoch mit
Beginn des Mehrkostenschadens. Bei mehreren
Sachschéaden an derselben Sache, zwischen denen
ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die
Haftzeit mit dem Erstschaden.

2. Versicherte Mehrkosten

a)

Versichert sind die im Versicherungsvertrag im ein-
zelnen bezeichneten zeitabhangigen (aa) und zeitu-
nabhéngigen (bb) Mehrkosten.

Stand 01.01.2008

aa) Zeitabhdngige Mehrkosten sind Kosten, die
proportional mit der Dauer der Unterbrechung
oder Beeintrachtigung entstehen, insbesonde-
re fur

(1)  die Benutzung anderer Anlagen;
(2) die Anwendung anderer Arbeits- oder

Fertigungsverfahren;
(8) die Inanspruchnahme von Lohn-
Dienstleistungen oder Lohn-

Fertigungsleistungen;

(4) den Bezug von Halb- oder Fertigfabrika-
ten.

bb)  Zeitunabhangige Mehrkosten sind Kosten, die
wahrend der Dauer der Unterbrechung oder
Beeintrachtigung nicht fortlaufend entstehen,
insbesondere flr

(1)  einmalige Umprogrammierung;
(2)  Umristung;

(3) behelfsmaBige oder vorlaufige Wieder-
instandsetzung.

Abweichend von § 5 Nr. 2 ABE wird die Versiche-
rungssumme jeweils aus den versicherten zeitab-
hangigen und zeitunabhangigen Mehrkosten gebil-
det, die der Versicherungsnehmer in einem gesam-
ten Geschéftsjahr hatte aufwenden missen, wenn
die im Versicherungsvertrag bezeichnete Sache fir
dieses Geschéftsjahr infolge eines Sachschadens
ausgefallen ware.

Grundlage fir die Versicherungssumme fir zeitab-
hangige Mehrkosten sind die im Versicherungsver-
trag je Tag und Monat genannten Betrage.

§ 5 Nr. 1 und 3 ABE gilt nicht.

3. Umfang der Entschadigung

a)

Der Versicherer leistet Entschédigung fur die Mehr-
kosten, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sach-
schaden fur den Versicherungsnehmer nach den an-
erkannten Regeln der Technik friihestens erkennbar
war, innerhalb der fiir diese Mehrkostenversicherung
vereinbarten Dauer liegt. Die Entschadigung darf
nicht zu einer Bereicherung flihren. Wirtschaftliche
Vorteile, die sich bis zu sechs Monaten nach Ablauf
der Haftzeit als Folge der Unterbrechung ergeben,
sind angemessen zu beriicksichtigen.

Abweichend von § 7 ABE wird Entschadigung geleis-
tet fOr

aa) zeitabhangige Mehrkosten je Arbeitstag bis zur
vereinbarten Tagesentschadigung, je Monat
jedoch héchstens bis zur vereinbarten Mo-
natsentschadigung;

bb)  zeitunabhangige Mehrkosten bis zur Héhe der
hierfirr vereinbarten Versicherungssumme.

Keine Entschadigung wird geleistet fir Mehrkosten,

aa) soweit sie auch dann entstanden wéren, wenn
die technische Einsatzméglichkeit der Sache
nicht infolge des Schadens an ihr unterbro-
chen oder beeintrachtigt gewesen waére;

bb) die fir die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der vom Schaden betroffenen versi-
cherten Sache selbst entstehen.

Keine Entschadigung wird geleistet, soweit sich die

Mehrkosten erhéhen durch

aa) auBergewdhnliche Ereignisse die wahrend der
Unterbrechung oder Beeintrachtigung der
technischen Einsatzmdglichkeit hinzutreten;

bb) Krieg, kriegséhnliche Ereignisse, Blrgerkrieg,
Revolution, Rebellion, Aufstand oder Innere
Unruhen;

cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive
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Substanzen;
dd) Erdbeben, Uberschwemmung;

ee) behérdlich angeordnete Wiederherstellungs-
oder Betriebsbeschrankungen;

ff) den Umstand, dass dem Versicherungsneh-
mer zur Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung zerstorter, beschadigter oder ab-
handen gekommener Sachen bzw. Daten des
Betriebssystems nicht rechtzeitig geniigend
Kapital zur Verfligung steht;

gg) den Umstand, dass beschadigte oder zerstérte
Sachen bzw. Daten des Betriebssystems an-
lasslich der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung geéndert, verbessert oder (berholt
werden;

hh)  Verderb, Beschadigung oder Zerstérung von
Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder
Hilfs- oder Betriebsstoffen.

e) Der nach a) bis d) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekdrzt:

aa) Fur zeitabhangige Mehrkosten gilt der verein-
barte zeitliche Selbstbehalt in Arbeitstagen.
Der Versicherungsnehmer hat denjenigen Teil
des ermittelten Betrages selbst zu tragen, der
sich zu dem Gesamtbetrag verhélt wie der
zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum

der Unterbrechung oder Beeintrachtigung der
technischen Einsatzmdglichkeit. In der Be-
rechnung werden fiir den Gesamtzeitraum der
Unterbrechung oder Beeintréachtigung nur Zei-
ten berlcksichtigt, in denen im versicherten
Betrieb gearbeitet wird oder ohne Eintritt des
Versicherungsfalles gearbeitet worden ware.
Der Geamtzeitraum endet spatestens mit Ab-
lauf der Haftzeit.

bb)  Fir zeitunabhangige Mehrkosten gilt der ver-
einbarte betragsméaBige oder prozentuale
Selbstbehalt.
4. Sachversténdigenverfahren

Ergdnzend zu § 9 ABE missen die Feststellungen der

Sachversténdigen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden fiir den
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln
der Technik friihestens erkennbar war;

b) ob und in welcher Weise Umsténde vorliegen, wel-
che die versicherten Mehrkosten beeinflussen;

c) die zeitabhangigen Mehrkosten (Nr. 2 a) aa);
d) die zeitunabhangigen Mehrkosten (Nr. 2 a) bb).

C Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

§13
Anderung von Anschrift und Name

(1) Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentigt fur eine dem Versiche-
rungsnehmer gegeniber abzugebende Willenserkldrung die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem
Versicherer bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers. Die
Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als
zugegangen. Die Satze 1 und 2 sind im Fall einer Namensande-
rung des Versicherungsnehmers entsprechend anzuwenden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem
Gewerbebetrieb genommen, ist bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzu-
wenden.

§19
Anzeigepflicht

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklarung die ihm bekannten Gefahrumstande, die fir den
Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten
Inhalt zu schlieBen, erheblich sind und nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt
der Versicherer nach der Vertragserklarung des Versicherungs-
nehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes
1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurticktreten.

(38) Das Rucktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsatz-
lich noch grob fahrléssig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versi-
cherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kindigen.

(4) Das Ricktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlassiger
Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kiindigungsrecht nach
Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen héatte. Die anderen Bedin-
gungen werden auf Verlangen des Versicherers riickwirkend, bei
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einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtver-
letzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil.

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absétzen 2 bis
4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

(6) Erhoht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Ver-
tragsanderung die Prdmie um mehr als zehn Prozent oder
schlieBt der Versicherer die Gefahrabsicherung fir den nicht
angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Der Versiche-
rer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses
Recht hinzuweisen.

§20
Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und
des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arg-
list des Versicherungsnehmers zu berticksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen,
wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

§ 21
Ausiibung der Rechte des Versicherers

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend
gemachte Recht begriindet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat
bei der Auslibung seiner Rechte die Umstande anzugeben, auf
die er seine Erklarung stutzt; er darf nachtraglich weitere Um-
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sténde zur Begriindung seiner Erklarung angeben, wenn fir diese
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

(2) Im Fall eines Rucktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des
Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht
sich auf einen Umstand, der weder flr den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers urséchlich ist.
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt,
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erléschen
nach Ablauf von finf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht
fur Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorséatzlich oder
arglistig verletzt, belauft sich die Frist auf zehn Jahre.

§22
Arglistige Tauschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tau-
schung anzufechten, bleibt unberihrt.

§23
Gefahrerh6hung

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertrags-
erklarung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhd-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ges-
tatten.

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass er ohne
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhéhung vorgenom-
men oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhéhung dem Versiche-
rer unverzlglich anzuzeigen.

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklarung des Versicherungs-
nehmers eine Gefahrerh6hung unabhéngig von seinem Willen
ein, hat er die Gefahrerhhung, nachdem er von ihr Kenntnis
erlangt hat, dem Versicherer unverzlglich anzuzeigen.

§24
Kiindigung wegen Gefahrerh6hung

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach §
23 Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat
die Verpflichtung weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrldssigkeit, kann der
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kindi-
gen.

(2) In den Fallen einer Gefahrerh6hung nach § 23 Abs. 2 und 3
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kiindigen.

(3) Das Kiindigungsrecht nach den Abséatzen 1 und 2 erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versi-
cherers von der Erhéhung der Gefahr ausgelibt wird oder wenn
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerh6hung
bestanden hat.

§25
Pramienerh6hung wegen Gefahrerh6hung

(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kiindigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhdhung eine seinen Geschaftsgrundsatzen fir
diese hdéhere Gefahr entsprechende Pramie verlangen oder die
Absicherung der hdéheren Gefahr ausschlieBen. Fir das Erl6-
schen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.

(2) Erhéht sich die Préamie als Folge der Gefahrerhhung um
mehr als zehn Prozent oder schlieBt der Versicherer die Absiche-
rung der héheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Der Ver-
sicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf die-
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ses Recht hinzuweisen.

§ 26
Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhéhung

(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhéhung ein, ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsétzlich
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlassigen Verletzung ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
héltnis zu kirzen; die Beweislast fir das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

(2) In den Fallen einer Gefahrerhdhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige dem Versicherer hatte zugegangen sein mis-
sen, es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrerhéhung zu
diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn
die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf
Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrldssigen Verletzung gilt
Absatz 1 Satz 2.

(3) Abweichend von den Abséatzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet,

1. soweit die Gefahrerhdhung nicht urséchlich fir den Eintritt
des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war, oder

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist fir die Kindigung des Versicherers abgelaufen und
eine Klndigung nicht erfolgt war.

§ 27
Unerhebliche Gefahrerhohung

Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerheb-
liche Erhdhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umstén-
den als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhéhung mit-
versichert sein soll.

§28
Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegen-
Uber dem Versicherer zu erflllen ist, kann der Versicherer den
Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, es sei
denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober
Fahrlassigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung
einer vom Versicherungsnehmer zu erflllenden vertraglichen
Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei,
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsétzlich
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlassigen Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhaltnis zu kirzen; die Beweislast fir das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder fiir den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fir die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursachlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollstandige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versiche-
rers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklarungsob-
liegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verlet-
zung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rucktritt berechtigt ist,
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ist unwirksam.

§ 37
Zahlungsverzug bei Erstpramie

(1) Wird die einmalige oder die erste Pramie nicht rechtzeitig
gezabhlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist,
zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Pramie bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Préamie auf-
merksam gemacht hat.

§38
Zahlungsverzug bei Folgepramie

(1) Wird eine Folgeprdmie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn
sie die rlckstandigen Betrage der Pramie, Zinsen und Kosten im
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den
Absétzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zu-
sammengefassten Vertrdgen sind die Betrdge jeweils getrennt
anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der
Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prémie oder
der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kiindigen, sofern der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung der geschuldeten Betrage in Verzug ist. Die Kindi-
gung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug
ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kiindigung aus-
dricklich hinzuweisen. Die Kindigung wird unwirksam, wenn der
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kindi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden
ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet;
Absatz 2 bleibt unberihrt.

§39
Vorzeitige Vertragsbeendigung

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses vor
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer flr diese
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prémie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.
Wird das Versicherungsverhaltnis durch Rucktritt auf Grund des §
19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglis-
tiger Tauschung beendet, steht dem Versicherer die Pramie bis
zum Wirksamwerden der Riicktritts oder Anfechtungserklarung
zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zuriick, kann er eine
angemessene Geschaftsgebihr verlangen.

(2) Endet das Versicherungsverhaltnis nach § 16, kann der Versi-
cherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Ver-
sicherungsverhéltnisses entfallenden Teil der Pramie unter Abzug
der fUr diese Zeit aufgewendeten Kosten zuriickfordern.

§ 47
Kenntnis und Verhalten des Versicherten

(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versiche-
rung fir fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten
des Versicherten zu berticksichtigen.
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(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu bericksichtigen,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsneh-
mers nicht moéglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer
braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versi-
cherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu las-
sen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem
Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten schlieB3t.

§74
Uberversicherung

(1) Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Ver-
tragspartei verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseiti-
gung der Uberversicherung unter verhaltnismaBiger Minderung
der Pramie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.

(2) SchlieBt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht,
sich aus der Uberversicherung einen rechtswidrigen Vermdgens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer
steht die Pramie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die
Nichtigkeit begrindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

§79
Beseitigung der Mehrfachversicherung

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er ver-
langen, dass der spéater geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhaltnismaBiger Minderung der
Pramie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frihe-
re Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-
rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren
Versicherungsvertrage der Versicherungswert gesunken ist. Sind
in diesem Fall die mehreren Versicherungsvertrdge gleichzeitig
oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann
der Versicherungsnehmer nur die verhaltnismaBige Herabsetzung
der Versicherungssummen und der Pramien verlangen.

§ 80
Fehlendes versichertes Interesse

(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Pramie
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versi-
cherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei
einer Versicherung, die fir ein kinftiges Unternehmen oder fir
ein anderes kinftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschéftsgebihr
verlangen.

(2) Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer die Pramie zu, die er hatte
beanspruchen kdénnen, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden ware, zu dem der Versicherer vom
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse
in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versi-
cherer steht die Pramie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von
den die Nichtigkeit begrindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

§ 82
Abwendung und Minderung des Schadens

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falles nach Mdoglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen.
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(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers,
soweit flr ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuho-
len, wenn die Umsténde dies gestatten. Erteilen mehrere an dem
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgeméaBem
Ermessen zu handeln.

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absatzen 1 und 2
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorséatzlich verletzt hat. Im Fall
einer grob fahrldssigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhéltnis zu kirzen; die
Beweislast fir das Nichtvorliegen einer groben Fahrlédssigkeit
trégt der Versicherungsnehmer.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder fiir die
Feststellung des Versicherungsfalles noch fir die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht ursachlich ist. Satz 1 gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig
verletzt hat.

§ 86
Ubergang von Ersatzanspriichen

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer uber,
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Ubergang kann
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht
werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Formund Fristvorschriften zu wahren und bei
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich
mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsétzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrldssigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhéltnis zu kirzen; die Beweislast fir
das Nichtvorliegen einer groben Fahrldssigkeit tragt der Versiche-
rungsnehmer.

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in h&usli-
cher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang nach Absatz 1 nicht
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den
Schaden vorsatzlich verursacht.

§95
VerauBerung der versicherten Sache

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer verau-
Bert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die wahrend der Dauer
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhaltnis sich erge-
benden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) Der VerauBerer und der Erwerber haften fir die Pramie, die

auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versiche-
rungsperiode entfallt, als Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

§ 96
Kiindigung nach VerauBerung

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicher-
ten Sache das Versicherungsverhéltnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kiindigen. Das Kindigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des
Versicherers von der VerauBerung ausgelbt wird.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis mit
sofortiger Wirkung oder flir den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kiindigen. Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn
es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgelbt wird.

(3) Im Fall der Kindigung des Versicherungsverhaltnisses nach
Absatz 1 oder Absatz 2 ist der VerduBerer zur Zahlung der Pra-
mie verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers fur die Préamie be-
steht nicht.

§97
Anzeige der VerauBerung

(1) Die VerauBerung ist dem Versicherer vom VerauBerer oder
Erwerber unverziglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben,
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall spéter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt,
zu dem die Anzeige dem Versicherer hatte zugehen muissen, und
der Versicherer den mit dem Ver&uBerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hétte.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leis-
tung verpflichtet, wenn ihm die VerduBerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hatte zugehen mussen,
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist
fur die Kindigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht
gekiindigt hat.

§98
Schutz des Erwerbers

Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des Versiche-
rungsvertrags, durch die von den §§ 95 bis 97 zum Nachteil des
Erwerbers abgewichen wird, nicht berufen. Jedoch kann flr die
Kiindigung des Erwerbers nach § 96 Abs. 2 und die Anzeige der
VerauBerung die Schriftform oder die Textform bestimmt werden.

§ 99
Zwangsversteigerung, Erwerb des Nutzungsrechts

Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege der
Zwangsversteigerung Uber oder erwirbt ein Dritter auf Grund
eines NieBbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines &hnlichen
Verhéltnisses die Berechtigung, versicherte Bodenerzeugnisse zu
beziehen, sind die §§ 95 bis 98 entsprechend anzuwenden.

zum Anfang

Stand 01.01.2008
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AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Rechtsschutzversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG Produkt: Rechtsschutz
Deutschland

Dieses Blatt dient nur lhrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Uberblick tiber die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung.
Die vollstandigen Informationen finden Sie in lhren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und
Versicherungsbedingungen).

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. Mit dieser sorgen wir dafur, dass Sie Ihre rechtlichen Interessen in den von
lhnen versicherten Lebensbereichen wahrnehmen kénnen.

Was ist versichert? Was ist nicht versichert?

x In bestimmten Leistungsarten ist eine dreimonatige
Wartezeit vereinbart: Versicherungsschutz erhalten Sie
nur fur Streitigkeiten, deren erste Ursache nach Ablauf
der Wartezeit eingetreten ist.

x  Eine Streitigkeit kann mehrere Ursachen haben: Versiche-
rungsschutz haben Sie nur, wenn die erste Ursache nach
Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten ist.

x  Wir haben eine Selbstbeteiligung vereinbart: In Hohe der
vereinbarten Selbstbeteiligung missen Sie die Kosten
Welche Kosten iibernehmen wir? eines Rechtsschutzfalls selbst tragen.

v Gesetzliche Gebuhren Ihres Rechtsanwalts

v" Kosten fur Gerichte und Gerichtsvollzieher

v" Entschadigung fir Zeugen und Sachversténdige, die das E
Gericht heranzieht

v" Kosten des Prozessgegners, wenn Sie verpflichtet sind,
diese zu tragen

v" Kosten eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur
eineinhalbfachen Hohe der Gebihren, die bei Anrufung
eines Gerichts erster Instanz entstehen wirden

v" Kosten einer Mediation*

N

Mit der Rechtsschutzversicherung bieten wir Ihnen einen
bedarfsgerechten Rechtsschutz, z.B. im privaten Lebens-
bereich, im beruflichen und/oder verkehrsrechtlichen
Bereich.

v" Der Rechtsschutz bietet Versicherungsschutz fur die
wichtigsten Rechtsbereiche (z.B. Schadenersatz- oder
Arbeits-Rechtsschutz).

Diese Rechtsbereiche werden Leistungsarten genannt.

Gibt es Deckungsbeschrankungen?

Wir kénnen nicht alle denkbaren Streitigkeiten ver-

sichern. Sonst mussten wir einen erheblich héheren

Beitrag verlangen. Deshalb umfasst der Rechtsschutz

einige Rechtsangelegenheiten nicht, zum Beispiel:

Streitigkeiten um Kauf oder Verkauf eines Baugrund-

stlicks oder eines nicht selbst zu Wohnzwecken genutz-

ten Gebdudes oder Gebdudeteiles

I Streitigkeiten um Planung oder Errichtung eines
Gebaudes oder Gebadudeteiles

I Streitigkeiten um die Finanzierung eines dieser Vorhaben

I Streitigkeiten um die Finanzierung eines von lhnen oder
von mitversicherten Personen gekauften Gebadudes oder
Gebdudeteiles, das selbst bewohnt werden soll

I Streitigkeiten um Aktien, Zertifikate, Optionen, Swaps,
Beteiligungen an Fonds oder stillen Gesellschaften,
fondsgebundene oder fremdfinanzierte Lebens- oder
Rentenversicherungsvertrage sowie um sonstige
Kapitalanlagen aller Art

I Streitigkeiten um die Vergabe von Studienplatzen

*  Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte § 5 a der
AUXILIA/ARB 2021.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?

v" Die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall ist unbe-
grenzt, soweit nicht im Einzelfall Hochstbetrage/Hochst-
entschadigungen vereinbart sind.



Wo bin ich versichert?

v’ Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behérde in Europa, in den Anliegerstaaten des Mittel-

meeres, auf den Kanarischen Inseln, den Azoren oder auf Madeira gesetzlich zustandig ist und Sie Ihre rechtlichen
Interessen dort verfolgen.
Dies gilt nicht, wenn ein versicherter Rechtsbereich (z.B. Steuer-Rechtsschutz) auf deutsche Gerichte oder deutsche
Behorden beschrankt ist.

Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie bei einem vortibergehenden Auslandsaufenthalt auch weltweit Versiche-
rungsschutz. Die Kosten tragen wir in einem solchen Fall bis zur Hohe der gesetzlichen Gebihren, die nach deutschem
Gebuhrenrecht angefallen waren bzw., soweit anders vereinbart, in der vereinbarten Hohe.

Welche Verpflichtungen habe ich?

Sie mussen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemaB und vollstandig beantworten.
Dies betrifft auch die Fragen nach friheren Rechtsschutzvertragen und Rechtsschutzfallen.

Sprechen Sie uns bitte an, wenn lhre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geandert werden massen.
Sie mussen uns und lhren Anwalt vollstandig und wahrheitsgemaB Gber den Sachverhalt informieren.
Kostenverursachende MaBnahmen missen Sie mit uns abstimmen, soweit dies fur Sie zumutbar ist.

Sie mussen dafur Sorge tragen, dass die Kosten der Rechtsverfolgung so gering wie moglich gehalten werden.
Hierzu sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt befragen.

Wann und wie zahle ich?

Den ersten Beitrag mussen Sie spatestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die
weiteren Beitrdge zahlen mussen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich,
vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich sein. Sie kdnnen die Beitrdge Uberweisen oder uns ermachtigen, sie von lhrem
Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?

Wann die Versicherung beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten
Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollstandig gezahlt haben. Die Versicherung gilt fir die zundchst vereinbarte
Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlangert sie sich danach automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie
oder wir nicht kiindigen. Wenn Sie lhren Sitz, Wohnsitz oder Ihren gewohnlichen oder standigen Aufenthalt ins Aus-
land verlegen, endet der Vertrag mit der Verlegung.

Wie kann ich den Vertrag kiindigen?

Sie oder wir kénnen den Vertrag zum Ablauf der zunachst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes
Verlangerungsjahres ktindigen (das muss spatestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).

Sie konnen den Versicherungsvertrag vorzeitig kindigen, wenn wir nach einem Rechtsschutzfall den Versicherungs-
schutz anerkannt oder abgelehnt haben oder wenn wir den Beitrag erhéhen.

Wenn wir unsere Leistungspflicht fur drei innerhalb von zwolf Monaten eingetretene Rechtsschutzfalle anerkannt
haben, kénnen auch wir den Versicherungsvertrag vorzeitig kindigen.

AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG



Versicherungsinformationen

gemaB Verordnung lber Informationspflichten bei Versicherungsvertragen (VVG-InfoV)
zur Rechtsschutzversicherung

A. Zu § 1 VVG-InfoV Abs.1 Nr. 1-5 - iiber AUXILIA

Nr. 1 AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Postfach 15 02 20, 80042 Munchen
UhlandstraBe 7, 80336 Minchen

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ole Eilers; Vorstand: Rainer Huber (Vors.),
Duygu Besli, Bernd Rademacher, Dirk Schawjinski
Eingetragen im Handelsregister Minchen, HRB 42150

Nr.2  —*

Nr. 3 Ladungsfahige Anschrift:
UhlandstraBe 7, 80336 Munchen

Nr. 4 Hauptgeschaftstatigkeit des Unternehmens ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung in Deutschland.
Nr.5  —*

B. Zu § 1 VVG-InfoV Abs.1 Nr. 6 - 11 — Information zu den angebotenen Leistungen

Nr.6 a) Die AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG erbringt nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles die fur die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des
Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang. Die Leistungen regeln sich nach den AUXILIA
ARB/2021 und dem gdltigen Tarif. Auf den Vertrag ist deutsches Recht anwendbar.
b) Angaben Uber Art, Umfang, Falligkeit und Erfullung unserer Leistungen sind in den AUXILIA ARB/2021 und den dazugehorigen Tarifbestim-
mungen geregelt.
Nr. 7 Angaben tber die Beitragshohe einschlieBlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile sowie die Zahlungsweise finden Sie im Antrag und
im Versicherungsschein; dort ist auch der insgesamt von Ihnen zu entrichtende Beitrag aufgefuhrt.

Nr. 8  Nebengebuhren werden nicht erhoben.

Nr. 9  Die angegebenen Beitrdge sind je nach vereinbarter Zahlungsweise Jahres-, Halbjahres-, Vierteljahres- oder Monatsbeitrage. Die Versicherungsteu-
er ist in den Versicherungsbeitragen enthalten. Die Beitrdge sind im Voraus zu zahlen und dann weiter von Falligkeit zu Falligkeit. Der erste Beitrag
wird vom Vertragsbeginn bis zum Zeitpunkt der vereinbarten Falligkeit erhoben.

Nr. 10 Die Gultigkeitsdauer der zur Verfigung gestellten Informationen, insbesondere die in den Angeboten genannten Beitrage, entnehmen Sie bitte
Ihrem Angebot.

Nr. 11 —*

C. Zu § 1 VVG-InfoV Abs.1 Nr. 12 - 18 — Informationen zum Vertrag

Nr. 12 Der Abschluss eines Versicherungsvertrages setzt zwei tbereinstimmende Willenserklarungen voraus. Das heiBt, der Versicherungsvertrag kommt
durch thren Antrag und Ubersendung des Versicherungsscheines / Annahmeerklarung durch uns oder durch Ubersenden des Angebotes durch uns
und Annahmeerklarung durch Sie wirksam zustande.

Beginn der Versicherungsvertrége ist friihestens am Tag nach Eingang des Antrages oder der Annahmeerklérung bei uns.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der erste Beitrag unverziglich nach Ablauf von
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines gezahlt wird.

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem spateren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt.

Der Antragsteller ist 14 Tage an den Antrag gebunden. Die Frist beginnt mit der Absendung des Antrages an die AUXILIA Rechtsschutz-Versiche-
rungs-AG zu laufen.

Nr. 13 Widerruf

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
Widerrufsrecht

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen
e der Versicherungsschein,
e die Vertragsbestimmungen,
einschlieBlich der fur das Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschlieBlich der Tarifbestimmungen,
e diese Belehrung,
e das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
e und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Postfach 15 02 20, 80042 Miinchen

UhlandstraBBe 7, 80336 Miinchen

Telefax: 089/539 81-250, E-Mail: vertrags-service@ks-auxilia.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat lhnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil der Pramien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Den Teil der Pramie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entféllt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich
um einen Betrag in Hohe von 1/360 des lhrer Zahlungsweise entsprechenden Jahresbeitrages pro Tag; der von lhnen entsprechend lhrer Zah-
lungsweise zu zahlende Jahresbeitrag ist im Versicherungsschein unter ,Jahresbeitrag” ausgewiesen. Der Versicherer hat zuriickzuzahlende
Betrage unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen
zuriickzugewahren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.




Haben Sie lhr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeiibt, so sind Sie auch an einen mit dem Versicherungs-
vertrag zusammenhangenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenh&ngender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem wider-
rufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem
Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.

Besondere Hinweise

lhr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen Wunsch sowohl von lhnen als auch vom Versicherer vollstandig erfullt ist,
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeiibt haben.
Abschnitt 2.
Auflistung der fiir den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgefuhrt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Innen folgende Informationen zur Verfiigung zu stellen:

1. die Identitat des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, tUber die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei
dem der Rechtstrager eingetragen ist, und die zugehorige Registernummer;

2. die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die fur die Geschéftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maBgeblich ist,
bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung
der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedurfen die Informationen einer hervorgehobenen und
deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschaftstatigkeit des Versicherers;

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben tber Art, Umfang und Falligkeit der Leistung des Versicherers;

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschlieBlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Pramien einzeln auszuweisen sind, wenn das
Versicherungsverhaltnis mehrere selbstandige Versicherungsvertrage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben
zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Uberpriifung des Preises ermdglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfullung, insbesondere zur Zahlungsweise der Pramien;

7. die Befristung der Gultigkeitsdauer der zur Verfigung gestellten Informationen, beispielsweise die Gultigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hin-
sichtlich des Preises;

8. Angaben daruber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere tber den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der
Frist, wahrend der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Austibung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen
Person, gegenuber der der Widerruf zu erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlieBlich Informationen tber den Betrag, den Sie im Falle des
Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen erfolgt, bedurfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;

b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kiindigungsbedingungen; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Ver-
tragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedtrfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich
gestalteten Form;

12. die Mitgliedstaaten der Europaischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu lhnen vor Abschluss des Versicherungsver-
trages zugrunde legt;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht;

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in
denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation wahrend der Laufzeit dieses Vertrages zu fuhren;

15. einen moglichen Zugang fur Sie zu einem auBergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen fur
diesen Zugang; dabei ist ausdrtcklich darauf hinzuweisen, dass die Moglichkeit fur Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberihrt bleibt;

16. Name und Anschrift der zustandigen Aufsichtsbehorde sowie die Moglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehorde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Nr. 14 Die Versicherungsvertrdge sind zunachst von Beginn an fur 1 Jahr abgeschlossen.

Nr. 15 Danach verlangern sich die Versicherungsvertrage stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn Sie nicht unter Einhaltung einer dreimonatigen
Kundigungsfrist in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) von Ihnen oder uns gekindigt werden.

Nr. 16  Fur das Vertragsverhaltnis gilt deutsches Recht.
Nr. 17  Das zustandige Gericht ergibt sich aus § 20 Abs. 1 und 2 AUXILIA ARB/2021.
Nr. 18 Die Informationen und die Kommunikation erfolgen ausschlieBlich in deutscher Sprache.

D. Zu § 1 VVG-InfoV Abs.1 Nr. 19 -20 - Information zum Rechtsweg
Nr. 19  Es stehen Ihnen die auBergerichtlichen Beschwerden und Rechtsbehelfsverfahren offen. Sie konnen sich schriftlich an den Vorstand der
AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Postfach 15 02 20, 80042 Munchen
UhlandstraBe 7, 80336 Munchen
oder an unser KS/AUXILIA Beschwerdemanagement
UhlandstraBe 7, 80336 Miinchen
Telefax: 089/53 981-250; E-Mail: lobundkritik@ks-auxilia.de
wenden.

Sie konnen sich als Verbraucher bzw. wenn Sie sich in einer verbraucherahnlichen Lage befinden, jederzeit mit einer Beschwerde an den
Versicherungsombudsmann e.V. wenden. Dieses auBergerichtliche Streitschlichtungsverfahren ist kostenlos.

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Leipziger StraBe 121, 10117 Berlin

Telefon: 0800/369 60 00, Telefax: 0800/369 90 00

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

lhre Méglichkeit, bei Streitigkeiten den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberiihrt. Soweit Sie als Verbraucher diesen Vertrag
online geschlossen haben, kénnen Sie fur Ihre Beschwerde auch die Online-Streitbeilegungsplattform
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ nutzen. lhre Beschwerde wird von dort aus an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Nr. 20 Weiterhin besteht die Moglichkeit der Beschwerde bei der Aufsichtsbehorde
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer StraBe 108 - 53117 Bonn * Die Nummern 2, 5 und 11 haben keine Bedeutung
Telefax: 0228/4108 1550; E-Mail: poststelle@bafin.de fur das Vertragsverhaltnis mit der AUXILIA.
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1. Inhalt der Versicherung

§1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Die AUXILIA erbringt die fur die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
des Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leistungen
im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz).

§2 Leistungsarten

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des §21 bis
§ 29 vereinbart werden. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, umfasst
der Versicherungsschutz
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
fur die Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen, soweit diese
nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines
dinglichen Rechtes an Grundstticken, Gebduden oder Gebaudeteilen
beruhen oder soweit der Versicherungsschutz nicht in der Leistungs-
artn), q) cc) oder r) aa) enthalten ist;
b)  Arbeits-Rechtsschutz
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhaltnissen
sowie aus offentlich-rechtlichen Dienstverhéaltnissen hinsichtlich
dienst- und versorgungsrechtlicher Anspriiche;
C) Gebaude-, Wohnungs- und Grundstticks-Rechtsschutz
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtver-
héltnissen, sonstigen Nutzungsverhéltnissen und dinglichen Rechten,
die Grundstticke, Gebaude oder Gebaudeteile zum Gegenstand haben;
d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen
Schuldverhaltnissen und dinglichen Rechten, soweit der Versiche-
rungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b), ), n) oder qg) aa) ent-
halten ist;
e) Steuer-Rechtsschutz
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgabe-
rechtlichen Angelegenheiten
aa) vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten;
bb) im privaten Bereich fur das vorgeschaltete Einspruchs- bzw.
Widerspruchsverfahren vor deutschen Behorden;
cc) in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten fur das vorgeschaltete
Einspruchs- bzw. Widerspruchsverfahren vor deutschen
Behorden;
f) Sozial-Rechtsschutz
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
aa) vor deutschen Sozialgerichten;
bb) im privaten Bereich fur das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren
vor deutschen Behdorden;
cc) in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten fur das vorgeschaltete
Widerspruchsverfahren vor deutschen Behorden;
g)  Verwaltungs-Rechtsschutz
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in
aa) verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehorden
und vor Verwaltungsgerichten,
bb) nicht verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Ver-
waltungsbehérden und vor deutschen Verwaltungsgerichten;
h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
fur die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;
)] Straf-Rechtsschutz
fur die Verteidigung wegen des Vorwurfes
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird durch ein Urteil
rechtskraftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das
Vergehen vorsatzlich begangen hat, ist er verpflichtet, der
AUXILIA die Kosten zu erstatten, die diese fur die Verteidigung
wegen des Vorwurfes eines vorsatzlichen Verhaltens getragen
hat. Dies gilt nicht bei Abschluss des Verfahrens durch einen
rechtskraftigen Strafbefehl.
bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsatzliche wie auch fahr-
lassige Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungs-
nehmer ein fahrlassiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem
Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Ver-
gehen vorsatzlich begangen zu haben, besteht rtckwirkend
Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskraftig festgestellt wird,
dass er vorsatzlich gehandelt hat.
Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein
Versicherungsschutz, ebenso wenig bei dem Vorwurf eines
Vergehens, das nur vorsétzlich begangen werden kann (z.B. Be-
leidigung, Diebstahl, Betrug).
Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes
noch den Ausgang des Strafverfahrens an;
j) Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten
aa) fur den Anschluss des Versicherten an eine vor einem deut-
schen Strafgericht erhobene 6ffentliche Klage als Nebenklager,
wenn die versicherte Person durch eine rechtswidrige und vor-
satzlich begangene Tat nach den in §395 Abs. 1
Nr. 1 (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung),
Nr. 2 (Straftaten gegen das Leben)

m)

n)

Nr. 3 (Straftaten gegen die korperliche Unversehrtheit) sowie
Nr. 4 (Straftaten gegen die personliche Freiheit)
der Strafprozessordnung naher aufgefiihrten Strafbestimmun-
gen verletzt oder betroffen ist;

bb) fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherten in
nicht vermogensrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen des
so genannten Tater-Opfer-Ausgleiches vor einem deutschen
Strafgericht im Zusammenhang mit einer unter aa) fallenden
Tat;

cc) far die Tatigkeit eines Rechtsanwaltes nach deutschem Straf-
prozessrecht als Verletzten- oder Zeugenbeistand fur die ver-
sicherte Person, wenn diese durch eine der unter aa) fallenden
Taten verletzt ist; dies gilt im Ermittlungs- und Nebenklagever-
fahren sowie im Rahmen des Tater-Opfer-Ausgleiches nach bb).

dd) fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherten
vor deutschen Gerichten und fur das vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren wegen Ansprichen nach dem Opferentscha-
digungsgesetz (OEG) und dem Sozialgesetzbuch (SGB), soweit
er durch eine unter aa) fallende Tat verletzt oder betroffen ist,
dadurch dauerhafte Kérperschaden erlitten hat und sofern
nicht ohnehin bereits Kostenschutz gemaB § 2 f) besteht.

Ist eine versicherte Person durch eine der 0.g. Straftaten getotet wor-

den, besteht Rechtsschutz fur die Wahrnehmung rechtlicher Interes-

sen des Ehegatten, der Eltern, Kinder und Geschwister des Opfers als

Nebenklager.

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz fur die Verteidigung wegen des

Vorwurfes einer

aa) verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeit, bei der die deutsche
BuBgeldkatalog-Verordnung (BKatV) in der zum Tatzeitpunkt
geltenden Fassung einen Eintrag in das Verkehrszentralregister
vorsieht (Punktesystem);

bb) nicht verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeit;

Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

aa) fur Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen
Rechtsanwaltes in familien-, lebenspartnerschafts- und
erbrechtlichen Angelegenheiten, wenn diese nicht mit einer an-
deren gebihrenpflichtigen Tatigkeit des Rechtsanwaltes zusam-
menhdngen. Anstelle der Kosten fur Rat oder Auskunft
erstattet die AUXILIA die Kosten einer auBergerichtlichen
Konfliktlésung durch Mediation gem. §5 a;

bb) fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen tber Rat oder Aus-
kunft nach aa) hinaus, wenn die Tatigkeit des Rechtsanwaltes
nicht in ursachlichem Zusammenhang mit einer Trennung,
Scheidung, Aufhebung einer Lebenspartnerschaft, rechtlichen
Betreuung gem. §§ 1896 ff. BGB oder damit verbundenen Re-
gelungen steht und soweit ein deutsches Gericht gesetzlich zu-
standig ware. Die Kosten gemaB § 5 Abs. 1 und 2 werden bis zu
einem Hochstbetrag von 1.500,- € erstattet;

cc) bei Vorliegen eines Beratungsbedarfs wegen einer moglichen
Unterhaltsverpflichtung des Versicherungsnehmers erstattet die
AUXILIA die Kosten fur eine anwaltliche Erstberatung nach § 34
RVG.

Rechtsschutz in Betreuungsverfahren

far die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusam-

menhang mit einer Betreuungsanordnung gegen den Versicherungs-

nehmer oder eine mitversicherte Person. Die Kosten gemé&B § 5 Abs. 1

und 2 werden bis zu einem Hochstbetrag von 1.500,— € erstattet.

Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz

fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus

- Geldanlagen auf Giro-, Spar-, Festgeld- und / oder Tagesgeldkonten

- Renten- und kapitalbildenden Lebensversicherungen mit
Garantiezins, soweit sie nicht unter § 3 Abs. 2 e) bb) fallen

- Kapitalanlagen im Rahmen vermdgenswirksamer Leistungen
nach dem Vermogensbildungsgesetz

- Kapitalanlagen im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge,
begrenzt auf die aus der Entgeltumwandlung finanzierten Bei-
trage. Soweit diese Uber den gesetzlichen Anspruch gegen den
Arbeitgeber hinausgehen, gilt fur den tberschieBenden Teil der
Ausschluss gemaB § 3 Abs. 2 e).

- Kapitalanlagen, fur die der Versicherungsnehmer gemaB §§ 10
a, 79 ff. EStG (,,Riester-Rente”) oder gemaB § 10 Abs. 1 Nr. 2 b)
EStG (,Rurup-Rente”) eine steuerliche Forderung erhélt, soweit
die Hochstgrenze der steuerlichen Forderungsfahigkeit nicht
Uberschritten wird. Wird diese Grenze Uberschritten, gilt fur
den UberschieBenden Teil der Ausschluss geméaB § 3 Abs. 2 e).

- Vertragen Uber Kauf oder Verkauf eines vom Versicherungs-
nehmer oder einer mitversicherten Person selbst zu Wohn-
zwecken genutzten Gebaudes oder Gebaudeteiles. Falls jedoch
die Voraussetzungen des Ausschlusses § 3 Abs. 1 d) vorliegen, gilt
dieser.

Insoweit gilt der Ausschluss gemaB § 3 Abs. 2 e) nicht, wenn vor-

stehend nichts anderes geregelt ist.



)

Rechtsschutz fur Vorsorgeverfigung

die AUXILIA vermittelt bei Vorliegen eines Beratungsbedarfs auf
Wunsch eine telefonische Rechtsberatung durch unabhéngige
Rechtsanwalte zur Erstellung oder Anderung

aa)

bb)
cC)

dd)

einer Patientenverfigung mit Vorsorgevollmacht und Betreu-
ungsverfigung im privaten Bereich. Dies umfasst auch die Un-
terstitzung bei der Registrierung dieser Vorsorgedokumente
beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer. Die
diesbezuglichen Registrierungsgeblhren werden erstattet;
einer Sorgerechts-, Haustier- sowie Bestattungsverfigung im
privaten Bereich;

eines Testaments, auch fur den digitalen Nachlass, im
privaten Bereich;

einer Unternehmervollmacht bezuglich der versicherten
gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen
Tatigkeit;

Eine eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung fallt nicht an.
entfallt

Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der ausschlieBlich priva-
ten Internetnutzung

aa)

bb)

cC)

dd)

ee)

ff)

Vertrags-Rechtsschutz
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Vertragen, die
im privaten Bereich
aaa) Uber das Internet oder
bbb) mit Providern bzgl. des Zugangs zum Internet
abgeschlossen werden bzw. worden sein sollen;
Beratungs-Rechtsschutz bei UrheberrechtsverstoBen
fur Rat oder Auskunft eines Rechtsanwaltes aufgrund einer Ab-
mahnung, die der Versicherungsnehmer oder eine mitversicher-
te Person als Privatperson wegen eines behaupteten Ur-
heberrechtsverstoBes im Internet erhalten hat. Insoweit kommt
der Risikoausschluss in § 3 Abs. 2 d) aa) nicht zur Anwendung.
Die Kosten fur Rat oder Auskunft des Rechtsanwaltes werden
pro Kalenderjahr bis zu einem Hochstbetrag von 120,- € erstat-
tet. Eine eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung fallt nicht an.
Schadenersatz-Rechtsschutz
fur die Geltendmachung von Schadenersatz- und Unter-
lassungsanspruchen im privaten Bereich wegen
aaa) einer Schadigung der ,Online-Reputation” des Versiche-
rungsnehmers durch rufschadigende Inhalte im Internet.
Als rufschadigender Inhalt gilt die Verletzung des allge-
meinen Personlichkeitsrechts z.B. durch beleidigende Au-
Berungen oder kompromittierende Bilder / Videos in sozi-
alen Netzwerken, Blogs, Diskussionsforen oder auf Web-
sites;
bbb) eines Identitatsmissbrauchs durch die ungenehmigte und
in Schadigungsabsicht erfolgte Verwendung von Identifi-
zierungselementen (z.B. Postadresse, Telefonnummer,
Bankverbindungsdaten, Personalausweis) oder Identi-
tatsauthentifizierungselementen (z.B. Login-Daten, Pass-
worter, Benutzernamen, IP- oder E-Mail-Adressen);
ccc) eines Missbrauchs von Zahlungsmitteln (z.B. EC-Karte,
Kreditkarte, Online-Bezahldienste);
Straf-Rechtsschutz
fur die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines strafrechtlichen
Vergehens Uber das Medium Internet (z.B. Beleidigung, tble
Nachrede, Verleumdung) im privaten Bereich, soweit der Spezi-
al-Straf-Rechtsschutz gemaB Sonderbedingungen vereinbart
wurde.
Online-Reputations-Schutz
ein spezialisierter Dienstleister kimmert sich um die Léschung
rufschadigender Inhalte im Internet im privaten Bereich. Als
rufschadigender Inhalt gilt die Verletzung des allgemeinen Per-
sonlichkeitsrechts z.B. durch beleidigende AuBerungen oder
kompromittierende Bilder / Videos in sozialen Netzwerken,
Blogs, Diskussionsforen oder auf Websites. Die AUXILIA be-
nennt dem Versicherungsnehmer fur die LoschungsmaBnah-
men einen spezialisierten Dienstleister und tragt dessen Kosten.
Es werden maximal zehn LoschungsmaBnahmen pro Kalender-
jahr und maximal 100,- € je LoschungsmaBnahme Ubernom-
men. Eine eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung féllt nicht an.
Cyber-Mobbing-Hilfe
fir eine psychologische Beratung am Telefon mit Losungsvor-
schlagen und Handlungsempfehlungen durch Fachleute nach
einem Cyber-Mobbing-Fall. Cyber-Mobbing ist das Beleidigen,
Belastigen, seelische Schikanieren, Qualen, Verletzen oder die
Rufsch&digung einer versicherten Person im Internet. Die Bera-
tung erfolgt durch einen von der AUXILIA benannten, speziali-
sierten Dienstleister. Die Kosten dieser Beratung tbernimmt die
AUXILIA. Eine eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung féllt nicht
an.

Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der gewerblichen, frei-
beruflichen oder sonstigen selbstandigen Tatigkeit und der aus-
schlieBlich diesbeztglichen Internetnutzung

aa)

bb)

cQ)

dd)

ee)

ff)

99)

Schadenersatz-Rechtsschutz

fur die Geltendmachung von Schadenersatz- und Unterlas-

sungsansprichen bzgl. der gewerblichen, freiberuflichen oder

sonstigen selbstandigen Tatigkeit wegen

aaa) einer Schadigung der , Online-Reputation” des Versiche-
rungsnehmers durch rufschadigende Inhalte im Internet.
Als rufschadigender Inhalt gilt die Verletzung des allge-
meinen Personlichkeitsrechts, hier des Unternehmensper-
sonlichkeitsrechts, z.B. durch beleidigende AuBerungen,
Uble Nachrede oder Verleumdung durch Bilder/Videos
oder Texte;

bbb) eines Identitatsmissbrauchs durch die ungenehmigte und
in Schadigungsabsicht erfolgte Verwendung von Identifi-
zierungselementen (z.B. Postadresse, Telefonnummer,
Bankverbindungsdaten, Personalausweis) oder Identitats-
authentifizierungselementen (z.B. Login-Daten, Passwor-
ter, Benutzernamen, IP- oder E-Mail-Adressen) des Versi-
cherungsnehmers;

ccc) eines Missbrauchs von Zahlungsmitteln des Versiche-
rungsnehmers durch Dritte (z.B. EC-Karte, Kreditkarte,
Online-Bezahldienste);

Beratungs-Rechtsschutz bei UrheberrechtsverstoBen

fur Rat oder Auskunft eines Rechtsanwaltes aufgrund einer Ab-

mahnung, die der Versicherungsnehmer wegen eines behaup-

teten UrheberrechtsverstoBes im Internet bzgl. der gewerbli-

chen, freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen Tatigkeit er-

halten hat. Insoweit kommt der Risikoausschluss in § 3 Abs. 2

d) aa) nicht zur Anwendung. Die Kosten fur Rat oder Auskunft

des Rechtsanwaltes werden bis zu einem Hdochstbetrag von

500,- € pro Kalenderjahr erstattet. Eine eventuell vereinbarte

Selbstbeteiligung fallt nicht an.

Beratungs-Rechtsschutz bei WettbewerbsverstoBen

fur Rat oder Auskunft eines Rechtsanwaltes wegen der Abwehr

oder Geltendmachung von Schadenersatz- und Unterlassungs-

ansprichen aus dem Wettbewerbsrecht (nicht aus dem Kartell-

recht). Der Risikoausschluss in § 3 Absatz 2 d) aa) gilt nicht,

wenn der Versicherungsnehmer oder der Gegner der Inhaber

des jeweiligen Rechts ist (z.B. eines Markenrechts). Die Kosten

fur Rat oder Auskunft des Rechtsanwaltes werden bis zu einem

Hochstbetrag von 500,- € pro Kalenderjahr erstattet. Eine even-

tuell vereinbarte Selbstbeteiligung fallt nicht an.

Straf-Rechtsschutz

fur die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines strafrechtlichen

Vergehens Uber das Medium Internet (z.B. Beleidigung, tble

Nachrede, Verleumdung) bzgl. der gewerblichen, freiberufli-

chen oder sonstigen selbstandigen Tatigkeit, soweit der Spezi-

al-Straf-Rechtsschutz gemaB Sonderbedingungen vereinbart

wurde.

Daten-Rechtsschutz fur Selbstandige, Firmen und Vereine

aaa) fur die gerichtliche Abwehr von Anspriichen Betroffener
nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf Auskunft, Be-
richtigung, Sperrung und Léschung personenbezogener
Daten;

bbb) fur die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs einer
Straftat oder Ordnungswidrigkeit gemal 8§42, 43 BDSG.
Wird dem Versicherungsnehmer vorgeworfen, eine Straf-
tat gemaB §42 BDSG begangen zu haben, besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer
wegen dieser Straftat rechtskraftig verurteilt wird. In die-
sem Fall ist er verpflichtet, der AUXILIA die erbrachten
Leistungen zurtckzuerstatten.

Online-Reputations-Schutz

ein spezialisierter Dienstleister kimmert sich um die Léschung

rufschadigender Inhalte im Internet bzgl. der gewerblichen,

freiberuflichen oder sonstigen selbstéandigen Tatigkeit. Als rufs-

chadigender Inhalt gilt die Verletzung des allgemeinen Person-

lichkeitsrechts, hier des Unternehmenspersonlichkeitsrechts,

z.B. durch beleidigende AuBerungen, tble Nachrede oder Ver-

leumdung durch Bilder/Videos oder Texte. Die AUXILIA benennt

dem Versicherungsnehmer fur die LoschungsmaBnahmen einen

spezialisierten Dienstleister und tragt dessen Kosten. Es werden

maximal zehn LéschungsmaBnahmen pro Jahr und maximal

100,- € je LoschungsmaBnahme tUbernommen. Eine eventuell

vereinbarte Selbstbeteiligung féllt nicht an.

Web-Check

fur die rechtliche Prifung der betrieblichen Website des Versi-

cherungsnehmers. Gegenstand der Prifung ist

- die Verletzung von Namens- und Kennzeichnungsrechten
der Domain (Prufung tber die Datenbank des Deutschen
Patent- und Markenamtes (DPMA) nach identischen
deutschen Marken)

- das Haftungsrisiko bei Verlinkungen



- das urheberrechtliche Risiko bei Texten und Bildern (for-
melle Prufung der urheberrechtlichen Kennzeichnungs-
pflicht)

- die Ubereinstimmung der Widerrufs- und Rickgabe-
rechtsbelehrung mit §8§ 312 ff BGB

- die Ubereinstimmung des Impressums und der Daten-
schutzbelehrung mit dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

- die Zustimmung des Seitenbesuchers bei der Nutzung
von Cookies

- die Verschlusselung und Einwilligung bei Kontaktformu-
laren

- die Verordnung Uber Informationspflichten fur Dienstleis-
tungserbringer (DL-InfoV).

Der Web-Check kann in Anspruch genommen werden, wenn

auf die Website deutsches Recht anwendbar ist und die Websi-

te in deutscher Sprache verfasst ist.

Fur die Anmeldung zur Prifung der betrieblichen Website stellt

die AUXILIA dem Versicherungsnehmer einen einfachen Zu-

gang Uber das KS/AUXILIA-Internetportal zur Verfigung. Wah-
rend der Vertragslaufzeit bei der AUXILIA kann der Web-Check
alle funf Jahre einmal durchgefuhrt werden. Fur den Web-

Check werden einmalig Kosten bis 100,- € erstattet. Eine even-

tuell vereinbarte Selbstbeteiligung fallt nicht an.

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nicht fir
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
(1) in ursachlichem Zusammenhang mit

a)

b)

Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Staatsbankrott, Streik, Aussperrung oder Erd-
beben;
Schéden, die durch Bio-, Nano- oder Gentechnologie entstan-
den sind sowie Nuklear- und genetische Schaden, soweit diese
nicht auf eine medizinische Behandlung zurtickzufthren sind;
aa) Bergbauschdden oder Beeintrachtigungen aufgrund
von bergbaubedingten Immissionen an Grundsttcken,

Gebduden oder Gebaudeteilen,

bb) Fracking;

aa) dem Erwerb oder der VerduBerung eines zu Bauzwecken
bestimmten Grundsttickes oder vom Versicherungsneh-
mer oder mitversicherten Personen nicht selbst zu Wohn-
zwecken genutzten Gebdudes oder Gebaudeteiles,

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebdudes oder Ge-
baudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Ver-
sicherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben
oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

cc) der genehmigungs-, anzeige- und/oder freistellungs-
pflichtigen baulichen Veranderung eines Grundstuckes,

Gebaudes oder Gebaudeteiles, das sich im Eigentum oder

Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das dieser

zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten

Vorhaben;

ee) der Finanzierung

—des Erwerbs eines nicht zu Bauzwecken bestimmten
Grundstiicks,

— des Erwerbs eines vom Versicherungsnehmer oder mit-
versicherten Personen selbst zu Wohnzwecken be-
stimmten Gebdudes oder Gebdudeteiles

oder

— einer nicht genehmigungs-, anzeige- und/oder freistel-
lungspflichtigen baulichen Veranderung eines Grund-
stckes, Gebaudes oder Gebaudeteiles;

der Verbreitung von Krankheitserregern oder gentechnisch ver-
anderten Pflanzen, Pflanzenteilen, Saatgut oder Tieren und
deren Erzeugnisse, soweit die Verbreitung im Zusammenhang
mit einer landwirtschaftlichen, gewerblichen, freiberuflichen
oder sonstigen selbstandigen Tatigkeit des Versicherungsneh-
mers steht und Behorden vor dem Konsum der Erzeugnisse
warnen;
dem Erwerb, der VerduBerung, der Installation oder dem Be-
trieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien;
rassistischen, extremistischen, pornografischen oder sonst sit-
tenwidrigen Angeboten, AuBerungen oder Darstellungen, so-
weit diese durch den Versicherungsnehmer vorgenommen wor-
den sind oder sein sollen;
dem Erwerb, der VerduBerung sowie dem Zusammenschluss
(Fusion) von Unternehmen / Betrieben und Unternehmens- /
Betriebsteilen. Dies gilt auch, wenn der Erwerb, die VerauBe-
rung oder die Fusion unterbleibt.
- Dies gilt nicht fur Arztpraxen und andere nach dem Tarif
der AUXILIA versicherbare Heilwesenberufe, es sei denn

2)

es ist ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) be-

troffen.

- Dieser Ausschluss gilt fur die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen im Arbeits-Rechtsschutz gemaB § 2 b) nur, so-
weit Schadenersatzanspriiche vom Versicherungsnehmer
geltend gemacht bzw. abgewehrt werden sollen.

Wirtschafts-, Handels-, Finanzsanktionen oder Embargos der
Européischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland, so-
weit diese auf den Versicherungsnehmer direkt anwendbar
sind. Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika,
soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europaischen Union
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

zur Abwehr von Schadenersatz- und Unterlassungsansprichen,

es sei denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;

aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungs-

verhaltnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;

in ursachlichem Zusammenhang mit

aa) Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-,
Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus
geistigem Eigentum;

bb)  Arbeitnehmererfindungen, technischen Verbesserungs-
vorschlagen bzw. einem betrieblichen Vorschlagswesen;

cc) dem Kartell- und dem sonstigen Wettbewerbsrecht;

aa) in ursachlichem Zusammenhang mit
1) einem Einlagengeschaft im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1

des Gesetzes tiber das Kreditwesen, an dem der Ver-
sicherungsnehmer als Kunde beteiligt ist,

2) Wertpapieren im Sinne des § 2 Abs. 1 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes, insbesondere mit
— Aktien,

— Schuldtiteln,
— Zertifikaten, die Aktien oder Schuldtitel vertreten,

3) Geldmarktinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 2 des
Wertpapierhandelsgesetzes,

4) Derivaten im Sinne des § 2 Abs. 3 des Wertpapierhan-
delsgesetzes, insbesondere mit
— Termingeschaften,

— finanziellen Differenzgeschaften,
— Kreditderivaten,

5) Rechten auf Zeichnung von Wertpapieren im Sinne
des § 2 Abs. 4 des Wertpapierhandelsgesetzes,

6) dem Ankauf, der VerauBerung und der Produktion
von Kryptowahrungen (virtuelle Wahrungen),

7) Vermogensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Ver-
maogensanlagengesetzes, insbesondere mit
- Anteilen, die eine Beteiligung am Ergebnis eines

Unternehmens gewahren,
— Treuhandvermogen,
partiarischen Darlehen oder Nachrangdarlehen,
— Genussrechten,
— Namensschuldverschreibungen.

Soweit vorstehend in 1) bis 7) auf Vorschriften des Geset-

zes Uber das Kreditwesen, des Wertpapierhandelsgeset-

zes oder des Vermogensanlagengesetzes verwiesen wird,
wird auf den Anhang , Wichtige gesetzliche Vorschriften
zu den ARB” hingewiesen.

8) Beteiligungen an stillen Gesellschaften, Genossen-
schaften, offenen oder geschlossenen Fonds ein-
schlieBlich treugeberischer Beteiligungen,

9) Ansparvertragen oder Sparpldnen, soweit diese
fondsgebunden, index-, zertifikats- oder derivatsba-
siert sind,

10) sonstigen Kapitalanlagen aller Art;

bb) in ursachlichem Zusammenhang mit
1) fondsgebundenen, index-, zertifikats- oder derivats-

basierten Lebens- oder Rentenversicherungsvertragen,

2) Lebens- oder Rentenversicherungsvertragen, bei
denen im Streitfalle kein inlandischer Gerichtsstand
gegen den Versicherer besteht,

3) Lebens- oder Rentenversicherungsvertragen, bei
denen die Beitrdge ganz oder teilweise fremdfinan-
ziert werden,

4) Widerrufen von und Widersprtichen gegen Lebens-
und Rentenversicherungsvertrage(n), soweit diese
spater als 18 Monate nach Abschluss des Lebens-
oder Rentenversicherungsvertrages erfolgen;

cc) Ausgeschlossen ist auch die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in ursachlichem Zusammenhang mit der (auch
teilweisen) Finanzierung der vorstehend unter § 3 Abs. 2
e) aa) sowie bb) 1) und 2) genannten Angelegenheiten.

dd) Von den vorstehend unter § 3 Abs. 2 e) genannten Aus-



3)

)

(5)

schlissen sind auch Anspriiche wegen Verschuldens bei
oder vor Vertragsabschluss, vertragliche, deliktische,
bereicherungsrechtliche oder sonstige gesetzliche
Anspriche sowie solche im Zusammenhang mit
behaupteten oder begangenen Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten umfasst.

f) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erb-
rechtes, soweit nicht Rechtsschutz gemaB § 2 ) besteht;

g)  aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen die AUXILIA
oder das fur diese tatige Schadenabwicklungsunternehmen;

h)  wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstticken, Gebau-
den oder Geb&udeteilen sowie wegen ErschlieBungs- und sons-
tiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend er-
hobene Gebuhren fur die Grundstucksversorgung handelt;

i in ursachlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettvertragen
sowie Gewinnzusagen;
i) in ursachlichem Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Ver-

duBerung von Teilnutzungsrechten (Timesharing) an Grund-
stiicken, Gebauden oder Gebaudeteilen;
a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen
Gerichtshofen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen von Bediensteten internationaler
oder supranationaler Organisationen aus Arbeitsverhaltnissen
oder offentlich-rechtlichen Dienstverhaltnissen handelt. Dies
gilt auch, wenn ein deutsches Gericht das Verfahren dem Euro-
paischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vorlegt.
C) in ursachlichem Zusammenhang mit
aa) einem Insolvenzverfahren, das Gber das Vermogen des Ver-
sicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person eroff-
net wurde oder er6ffnet werden soll;

bb)  Insolvenzverfahren Uber das Vermégen anderer, an denen
der Versicherungsnehmer als Glaubiger beteiligt ist (ausge-
nommen hiervon ist die Anmeldung der Forderung zur In-
solvenztabelle); dies gilt nicht, soweit fur den Versiche-
rungsnehmer als Arbeitnehmer Rechtsschutz gemaB3 § 2 b)
besteht und das Insolvenzverfahren Uber das Vermogen
des Arbeitgebers des Versicherungsnehmers eréffnet
wurde;

d)  in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e) in Ordnungswidrigkeitenverfahren und Verfahren vor Verwal-
tungsbehorden und -gerichten wegen eines Halte- oder Park-
verstoBes im Ausland;

f) in Asyl-, Auslander- und Staatsangehérigkeitsrechtsverfahren;
g)  in ursachlichem Zusammenhang mit der Vergabe von Studienplat-
zen;

h)  in Verwaltungsverfahren vor deutschen Verwaltungsbehérden
und vor deutschen Verwaltungsgerichten wegen staatlicher
Subventionen, Finanz- oder Beihilfen fur gewerbliche Tatigkei-
ten;

i) in Verfahren vor deutschen Verwaltungsbehorden und vor
deutschen Verwaltungsgerichten zum Schutz der naturlichen
Umwelt und zur Erhaltung der Funktionsfahigkeit der Okosyste-
me (Umweltrecht). Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit es sich
um die Wahrnehmung verkehrsrechtlicher Interessen versicher-
ter Personen oder Motorfahrzeuge handelt;

a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzver-
sicherungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen
untereinander und mitversicherter Personen gegen den
Versicherungsnehmer;

b)  sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene
Lebenspartner gleich welchen Geschlechts) untereinander in
ursachlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach
deren Beendigung;

C) aus Ansprichen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des
Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer Ubertragen
worden oder Ubergegangen sind, wenn es sich nicht um An-
spriche handelt, die im Rahmen eines vor Eintritt des Rechts-
schutzfalles abgeschlossenen Leasingvertrages tber ein Motor-
fahrzeug zu Lande sowie Anhédnger auf den Versicherten tber-
gegangen sind;

d)  aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend ge-
machten Anspriichen anderer Personen oder aus einer Haftung
fur Verbindlichkeiten anderer Personen;

soweit in den Féllen des § 2 a) - h) sowie n), g) aa) - cc) und r) aa) — cc)

der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzfall vorsatzlich und rechts-

widrig herbeigefuhrt hat. Hangt der Rechtsschutzfall ursachlich damit
zusammen, dass ein begrindeter Verdacht besteht, der Versiche-
rungsnehmer habe vorsatzlich eine Straftat begangen, darf die AUXI-

LIA die Kostentbernahme bis zur Kldrung der Angelegenheit vorlgu-

fig verweigern. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein

heraus, ist der Versicherungsnehmer zur Ruckzahlung der Leistungen
verpflichtet, die die AUXILIA erbracht hat.

§3a Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder

(1

Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit — Stichentscheid

Die AUXILIA kann den Rechtsschutz ablehnen, wennihrer Auffassung nach

a) in einem der Félle des § 2 a) bis g), n), g) aa) und cc) sowie r) aa)
und ee) aaa) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder

b) in einem der Falle des §2 i) oder k) die Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg
hat. In den Tatsacheninstanzen prift die AUXILIA die Erfolgs-
aussichten der Verteidigung nicht;
oder

Q) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist.
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung
der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kosten-
aufwand unter Berlcksichtigung der berechtigten Belange der
Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhaltnis zum
angestrebten Erfolg steht.

In diesen Féllen ist dem Versicherungsnehmer, nachdem dieser die

Pflichten gemaB § 17 Abs. 1 b) erfullt hat, die Ablehnung unverztg-

lich unter Angabe der Grunde in Textform mitzuteilen.

Hat die AUXILIA ihre Leistungspflicht gemaB Abs. 1 verneint und

stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung der AUXILIA nicht

zu, kann er den fur ihn tatigen oder noch zu beauftragenden Rechts-

anwalt auf Kosten der AUXILIA veranlassen, dieser gegentber eine

begrindete Stellungnahme abzugeben, dass die Wahrnehmung

rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhaltnis zum ange-

strebten Erfolg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht.

Die Entscheidung ist fur beide Teile bindend, es sei denn, dass sie

offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich abweicht.

a)  Frist zur Informationsbeschaffung
Die AUXILIA kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von
mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungs-
nehmer den Rechtsanwalt vollstédndig und wahrheitsgemaR
Uber die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzu-
geben hat, damit dieser die Stellungnahme gemaB Abs. 2 ab-
geben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflich-
tung nicht innerhalb der von der AUXILIA gesetzten Frist nach,
entfallt der Versicherungsschutz.
Die AUXILIA ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer aus-
drucklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge
hinzuweisen.

b) Frist fur die Abgabe des Stichentscheids
Die AUXILIA kann dem Versicherungsnehmer fur die Abgabe
der Stellungnahme eine Frist von mindestens zwei Monaten
setzen. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung
nicht innerhalb der von der AUXILIA gesetzten Frist nach, ent-
fallt der Versicherungsschutz.
Die AUXILIA ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer aus-
drucklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge
hinzuweisen.

Der Rechtsschutzfall in den einzelnen Leistungsarten

Anspruch auf Rechtsschutz besteht, wenn ein Rechtsschutzfall einge-
treten ist. Der Rechtsschutzfall muss nach Beginn des Versicherungs-
schutzes (§ 7) und vor dessen Ende eingetreten sein.

a) Der Rechtsschutzfall im
- Schadenersatz-Rechtsschutz geméaB §2 a),

- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der priva-
ten Internetnutzung gemaB § 2 q) fur die Unterpunkte cc)
und ee),

- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der ge-
werblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen
Tatigkeit gemaB § 2 r) fur die Unterpunkte aa) und ff)

ist von dem Schadenereignis an eingetreten, das dem An-

spruch, den der Versicherungsnehmer im Rahmen seiner

Rechtsschutzdeckung verfolgen mochte, zugrunde liegt.

b) Der Rechtsschutzfall im Rechtsschutz im Familien-, Lebenspart-
nerschafts- und Erbrecht gemaB §2 1) aa) und bb) ist von dem
Ereignis an eingetreten, das die Anderung der Rechtslage des
Versicherungsnehmers zur Folge hat.

Q) Der Rechtsschutzfall im Rechtsschutz in Betreuungsverfahren
gemé&B §2 m) ist eingetreten, wenn eine Betreuungsanordnung
gegen den Versicherungsnehmer durch das Betreuungsgericht
ergeht.

d) Der Rechtsschutzfall im
- Straf-Rechtsschutz gemaB §2 i),

- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten gemal3 § 2 j),

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz gemaB § 2 k),

- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der ge-
werblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen
Tatigkeit gemaB § 2 r) fur den Unterpunkt ee) bbb)

ist von dem Zeitpunkt an eingetreten, in dem die vorgeworfene

Tat begangen worden ist oder worden sein soll.



)

3)

)

e) Der Rechtsschutzfall im
- Steuer-Rechtsschutz gemaB §2 e),

- Sozial-Rechtsschutz gemaB § 2 f),

- Verwaltungs-Rechtsschutz gemaB § 2 g)

ist von dem Zeitpunkt an eingetreten, in dem der Versiche-

rungsnehmer oder eine beteiligte Behorde gegen Rechtspflich-

ten oder Rechtsvorschriften verstoBen hat oder haben soll.

Bei den hier genannten Leistungsarten besteht eine Wartezeit

von drei Monaten. Fir Rechtsschutzfalle, die vor Ablauf von

drei Monaten nach Versicherungsbeginn eintreten, besteht
daher kein Rechtsschutz. Dies gilt nicht, soweit es sich um die

Wahrnehmung verkehrsrechtlicher Interessen versicherter Per-

sonen oder Motorfahrzeuge handelt.

f) Der Rechtsschutzfall im
- Arbeits-Rechtsschutz gemaB §2 b),

- Gebdude-, Wohnungs- und Grundstlcks-Rechtsschutz
gemaB §2 o),

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemaB §2 d),

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz gemaB §2 h)

- Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz geméaB §2 n),

- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der priva-
ten Internetnutzung gemaB §2 q) fur die Unterpunkte
aa) und bb),

- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der ge-
werblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen
Tatigkeit gemaB § 2 r) fur die Unterpunkte bb), cc) und
ee) aaa)

ist von dem Zeitpunkt an eingetreten, in dem der Gegner des
Versicherungsnehmers einen VerstoB gegen Rechtspflichten
oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben
soll und sich die rechtliche Interessenwahrnehmung des Versi-
cherungsnehmers im Rahmen seiner Rechtsschutzdeckung auf
diesen VerstoB stutzt.
Bei den hier genannten Leistungsarten besteht eine Wartezeit
von drei Monaten. Fur Rechtsschutzfalle, die vor Ablauf von
drei Monaten nach Versicherungsbeginn eintreten, besteht
daher kein Rechtsschutz. Dies gilt nicht fur den Disziplinar- und
Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), den Internet-Rechtsschutz im Zu-
sammenhang mit der gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstandigen Tatigkeit gemaB § 2 r) fur den Unterpunkt
ee) aaa) und soweit es sich um die Wahrnehmung verkehrs-
rechtlicher Interessen versicherter Personen oder Motorfahrzeu-
ge handelt.

a) Werden mehrere RechtsverstoBe vorgeworfen, ist der erste ent-
scheidend. Dabei werden vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetretene VerstoBe nur berticksichtigt, wenn diese innerhalb
eines Jahres vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten
sind.

b)  Erstreckt sich ein behaupteter RechtsverstoB hingegen Uber
einen Zeitraum (DauerverstoB), ist nur dessen Beginn maBgeb-
lich. Ein DauerverstoB liegt vor, wenn
- gleichartige oder sich wiederholende VerstoBe begangen

wurden oder worden sein sollen oder

- ein andauernder rechtswidriger Zustand herbeigefthrt
wurde oder worden sein soll.

Ist ein Rechtsschutzfall vor Beginn des Versicherungsschutzes (§7)

oder wahrend der drei Monate Wartezeit nach Versicherungsbeginn

eingetreten, wird Versicherungsschutz gewahrt, wenn das betroffene

Risiko zu dem Zeitpunkt, an dem der Versicherungsnehmer Kenntnis

vom Rechtsschutzfall oder von den diesen Rechtsschutzfall auslésen-

den Umsténden erlangt, seit mindestens funf Jahren bei der AUXILIA
versichert ist.

In folgenden Fallen besteht kein Rechtsschutz:

a) Wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Jahres vor Ver-
sicherungsbeginn
aa) im Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)

— einen Antrag auf Eltern- oder Pflegezeit, auf Ande-
rung der Arbeitszeit, auf einen Telearbeitsplatz
(Homeoffice)/mobiles Arbeiten, auf Urlaubsgewah-
rung, auf Versetzung, auf Einstufung in eine héhere
Gehaltsgruppe oder auf Erteilung eines Zeugnisses
gestellt hat,

— abgemahnt oder gektndigt hat,

— eine Abmahnung oder Kindigung erhalten hat

und in ursachlichem Zusammenhang damit ein Rechts-

schutzfall nach Versicherungsbeginn eintritt.

bb) im Gebaude-, Wohnungs- und Grundstticks-Rechtsschutz
(8209
— eine Willenserklarung, gerichtet auf die Minderung

oder Erhohung des Nutzungsentgeltes (Miet-, Pacht-
zins etc.) abgegeben hat,

— gekUndigt hat,

— eine Kundigung erhalten hat

§4a
(1

und in ursachlichem Zusammenhang damit ein Rechts-
schutzfall nach Versicherungsbeginn eintritt.
cc) im Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)

— ein Recht (z.B. Widerruf) ausibt und sich als Voraus-
setzung dafur auf die Mangelhaftigkeit der Aufkla-
rung, Belehrung oder Beratung Uber dieses Recht an-
l&sslich eines Vertragsabschlusses beruft und dieser
Vertrag vor Beginn des Versicherungsschutzes ge-
schlossen wurde oder geschlossen worden sein soll,

— gekundigt hat,

— eine Kundigung erhalten hat,

— einen Antrag auf Leistung aus einem Versicherungs-
vertrag gestellt hat

und in ursachlichem Zusammenhang damit ein Rechts-

schutzfall nach Versicherungsbeginn eintritt.

dd) im Sozial-Rechtsschutz (§ 2 )

einen Antrag auf Rente, auf Gewahrung eines Zuschusses

oder sonstiger Sozialleistungen, auf Anerkennung eines

Unfalls als Arbeits- bzw. Wegeunfall, auf Feststellung des

Grades der Behinderung, auf Befreiung von der Versiche-

rungspflicht gestellt hat und in ursachlichem Zusammen-

hang damit ein Rechtsschutzfall nach Versicherungsbe-
ginn eintritt.
ee) im Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g)

einen Antrag auf Erlass oder Uberpriifung eines Verwal-

tungsaktes gestellt hat und in ursachlichem Zusammen-

hang damit ein Rechtsschutzfall nach Versicherungsbe-
ginn eintritt.

b) Der Versicherungsnehmer meldet der AUXILIA den Rechts-
schutzfall erstmals spater als drei Jahre nach Beendigung des
Versicherungsschutzes fur den betroffenen Bereich.

Q) Wenn im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) die tatsachlichen oder be-
haupteten Voraussetzungen fur die betroffene Steuer- oder Ab-
gabefestsetzung vor Versicherungsbeginn eingetreten sind
oder eingetreten sein sollen.

Versichererwechsel

Sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, besteht

abweichend von §4 Abs. 4 Anspruch auf Rechtsschutz, wenn

a)  ein Antrag oder eine sonstige Willenserklarung gem. § 4 Abs. 4
a), der bzw. die innerhalb eines Jahres vor Versicherungsbeginn
vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorversiche-
rers fallt und der Versto3 gem. §4 Abs. 1 e) und f) erst wéhrend
der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt;

b)  der Rechtsschutzfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers
fallt und der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzfall erst-
mals spater als drei Jahre nach Ende der Vertragslaufzeit eines
Vorversicherers der AUXILIA meldet;

Q) eine Aufklarung, Belehrung oder Beratung Uber ein Recht an-
lasslich eines Vertragsabschlusses, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit
eines Vorversicherers fallt und die Austbung des Rechts (z.B.
Widerruf) und der VerstoB gem. §4 Abs. 1 f) erst wahrend der
Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt;

d) im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) die tatsachlichen oder behaupte-
ten Voraussetzungen fur die betroffene Steuer- oder Abgabe-
festsetzung wéhrend der Laufzeit des Vorversicherers eingetre-
ten sind oder eingetreten sein sollen und der VerstoB gem. § 4
Abs.1 e) erst wahrend der Vertragslaufzeit des Versicherungs-
vertrages eintritt;

allerdings in den Féllen a) - d) nur dann, wenn bezuglich des betroffe-

nen Bereichs ltckenloser Versicherungsschutz besteht. Besteht lu-

ckenloser Versicherungsschutz, entféllt eine vereinbarte Wartezeit.

Rechtsschutz wird in dem Umfang gewdhrt, der zum Zeitpunkt des

Eintritts des Rechtsschutzfalles bestanden hat, hochstens jedoch in

dem Umfang des Vertrages mit der AUXILIA.

Leistungsumfang

Die AUXILIA zahlt in jedem Rechtsschutzfall hochstens die vereinbarte
Versicherungssumme. Zahlungen fur den Versicherungsnehmer und
mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles wer-
den hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch fur Zahlungen auf-
grund mehrerer Rechtsschutzfalle, die zeitlich und ursachlich zusam-
menhangen. Im Rahmen der Versicherungssumme sorgt die AUXILIA
fur die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der im Versicherungs-
schein genannten Hohe fur eine Kaution, die gestellt werden muss,
um den Versicherungsnehmer einstweilen vor StrafverfolgungsmaB-
nahmen zu verschonen. Im privaten Verkehrsbereich wird als Teil der
Kautionsleistung auch eine gesetzlich bedingte Sicherheitsleistung
zur Verfugung gestellt, soweit diese einen vom Versicherungsnehmer
selbst zu tragenden Betrag von 1.000,- € Ubersteigt.

Die AUXILIA erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen und tragt
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bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergutung eines
fur den Versicherungsnehmer tatigen Rechtsanwaltes bis zur
Hohe der gesetzlichen Vergutung eines am Ort des zustandigen
Gerichtes ansassigen Rechtsanwaltes und in den Fallen, in
denen das Rechtsanwaltsvergutungsgesetz (RVG) fur die Ertei-
lung eines mundlichen oder schriftlichen Rates oder einer Aus-
kunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebthrenpflichti-
gen Tatigkeit zusammenhangt und fur die Ausarbeitung eines
Gutachtens keine der Hohe nach bestimmte Gebuhr festsetzt, je
Rechtsschutzfall eine angemessene Vergltung bis zu 250,- €.
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie
vom zustandigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche
Wahrnehmung seiner Interessen, tragt die AUXILIA in erster In-
stanz bei den Leistungsarten geméaB §2 a) bis g), n), g) aa) und
cc) sowie r) aa) und ee) aaa) entweder Reisekosten des Anwal-
tes zum Ort des zustandigen Gerichtes oder weitere Kosten fur
einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansassi-
gen Rechtsanwalt, jeweils bis zur Hohe der gesetzlichen Vergu-
tung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem
Prozessbevollmachtigten fuhrt;
bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergttung
eines fur den Versicherungsnehmer tatigen und am Ort des
zustandigen Gerichtes ansassigen auslandischen oder eines im
Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall tragt die
AUXILIA die Vergltung bis zur Héhe der gesetzlichen Ver-
gutung, die entstanden ware, wenn das Gericht, an dessen Ort
der Rechtsanwalt ansassig ist, zustandig ware. Wohnt der Versi-
cherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zustandigen
Gericht entfernt und ist ein auslandischer Rechtsanwalt fur den
Versicherungsnehmer tétig, tragt die AUXILIA weitere Kosten
fur einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers an-
sassigen Rechtsanwalt bis zur Hohe der gesetzlichen Vergltung
eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem aus-
ldndischen Rechtsanwalt fuhrt. Ist der Rechtsschutzfall durch
einen Kraftfahrtunfall im européischen Ausland eingetreten
und eine zunachst betriebene Regulierung mit dem Schaden-
regulierungsbeauftragten bzw. der Entschadigungsstelle im In-
land erfolglos geblieben, sodass eine Rechtsverfolgung im Aus-
land notwendig wird, tragt die AUXILIA auch eine entstandene
Geschaftsgebuhr des inlandischen Rechtsanwaltes;
die Gerichtskosten einschlieBlich der Entschadigung fur Zeugen
und Sachverstandige, die vom Gericht herangezogen werden
sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;
die Kosten fur Mediationsverfahren gemaB §5 a;
die Gebuhren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis
zur eineinhalbfachen Hohe der Gebihren, die im Falle der An-
rufung eines zustandigen staatlichen Gerichtes erster Instanz
entstehen;
die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehorden einschlieB-
lich der Entschadigung fur Zeugen und Sachverstandige, die
von der Verwaltungsbehorde herangezogen werden sowie die
Kosten der Vollstreckung im Verwaltungswege;
die tbliche Vergutung
aa) eines offentlich bestellten technischen Sachverstandigen
oder einer rechtsfahigen technischen Sachverstandigen-
organisation in Fallen der
— Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren,
- Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf-
und Reparaturvertrdgen von Motorfahrzeugen zu
Lande sowie Anhangern,
bb) eines im Ausland ansassigen Sachverstandigen in Fallen
der Geltendmachung von Ersatzansprichen wegen der
im Ausland eingetretenen Beschadigung eines Motor-
fahrzeuges zu Lande sowie Anhangers
die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem aus-
landischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter
oder Partei angeordnet ist. Die Kosten werden bis zur Hohe der
fir Geschaftsreisen von deutschen Rechtsanwalten geltenden
Satze ibernommen;
die Kosten fur die Ubersetzung der fiur die Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland
notwendigen schriftlichen Unterlagen aus der deutschen
Sprache in die auslandische Gerichtssprache;
die dem Gegner durch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer auf-
grund prozessualer Vorschriften zu deren Erstattung verpflichtet
ist (prozessualer Kostenerstattungsanspruch). Die AUXILIA
erstattet nicht die Kosten, die dem Gegner durch eine behaup-
tete oder begangene pflichtwidrige Handlung des Ver-
sicherungsnehmers bereits vor Beginn der Rechtsverteidigung
des Versicherungsnehmers entstanden sind, z.B. aus Schuldner-
verzug oder aus unerlaubter Handlung (materiell-rechtlicher
Kostenerstattungsanspruch);
die gesetzlichen Fahrtkosten und Abwesenheitsgelder eines im
Landgerichtsbezirk des Besuchsortes zugelassenen Rechtsan-

a)

b)

waltes, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Unfalls,

Krankheit oder sonstigen korperlichen Gebrechens den Rechts-

anwalt nicht selbst aufsuchen kann.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt fir die in den ein-

zelnen Bestimmungen genannten erstattungsfahigen Hochst-

betrage / Hochstentschadigungen:

- eine eventuell anfallende gesetzliche Mehrwertsteuer ist
hierin bereits enthalten

- die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung
wird von dem genannten Hochstbetrag/der genannten
Hochstentschadigung abgezogen, sofern es sich nicht um
eine fallabschlieBende Erstberatung durch einen von der
AUXILIA empfohlenen Rechtsanwalt handelt.

Dies gilt auch fur Regelungen, in denen die Begriffe ,hochs-

tens”, ,maximal” oder ,maximiert” verwendet werden.

Der Versicherungsnehmer kann die Ubernahme der von der

AUXILIA zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist,

dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflich-

tung bereits erfullt hat;

Vom Versicherungsnehmer in fremder Wéhrung aufgewandte

Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages er-

stattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt

wurden.

Die AUXILIA tragt nicht

a)

b)

d)

e)

aa) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht
Ubernommen hat;

bb) Kosten, die bei einer einverstandlichen Erledigung ent-
standen sind, soweit sie nicht dem Verhéltnis des vom
Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum er-
zielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, das eine hier-
von abweichende Kostenverteilung gesetzlich vor-
geschrieben ist. Abzustellen ist dabei ausschlieBlich auf
das wirtschaftliche Ergebnis; andere Uberlegungen wie
zum Beispiel das offene Prozessrisiko oder die Vermei-
dung einer Beweisaufnahme bleiben auBer Acht;

cc)  Kosten im Rahmen einer einverstandlichen Regelung fur For-
derungen, die selbst nicht streitig waren oder Kosten, die auf
den nicht versicherten Teil von Schadenféllen entfallen.

Dies gilt auch bei einer auBergerichtlichen Erledigung.

die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung

je Leistungsart nach §2; dies gilt nicht, sofern der Rechts-

schutzfall mit einer anwaltlichen Erstberatung nach §34 RVG

(vgl. Anhang , Wichtige gesetzliche Vorschriften zu den ARB"),

durch einen von der AUXILIA empfohlenen Rechtsanwalt abge-

schlossen ist. Bei mehreren Rechtsschutzfallen, die zeitlich und

ursachlich zusammenhangen, hat der Versicherungsnehmer die

Selbstbeteiligung nur einmal zu tragen;

Kosten

aa) die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvoll-
streckungsmaBnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

bb) aufgrund von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen, die spa-
ter als funf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels
eingeleitet werden;

cc) die im Rahmen von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen bei
gewerblich genutzten Grundsticken, Gebauden oder Ge-
baudeteilen fur eine erforderliche umweltbedingte Besei-
tigung und Entsorgung von Schadstoffen und Abfallen
entstehen;

Kosten fur Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechts-

kraft einer Geldstrafe oder -buBe unter 255,- €;

Kosten, zu deren Ubernahme ein anderer verpflichtet waére,

wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht besttinde.

Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend

a)

b)

o}

in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im
Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht
(§2 1) fur Notare;

im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) fur Angehorige der steuerbera-
tenden Berufe;

bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland fir dort
ansassige rechts- und sachkundige Bevollméachtigte.

Abweichend von Abs. 2 b) tragt die AUXILIA bei Eintritt eines Rechts-
schutzfalles im Rahmen des §6 Abs. 2 die Vergltung eines fur den
Versicherungsnehmer tatigen auslandischen Rechtsanwaltes bis zur
Hohe der gesetzlichen Gebuhren, die bei der Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen in der Bundesrepublik Deutschland durch einen
deutschen Rechtsanwalt nach deutschem Gebihrenrecht und unter
Ansatz der in Deutschland tblichen Gegenstands- und Streitwerte an-
gefallen waren.

Bestehen in vermdégensrechtlichen Angelegenheiten Unklarheiten
hinsichtlich des Grundes und/oder des Umfangs der Deckungsver-
pflichtung, kann die AUXILIA statt einer Deckungsentscheidung auch
einen Deckungsvergleich anbieten. Dabei steht es dem Versiche-
rungsnehmer frei, den vergleichsweise angebotenen Betrag entweder
fur den nach wie vor angestrebten Rechtsstreit um die Hauptsache



oder auch als Kompensation fur die in der Hauptsache verfolgten An-
spriche zu verwenden. Kommt kein Deckungsvergleich zustande,
trifft die AUXILIA eine Deckungsentscheidung.

In BuBgeldangelegenheiten und Strafsachen bietet die AUXILIA au-
Bergerichtlich dagegen keine Deckungsvergleiche an.

§ 5 aMediations-Rechtsschutz

(1

2

3

)

(5)
(6)

§6
(1

2

Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, auBergerichtlichen Streit-

beilegung, bei dem die Parteien mit Hilfe der Moderation eines neut-

ralen Dritten, des Mediators, eine eigenverantwortliche Probleml|s-
sung erarbeiten. Die AUXILIA benennt dem Versicherungsnehmer
einen Mediator zur Durchfuhrung des Mediationsverfahrens in

Deutschland und tragt dessen Kosten im Rahmen von Abs.4. Eine

eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung fallt nicht an.

a) Als Rechtsschutzfall fur die Inanspruchnahme der Mediation
gilt neben 84 Abs. 1 a) bis f) auch die Verhandlung tber einen
Aufhebungsvertrag oder die Androhung einer Kiindigung eines
Arbeitsverhaltnisses.

b) Falls ein Rechtsschutzfall gemaB §4 Abs.1f) eingetreten
ist, umfasst der Mediations-Rechtsschutz abweichend von
§3 Abs. 2 b) auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus
dem kollektiven Arbeits- und Dienstrecht.

Versicherungsschutz im Mediations-Rechtsschutz besteht, sofern ein

versicherter Bereich betroffen ist, auch fur nach § 3 ausgeschlossene

Rechtsangelegenheiten (MediationXL). Dies gilt nicht fur Streitigkei-

ten aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen die AUXILIA

oder das fur diese tatige Schadenabwicklungsunternehmen, § 3 Abs.

2 g).

Die AUXILIA tragt den auf den Versicherungsnehmer entfallenden

Anteil an den Kosten des von ihr benannten Mediators fur die Durch-

fuhrung des Mediationsverfahrens in Deutschland bis zu einem

Hochstbetrag von 3.000,- € je Mediationsverfahren, jedoch nicht

mehr als 6.000,— € fur alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten Medi-

ationsverfahren. Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte

Personen beteiligt, tbernimmt die AUXILIA die Kosten anteilig im Ver-

haltnis versicherter zu nicht versicherten Personen.

Fur die Tatigkeit des Mediators ist die AUXILIA nicht verantwortlich.

Abweichend von Abs.1 Satz 2 kann der Versicherungsnehmer den

Mediator selbst auswahlen. In diesem Fall erstattet die AUXILIA ab-

weichend von Abs.4 hochstens acht Sitzungsstunden & maximal

180,- €. Erstattungsfahig sind nur die Kosten fur einen Mediator, den

alle am Mediationsverfahren beteiligten Personen schriftlich beauf-

tragt haben. Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Per-
sonen beteiligt, Gbernimmt die AUXILIA die Kosten anteilig im Ver-
haltnis versicherter zu nicht versicherten Personen.

Ortlicher Geltungsbereich

Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher

Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den

Kanarischen Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt und ein

Gericht oder eine Behorde in diesem Bereich gesetzlich zustandig ist

oder zustandig wére, wenn ein gerichtliches oder behérdliches

Verfahren eingeleitet werden wurde.

a) AuBerhalb des Geltungsbereiches nach Abs. 1 besteht Rechts-
schutz weltweit fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in
ursachlichem Zusammenhang
- mit einer Urlaubs-, Dienst- oder Geschaftsreise,

- aus Vertragen, die Uber das Internet abgeschlossen wurden,

- mit einem Ferienarbeitsaufenthaltsprogramm (z.B. Work
& Travel), soweit das Programm zumindest Gegenstand
einer zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Zielland gemeinschaftlichen Erklarung ist,

- mit einem Schuleraustausch, wenn dieser nicht langer als
ein Schuljahr dauert,

- mit einem Aufenthalt als Au-pair,

- mit einem Auslandsstudium, das 1 Jahr nicht Uberschreitet.
b)  Versetzungen oder Abordnungen in Staaten dieses erweiterten
Geltungsbereiches gelten auch dann nicht als Dienst- oder
Geschéaftsreisen, wenn sie befristet sind. Rechtsschutz auBer-
halb des Geltungsbereiches nach Abs. 1 besteht nicht in ur-
sachlichem Zusammenhang mit
- einer beruflichen Tatigkeit (gewerbliche, freiberufliche
oder sonstige selbstandige sowie nichtselbstandige Tatig-
keit), soweit es sich nicht um ein Ferienarbeitsaufenthalts-
programm, einen Aufenthalt als Au-pair oder ein Aus-
landsstudium gem. Abs. 2 a) handelt,

- dem Erwerb oder der VerduBerung von dinglichen Rech-
ten an Grundsticken, Gebduden oder Geb&udeteilen,

- dem Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der
gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstandi-
gen Tatigkeit gemaB § 2 r).

Hierfur besteht nur Rechtsschutz im Geltungsbereich von Abs.

1.

2. Versicherungsverhaltnis

§7

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag unver-
zlglich nach Falligkeit im Sinne von § 9 B. Abs.1 zahlt. Eine vereinbarte
Wartezeit bleibt unberthrt.

§8

Dauer und Ende des Vertrages

Vertragsdauer

Der Vertrag ist fur die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen.

Stillschweigende Verldngerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spa-
testens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer
eine Kundigung zugegangen ist.

Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag,
ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

§8a Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr erstreckt sich Uber einen Zeitraum von zwolf
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen
Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkurzt. Die folgen-
den Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind dann je-
weils ganze Jahre.

§9
A.
)

(€)

Beitrag

Beitrag und Versicherungsteuer

Beitragszahlung

Die Beitrdge konnen je nach Vereinbarung durch Monats-, Viertel-
jahres-, Halbjahres- oder Jahresbeitrdge entrichtet werden. Die Ver-
sicherungsperiode umfasst bei Monatsbeitragen einen Monat, bei
Vierteljahresbeitragen ein Vierteljahr, bei Halbjahresbeitragen ein
Halbjahr und bei Jahresbeitragen ein Jahr.

Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthélt die Versicherungsteuer, die
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Hoéhe zu entrichten hat.

Zahlung und Folgen verspateter Zahlung / erster Beitrag

Félligkeit der Zahlung

Der erste Beitrag wird unverzuglich nach Ablauf von zwei Wochen
nach Zugang des Versicherungsscheines féllig.

Spaterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag nicht rechtzeitig,
sondern zu einem spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffélligen
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam
gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Rucktritt

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, kann
die AUXILIA vom Vertrag zurlcktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt
ist. Die AUXILIA kann nicht zurticktreten, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Zahlung und Folgen verspateter Zahlung / Folgebeitrag

Die Folgebeitrage werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fallig.
Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die ver-
spatete Zahlung nicht zu vertreten hat. Die AUXILIA ist berechtigt, Er-
satz des ihr durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann die AUXILIA dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rickstandigen Betrdge des Beitra-
ges, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen an-
gibt, die nach den Abs. 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind.
Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zah-
lung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

Kundigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, kann die AUXILIA den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kiindigen, wenn sie den Versicherungsnehmer mit
der Zahlungsaufforderung nach Abs. 3 darauf hingewiesen hat.



(M

2)

Hat die AUXILIA gekundigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der
Vertrag fort. Fur Rechtsschutzfélle, die zwischen dem in Abs. 4 ge-
nannten Zeitpunkt (Ablauf der Zahlungsfrist) und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Falligkeitstag einge-
zogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten
Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der féllige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers von der AUXILIA nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzuglich nach einer in Textform
abgegebenen Zahlungsaufforderung der AUXILIA erfolgt.
Beendigung des Lastschriftverfahrens

Kann der fallige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermachtigung widerrufen hat oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Grunden zu vertreten, dass der
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist die AUXILIA berechtigt,
kunftig Zahlung auBerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.
Der Versicherungsnehmer ist zur Zahlung des Beitrages erst verpflichtet,
wenn er von der AUXILIA hierzu in Textform aufgefordert worden ist.
Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat die AUXILIA, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat.

§10 Bedingungs- und Beitragsanpassung

A. Bedingungsanpassung

(@)

2)

3)

)

(5)

(6)

(8)

Die AUXILIA ist berechtigt, bei

- Anderung bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvor-
schriften, die sich unmittelbar auf einzelne Bestimmungen des
Versicherungsvertrages auswirken,

- den Versicherungsvertrag betreffender Anderung der héchst-
richterlichen Rechtsprechung,

- rechtskraftiger Feststellung der Unwirksamkeit einzelner Be-
dingungen durch ein Gericht,

- Beanstandung einzelner Bedingungen als mit geltendem Recht
nicht vereinbar durch die Versicherungsaufsichtsbehorde oder
Kartellbehorde im Wege eines bestandskraftigen Verwaltungs-
aktes oder

- VerstoB einzelner Bedingungen gegen Leitlinien oder Rund-
schreiben der Versicherungsaufsichtsbehérde oder Kartellbe-
horde, die betroffenen Bedingungen zu andern, zu ergénzen
oder zu ersetzen (Anpassung).

Die Anpassung kommt nur in Betracht fur Bedingungen tber Gegen-
stand und Umfang der Versicherung, Ausschlisse, Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung,
Vertragsdauer und Kindigung.
Die Anpassung ist nur zuldssig, wenn durch die genannten Ande-
rungsanldsse das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhaltnis
zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem MaBe
gestort ist. In den Fallen der Unwirksamkeit und der Beanstandung
einzelner Bedingungen ist die Anpassung dartber hinaus nur dann
zuldssig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelung enthal-
ten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedin-
gungen treten.

Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte

Verhaltnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrach-

tung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers

geandert werden (Verschlechterungsverbot). Die Anpassung muss
nach den Grundsatzen einer erganzenden Vertragsauslegung unter

Wahrung der beiderseitigen Interessen erfolgen.

Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraus-

setzungen fur im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen der

AUXILIA, wenn sich die gerichtlichen und behérdlichen Entscheidun-

gen gegen Bedingungen anderer Versicherer richten.

Die Zulassigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem

unabhangigen Treuhdnder Uberprift und bestatigt werden. Die Be-

stimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes fur die Bestellung
eines Treuhanders gelten entsprechend.

Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer in

Textform bekannt gegeben und erldutert. Sie gelten als genehmigt,

wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von sechs Wochen

nach Bekanntgabe in Textform widerspricht. Hierauf wird bei der Be-
kanntgabe ausdricklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist gentigt
die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs.

Bei fristgemaBem Widerspruch tritt die Anpassung nicht in Kraft. Die

AUXILIA kann innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Wider-

spruchs den Versicherungsvertrag mit einer Frist von acht Wochen

zum Ende eines jeden Monats ktndigen, wenn fur sie das Festhalten
an dem Vertrag ohne die Anpassung unzumutbar ist.

§11

Beitragsanpassung

Bei bestehenden Versicherungsvertragen ist die AUXILIA einmal im

Kalenderjahr berechtigt und verpflichtet eine Uberprifung der Beitra-

ge durch einen unabhangigen Treuhander vorzunehmen zu lassen.

Dieser ermittelt zum 1.Juli eines jeden Jahres, ob diese beibehalten

werden kénnen oder ob eine Beitragsanpassung (Erhéhung oder Ab-

senkung) vorgenommen werden muss.

Die Uberprifung hat den Zweck, die Erreichung folgender Ziele sicher

zu stellen:

- die dauerhafte Erfullbarkeit der Verpflichtungen aus den
Versicherungsvertragen,

- die sachgeméaBe Berechnung der Beitrage (Tarifierung) und

- die Wahrung des bei Vertragsschluss bestehenden Gleich-
gewichts von Leistung (Versicherungsschutz) und Gegen-
leistung (Beitragszahlung).

Im Rahmen dieser Uberprifung wird der Beitrag unter Berticksichti-

gung des Schadenaufwands und der Kosten (insbesondere Provisio-

nen, Sach- und Personalkosten, Rickversicherungspramien) kalku-

liert.

Neben der bisherigen Schaden- und Kostenentwicklung wird bei der

Neukalkulation auch die voraussichtliche kunftige Schaden- und Kos-

tenentwicklung berticksichtigt. Bei der Uberprifung werden die aner-

kannten Grundsatze der Versicherungsmathematik und Versiche-

rungstechnik angewendet.

Als Ergebnis der Uberprifung wird der Verdnderungswert festgestellt.

Betragt der Veranderungswert + 7,5% oder mehr, ist die AUXILIA be-

rechtigt, die Beitrage entsprechend zu erhéhen.

Betragt er — 5% oder ist noch niedriger, ist die AUXILIA verpflichtet,

die Beitrage entsprechend abzusenken.

Eine Beitragsanpassung unterbleibt, wenn die Uberprifung ergeben

hat, dass der Schwellenwert fur die Berechtigung zur Erhéhung (ab

+7,5%) oder der fur die Verpflichtung zur Absenkung (ab -5%) nicht

erreicht wurde.

Beispiele: Der Veranderungswert betragt:

+ 5,8 %: Eine Beitragsanpassung unterbleibt.

— 3,7 %: Eine Beitragsanpassung unterbleibt.

+ 8,2 %: Die AUXILIA ist berechtigt, den Beitrag zu erhéhen.

— 5,8 %: Die AUXILIA ist verpflichtet, den Beitrag abzusenken.

Wenn eine Beitragsanpassung unterbleibt, weil die Uberprifung er-

geben hat, dass der Schwellenwert fir die Berechtigung zur Erho-

hung oder der fur die Verpflichtung zur Absenkung nicht erreicht

wurde, wird der jeweilige Veranderungswert bei der Ermittlung der

Voraussetzungen fur die nachste Beitragsanpassung mitbertcksich-

tigt.

Hat die Uberprifung ergeben, dass die AUXILIA berechtigt ist, den

Beitrag zu erhdhen (ab +7,5%), kann der Veranderungswert bei der

Ermittlung der Voraussetzungen fur die nachste Beitragsanpassung

mitbertcksichtigt werden, falls trotz Berechtigung eine Beitragserho-

hung unterblieben ist.

Unabhangig von der Hohe des Verdnderungswerts unterbleibt eine

Beitragsanpassung, wenn seit dem Versicherungsbeginn zwolf Mona-

te noch nicht abgelaufen sind.

Der erhohte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhohung geltenden

Tarifbeitrag nicht Gbersteigen.

Die Beitragsanderungen gelten fur bestehende Vertrage fir Folgejah-

resbeitrage, die ab dem 01.Januar des Folgejahres, das auf die Neu-

kalkulation folgt, fallig werden.

Erhoht sich der Beitrag, kann der Versicherungsnehmer den Versiche-

rungsvertrag innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mittei-

lung der AUXILIA mit sofortiger Wirkung, frihestens jedoch zu dem

Zeitpunkt kundigen, in dem die Beitragserhéhung wirksam werden

sollte. Die AUXILIA hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung

auf das Kundigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Ver-

sicherungsnehmer spatestens zwei Monate vor dem Wirksamwerden

der Beitragserh6hung zugehen. Eine Erhéhung der Versicherungsteu-

er begriindet kein Kuindigungsrecht.

Anderung der fiir die Beitragsabrechnung wesentlichen
Umstande

Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif der
AUXILIA einen hoheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
kann die AUXILIA vom Eintritt dieses Umstandes an fur die hierdurch
entstandene hohere Gefahr den hoheren Beitrag verlangen. Wird
die hohere Gefahr nach dem Tarif der AUXILIA auch gegen einen
hoheren Beitrag nicht tbernommen, kann die AUXILIA die Absiche-
rung der hoheren Gefahr ausschlieBen.

Erhoht sich der Beitrag wegen der Gefahrerhéhung um mehr als
10 Prozent oder schlieBt die AUXILIA die Absicherung der héheren
Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung der AUXILIA ohne Einhal-
tung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat die AUXILIA den Ver-
sicherungsnehmer auf dieses Kindigungsrecht hinzuweisen. Die
AUXILIA kann ihre Rechte nur innerhalb eines Monats nach Kenntnis
ausuben.
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Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif der
AUXILIA einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
kann die AUXILIA vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den ge-
ringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen
Umstand der AUXILIA spéater als zwei Monate nach dessen Eintritt an,
wird der Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

Der Versicherungsnehmer hat der AUXILIA innerhalb eines Monats
nach Zugang einer entsprechenden Aufforderung die zur Beitragsbe-
rechnung erforderlichen Angaben zu machen. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflicht, kann die AUXILIA den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kundigen. Macht der Versiche-
rungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben vorsatzlich unrichtig
oder unterlasst er die erforderlichen Angaben vorsatzlich und tritt der
Rechtsschutzfall spéter als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in
dem die Angaben der AUXILIA hatten zugehen missen, so hat der
Versicherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn, der
AUXILIA war der Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt be-
kannt. Beruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die
unrichtige Angabe auf grober Fahrlassigkeit, kann die AUXILIA den
Umfang des Versicherungsschutzes in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis kir-
zen. Die Beweislast fur das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit
tragt der Versicherungsnehmer. Der Versicherungsnehmer hat gleich-
wohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Rechtsschutzfal-
les die Frist fur die Kundigung der AUXILIA abgelaufen war und sie
nicht geklndigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Gefahr weder fur den Eintritt des Rechtsschutz-
falles noch den Umfang der Leistung der AUXILIA ursachlich war.

Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhéht hat oder nach den Umsténden als
vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhéhung mitversichert sein
soll.

Wegfall des Gegenstandes der Versicherung einschlieBlich
Tod des Versicherungsnehmers

Fallt der Gegenstand der Versicherung ganz oder teilweise weg, endet
der Versicherungsschutz fur den weggefallenen Gegenstand, soweit
keine abweichende Regelung getroffen ist. Erlangt die AUXILIA spater
als zwei Monate nach dem Wegfall des Gegenstandes der Versiche-
rung hiervon Kenntnis, steht ihr der Beitrag bis zum Zeitpunkt der
Kenntniserlangung zu.

Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versiche-
rungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit
der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Griin-
den ein Wegfall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird
der nach dem Todestag nachstféllige Beitrag bezahlt, bleibt der Versi-
cherungsschutz in dem am Todestag bestehenden Umfang aufrecht-
erhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder fur den gezahlt
wurde, wird an Stelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer.
Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des
Versicherungsvertrages mit Wirkung ab Todestag verlangen.
Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein be-
zeichnete, selbst bewohnte Wohnung oder das selbst bewohnte Ein-
familienhaus, geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt Gber.
Versichert sind Rechtsschutzfélle, die im Zusammenhang mit der
Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem
bisherigen Objekt eintreten. Das Gleiche gilt fur Rechtsschutzfalle, die
sich auf das neue Objekt beziehen und vor dessen geplantem oder
tatsachlichem Bezug eintreten.

Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er fur seine ge-
werbliche, freiberufliche oder sonstige selbstdndige Tatigkeit selbst
nutzt, findet Abs. 3 entsprechende Anwendung.

§ 12a Vertragsbeendigung bei Umzug ins Ausland, Anzeigepflicht
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Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Sitz, Wohnsitz oder seinen
gewodhnlichen oder standigen Aufenthalt ins Ausland, endet der Ver-
trag mit der Verlegung. Der Versicherungsnehmer muss der AUXILIA
die Verlegung unverziglich anzeigen und die behérdliche Bestéati-
gung nach Aufforderung zur Kenntnis bringen.

AuBerordentliche Kiindigung

Hat nach dem Eintritt eines Rechtsschutzfalles die AUXILIA ihre
Leistungspflicht anerkannt oder abgelehnt, ist der Versicherungsneh-
mer berechtigt, den Vertrag durch Kundigung vorzeitig zu beenden.
Hat die AUXILIA ihre Leistungspflicht fur mindestens drei innerhalb
von 12 Monaten eingetretenen Rechtsschutzfalle anerkannt, ist die
AUXILIA innerhalb eines Monats nach Anerkennung der Leistungs-
pflicht fur den dritten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berech-
tigt, den Vertrag durch Kindigung vorzeitig zu beenden.

Das Recht zur Kundigung entfallt, wenn die Ktindigung in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) dem Vertragspartner nicht innerhalb eines
Monats nach Eintritt der Kiindigungsvoraussetzung zugegangen ist.
Ktndigt der Versicherungsnehmer wird seine Kiindigung sofort nach
ihrem Zugang bei der AUXILIA wirksam. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu jedem spéateren Zeit-
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punkt, spatestens jedoch zum Ablauf des Versicherungsjahres, wirk-
sam wird.

Eine Kundigung der AUXILIA wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

Gesetzliche Verjahrung

Die Anspruche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren.
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften
des Burgerlichen Gesetzbuches.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei der AUXILIA an-
gemeldet worden, ist die Verjahrung von der Anmeldung bis zu dem
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung der AUXILIA dem Ver-
sicherten in Textform zugeht.

Rechtsstellung mitversicherter Personen / Anrede

Versicherungsschutz besteht fur den Versicherungsnehmer und im je-
weils bestimmten Umfang fur die in §21 bis §28 oder im Versiche-
rungsschein genannten sonstigen Personen. AuBBerdem besteht Versi-
cherungsschutz fur Anspriiche, die naturlichen Personen aufgrund
Verletzung oder Totung des Versicherungsnehmers oder einer mitver-
sicherten Person kraft Gesetzes zustehen.

Fur mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer be-
treffenden Bestimmungen sinngemé&B. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch widersprechen, wenn eine mitversicherte Person Rechts-
schutz verlangt.

Ist nur von , Personen” die Rede gilt dies sowohl fir natarliche als
auch juristische Personen.

Ist nur von ,, Versicherungsnehmer” die Rede, ist dies geschlechtsneu-
tral zu verstehen und meint méannlich, weiblich oder divers.

Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendnderung

Alle fur die AUXILIA bestimmten Anzeigen und Erklarungen sollen an
die Hauptverwaltung der AUXILIA gerichtet werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift der
AUXILIA nicht mitgeteilt, gentgt fur eine Willenserklarung, die dem
Versicherungsnehmer gegentiber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte der AUXILIA bekannten
Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach Absendung des Briefes als
zugegangen. Dies gilt entsprechend fur den Fall einer Namensanderung
des Versicherungsnehmers.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fiir seinen Gewerbebe-
trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung die Bestimmungen des Abs. 2 Anwendung.

3. Rechtsschutzfall

§17
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Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsneh-

mers nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, hat er

a)  der AUXILIA den Rechtsschutzfall unverziglich — ggf. auch
mundlich oder telefonisch — anzuzeigen;

b)  die AUXILIA vollstandig und wahrheitsgemaB tber séamtliche
Umstande des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweis-
mittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfligung
zu stellen;

Q) soweit seine Interessen nicht unbillig beeintrachtigt werden,

aa) kostenauslosende MaBnahmen mit der AUXILIA abzu-
stimmen, insbesondere vor der Erhebung und Abwehr
von Klagen sowie vor der Einlegung von Rechtsmitteln
die Zustimmung der AUXILIA einzuholen;

bb) den Rechtsschutzfall unverztglich dem Vorversicherer an-

zuzeigen, nachdem die AUXILIA den Versicherungsschutz
wegen Eintritt des Rechtsschutzfalles vor Beginn des Ver-
sicherungsschutzes gemaB § 7 abgelehnt hat und zu die-
sem Zeitpunkt der Vertrag beim Vorversicherer vor weni-
ger als drei Jahren beendet wurde.

d) gemaB § 82 Absatz 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) ,bei
Eintritt des Versicherungsfalles nach Maglichkeit fur die Ab-
wendung und Minderung des Schadens zu sorgen”.

Die AUXILIA bestatigt den Umfang des fur den Rechtsschutzfall be-

stehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer

MaBnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor

die AUXILIA den Umfang des Rechtsschutzes bestatigt und entstehen

durch solche MaBnahmen Kosten, tragt die AUXILIA nur die Kosten,
die sie bei einer Rechtsschutzbestatigung vor Einleitung dieser MaB-
nahmen zu tragen hatte.

Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt

aus dem Kreis der Rechtsanwalte auswahlen, deren Vergutung der

Versicherer nach § 5 Abs. 2 a) und b) tragt. Die AUXILIA wahlt den

Rechtsanwalt aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;
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b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt
und der AUXILIA die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsan-
waltes notwendig erscheint.

Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst

beauftragt hat, wird dieser von der AUXILIA im Namen des Versiche-

rungsnehmers beauftragt. Fur die Tatigkeit des Rechtsanwaltes ist die

AUXILIA nicht verantwortlich.

Der Versicherungsnehmer hat

a)  den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten
Rechtsanwalt vollstandig und wahrheitsgeméal zu unterrichten,
ihm die Beweismittel anzugeben, die moglichen Auskinfte zu
erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

b)  der AUXILIA auf Verlangen Auskunft Uber den Stand der An-
gelegenheit zu geben.

Wird eine der in den Abs.1 oder 5 genannten Obliegenheiten vor-

satzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-

rungsschutz. Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit ist
die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kurzen. Der vollstandige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Rechtsschutz-
falles bestehenden Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit zur Vor-
aussetzung, dass die AUXILIA den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht

grob fahrléssig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder

fur den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch fur
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden

Leistung ursachlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-

mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Anspruche auf Rechtsschutzleistungen kénnen nur mit Einverstandnis

der AUXILIA abgetreten werden. Fir die Erteilung des Einverstéandnis-

ses ist Textform ausreichend.

Anspruche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung

von Kosten, die die AUXILIA getragen hat, gehen mit ihrer Entste-

hung auf die AUXILIA tber. Die fur die Geltendmachung der Anspru-
che notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer der AUXI-

LIA auszuhdndigen und bei deren MaBnahmen gegen die anderen

auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstat-

tete Kosten sind an die AUXILIA zurtickzuzahlen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsatzlich, ist

die AUXILIA zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als die AUXILIA

infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall
einer grob fahrlassigen Verletzung der Obliegenheit ist die AUXILIA
berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des

Versicherungsnehmers entsprechenden Verhéltnis zu kirzen; die Be-

weislast fur das Nichtvorliegen einer groben Fahrléssigkeit tragt der

Versicherungsnehmer.

entfallt

Versicherungsombudsmann e.V.

Der Versicherungsombudsmann e.V. ist eine unabhéngige Einrichtung
der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitig-
keiten im Zusammenhang mit Versicherungsvertragen.

Die AUXILIA ist Mitglied im Versicherungsombudsmann e.V. und hat
sich zur Teilnahme am Streitschlichtungsverfahren verpflichtet.

Sie konnen sich als Verbraucher bzw. wenn Sie sich in einer ver-
braucherahnlichen Lage befinden, jederzeit mit einer Beschwerde an
den Versicherungsombudsmann e.V. wenden.
Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080632, 10006 Berlin,

Telefon: 0800/36960 00, Telefax: 0800/3699000,

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Homepage: www.versicherungsombudsmann.de

Zustandiges Gericht. Anzuwendendes Recht

Klagen gegen die AUXILIA

Fur Klagen, die aus dem Versicherungsverhaltnis gegen die AUXILIA

erhoben werden, bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit nach

dem Sitz der AUXILIA oder ihrer fur das jeweilige Versicherungsver-

haltnis zustandigen Niederlassung.

Ist der Versicherungsnehmer eine naturliche Person, ist auch das Ge-

richt ¢rtlich zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur

Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines

solchen, seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Klagen gegen den Versicherungsnehmer

a) Ist der Versicherungsnehmer eine nattrliche Person, mussen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem
Gericht erhoben werden, das fir seinen Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewdhnlichen Auf-
enthaltes zustandig ist.

b) Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt
sich das zustandige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nie-
derlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft burgerlichen Rechts oder
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers

Ist der Wohnsitz oder der gewohnliche Aufenthalt des Versicherungs-

nehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt

sich die gerichtliche Zustandigkeit fur Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz der AUXILIA
oder ihrer fur den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.

4. Formen des Versicherungsschutzes

§21 Verkehrs-Rechtsschutz fiir Firmen, Selbstandige und

(1

freiberuflich Tatige

Versicherungsschutz besteht fur den Versicherungsnehmer in seiner
Eigenschaft als Eigentumer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss
oder wahrend der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf sei-
nen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und als
Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vortber-
gehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie

Anhéngers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen

in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen

dieser Motorfahrzeuge.

Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge

gemaB Abs. 1 beschrankt werden. Als gleichartig gelten jeweils

- PKWs, Kombis, Kraftrader, Mofas, Mopeds, E-Scooter, Wohn-
mobile ohne Vermietung, Nutzfahrzeuge bis 4 t Nutzlast, Om-
nibusse bis 9 Sitze, PKW-Fahrschulfahrzeuge, Zugmaschinen,
Traktoren, zulassungspflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeits-
maschinen sowie Anhénger (Fahrzeugart A),

- Nutzfahrzeuge Uber 4 t Nutzlast, Sattelzugmaschinen, Fahrzeu-
ge mit roten Kennzeichen, Omnibusse Gber 9 Sitze sowie An-
hanger (Fahrzeugart B),

- Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge, Wohnmobile
mit Vermietung sowie Anhanger (Fahrzeugart C).

Fahrzeuge, die im Ausland in ein amtliches oder amtlich anerkanntes
Register einzutragen sind und ein Unterscheidungskennzeichen erhal-
ten, sind nicht versichert.
Abweichend von Abs. 1 kann vereinbart werden, dass der Versiche-
rungsschutz fur ein oder mehrere im Versicherungsschein bezeichne-
te Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie An-
hanger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den Versiche-
rungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehen sind (Fahrzeug-Rechtsschutz).

Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (8§ 2 a),

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2d),

- Steuer-Rechtsschutz (8§ 2 e) aa)
und cq)),

- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 ) aa)
und cq)),

- Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)),

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

- Straf-Rechtsschutz (§ 2) aa)),

- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 j),

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) aa)).

entfallt

Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch in folgenden

Fallen:

a) In den Fallen der Abs. 1 und 2 im Zusammenhang mit dem Ver-
trag Uber den Erwerb eines neu hinzukommenden gleicharti-
gen Motorfahrzeuges. Dies gilt nicht, wenn das Motorfahrzeug
zum gewerblichen Weiterverkauf oder nur zum vortibergehen-
den Eigengebrauch erworben wird.

b)  Im Zusammenhang mit Versicherungsvertragen Dritter beztg-
lich der unter Abs. 1 und 2 versicherten Fahrzeuge mit Ausnah-
me gemieteter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

a) Bei der Teilnahme am 6ffentlichen und privaten Verkehr (z.B. als
FuBganger, Radfahrer, Fahrgast von Bus und Bahn) besteht Ver-
sicherungsschutz gem. Abs.4 fir den Versicherungsnehmer
und die mitversicherten Personen. Dies gilt nicht fur den Rechts-
schutz im Vertrags- und Sachenrecht, es sei denn, es werden in
ursachlichem Zusammenhang mit einem Unfall bei der Teilnah-
me am offentlichen und privaten Verkehr rechtliche Interessen
aus schuldrechtlichen Vertragen mit anderen Versicherern
wahrgenommen.

Mitversichert sind:

aa) der eheliche / eingetragene oder der im Versicherungs-
schein genannte sonstige Lebenspartner des Versiche-
rungsnehmers,

bb) die minderjéhrigen Kinder, Pflege- und Stiefkinder,
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(8)

9

(10)

cc) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kin-
der, Pflege- und Stiefkinder, jedoch langstens bis zu dem
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tatigkeit austben und hierfur ein leistungsbezo-
genes Entgelt erhalten,

dd) die minderjahrigen Enkelkinder und die unverheirateten,
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljahrigen Enkelkinder, jedoch
langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine
auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben und
hierfur ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

ee) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und
GroBeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners.

Versicherungsschutz gem. Abs.4 besteht fur den Versiche-

rungsnehmer und die mitversicherten Personen auch als Fahrer

jedes Motorfahrzeugs zu Lande, das weder ihnen gehort, noch
auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen ist.

b)  Kein Versicherungsschutz besteht fur die mitversicherten Perso-
nen als Eigentimer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer
oder Fahrer eines auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahr-
zeuges oder Anhangers.

Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-

ne Fahrerlaubnis haben, zum Fuhren des Fahrzeuges berechtigt sein

und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei VerstoB3 gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur fur diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoB ohne Verschulden oder leicht fahrldssig keine Kenntnis hatten.

Bei grob fahrlassiger Unkenntnis des VerstoBes gegen diese Obliegen-

heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere

des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhéltnis
zu kirzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte

Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-

heit weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfal-

les noch fur die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA oblie-
genden Leistung ursachlich war.

Ist in den Fallen der Abs. 1 und 2 seit mindestens sechs Monaten kein

Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer im Inland zugelassen

und nicht mehr auf seinen Namen mit einem inlédndischen Versiche-

rungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer unbe-

schadet seines Rechtes auf Herabsetzung des Beitrages gemaB § 11

Abs. 2 die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit sofortiger Wir-

kung verlangen.

Die VerauBerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist der

AUXILIA innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das Folge-

fahrzeug zu bezeichnen. Bei VerstoB gegen diese Obliegenheiten

besteht Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die An-
zeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht fahr-
l&ssig versaumt hat. Bei grob fahrléssigem VerstoB gegen diese Ob-
liegenheiten ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-

den Verhaltnis zu kurzen. Weist der Versicherungsnehmer nach,

dass der ObliegenheitsverstoB nicht grob fahrlassig war, bleibt der

Versicherungsschutz bestehen.

Wird das Folgefahrzeug bereits vor VerauBerung des versicherten

Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner VerduBerung,

ldngstens jedoch bis zu einem Monat nach Erwerb des Folgefahr-

zeuges ohne zusatzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines

Fahrzeuges innerhalb eines Monats vor oder innerhalb eines Monats

nach der VerduBerung des versicherten Fahrzeuges wird vermutet,

dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt.

§21a entfallt

§21Db Verkehrs-Rechtsschutz flex

(1

a)  Versicherungsschutz besteht fur den Versicherungsnehmer in
seiner Eigenschaft als Eigentimer oder Halter der in Abs. 2 ge-
nannten, bei Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdau-
er auf ihn zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehenen und als Mieter jedes von
ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vortbergehenden
Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhan-
gers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in
ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insas-
sen dieser Motorfahrzeuge.

b) Abweichend davon besteht Versicherungsschutz fur im Versiche-
rungsschein benannte Motorfahrzeuge zu Lande, die sich im Be-
sitz des Versicherungsnehmers befinden, auch wenn diese nicht
auf den Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen sind.

Q) Kein Versicherungsschutz besteht, sofern die Wahrnehmung
der rechtlichen Interessen dieser Personen im Zusammenhang
mit einer gewerblichen, selbstdndigen oder sonstigen freiberuf-
lichen Tatigkeit steht.

Der Versicherungsschutz gemaB Abs. 1T umfasst PKWs, Kombis, Kraft-

rader, Mofas, Mopeds, E-Scooter, Wohnmobile ohne Vermietung

sowie Anhanger. Motorfahrzeuge zu Wasser und in der Luft sowie

Fahrzeuge, die im Ausland in ein amtliches oder amtlich anerkanntes

Register einzutragen sind und ein Unterscheidungskennzeichen erhal-

ten, sind nicht versichert.

Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d),

- Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa)
und cq)),

- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) aa)
und cc)),

- Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (8 2 g) aa)),

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (8§ 2 h),

- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) aa)),

- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten (8§ 2 ),

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) aa)).

Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch in folgen-

den Fallen:

a) In den Fallen der Abs. 1 und 2 im Zusammenhang mit dem Ver-
trag Uber den Erwerb eines neu hinzukommenden gleicharti-
gen Motorfahrzeuges. Die gilt nicht, wenn das Motorfahrzeug
zum gewerblichen Weiterverkauf oder nur zum vortibergehen-
den Eigengebrauch erworben wird.

b)  Im Zusammenhang mit Versicherungsvertragen Dritter beztg-
lich der unter Abs. 1 versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme ge-
mieteter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

a) Bei der Teilnahme am o6ffentlichen und privaten Verkehr (z.B. als
FuBganger, Radfahrer, Fahrgast von Bus und Bahn) besteht Versi-
cherungsschutz gem. Abs. 3 fur den Versicherungsnehmer und die
mitversicherten Personen. Dies gilt nicht fur den Rechtsschutz im
Vertrags- und Sachenrecht, es sei denn, es werden in ursachlichem
Zusammenhang mit einem Unfall bei der Teilnahme am offentli-
chen und privaten Verkehr rechtliche Interessen aus schuldrechtli-
chen Vertragen mit anderen Versicherern wahrgenommen.
Mitversichert sind:
aa) der eheliche / eingetragene oder der im Versicherungs-

schein genannte sonstige Lebenspartner des Versiche-
rungsnehmers,

bb) die minderjahrigen Kinder, Pflege- und Stiefkinder,

cc) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kin-
der, Pflege- und Stiefkinder, jedoch langstens bis zu dem
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tatigkeit austiben und hierfur ein leistungsbezo-
genes Entgelt erhalten,

dd) die minderjahrigen Enkelkinder und die unverheirateten,
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljahrigen Enkelkinder, jedoch
ldngstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine
auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben und
hierfur ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

ee) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und
GroBeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners.

Versicherungsschutz gem. Abs. 3 besteht fiir den Versicherungs-

nehmer und die mitversicherten Personen auch als Fahrer jedes

Motorfahrzeugs zu Lande, das weder ihnen gehért, noch auf sie

zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskenn-

zeichen versehen ist.

b) Kein Versicherungsschutz besteht ftr die mitversicherten Perso-
nen als Eigentimer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer
oder Fahrer eines auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahr-
zeuges oder Anhangers.

) Fur die unter Abs.5 a) genannten Personen kann abweichend
von Abs. 5 b) vereinbart werden, dass fur diese auch Versiche-
rungsschutz als Eigentiimer, Halter, Erwerber, Mieter oder Fah-
rer im Umfang des Abs. 2 besteht (Verkehrs-Rechtsschutz flex
fur die Familie) fur
aa) auf sie zugelassene oder auf ihren Namen mit einem Ver-

sicherungskennzeichen versehene Motorfahrzeuges zu
Lande oder

bb) im Versicherungsschein benannte Motorfahrzeuge zu
Lande, die sich im Besitz der unter Abs.5 a) genannten
Personen befinden, auch wenn diese nicht auf diese Per-
sonen zugelassen oder nicht auf deren Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen sind.
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§22
§23

§24

(1

(2)

Kein Versicherungsschutz besteht, sofern die Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen dieser Personen im Zusammenhang mit
einer gewerblichen, selbstandigen oder sonstigen freiberuflichen
Tatigkeit steht.
Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Fuhren des Fahrzeuges berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei VerstoB3 gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur fur diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoB ohne Verschulden oder leicht fahrldssig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlassiger Unkenntnis des VerstoBes gegen diese Obliegen-
heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhéltnis
zu kirzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfal-
les noch fur die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA oblie-
genden Leistung ursachlich war.
Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande
mehr auf den Versicherungsnehmer im Inland zugelassen und nicht
mehr auf seinen Namen mit einem inlandischen Versicherungskenn-
zeichen versehen und befindet sich gemaB Abs. 1 b) auch keines
mehr im Besitz des Versicherungsnehmers, kann der Versicherungs-
nehmer die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit sofortiger
Wirkung verlangen.

entfallt
entfallt

Rechtsschutz fiir Firmen, Selbstandige und
freiberuflich Tatige

a)  Versicherungsschutz besteht fur die im Versicherungsschein be-
zeichnete, gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstandi-
ge Tatigkeit des Versicherungsnehmers. Mitversichert sind die
vom Versicherungsnehmer angestellten Personen in Austibung
ihrer beruflichen Tatigkeit fur den Versicherungsnehmer.

b)  Nicht im Versicherungsschein bezeichnete Tatigkeiten/Bran-
chen, die der Versicherungsnehmer austbt, sind mitversichert,
sofern es sich um eine nach den Allgemeinen Tarifbestimmun-
gen 01.01.2021 versicherbare Branche handelt, jedoch nur so-
weit diese Tatigkeiten/Branchen allein vom Versicherungsneh-
mer ausgelbt werden.

Tatigkeiten/Branchen, die eine Direktionsanfrage erfordern,
sind nach Antragsannahme ab dem auf dem Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt mitversichert.

Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a),

- Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Der Versicherungsschutz gem. § 2 b) umfasst auch ohne Vor-
liegen eines Rechtsschutzfalles gem. § 4 Abs. 1 f) die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers als
Arbeitgeber, wenn vom Arbeitgeber ein schriftliches Angebot
auf Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung vorgelegt wird.
Das Angebot auf Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung
muss nach Ablauf einer Wartezeit von drei Monaten nach Ver-
sicherungsbeginn vorgelegt worden sein, damit Versicherungs-
schutz besteht. Die Kosten gemaB § 5 Abs.1 und 2 werden bis
zu einem Hochstbetrag von 1.000.- € erstattet.

- Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa)),
- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 ) aa)),
- Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb)),
- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten (8§ 2 j),
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) bb),
- Rechtsschutz fur Vorsorgeverfiigung (§ 2 0) dd),
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der
gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen
selbstandigen Tatigkeit (82r).

Der Versicherungsschutz im Daten-Rechtsschutz gemé&B § 2 r)
ee) erstreckt sich auf die Organe und Angestellten des Versi-
cherungsnehmers, zu denen auch der Datenschutzbeauftragte
zahlt.

a)  Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentimer, Halter, Erwerber, Mieter,
Leasingnehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit
einem Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahr-
zeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhangers.
(Hinweis: Versicherbar tber § 21 oder § 28)

b)  Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentlmer, Vermieter, Verpachter,

Mieter, Pachter oder Nutzungsberechtigter von Grundstticken,

Gebésuden oder Geb&udeteilen. (Hinweis: Versicherbar tiber § 29)
Andert der Versicherungsnehmer seine im Versicherungsschein be-
zeichnete Tatigkeit, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
die neue Tatigkeit, sofern es sich bei der neuen Tatigkeit nicht um
eine nach dem Tarif der AUXILIA nicht versicherbare Branche (Allge-
meine Tarifbestimmungen 01.01.2021) handelt bzw. diese neue Ta-
tigkeit nur auf Direktionsanfrage versichert werden kann.
Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe, Gewerbeab-
meldung oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen
Erben Versicherungsschutz auch fur Rechtsschutzfélle gewéhrt, die
innerhalb von drei Jahren nach der Beendigung des Versicherungsver-
trages eintreten und im Zusammenhang mit der im Versicherungs-
schein genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen.

§ 24 a Rechtsschutz fiir Vereine

(1

)

§25
(1

Versicherungsschutz besteht fur Vereine sowie fur deren gesetzliche

Vertreter, Angestellte und Mitglieder, soweit diese im Rahmen der

Aufgaben tatig sind, die ihnen gemaB der Satzung obliegen.

Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a),

- Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber (8§ 2 b),
Der Versicherungsschutz gem. § 2 b) umfasst auch ohne Vorlie-
gen eines Rechtsschutzfalles gem. § 4 Abs. 1 f) die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers als
Arbeitgeber, wenn vom Arbeitgeber ein schriftliches Angebot
auf Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung vorgelegt wird.
Das Angebot auf Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung
muss nach Ablauf einer Wartezeit von drei Monaten nach
Versicherungsbeginn vorgelegt worden sein, damit Versiche-
rungsschutz besteht. Die Kosten gemaB § 5 Abs.1 und 2
werden bis zu einem Hochstbetrag von 1.000.- € erstattet.

- Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa)),
- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 ) aa)),
- Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)),
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
- Straf-Rechtsschutz (§ 2i) bb)),
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) bb)),
- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten (8 2 ),
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der
gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen
selbstandigen Tatigkeit (§2r).

Der Internet-Rechtsschutz gilt hier fur den versicherten Verein.
Der Versicherungsschutz im Daten-Rechtsschutz geméB § 2 r)
ee) erstreckt sich auf die Organe und Angestellten des Versi-
cherungsnehmers, zu denen auch der Datenschutzbeauftragte
zahlt.

Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher

Interessen

a) als Eigentumer, Halter, Erwerber, VerduBerer, Mieter, Leasing-
nehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit einem
Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahrzeuges zu
Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhangers.

(Hinweis: Versicherbar tGber §21)

b)  als Eigentiimer, Vermieter, Verpachter, Mieter, Pachter oder
Nutzungsberechtigter von Grundsticken, Gebduden oder Ge-
baudeteilen.

(Hinweis: Versicherbar tber § 29)

Endet der Versicherungsvertrag durch Auflésung des versicherten

Vereins, wird ihm bzw. seinen Rechtsnachfolgern Versicherungsschutz

auch fur Rechtsschutzfalle gewahrt, die innerhalb von drei Jahren

nach der Beendigung des Versicherungsvertrages eintreten und im

Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag genannten Eigen-

schaft des Versicherungsnehmers stehen.

Privat-Rechtsschutz

Versicherungsschutz besteht fur den privaten Bereich des Versiche-

rungsnehmers und seines ehelichen / eingetragenen oder im Ver-

sicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartners. Kein Versi-

cherungsschutz besteht fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sons-

tigen selbstandigen Tatigkeit.

Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 1f) fur die

Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusammen-

hang mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb von Anlagen

zur Erzeugung von Strom

a) aus Biomasse;

b)  aus Windenergie, soweit es sich nicht um Repowering-Anlagen
und Offshore-Anlagen handelt;

Q) aus solarer Strahlungsenergie an oder auf Gebduden. Diese An-
lagen mussen sich im Eigentum des Versicherungsnehmers
bzw. einer mitversicherten Person befinden und auf bzw. an
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3)

dem vom Versicherungsnehmer bewohnten Ein- oder Zweifa-
milienhaus installiert sein, welches im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers bzw. einer mitversicherten Person stehen muss.

Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den unter a) bis ¢) genann-
ten erneuerbaren Energien missen sich auf dem Grundstlck, Gebau-
de oder Gebé&udeteil befinden, welches nach § 29 (ab ARB/2012) ver-
sichert ist. Die AUXILIA tragt die Kosten fur die Wahrnehmung recht-
licher Interessen gem. §5 Abs. 1 und 2 bis zu einem Hochstbetrag
von 20.000,- € je Rechtsschutzfall.

Mitversichert sind

a)  die minderjéhrigen Kinder, Pflege- und Stiefkinder;

b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonsti-
gen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kinder, Pflege-
und Stiefkinder, jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem
sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit aus-
Uben und hierfur ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

Q) die minderjahrigen Enkelkinder und die unverheirateten, nicht
in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft
lebenden volljghrigen Enkelkinder, jedoch langstens bis zu dem
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte beruf-
liche Tatigkeit austiben und hierfr ein leistungsbezogenes Ent-
gelt erhalten;

d) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort ge-
meldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und GroBeltern
des Versicherungsnehmers / Lebenspartners.

Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d),
- Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa)
und bb)),
- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) aa)
und bb)),
- Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2g) bb)),
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb)),
- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten  (§ 2 j),
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) bb)),
- Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-
und Erbrecht §821),
- Rechtsschutz in Betreuungsverfahren (8§ 2 m),
- Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz (§ 2 n),
- Rechtsschutz fur Vorsorgeverfiigung (§20)
aa) - co)),
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang
mit der privaten Internetnutzung (820q).

Hinweis:

Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher

Interessen aus dem Arbeits-Rechtsschutz gem. § 2 b)

(Hinweis: Versicherbar Gber § 26).

Dies gilt jedoch nicht, sofern der Versicherungsnehmer oder der mit-

versicherte Lebenspartner rechtliche Interessen

- als Arbeitgeber aus hauswirtschaftlichen Beschaftigungs- und
Pflegeverhaltnissen oder

- aus dem Bezug einer betrieblichen Altersversorgung gegentiber
seinem friheren Arbeitgeber wahrnimmt.

a)  Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentimer, Halter, Erwerber, Mieter,
Leasingnehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit
einem Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahr-
zeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhangers
(Hinweis: Versicherbar tber § 26).

b)  Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung recht-
licher Interessen als Eigentumer, Vermieter, Verpachter, Mieter,
Pachter oder Nutzungsberechtigter von Grundstticken, Geb&u-
den oder Geb&udeteilen (Hinweis: Versicherbar tber § 29).

§ 25 a Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz

(1

Versicherungsschutz besteht fur den privaten Bereich des Versiche-
rungsnehmers und seines ehelichen / eingetragenen oder im Ver-
sicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartners. Versiche-
rungsschutz besteht fur diese Personen auch in ihrer Eigenschaft als
Eigentumer oder Halter der in Abs.5 genannten, bei Vertragsab-
schluss oder wahrend der Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder
auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen
und als Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum
vortbergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges sowie An-
hangers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in
ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen die-
ser Motorfahrzeuge.

Kein Versicherungsschutz besteht fur die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen
oder sonstigen selbstédndigen Tatigkeit, es sei denn, es handelt sich

(1a)

um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Umfang des

Verkehrs-Rechtsschutzes bzgl. PKWs, Kombis, Kraftrader, Mofas,

Mopeds, E-Scooter, Wohnmobile ohne Vermietung sowie Anhanger,

sofern diese Fahrzeuge auch privat genutzt werden.

Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 1 f) fur die

Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusammen-

hang mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb von Anlagen

zur Erzeugung von Strom

a) aus Biomasse;

b)  aus Windenergie, soweit es sich nicht um Repowering-Anlagen
und Offshore-Anlagen handelt;

Q) aus solarer Strahlungsenergie an oder auf Gebduden. Diese An-
lagen mussen sich im Eigentum des Versicherungsnehmers
bzw. einer mitversicherten Person befinden und auf bzw. an
dem vom Versicherungsnehmer bewohnten Ein- oder Zweifa-
milienhaus installiert sein, welches im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers bzw. einer mitversicherten Person stehen muss.

Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den unter a) bis ¢) genann-
ten erneuerbaren Energien mussen sich auf dem Grundsttick, Geb&u-
de oder Gebaudeteil befinden, welches nach § 29 (ab ARB/2012) ver-
sichert ist. Die AUXILIA tragt die Kosten fur die Wahrnehmung recht-
licher Interessen gem. § 5 Abs. 1 und 2 bis zu einem Hochstbetrag
von 20.000,- € je Rechtsschutzfall.

Mitversichert sind

a) aa) die minderjdhrigen Kinder, Pflege- und Stiefkinder;
bb) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder

sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljghrigen Kin-
der, Pflege- und Stiefkinder, jedoch langstens bis zu dem
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tatigkeit austiben und hierfur ein leistungsbe-
zogenes Entgelt erhalten;

cc) die minderjahrigen Enkelkinder und die unverheirateten,

nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljghrigen Enkelkinder, jedoch
ldngstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine
auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben und
hierfur ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

dd) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und
GroBeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners;
die unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genannten Personen in
ihrer Eigenschaft als Eigentimer oder Halter der in Abs. 5
genannten, bei Vertragsabschluss oder wéahrend der Ver-
tragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und als
Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug
zum vorUbergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges sowie Anhéngers und alle Personen als berechtigte
Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge;
bb) Abweichend von Abs.1 besteht Versicherungsschutz fur

im Versicherungsschein benannte Motorfahrzeuge zu

Lande, die sich im Besitz des Versicherungsnehmers

oder einer unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genannten Person

befinden, auch wenn diese nicht auf diesen Personen-
kreis zugelassen oder nicht auf diesen Personenkreis mit
einem Versicherungskennzeichen versehen sind.

cc) der Versicherungsnehmer, sein ehelicher/eingetragener
oder im Versicherungsschein genannter sonstiger
Lebenspartner und die unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genann-
ten Personen in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motor-
fahrzeuges, das weder ihnen gehort noch auf sie zugelas-
sen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehen ist.

b) aa)

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (

- Steuer-Rechtsschutz (

- Sozial-Rechtsschutz (

- Verwaltungs-Rechtsschutz (§209),
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (

- Straf-Rechtsschutz (

- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten (

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (

- Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-

und Erbrecht (821,
- Rechtsschutz in Betreuungsverfahren (8§ 2 m),
- Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz (§2n),
- Rechtsschutz fur Vorsorgeverfiigung (8§ 2 0)
aa) - cq)),
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit
der privaten Internetnutzung (§20q).

Hinweis:



()

(1a

Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen aus dem Arbeits-Rechtsschutz gem. § 2 b)
(Hinweis: Versicherbar tber § 26).
Dies gilt jedoch nicht, sofern der Versicherungsnehmer oder der mit-
versicherte Lebenspartner rechtliche Interessen
- als Arbeitgeber aus hauswirtschaftlichen Beschaftigungs-
und Pflegeverhéltnissen oder
- aus dem Bezug einer betrieblichen Altersversorgung gegentber
seinem friheren Arbeitgeber wahrnimmt.
Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen als Eigentumer, Vermieter, Verpachter, Mieter, Pachter oder
Nutzungsberechtigter von Grundstticken, Gebauden oder Gebaude-
teilen (Hinweis: Versicherbar tiber § 29).
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb eines neu hinzukommenden Motorfahr-
zeuges. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug zum gewerblichen Weiter-
verkauf oder nur zum vortibergehenden Eigengebrauch erworben wird.
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-
sammenhang mit Versicherungsvertragen Dritter beztglich der unter
Abs. 2 b) aa) und bb) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme gemiete-
ter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.
Motorfahrzeuge im Sinne dieser Bestimmung sind PKWs, Kombis,
Kraftrader, Mofas, Mopeds, E-Scooter, Wohnmobile ohne Vermietung
sowie Anhanger und, soweit nicht in Abs. 2 b) bb) etwas anderes ge-
regelt ist, bei ausschlieBlich privater Nutzung auch sonstige Motor-
fahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Fahrzeuge, die im
Ausland in ein amtliches oder amtlich anerkanntes Register einzutra-
gen sind und ein Unterscheidungskennzeichen erhalten, sind nicht
versichert.
Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Fuhren des Fahrzeuges berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei VerstoB3 gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur fur diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoB ohne Verschulden oder leicht fahrlassig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlassiger Unkenntnis des VerstoBes gegen diese Obliegen-
heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhaltnis
zu kurzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfal-
les noch fur die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA ob-
liegenden Leistung ursachlich war.
Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und
kein Anhdnger mehr auf den Versicherungsnehmer und die mitversi-
cherten Personen im Inland zugelassen oder auf deren Namen mit
einem inlédndischen Versicherungskennzeichen versehen und befindet
sich gemaB Abs. 2 b) bb) auch kein Motorfahrzeug zu Lande mehr im
Besitz des Versicherungsnehmers, kann der Versicherungsnehmer ver-
langen, dass der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 um-
gewandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein,
wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen und der Versicherungs-
nehmer und die mitversicherten Personen zusatzlich keine Fahrer-
laubnis haben. Werden die fur die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes ursachlichen Tatsachen der AUXILIA spater als zwei Monate
nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versiche-
rungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige.

Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz

Versicherungsschutz besteht fur den privaten und beruflichen Bereich
des Versicherungsnehmers und seines ehelichen / eingetragenen oder
im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartners.
Versicherungsschutz besteht fur diese Personen auch in ihrer Eigen-
schaft als Eigentimer oder Halter der in Abs. 5 genannten, bei Ver-
tragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf sie zugelassenen
oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehe-
nen und als Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug
zum voriibergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges sowie
Anhangers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen
in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen
dieser Motorfahrzeuge.

Kein Versicherungsschutz besteht fur die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen
oder sonstigen selbstandigen Tatigkeit, es sei denn es handelt sich um
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Umfang des Verkehrs-
Rechtsschutzes bzgl. PKWs, Kombis, Kraftrader, Mofas,
Mopeds, E-Scooter, Wohnmobile ohne Vermietung sowie Anhanger,
sofern diese Fahrzeuge auch privat genutzt werden.
Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 11) fur die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb von Anlagen
zur Erzeugung von Strom

a) aus Biomasse;

3)

b)  aus Windenergie, soweit es sich nicht um Repowering-Anlagen
und Offshore-Anlagen handelt;

Q) aus solarer Strahlungsenergie an oder auf Geb&uden. Diese
Anlagen mussen sich im Eigentum des Versicherungsnehmers
bzw. einer mitversicherten Person befinden und auf bzw.
an dem vom Versicherungsnehmer bewohnten Ein-oder Zwei-
familienhaus installiert sein, welches im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers bzw. einer mitversicherten Person stehen muss.

Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den unter a) bis )

genannten erneuerbaren Energien mussen sich auf dem Grundstuck,

Gebaude oder Gebaudeteil befinden, welches nach § 29

(ab ARB/2012) versichert ist. Die AUXILIA tragt die Kosten fur die

Wahrnehmung rechtlicher Interessen gem. 8 5 Abs. 1 und 2 bis zu

einem Hochstbetrag von 20.000,- € je Rechtsschutzfall.

Mitversichert sind

a) aa) die minderjéhrigen Kinder, Pflege- und Stiefkinder;
bb) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder

sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen
Kinder, Pflege- und Stiefkinder, jedoch langstens bis zu
dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer ange-
legte berufliche Tatigkeit austben und hierfur ein leis-
tungsbezogenes Entgelt erhalten;
cc) die minderjahrigen Enkelkinder und die unverheirateten,
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljahrigen Enkelkinder, jedoch
ldngstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine
auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austiben und
hierfir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort

gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und

GroBeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners;

die unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genannten Personen in

ihrer Eigenschaft als Eigentimer oder Halter der in Abs. 5

genannten, bei Vertragsabschluss oder wahrend der Ver-

tragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und
als Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeuges zum vorUbergehenden Gebrauch gemieteten

Motorfahrzeuges sowie Anhdngers und alle Personen als

berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen dieser

Motorfahrzeuge;

Abweichend von Abs.1 besteht Versicherungsschutz fur

im Versicherungsschein benannte Motorfahrzeuge zu

Lande, die sich im Besitz des Versicherungsnehmers oder

einer unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genannten Person befin-

den, auch wenn diese nicht auf diesen Personenkreis zu-
gelassen oder nicht auf diesen Personenkreis mit einem

Versicherungskennzeichen versehen sind.
cc) der Versicherungsnehmer, sein ehelicher/eingetragener

oder im Versicherungsschein genannter sonstiger Le-
benspartner und die unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genann-
ten Personen in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motor-
fahrzeuges, das weder ihnen gehort noch auf sie zugelas-
sen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehen ist.

Der Versicherungsschutz umfasst:

dd)

bb)

- Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a),
- Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber
aus hauswirtschaftlichen Beschaftigungs- und
Pflegeverhaltnissen (8§ 2 b),

Der Versicherungsschutz gem. § 2 b) umfasst auch ohne Vorlie-
gen eines Rechtsschutzfalles gem. § 4 Abs. 1 f) die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers als Ar-
beitnehmer, wenn vom Arbeitgeber ein schriftliches
Angebot auf Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung vorge-
legt wird. Das Angebot auf Abschluss einer Aufhebungsverein-
barung muss nach Ablauf einer Wartezeit von drei Monaten
nach Versicherungsbeginn vorgelegt worden sein, damit
Versicherungsschutz besteht. Die Kosten gemaB § 5 Abs.1 und
2 werden bis zu einem Hochstbetrag von 1.000.- € erstattet.

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2d),

- Steuer-Rechtsschutz (

- Sozial-Rechtsschutz (

- Verwaltungs-Rechtsschutz (

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (82 h),

- Straf-Rechtsschutz (

- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten  (

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (

- Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-

und Erbrecht (821,
- Rechtsschutz in Betreuungsverfahren (8§ 2 m)
- Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz (8§ 2n),
- Rechtsschutz fur Vorsorgeverfiigung (8§82 0)
aa) - cq)),
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- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang

mit der privaten Internetnutzung (§2q).
Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen als Eigentimer, Vermieter, Verpachter, Mieter, Pachter oder
Nutzungsberechtigter von Grundstticken, Gebauden oder Gebaudeteilen
(Hinweis: Versicherbar tber § 29).
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb eines neu hinzukommenden Motorfahr-
zeuges. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug zum gewerblichen Weiter-
verkauf oder nur zum vortibergehenden Eigengebrauch erworben wird.
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im
Zusammenhang mit Versicherungsvertragen Dritter bezuglich der
unter Abs. 2 b) aa) und bb) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme
gemieteter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.
Motorfahrzeuge im Sinne dieser Bestimmung sind PKWs, Kombis,
Kraftrader, Mofas, Mopeds, E-Scooter, Wohnmobile ohne Vermietung
sowie Anhanger und, soweit nicht in Abs. 2 b) bb) etwas anderes ge-
regelt ist, bei ausschlieBlich privater Nutzung auch sonstige Motor-
fahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Fahrzeuge, die im
Ausland in ein amtliches oder amtlich anerkanntes Register einzutra-
gen sind und ein Unterscheidungskennzeichen erhalten, sind nicht
versichert.
Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Fuhren des Fahrzeuges berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei VerstoB3 gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur fur diejenigen Personen, die von diesem Ver-
sto3 ohne Verschulden oder leicht fahrlassig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlassiger Unkenntnis des VerstoBes gegen diese Obliegen-
heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhaltnis
zu kurzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutz-
falles noch fur die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA
obliegenden Leistung ursachlich war.

Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz

Versicherungsschutz besteht fir den beruflichen Bereich des Ver-
sicherungsnehmers als Inhaber des im Versicherungsschein bezeich-
neten land- und / oder forstwirtschaftlichen Betriebes sowie ftr den
privaten Bereich und die Austibung nichtselbstandiger Tatigkeiten.
Versicherungsschutz besteht fur den Versicherungsnehmer in seiner
Eigenschaft als Eigentimer oder Halter der in Abs. 5 genannten, bei
Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf ihn zugelasse-
nen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehenen und als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeug zum vorlbergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges
sowie Anhangers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Per-
sonen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte In-
sassen dieser Motorfahrzeuge.

Der Versicherungsschutz kann auf die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen im Zusammenhang mit im Versicherungsschein genannten Ne-
benbetrieben, auch wenn diese gewerbesteuerpflichtig sind, erwei-
tert werden, soweit die Nebenbetriebe dem landwirtschaftlichen
Hauptbetrieb wirtschaftlich untergeordnet sind. Der Versicherungs-
schutz fur gewerbesteuerpflichtige Nebenbetriebe umfasst nicht den
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d). Dies gilt nicht, so-
weit es sich um Hilfsgeschafte und eingekaufte Dienstleistungen
gemaB Klausel 3 zu den ARB/2021 handelt.

(1b) Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 1 f) fur die

Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb von Anlagen
zur Erzeugung von Strom

a) aus Biomasse;

b)  aus Windenergie, soweit es sich nicht um Repowering-Anlagen
und Offshore-Anlagen handelt;

@) aus solarer Strahlungsenergie. Diese Anlagen mussen sich im
Eigentum des Versicherungsnehmers bzw. einer mitversicherten
Person befinden.

Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den unter a) bis ¢) genann-

ten erneuerbaren Energien mussen sich auf dem Grundsttick, Geb&u-

de oder Gebaudeteil befinden, welches nach §27 (ab ARB/2012) ver-
sichert ist. Die AUXILIA tragt die Kosten fur die Wahrnehmung recht-
licher Interessen gem. § 5 Abs. 1 und 2 in unmittelbarem Zusammen-
hang mit den unter b) und c) genannten Anlagen bis zu einem

Hochstbetrag von 20.000,- € je Rechtsschutzfall.

Mitversichert sind

a) aa) der eheliche / eingetragene oder der im Versicherungs-

schein genannte sonstige Lebenspartner des Versiche-
rungsnehmers,
bb) die minderjahrigen Kinder, Pflege- und Stiefkinder,

3)

cc)  die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sons-
tigen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen
Kinder, Pflege- und Stiefkinder, jedoch langstens bis zu dem
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte be-
rufliche Tatigkeit austben und hierfir ein leistungsbezoge-
nes Entgelt erhalten,

dd) die minderjahrigen Enkelkinder und die unverheirateten,
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebens-
partnerschaft lebenden volljahrigen Enkelkinder, jedoch
langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine
auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben und
hierfur ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

ee) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und
GroBeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners,

ff)  die im Versicherungsschein genannten, Uberwiegend im
Betrieb des Versicherungsnehmers tatigen und dort oder
in dessen raumlicher Nahe wohnhaften Mitinhaber sowie
deren eheliche / eingetragene oder im Versicherungs-
schein genannte sonstige Lebenspartner und die minder-
jahrigen Kinder dieser Personen,

gg) der im Versicherungsschein genannte, Uberwiegend im
Betrieb des Versicherungsnehmers tatige und dort oder in
dessen raumlicher Néhe wohnhafte Hoferbe sowie dessen
ehelicher / eingetragener oder im Versicherungsschein ge-
nannter sonstiger Lebenspartner und die minderjahrigen
Kinder dieser Personen,

hh) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des

Versicherungsnehmers oder in dessen raumlicher Nahe

wohnhaften Altenteiler sowie deren eheliche / eingetra-

gene oder im Versicherungsschein genannte sonstige Le-
benspartner und die minderjahrigen Kinder dieser Perso-
nen,

die unter Abs.2 a) aa) bis hh) genannten Personen

in ihrer Eigenschaft als Eigentimer oder Halter der in

Abs. 5 genannten, bei Vertragsabschluss oder wéhrend

der Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihren

Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen

und als Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermiet-

fahrzeug zum vortbergehenden Gebrauch gemieteten

Motorfahrzeuges sowie Anhdngers und alle Personen als

berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Mo-

torfahrzeuge. Fur die mitversicherten Personen gemaR

Abs. 2 a) bb) — hh) gilt dies nicht, sofern diese Fahrzeuge

fur eine eigene gewerbliche, freiberufliche oder sonstige

selbstandige Tatigkeit dieser Personen genutzt werden. Fir
den Lebenspartner gemaB Abs. 2 a) aa) besteht bzgl.

PKWs, Kombis, Kraftrader, Mofas, Mopeds, E-Scooter,

Wohnmobile ohne Vermietung sowie Anhanger Versiche-

rungsschutz im Umfang des Verkehrs-Rechtsschutzes, so-

fern diese Fahrzeuge auch privat genutzt werden.

bb) abweichend von Abs. 1 besteht Versicherungsschutz fur
im Versicherungsschein benannte Motorfahrzeuge zu
Lande, die sich im Besitz des Versicherungsnehmers oder
einer unter Abs. 2 a) aa) bis hh) genannten Person befin-
den, auch wenn diese nicht auf diesen Personenkreis zu-
gelassen oder nicht auf diesen Personenkreis mit einem
Versicherungskennzeichen versehen sind.

cc)  der Versicherungsnehmer und die unter Abs. 2 a) aa) bis
hh) genannten Personen in ihrer Eigenschaft als Fahrer
jedes Motorfahrzeuges, das weder ihnen gehért noch
auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehen ist,

c¢) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb angestellten
Personen in Austibung ihrer Tatigkeit fur den Betrieb.

Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a),
- Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber

aus hauswirtschaftlichen Beschaftigungs-

und Pflegeverhéltnissen (82b),

Der Versicherungsschutz gem. § 2 b) umfasst auch ohne Vorlie-
gen eines Rechtsschutzfalles gem. § 4 Abs. 1 f) die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers als
Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, wenn vom Arbeitgeber ein
schriftliches Angebot auf Abschluss einer Aufhebungsver-
einbarung vorgelegt wird. Das Angebot auf Abschluss einer
Aufhebungsvereinbarung muss nach Ablauf einer Wartezeit
von drei Monaten nach Versicherungsbeginn vorgelegt worden
sein, damit Versicherungsschutz besteht. Die Kosten gemaRB § 5
Abs.1 und 2 werden bis zu einem Héchstbetrag von 1.000.- €
erstattet.

- Gebaude-, Wohnungs- und Grundsttcks-
Rechtsschutz fur privat selbst bewohnte sowie
fur land- oder forstwirtschaftlich genutzte
Grundstlcke, Gebdude oder Gebaudeteile im Inland (§ 2 ¢),

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d),
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- Steuer-Rechtsschutz (82e),
- Sozial-Rechtsschutz (821,
- Verwaltungs-Rechtsschutz (8209),
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
- Straf-Rechtsschutz (§21),
- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten (8 2 j),
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k),
- Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-

und Erbrecht (§21),
- Rechtsschutz in Betreuungsverfahren (8§ 2 m),
- Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz

fir den privaten Bereich (§2n),
- Rechtsschutz fur Vorsorgeverfigung (§ 2 0),
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang

mit der privaten Internetnutzung (8 20),
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der

gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen

selbstandigen Tatigkeit (82r).

Der Versicherungsschutz im Daten-Rechtsschutz gemaB § 2 r)
ee) erstreckt sich auf die Organe und Angestellten des Versi-
cherungsnehmers, zu denen auch der Datenschutzbeauftragte
zahlt.

Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-

sammenhang mit Versicherungsvertragen Dritter beziglich der unter

Abs. 2 b) aa) und bb) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme gemiete-

ter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

a)  Der Ausschluss in § 3 Abs. 3 h) gilt nicht fur die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen im Rahmen der versicherten land- oder
forstwirtschaftlichen Tatigkeit. Versicherungsschutz besteht ins-
besondere fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Ver-
waltungsverfahren wegen der Versagung oder Kiirzung von be-
antragten oder bereits empfangenen landwirtschaftlichen Di-
rektzahlungen aufgrund eines tatsachlichen oder behaupteten
VerstoBes gegen Forderrichtlinien (Cross-Compliance-Angele-
genheiten).

b) Der Ausschluss in § 3 Abs. 3 i) gilt nicht fur die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen im Rahmen der versicherten land- oder
forstwirtschaftlichen Tatigkeit.

C) Der Versicherungsschutz kann in teilweiser Abweichung von § 3
Abs. 3 d) auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Ent-
eignungs-, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren er-
weitert werden.

Motorfahrzeuge im Sinne dieser Bestimmung sind

- PKWs, Kombis, Kraftrader, Mofas, Mopeds, E-Scooter sowie
Anhanger,

- land- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge,

und, soweit nicht in Abs. 2 b) bb) etwas anderes geregelt ist,

bei ausschlieBlich privater Nutzung auch sonstige Motorfahrzeuge zu

Lande. Fur Motorfahrzeuge zu Wasser und in der Luft besteht bei ge-

werblicher Nutzung kein Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

(§ 2 d). Fahrzeuge, die im Ausland in ein amtliches oder amtlich aner-

kanntes Register einzutragen sind und ein Unterscheidungskennzei-

chen erhalten, sind nicht versichert.

Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-

ne Fahrerlaubnis haben, zum Fuhren des Fahrzeuges berechtigt sein

und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei VerstoB gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur fur diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoB ohne Verschulden oder leicht fahrlassig keine Kenntnis hatten.

Bei grob fahrlassiger Unkenntnis des VerstoBes gegen diese Obliegen-

heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere

des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhaltnis
zu kirzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte

Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit

weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch

fur die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA obliegenden Leis-
tung ursachlich war.

Privat-, Berufs-, Verkehrs- und Immobilien-Rechtsschutz fiir
Firmen, Selbstandige und freiberuflich Tatige (Spezial-
Rechtsschutz)

Versicherungsschutz besteht
a) aa) fur die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, frei-
berufliche oder sonstige selbstdndige Tatigkeit des Ver-
sicherungsnehmers;
bb)  Nicht im Versicherungsschein bezeichnete Tatigkeiten/Bran-
chen, die der Versicherungsnehmer ausubt, sind mitversi-
chert, sofern es sich um eine nach den Allgemeinen Tarifbe-
stimmungen 01.01.2021 versicherbare Branche handelt, je-

doch nur soweit diese Tatigkeiten/Branchen allein vom Versi-
cherungsnehmer ausgetbt werden.

Tatigkeiten/Branchen, die eine Direktionsanfrage erfordern,
sind nach Antragsannahme ab dem auf dem Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt mitversichert.

b)  fur den Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein
genannte Person auch im privaten Bereich und fur die Aus-
Ubung nichtselbstandiger Tatigkeiten.

Q) fur den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentu-
mer oder Halter der in Abs. 4 genannten, bei Vertragsabschluss
oder wahrend der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf
seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehe-
nen und als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeug zum vortbergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges sowie Anhangers. Der Versicherungsschutz erstreckt
sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer
oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge.

(1a) Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 1 f) im privaten

@)

Bereich fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem

Zusammenhang mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb

von Anlagen zur Erzeugung von Strom

a)  aus Biomasse;

b)  aus Windenergie, soweit es sich nicht um Repowering-Anlagen
und Offshore-Anlagen handelt;

¢)  aussolarer Strahlungsenergie an oder auf Gebduden. Diese An-
lagen mussen sich im Eigentum des Versicherungsnehmers
bzw. einer mitversicherten Person befinden und auf bzw. an
dem vom Versicherungsnehmer bewohnten Ein-oder Zweifami-
lienhaus installiert sein, welches im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers bzw. einer mitversicherten Person stehen muss.

Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den unter a) bis ¢) genann-

ten erneuerbaren Energien mussen sich auf dem Grundsttick, Geb&u-

de oder Gebaudeteil befinden, welches nach § 28 (ab ARB/2012) ver-

sichert ist. Die AUXILIA tragt die Kosten fur die Wahrnehmung recht-

licher Interessen gem. §5 Abs. 1 und 2 bis zu einem Hochstbetrag

von 20.000,- € je Rechtsschutzfall.

Mitversichert sind

a) aa) der eheliche/eingetragene oder der im Versicherungs-

schein genannte sonstige Lebenspartner des Versicherungs-
nehmers oder der gemaB Abs. 1 b) genannten Person,

bb) die minderjahrigen Kinder, Pflege- und Stiefkinder,

cc) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kin-
der, Pflege- und Stiefkinder, jedoch langstens bis zu dem
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tatigkeit austiben und hierfur ein leistungsbezo-
genes Entgelt erhalten,

dd) die minderjahrigen Enkelkinder und die unverheirateten,
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljahrigen Enkelkinder, jedoch
langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine
auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben und
hierfur ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

ee) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und
GroBeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners,

ff)  die vom Versicherungsnehmer angestellten Personen

in Austibung ihrer beruflichen Tatigkeit fur den Versiche-
rungsnehmer.

die in Abs. 2 a) aa) bis ee) genannten Personen in ihrer
Eigenschaft als Eigentimer oder Halter der in Abs. 4
genannten, und bei Vertragsabschluss oder wahrend der
Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und als
Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug
zum vorlbergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges sowie Anhangers und alle Personen als berechtigte
Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge.
Fur die mitversicherten Personen gemaB Abs. 2 a) bb) —
ee) gilt dies nicht, sofern diese Fahrzeuge fur eine eigene
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstandige Ta-
tigkeit dieser Personen genutzt werden. Fur den Le-
benspartner gemaB Abs. 2 a) aa) besteht bzgl. PKWs,
Kombis, Kraftrader, Mofas, Mopeds, E-Scooter, Wohnmo-
bile ohne Vermietung sowie Anhdnger Versicherungs-
schutz im Umfang des Verkehrs-Rechtsschutzes, sofern
diese Fahrzeuge auch privat genutzt werden.

bb) abweichend von Abs.1 ¢) besteht Versicherungsschutz fur

im Versicherungsschein benannte Motorfahrzeuge zu

Lande, die sich im Besitz des Versicherungsnehmers

oder einer unter Abs. 2 a) aa) bis ee) genannten Person

befinden, auch wenn diese nicht auf diesen Personen-
kreis zugelassen oder nicht auf diesen Personenkreis mit
einem Versicherungskennzeichen versehen sind.

b) aa)

25
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)

(5)

cc) der Versicherungsnehmer und die unter Abs. 2 a) aa)
bis ee) genannten Personen in ihrer Eigenschaft als Fahrer
jedes Motorfahrzeuges, das weder ihnen gehért noch
auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehen ist.
Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (8 2a),

- Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber aus
hauswirtschaftlichen Beschaftigungs- und
Pflegeverhaltnissen (§ 2 b),

Der Versicherungsschutz gem. § 2 b) umfasst auch ohne Vorlie-
gen eines Rechtsschutzfalles gem. § 4 Abs. 1 f) die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers als Ar-
beitnehmer oder Arbeitgeber, wenn vom Arbeitgeber ein
schriftliches Angebot auf Abschluss einer Aufhebungsvereinba-
rung vorgelegt wird. Das Angebot auf Abschluss einer Aufhe-
bungsvereinbarung muss nach Ablauf einer Wartezeit von drei
Monaten nach Versicherungsbeginn vorgelegt worden sein,
damit Versicherungsschutz besteht. Die Kosten geméaB § 5
Abs.1 und 2 werden bis zu einem Hochstbetrag von 1.000.- €
erstattet.

- Gebéude-, Wohnungs- und
Grundstucks-Rechtsschutz
fur privat selbst bewohnte sowie
fir im Versicherungsschein bezeichnete
gewerblich selbst genutzte Grundsttcke,

Gebgude oder Gebgudeteile im Inland (8 20),
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

fir den privaten Bereich, die Austibung

nichtselbstandiger Tatigkeiten und im

Zusammenhang mit der Eigenschaft als

Eigentumer, Halter, Erwerber, Mieter und

Leasingnehmer der in Abs. 4 genannten

Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser

und in der Luft sowie Anhédngern, nicht jedoch

bei gewerblicher Nutzung von Motorfahrzeugen

zu Wasser und in der Luft (§2d),
- Steuer-Rechtsschutz (§2e),
- Sozial-Rechtsschutz (§21),
- Verwaltungs-Rechtsschutz (8209),
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
- Straf-Rechtsschutz (§821),
- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten (821,
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (8 2 k),
- Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-

und Erbrecht 821,
- Rechtsschutz in Betreuungsverfahren (§ 2 m),
- Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz

fir den privaten Bereich (§ 2 n),
- Rechtsschutz fur Vorsorgeverfigung (§ 2 0),
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang

mit der privaten Internetnutzung (820q),
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der

gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen

selbstandigen Tatigkeit (82r).

Der Versicherungsschutz im Daten-Rechtsschutz gemaB § 2 r)
ee) erstreckt sich auf die Organe und Angestellten des Versi-
cherungsnehmers, zu denen auch der Datenschutzbeauftragte
zahlt.

Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im

Zusammenhang mit Versicherungsvertragen Dritter bezuglich der

unter Abs.2 b) aa) und bb) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme

gemieteter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

Motorfahrzeuge im Sinne dieser Bestimmung sind

- PKWs, Kombis, Kraftrader, Mofas, Mopeds, E-Scooter, Wohn-
mobile ohne Vermietung, Nutzfahrzeuge bis 4 t Nutzlast, Om-
nibusse bis 9 Sitze, PKW-Fahrschulfahrzeuge, Zugmaschinen,
Traktoren, zulassungspflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeits-
maschinen sowie Anhédnger (Fahrzeugart A),

- Nutzfahrzeuge Uber 4 t Nutzlast, Sattelzugmaschinen, Omni-
busse Uber 9 Sitze sowie Anhanger (Fahrzeugart B)

und, soweit nicht in Abs. 2 b) bb) etwas anderes geregelt ist, bei aus-

schlieBlich privater Nutzung auch sonstige Motorfahrzeuge zu Lande,

zu Wasser und in der Luft. Fir Motorfahrzeuge zu Wasser und in der

Luft besteht bei gewerblicher Nutzung kein Rechtsschutz im Vertrags-

und Sachenrecht (§ 2 d). Fahrzeuge, die im Ausland in ein amtliches

oder amtlich anerkanntes Register einzutragen sind und ein Unter-

scheidungskennzeichen erhalten, sind nicht versichert.

Fahrzeuge der Fahrzeugart B sind bei Speditionen, Fuhr-

und Transportunternehmen sowie Busunternehmen nicht mitversichert

(versicherbar tber § 21).

Es besteht kein Rechtsschutz im Zusammenhang mit einer eigenen

selbstandigen oder freiberuflichen Tatigkeit mitversicherter Personen

gemaB Abs. 2 a) aa) bis ff) sowie fur auf deren Geschaftsbetrieb zu-

gelassene gewerblich genutzten Motorfahrzeuge. Fur den Le-

benspartner gilt die Regelung in Abs. 2 b) aa).

Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Fuhren des Fahrzeuges berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei VerstoB gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur fur diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoB ohne Verschulden oder leicht fahrlassig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlassiger Unkenntnis des VerstoBes gegen diese Obliegen-
heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhaltnis
zu karzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfal-
les noch fur die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA oblie-
genden Leistung ursachlich war.

Andert der Versicherungsnehmer seine im Versicherungsschein be-
zeichnete Tatigkeit, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
die neue Tatigkeit, sofern es sich bei der neuen Tatigkeit nicht um
eine nach dem Tarif der AUXILIA nicht versicherbare Branche (Allge-
meine Tarifbestimmungen 01.01.2021) handelt bzw. diese neue Ta-
tigkeit nur auf Direktionsanfrage versichert werden kann.

Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe, Gewerbeab-
meldung oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen
Erben Versicherungsschutz auch fur Rechtsschutzfélle gewéhrt, die
innerhalb von drei Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertra-
ges eintreten und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein
genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen.

§28a Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz fiir Firmen,

(1

§29

Selbsténdige und freiberuflich Tatige

Versicherungsschutz besteht fir die Wahrnehmung rechtlicher Inter-

essen aus Versicherungsvertragen des Versicherungsnehmers

a)  diein unmittelbarem Zusammenhang mit der im Versicherungs-
schein bezeichneten selbsténdigen oder freiberuflichen Tatig-
keit des Versicherungsnehmers stehen. § 28 Abs.1 a) bb) gilt
entsprechend.

b)  die der Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein
genannte Person im Hinblick auf eine mégliche Einschrankung
seiner beruflichen Tatigkeit fur sich abgeschlossen hat.

Es besteht kein Versicherungsschutz fur die Wahrnehmung rechtli-

cher Interessen aus Versicherungsvertragen fur zulassungspflichtige

oder mit einem Versicherungskennzeichen versehene Motorfahrzeu-
ge zu Lande, zu Wasser und in der Luft (Hinweis: Versicherbar tber §

28) sowie aus Rechtsschutz-Versicherungsvertragen mit der AUXILIA.

Rechtsschutz fiir Eigentiimer, Vermieter oder Mieter von

Gebauden, Wohnungen und Grundstiicken

Versicherungsschutz besteht fur den Versicherungsnehmer in seiner

im Versicherungsschein bezeichneten Eigenschaft als

a) Eigentumer,

b) Vermieter,

Q) Verpéachter,

d) Mieter,

e) Pachter,

f) Nutzungsberechtigter

von Grundstiicken, Gebduden oder Gebgudeteilen im Inland, die im

Versicherungsschein bezeichnet sind.

Besteht Rechtsschutz fur Eigentimer oder Mieter einer privat selbst

bewohnten Wohneinheit sind alle privat selbst genutzten Garagen

und Kraftfahrzeug-Abstellplatze mitversichert. Dies gilt auch fur den

Nutzungsberechtigten.

Besteht Rechtsschutz fur

- Vermieter / Verpdchter eines vermieteten / verpachteten Ob-
jekts oder

- Eigentimer oder Mieter / Pachter eines fur die gewerbliche,
freiberufliche oder sonstige selbstdndige Tatigkeit selbst ge-
nutzten Objekts

sind die diesem Objekt zuzurechnenden Garagen und Kraftfahrzeug-

Abstellplatze mitversichert.

Der Versicherungsschutz umfasst:

- Gebaude-, Wohnungs- und

Grundstucks-Rechtsschutz (820),
- Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa),
- Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),
- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb),
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) bb).



Klauseln und Sonderbedingungen zu den ARB/2021

Soweit in den folgenden Klauseln und Sonderbedingungen auf die
.ARB/2021" verwiesen wird, sind damit die vorstehend aufgefuihrten Allge-
meinen Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen 2021 der AUXILIA gemeint.

A. Klauseln

(1) Klausel zu §25a ARB/2021 - Senioren-Rechtsschutz ohne
Arbeits-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht im Rahmen des § 25 a Abs. 1 ARB/2021
fur den Versicherungsnehmer und seinen ehelichen / eingetragenen
oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner.

(1a) Alterszweckgemeinschaft:

Sofern der Versicherungsnehmer keinen ehelichen / eingetragenen
oder sonstigen Lebenspartner hat, jedoch mit einer anderen Person in
einer Alterszweckgemeinschaft lebt, kann diese Person mitversichert
werden. Diese Person muss im Versicherungsschein genannt sein,
ihren einzigen Wohnsitz im Haushalt des Versicherungsnehmers
haben und sich im Ruhestand befinden. Es besteht in diesem Fall
keine Mitversicherung fur einen ehelichen / eingetragenen oder sons-
tigen Lebenspartner des Versicherungsnehmers oder dieser Person.

(2)  Mitversichert sind ergdnzend zu § 25 a Abs. 2 a) ARB/2021:

im privaten Bereich die im Versicherungsschein genannten Kinder, En-
kelkinder oder Geschwister des Versicherungsnehmers oder des mit-
versicherten Lebenspartners, solange diese Personen ihren einzigen
Wohnsitz im Haushalt des Versicherungsnehmers haben, als Pflege-
person des Versicherungsnehmers oder des mitversicherten
Lebenspartners bei der Pflegekasse gemeldet sind und es sich nicht
um eine erwerbsmaBige Pflegetatigkeit handelt.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst abweichend von §25 a Abs. 3
ARB/2021 zusatzlich
a) Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) ARB/2021)

auch fur ein erstes Beratungsgesprach gem. § 34 RVG (190,- €)

eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes zu

- Antragen auf Feststellung oder Anderung der Pflegestufe
(Erstantrag oder Hoéherstufungsantrag),

- Antragen auf Feststellung oder Anderung des Grades der
Behinderung oder

- einem fehlerhaften Rentenanpassungsbescheid
des Versicherungsnehmers oder des mitversicherten
Lebenspartners.

Diese Kosten werden maximal einmal im Kalenderjahr Gbernom-

men und unabhangig davon, ob ein Rechtsschutzfall nach § 4

Abs.1e) ARB/2021 vorliegt.

b)  Pflege-Beratungs-Rechtsschutz

fur ein erstes Beratungsgesprach gem. § 34 RVG (190,- €) eines

in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes, wenn der Versi-

cherungsnehmer, der mitversicherte Lebenspartner oder die El-

tern des Versicherungsnehmers / mitversicherten Lebenspart-

ners pflegebedurftig im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB XI)

werden.

Diese Kosten werden maximal einmal im Kalenderjahr tibernom-

men und unabhangig davon, ob ein Rechtsschutzfall nach

§4 Abs.1e) ARB/2021 vorliegt.

Q) Nachsorge-Rechtsschutz

fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

aa) aus einem vom Versicherungsnehmer abgeschlossenen
Bestattungs- bzw. Bestattungsvorsorgevertrag oder

bb) im Zusammenhang mit der Auflésung des Haushaltes des
Versicherungsnehmers, wenn der diesbeztigliche Rechts-
schutzfall innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod
des Versicherungsnehmers eintritt.

Dieser Versicherungsschutz besteht fur die Erben des Versiche-

rungsnehmers.

(4)  Arbeits-Rechtsschutz gem. § 2 b) ARB/2021 ist nicht versichert. Dies
gilt jedoch nicht, sofern der Versicherungsnehmer oder der mitversi-
cherte Lebenspartner
a) einer geringfugigen Beschaftigung nachgehen, sowie
b) bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen

- als Arbeitgeber aus hauswirtschaftlichen Beschaftigungs-
und Pflegeverhaltnissen und

- aus dem Bezug einer betrieblichen Altersversorgung ge-
genuber dem friheren Arbeitgeber.

(5)  Versicherungsschutz besteht abweichend von §3 Abs.1d) cc)
ARB/2021 auch fur bauliche Verédnderungen, die wegen Alters zur
Gestaltung des selbst bewohnten Wohnraumes im Inland (Erstwohn-
sitz) medizinisch notwendig sind.

Falls die Voraussetzungen des Ausschlusses in § 3 Abs. 1 d) aa), bb),
dd) und / oder ee) ARB/2021 vorliegen, gilt dieser.
(6) Erganzend zu §5 Abs. 2 a) ARB/2021 wird an Stelle der Vergltung

eines Rechtsanwaltes auch die Vergttung eines im Rechtsdienstleis-
tungsregister registrierten Rentenberaters bis zur Hohe der gesetzli-
chen Vergltung eines Rechtsanwaltes getragen.

(2)

(3)

Klausel zu § 28 Abs. 3 ARB/2021 - Regress- / Abrechnungs-
Rechtsschutz in Vorverfahren fiir Arzte und Heilwesenberufe

Soweit der Versicherungsnehmer als Arzt versichert ist, wird der Ver-
sicherungsschutz des § 2 f) ARB/2021 erweitert auf die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen in Vorverfahren, die sich aus Regressen
durch die zustandigen Gremien der Kassenarztlichen Vereinigung und
der Trager der gesetzlichen Krankenversicherung wegen unwirt-
schaftlicher Verordnungsweise und unwirtschaftlicher Behandlungs-
weise ergeben. Fur das Vorverfahren kann die Kostentbernahme
gemaB §5 Abs.2 ARB/2021 auf einen im Versicherungsschein ge-
nannten Hochstbetrag begrenzt werden (Regress-Rechtsschutz).
Soweit der Versicherungsnehmer als Apotheker versichert ist, wird
der Versicherungsschutz des § 2 f) ARB/2021 erweitert auf die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen in Vorverfahren, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit den Verpflichtungen des § 129 Abs. 1 Nr. 1 bis 4
SGB V stehen. Fur das Vorverfahren kann die Kostentbernahme
gemaB §5 Abs. 2 ARB/2021 auf einen im Versicherungsschein ge-
nannten Hochstbetrag begrenzt werden.

Soweit der Versicherungsnehmer als Leistungserbringer von Heil-
mitteln nach § 124 SGB V versichert ist, wird der Versicherungsschutz
des § 2 f) ARB/2021 erweitert auf die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen in Vorverfahren, die sich aus der Abrechnung mit den Tréagern
der gesetzlichen Krankenversicherung wegen der Erstattung von
Kosten fur die Erbringung von Heilmitteln ergeben. Fur das Vorverfah-
ren kann die Kostentibernahme gemaB § 5 Abs. 2 ARB/2021 auf einen
im Versicherungsschein genannten Hochstbetrag begrenzt werden.
Wichtig: Der Hochstbetrag, auf den die Kostentbernahme in den
oben genannten Vorverfahren begrenzt ist, betragt 1.000,— € ohne
Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall.

(Hinweis gilt nur ab ARB/2007. Hochstentschadigung bei den
ARB/2003 sowie ARB/2005 750, €; Hochstentschadigung bei élteren
ARB 512,— €).

Klausel zu §§ 28 Abs. 3 ARB, 27 Abs. 1 a) ARB/2021 -
Vertrags-Rechtsschutz fiir Hilfsgeschafte und eingekaufte
Dienstleistungen

Der Versicherungsschutz gemaB § 2 d) ARB/2021 wird auf die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen aus solchen schuldrechtlichen Ver-
tradgen erweitert, die

a) in unmittelbarem Zusammenhang mit den Buro-, Praxis-,
Betriebs- oder Werkstattraumen und ihrer Einrichtungen stehen;

b) sich auf Kauf-, Leasing-, Wartungs- und Reparaturvertrage von
ausschlieBlich selbst genutzten
- Werkzeugen,

- nicht zulassungspflichtigen Maschinen,
- Daten- und Informationsverarbeitungsanlagen und der
dazu gehorigen Software beziehen;

Q) den Einkauf folgender Dienstleistungen fir das versicherte
Unternehmen zum Gegenstand haben:

- ausschlieBlich selbst genutzte Telekommunikationsdienst-
leistungen,

- Werbedienstleistungen,

- ordnungsgemaBe Aktenentsorgung,

- Catering,

- Messe- und Eventmanagement,

- Raumpflege- und Gebaudereinigungsdienste,

- Grundstucks- und Gartenpflegedienste,

- Wach- und SchlieBdienste,

- Hausmeisterdienste.

Ferner besteht Versicherungsschutz fur die Wahrnehmung rechtlicher

Interessen aus Versicherungsvertragen des Versicherungsnehmers, die

in unmittelbarem Zusammenhang mit den in Abs. 1 genannten Ver-

tragen stehen. Es besteht kein Versicherungsschutz fur die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus Versicherungsvertragen fur zulas-
sungspflichtige oder mit einem Versicherungskennzeichen versehene

Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft

(Hinweis: Versicherbar Uber § 28 ARB/2021) sowie aus Rechtsschutz-

Versicherungsvertragen mit der AUXILIA.

a) Nicht versichert nach Abs. 1 und 2 ist die Wahrnehmung recht-
licher Interessen aus der Anschaffung, VerauBerung oder Belas-
tung von Grundstlcken, Betrieben und Betriebsteilen sowie
Praxen.

b)  Ausgeschlossen ist ferner die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen aus Vertragen, die nicht bloBe Hilfsgeschafte zur eigentli-
chen Tatigkeit des Betriebes oder der Berufsaustbung sind.

) Ausgeschlossen ist insbesondere die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen im ursachlichen Zusammenhang mit Dienstleistun-
gen, die ganz oder teilweise Bestandteil einer vom Versiche-
rungsnehmer zu erbringenden Leistung sind (z.B. Subunterneh-
mervertrage).
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Klausel zu §§ 25, 25 a, 26, 27, 28 ARB/2021 sowie zum
Rechtsschutz fiir weitere Inhaber / Geschaftsfithrer gemaB
ARB/2021- Vorsorge-Rechtsschutz

Besteht Versicherungsschutz gemaB §§ 25, 25 a, 26, 27, 28 ARB/2021
oder Rechtsschutz fur weitere Inhaber / Geschaftsfuhrer gemaB
ARB/2021 und &ndert sich das Risiko des Versicherungsnehmers oder
einer im privaten Bereich mitversicherten Person, indem
- ein weiteres gemalB dem Tarif der AUXILIA versicherbares Risiko
erstmalig neu hinzukommt oder
- eine im privaten Bereich versicherte Person eine gemaB3 dem
Tarif der AUXILIA versicherbare gewerbliche, freiberufliche oder
sonstige selbstandige Tatigkeit aufnimmt oder
- die Voraussetzung fur die Mitversicherung einer nach dem Tarif
der AUXILIA versicherbaren naturlichen Person entsteht oder
entfallt,
besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Entstehung des
geanderten Risikos ohne Wartezeit, wenn der Versicherungsnehmer
fur das geanderte Risiko ab dem Zeitpunkt der Entstehung einen Ver-
sicherungsvertrag bei der AUXILIA abschlieBt. Hierfur bietet die AUXI-
LIA einen Versicherungsvertrag an, der auch mit tariflich groBtmaogli-
chem Leistungsumfang und tariflich niedrigster Selbstbeteiligung ab-
geschlossen werden kann. Dann besteht auch Versicherungsschutz
fur vorbereitende Tatigkeiten im Hinblick auf das geanderte Risiko.
Der Versicherungsnehmer hat die Versicherung des geanderten Risi-
kos innerhalb eines Monats nach Zugang einer entsprechenden Auf-
forderung zu beantragen. Beantragt der Versicherungsnehmer die
Versicherung des geanderten Risikos nicht innerhalb der Monatsfrist,
kann hierfur kein Versicherungsschutz ab Entstehung des geanderten
Risikos ohne Wartezeit mehr vereinbart werden.
Unterbleibt die beabsichtigte Aufnahme einer selbstandigen oder
freiberuflichen Tatigkeit als Arzt oder in einem anderen nach dem
Tarif der AUXILIA versicherbaren Heilwesenberuf, besteht Versiche-
rungsschutz abweichend von Absatz 1 fur vorbereitende Tatigkeiten
einschlieBlich der Anmietung von Praxisrdumen (erweiterter Vorsor-
ge-Rechtsschutz fir Arzte und Heilwesenberufe).

entfallt

Klausel zu §§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1, 25 a Abs. 1, 26 Abs. 1, 27
Abs. 1, 28 Abs. 5 ARB/2021 und § 2 Abs. 1 b
Sonderbedingungen fiir den Spezial-Straf-Rechtsschutz
(SSR/2021) - Kleinunternehmer-Rechtsschutz

Versicherungsschutz besteht abweichend von §8§ 24 Abs. 1, 25 Abs.
1, 25 a Abs. 1, 26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 28 Abs. 5 ARB/2021 und
§2 Abs. 1 b Sonderbedingungen fir den Spezial-Straf-Rechtsschutz
(SSR/2021). Versichert ist die im Versicherungsschein genannte
Person fur ihre im Versicherungsschein genannte gewerbliche, frei-
berufliche oder sonstige selbstandige Tatigkeit, soweit der Jahresbrut-
toumsatz dieser Tatigkeit 24.000,— € — bezogen auf das letzte Kalen-
derjahr — nicht Ubersteigt.

Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) ARB/2021),

- Arbeits-Rechtsschutz (8§ 2 b) ARB/2021),

Der Versicherungsschutz gem. § 2 b) ARB/2021 umfasst auch
ohne Vorliegen eines Rechtsschutzfalles gem. § 4 Abs. 1 f)
ARB/2021 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des
Versicherungsnehmers als Arbeitgeber, wenn vom Arbeitgeber
ein schriftliches Angebot auf Abschluss einer Aufhebungsver-
einbarung vorgelegt wird. Das Angebot auf Abschluss einer
Aufhebungsvereinbarung muss nach Ablauf einer Wartezeit
von drei Monaten nach Versicherungsbeginn vorgelegt worden
sein, damit Versicherungsschutz besteht. Die Kosten gemaB § 5
Abs.1 und 2 ARB/2021 werden bis zu einem Hochstbetrag von
1.000.- € erstattet.

- Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa) ARB/2021),

- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) aa) ARB/2021),

- Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb) ARB/2021),

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) ARB/2021),

- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb) ARB/2021),

- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2j) ARB/2021),

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) bb) ARB/2021),

- Rechtsschutz fur Vorsorgeverfigung (§ 2 o) dd) ARB/2021),

- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der

gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen
Tatigkeit (8 2 r) ARB/2021).
Der Versicherungsschutz im Daten-Rechtsschutz gemaB § 2 r)
ee) ARB/2021 erstreckt sich auf die Organe und Angestellten
des Versicherungsnehmers, zu denen auch der Datenschutzbe-
auftragte zahlt.

- Spezial-Straf-Rechtsschutz gemaB Sonderbedingungen fur den
Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR/2021).

Ubersteigt der Jahresbruttoumsatz der versicherten Tatigkeit 24.000,-

€ - bezogen auf das letzte Kalenderjahr — wandelt sich der Versiche-

rungsschutz ab Eintritt dieses Umstandes in einen Privat-, Berufs-,

(7)

(1)

2)

(9)

Verkehrs- und Immobilien-Rechtsschutz fur Firmen, Selbstandige und
freiberuflich Tatige (Spezial-Rechtsschutz) gem. §28 ARB/2021 und
Spezial-Straf-Rechtsschutz gemaB Sonderbedingungen fur den Spezial-
Straf-Rechtsschutz gemaB ARB/2021 um.

Klausel zu §§ 21, 21b, 24-29 ARB/2021 und zu den
Sonderbedingungen fiir den Anstellungsvertrags-
Rechtsschutz (AnVRS/2021), Spezial-Straf-Rechtsschutz
(SSR/2021) und Firmen-Vertrags-Rechtsschutz (FVRS/2021) -
Aktualisierungs-Service und Update-Garantie

Bei Einfihrung eines neuen Tarif- und Bedingungswerkes wird die
AUXILIA den Versicherungsnehmer zur Hauptfalligkeit Uber die Prami-
enunterschiede und die Anderungen des Versicherungs- und Leis-
tungsumfanges informieren und eine Umstellung des Vertrages auf
das geanderte Tarif- und Bedingungswerk anbieten.

Nach Annahme des Angebotes erhélt der Versicherungsnehmer einen
Nachtrag zum Versicherungsschein.

Nimmt der Versicherungsnehmer das Angebot zur Umstellung nicht
an, erfolgt zukunftig kein weiteres derartiges Angebot und der Ver-
trag besteht zu den bis dahin geltenden Bedingungen fort. Dies gilt
auch, sofern der Versicherungsnehmer erst nach Ubersendung der
Versicherungsunterlagen von seinem gesetzlichen Widerrufsrecht
nach § 8 VVG Gebrauch macht (Aktualisierungs-Service).

Werden in den aktuellen Tarifbestimmungen und Bedingungen Leis-
tungserweiterungen / -verbesserungen ohne Mehrbeitrag eingefuhrt,
gelten diese automatisch auch fur bestehende Versicherungsvertrage,
denen die AUXILIA ARB/2021 zugrunde liegen (Update-Garantie).

Klausel zu §§ 24a, 28 ARB/2021 Dienstreise-Rechtsschutz

Versicherungsschutz besteht fur die mitversicherten Arbeitnehmer

des Versicherungsnehmers wahrend vom Versicherungsnehmer ange-

ordneter Dienstfahrten.

Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) ARB/2021),

- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) aa) und cc) ARB/2021),

- Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) aa) ARB/2021),

- Straf-Rechtsschutz (8§ 2 i) aa) ARB/2021),
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) aa) ARB/2021).

Dies gilt auch bei der regelméaBigen Benutzung eigener, auf sie zuge-

lassener Motorfahrzeuge oder bei der gelegentlichen Nutzung von

Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen.

Entsprechendes gilt auch fur weitere mitversicherte Arbeitnehmer des

Versicherungsnehmers als berechtigte Insassen dieser Fahrzeuge.

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der Fahrt von der

Wohnung des Arbeitsnehmers bzw. dem Abstellplatz des Fahrzeuges

und endet mit der Ruckkehr nach dort. Der Versicherungsschutz ruht

in der Zeit, in welcher der Hin- und Rtuickweg zum bzw. vom Zielort zu

personlichen oder geschaftlichen Zwecken, die mit der versicherten

Eigenschaft nach §28 ARB/2021 in keinem Zusammenhang stehen,

unterbrochen wird. Das Gleiche gilt fur die Verldngerung des Aufent-

haltes am Zielort.

Soweit aus einer zugunsten der mitversicherten Arbeitnehmer oder

fur die benutzten Kraftfahrzeuge anderweitig bestehenden Rechts-

schutzversicherung bedingungsgemalB Leistungen beansprucht wer-

den koénnen, besteht kein Rechtsschutz. Mit der Anzeige des Rechts-

schutzfalles nach § 17 ARB/2021 hat der Versicherungsnehmer der

AUXILIA eine Bestatigung in Textform dartber zu erteilen, dass die

mitversicherten Arbeitnehmer oder Halter der Selbstfahrer-Vermiet-

fahrzeuge nicht Uber eigene Rechtsschutzversicherungen verfigen

bzw. diese bedingungsgemaB nicht eintrittspflichtig sind.

Klausel zu § 28 ARB/2021 Vertrags-Rechtsschutz fiir die
selbstandige Tatigkeit

Der Versicherungsschutz umfasst auch die gerichtliche Wahrnehmung
rechtlicher Interessen im Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
(§ 2d ARB/2021) im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein be-
zeichneten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen
Tatigkeit des Versicherungsnehmers gemaB § 28 Abs. 1 a) aa) ARB/2021.
Ist ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) versichert, besteht
Versicherungsschutz im Rahmen des Abs. 1. Falls die Voraussetzungen
des Risikoausschlusses des § 3 Abs.1 h) ARB/2021 vorliegen, gilt die-
ser.

Klausel zu § 28 ARB/2021 fiir Gesellschafter einer Berufsaus-
tibungsgemeinschaft in einem versicherbaren Heilwesenberuf
Versicherungsschutz besteht fur die im Versicherungsschein bezeich-
nete freiberufliche oder sonstige selbsténdige Tatigkeit des Versiche-
rungsnehmers als Gesellschafter einer Berufsaustibungsgemeinschaft
in einem versicherbaren Heilwesenberuf.

Voraussetzung der Versicherbarkeit ist, dass fir diese Berufsaus-
tbungsgemeinschaft ein Privat-, Berufs-, Verkehrs- und Immobilien-
Rechtsschutz fur niedergelassene Arzte und Heilwesenberufe (Spezi-
al-Rechtsschutz) gem. § 28 ARB/2021 bei der AUXILIA abgeschlossen
wurde.



(2)  Der Versicherungsschutz umfasst:

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2d ARB/2021), fur die

gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen

a) gegenuber dieser Berufsausibungsgemeinschaft

b)  bzw. gegenutber weiteren Gesellschaftern dieser Berufsaus-
Gbungsgemeinschaft

Die AUXILIA tragt die Kosten fur die gerichtliche Wahrnehmung

rechtlicher Interessen vor deutschen Gerichten gemaB § 5 Abs. 1 und

2 ARB/2021 bis zu einem Hochstbetrag von 50.000,- € je Rechts-

schutzfall. Dieser Hochstbetrag umfasst alle Zahlungen, die die AUXI-

LIA auf Rechtsschutzfélle leistet, die zeitlich und ursachlich mit dem

Ausgangsstreit zusammenhangen.

(3) Endet der Versicherungsvertrag der Berufsaustibungsgemeinschaft
gem. § 28 ARB/2021, endet auch der Versicherungsschutz gemafB
Absatz 1 und 2.

(4)  Fur Rechtsschutzfélle, die innerhalb eines Jahres nach Beendigung
des Versicherungsvertrages eintreten und im Zusammenhang mit der
im Versicherungsschein genannten Eigenschaft des Versicherungs-
nehmers stehen, wird Versicherungsschutz gewahrt.

(11) Klausel zu § 21b ARB/2021 Verkehrs-Rechtsschutz flex sofort
Abweichend von § 4 Abs. 1 Satz 2 ARB/2021 besteht Versicherungs-
schutz auch fur die Verteidigung wegen des
Vorwurfes einer verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeit,

- bei der die deutsche BuBgeldkatalog-Verordnung (BKatV) in der
zum Tatzeitpunkt geltenden Fassung einen Eintrag in das Ver-
kehrszentralregister (Punktesystem) vorsieht und

- wenn diese bis zu drei Monate vor Vertragsbeginn, begangen
worden ist oder worden sein soll und

- wenn vor Vertragsbeginn noch kein Rechtsanwalt vom Versi-
cherungsnehmer als Verteidiger mandatiert wurde.

Dieser Versicherungsschutz gilt fur eine Ordnungswidrigkeit.

Fur diese Ordnungswidrigkeit betragt die Selbstbeteiligung 300, — €.

Bei Beauftragung eines von der AUXILIA vermittelten Rechtsanwalts

besteht keine Selbstbeteiligung.

B. Sonderbedingungen fiir den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz
(AnVRS)

§1 Gegenstand der Versicherung

Abweichend von § 3 Abs. 2 ¢) ARB/2021 besteht Versicherungsschutz fur
den Versicherungsnehmer fur die im Versicherungsschein bezeichnete
Funktion als gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person mit Sitz in der
Bundesrepublik Deutschland.

§2 \Voraussetzungen der Versicherung

Versichert werden kann die Funktion als Geschaftsfiihrer einer GmbH
(Gesellschaft mit beschrankter Haftung) bzw. als Vorstand einer AG (Aktien-
gesellschaft), wenn das Jahresbruttoeinkommen in ursachlichem Zusam-
menhang mit dieser Tatigkeit 150.000,- € - bezogen auf das letzte Kalen-
derjahr - nicht Gbersteigt.

§3 Umfang der Versicherung

Es besteht Versicherungsschutz fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
aus dem Anstellungsvertrag mit der im Versicherungsschein bezeichneten
juristischen Person.

§4 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Uber die Ausschliisse des § 3 ARB/2021 hinaus besteht auch kein Versicherungs-
schutz
(1) fur die Abwehr jeglicher Schadenersatzanspriiche, unabhangig
davon, auf welcher Rechtsgrundlage diese beruhen. Dies gilt auch
- far die Abwehr von im Wege der Aufrechnung erhobenen
Schadenersatzanspruchen,
- fur eine Klage auf Feststellung des Nichtbestehens eines
Schadenersatzanspruchs (sog. negative Feststellungsklage);
(2)  in ursachlichem Zusammenhang mit Aktienoptionen.

§5 Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Rechtsschutz

Fur den Anspruch auf Rechtsschutz gilt § 4 Abs. 1 f), Abs. 2 — 4 ARB/2021.
Hinweis zu § 4 Abs. 1 f) ARB/2021:

Es besteht eine Wartezeit von drei Monaten. Fur Rechtsschutzfalle, die vor
Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn eintreten, besteht
daher kein Rechtsschutz.

§6 Leistungsumfang und Versicherungssumme

Die AUXILIA tragt die Kosten fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
gemaB § 5 Abs. 1 und 2 ARB/2021 bis zu einem Hochstbetrag von 50.000, -
€ je Rechtsschutzfall. Dieser Hochstbetrag umfasst alle Zahlungen, die die
AUXILIA auf Rechtsschutzfalle leistet, die zeitlich und ursachlich mit dem
Ausgangsstreit zusammenhangen.

§7 Verhalten des Versicherungsnehmers bei Veranderung der Tatigkeit

Beendet der Versicherungsnehmer die Tatigkeit, in deren Funktion er versi-
chert ist und nimmt er eine neue geméaB § 2 versicherbare Funktion bei der-
selben oder einer anderen gemé&B § 2 versicherbaren juristischen Person
auf, ist die Beendigung der Tatigkeit bzw. die Aufnahme der neuen Tatigkeit
der AUXILIA innerhalb von 2 Monaten mitzuteilen.

Bei VerstoB gegen diese Obliegenheit besteht Versicherungsschutz nur,
wenn der Versicherungsnehmer diese Anzeigepflicht ohne Verschulden
oder leicht fahrlassig verletzt hat. Bei grob fahrlassiger Verletzung dieser
Obliegenheit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kurzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlassig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der
Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fur den Eintritt oder
die Feststellung des Rechtsschutzfalls noch fur die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursachlich war. Das gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§8 Gefahrerhohung

Ubersteigt das Jahresbruttoeinkommen in urséchlichem Zusammen-
hang mit der versicherten Tatigkeit gem. § 2 150.000 €, stellt dies
eine Gefahrerhohung dar und l6st folgende Rechte aus:
a) Ktndigung wegen Gefahrerhohung
Die AUXILIA kann den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz ohne
Einhaltung einer Frist kiindigen, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer hat die Gefahrerhéhung weder vorsatzlich noch grob
fahrlassig zu vertreten. Beruht die Gefahrerhohung auf einfa-
cher Fahrlassigkeit, kann die AUXILIA unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kundigen.
Das Kundigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats ab der Kenntnis der AUXILIA von der Gefahrerhéhung
ausgelbt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der
vor der Gefahrerh6hung bestanden hat.
b)  Beitragserhohung wegen Gefahrerhéhung
aa) Die AUXILIA kann an Stelle einer Kiindigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhéhung einen ihren Geschaftsgrund-
satzen fur diese hohere Gefahr entsprechenden Beitrag
verlangen oder die Absicherung der hoheren Gefahr aus-
schlieBen. Das Recht auf Beitragserhéhung erlischt, wenn
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis der
AUXILIA von der Gefahrerh6hung ausgetbt wird oder
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Gefahrerh6hung bestanden hat.
bb)  Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung um
mehr als zehn Prozent oder schlieBt die AUXILIA die Absi-
cherung der hoheren Gefahr aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der
AUXILIA ohne Einhaltung einer Frist kindigen.
Die AUXILIA hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf dieses Recht hinzuweisen.
Q) Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhéhung
aa) Tritt der Rechtsschutzfall nach der Gefahrerhthung ein,
ist die AUXILIA nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der
Versicherungsnehmer die Gefahr vorsétzlich erhoht hat.
Im Fall einer grob fahrlassigen Gefahrerhthung ist die
AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhaltnis zu kiirzen; die Beweislast fur das
Nichtvorliegen einer groben Fahrldssigkeit tragt der Ver-
sicherungsnehmer.
bb) Abweichend von aa) ist die AUXILIA zur Leistung ver-
pflichtet,
— soweit die Gefahrerhthung nicht ursachlich fur den
Eintritt des Rechtsschutzfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war, oder
— wenn zur Zeit des Eintritts des Rechtsschutzfalles die
Frist fur die Kundigung der AUXILIA abgelaufen und
eine Ktndigung nicht erfolgt war.
(2)  Nachtragliche Erkenntnis der Gefahrerhéhung
Erkennt der Versicherungsnehmer nachtréglich, dass er ohne Einwilli-
gung der AUXILIA eine Gefahrerhéhung vorgenommen oder gestat-
tet hat, hat er die Gefahrerhhung der AUXILIA unverziglich anzuzei-
gen. Dies |6st folgende Rechte aus:
a) Kundigung wegen Gefahrerhéhung
Die AUXILIA kann den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kindigen. Das Kindi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab
der Kenntnis der AUXILIA von der Gefahrerhéhung ausgetibt
wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Gefahrerh6hung bestanden hat.
b)  Beitragserhthung wegen Gefahrerhohung
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aa) Die AUXILIA kann an Stelle einer Kiindigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhthung einen ihren Geschaftsgrund-
satzen fur diese hohere Gefahr entsprechenden Beitrag
verlangen oder die Absicherung der hoheren Gefahr aus-
schlieBen. Das Recht auf Beitragserhohung erlischt, wenn
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis der

AUXILIA von der Gefahrerhéhung ausgelbt wird oder

wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-

fahrerhéhung bestanden hat.

bb)  Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung um
mehr als zehn Prozent oder schlieBt die AUXILIA die Absi-
cherung der hoheren Gefahr aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der

AUXILIA ohne Einhaltung einer Frist kundigen. Die

AUXILIA hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung

auf dieses Recht hinzuweisen.

Q) Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhéhung
aa) Die AUXILIA ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der

Rechtsschutzfall spater als einen Monat nach dem Zeit-

punkt eintritt, zu dem die Anzeige der AUXILIA hatte zu-

gegangen sein mussen, es sei denn, der AUXILIA war
die Gefahrerhéhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Die

AUXILIA ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung

der Anzeigepflicht nicht auf Vorsatz beruht. Im Fall einer

grob fahrlassigen Verletzung der Anzeigepflicht ist die

AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere

des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-

den Verhéltnis zu kirzen; die Beweislast fur das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungs-
nehmer.

bb) Abweichend von aa) ist die AUXILIA zur Leistung ver-
pflichtet,

— soweit die Gefahrerhthung nicht ursachlich fur den
Eintritt des Rechtsschutzfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war, oder

— wenn zur Zeit des Eintritts des Rechtsschutzfalles die
Frist fur die Kindigung der AUXILIA abgelaufen und
eine Kindigung nicht erfolgt war.

§9 Anzuwendendes Recht

Soweit nicht ausdrucklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestim-
mungen der §8 1, 3 — 20 sowie Klausel 7 ARB/2021.

C. Sonderbedingungen fiir den Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR/2021)
§1 Gegenstand der Versicherung

Die AUXILIA Gbernimmt nachfolgende, unter § 6 aufgeftihrten Kosten in
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in standes-, disziplinar-
oder verwaltungsrechtlichen Verfahren, wenn in Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenverfahren gegen Versicherte ermittelt wird, Versicherte beschul-
digt oder als Zeugen vernommen werden oder standes- oder disziplinar-
rechtliche Verfahren gegen Versicherte eingeleitet werden.

§2 Versicherte

(1) Versicherungsschutz besteht
a) aa) fur die im Versicherungsschein bezeichnete Tatigkeit des
Unternehmens als Versicherungsnehmer sowie fir seine
Inhaber, gesetzlichen Vertreter und die von ihm ange-
stellten Personen (Mitversicherte), in Austbung ihrer be-
ruflichen Tatigkeit fur den Versicherungsnehmer;
bb)  Nicht im Versicherungsschein bezeichnete Tatigkeiten/
Branchen, die der Versicherungsnehmer austbt, sind
mitversichert, sofern es sich um eine nach den Allgemei-
nen Tarifbestimmungen 01.01.2021 versicherbare Bran-
che handelt, jedoch nur soweit diese Tatigkeiten/Bran-
chen allein vom Versicherungsnehmer ausgetbt wer-
den.
Tatigkeiten/Branchen, die eine Direktionsanfrage erfor-
dern, sind nach Antragsannahme ab dem auf dem Ver-
sicherungsschein angegebenen Zeitpunkt mitversichert.
b) und / oder, soweit vereinbart, fir den Versicherungsnehmer
und seinen ehelichen / eingetragenen oder im Versicherungs-
schein genannten sonstigen Lebenspartner im privaten, ehren-
amtlichen sowie fur den beruflichen Bereich in Austibung einer
nichtselbstandigen Tatigkeit.
C) Mitversichert sind:
aa) die minderjéhrigen Kinder,
bb) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljghrigen Kin-
der, jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie
erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit
austben und hierfur ein leistungsbezogenes Entgelt er-
halten,

cc) die minderjahrigen Enkelkinder und die unverheirateten,
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljahrigen Enkelkinder, jedoch
langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine
auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben und
hierfur ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

dd) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und
GroBeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners.

(2)  Aufgrund besonderer Vereinbarung kénnen der in Abs. 1 genannte
Personenkreis rechtlich selbstéandiger Tochter- und Beteiligungsunter-
nehmen sowie diese Unternehmen selbst mitversichert werden.

(3) Es kann vereinbart werden, dass auch aus den Diensten des Versiche-
rungsnehmers ausgeschiedene Personen Versicherungsschutz fur
Rechtsschutzfélle erhalten, die sich aus ihrer friheren Tatigkeit fur
den Versicherungsnehmer ergeben, solange dieser der Rechtsschutz-
gewahrung nicht widerspricht.

(4)  Andert der Versicherungsnehmer seine im Versicherungsschein be-
zeichnete Tatigkeit, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
die neue Tatigkeit, sofern es sich bei der neuen Tatigkeit nicht um
eine nach dem Tarif der AUXILIA nicht versicherbare Branche (Allge-
meine Tarifbestimmungen 01.01.2021) handelt bzw. diese neue Ta-
tigkeit nur auf Direktionsanfrage versichert werden kann.

§3 Umfang der Versicherung

Der Versicherungsschutz umfasst
a)  Straf-Rechtsschutz fur die Verteidigung wegen des Vorwurfes
der Verletzung von Vorschriften des Strafrechtes.
aa) In Verfahren wegen des Vorwurfes einer nur vorsatzlich
begehbaren Straftat besteht Rechtsschutz, soweit der
Versicherungsnehmer selbst betroffen ist oder der Rechts-
schutzgewahrung nicht widerspricht.

bb)  Wird rechtskraftig festgestellt, dass der Versicherte die
Straftat vorsatzlich begangen hat, entfallt ruckwirkend
der Versicherungsschutz. In diesem Fall ist der Versicherte
verpflichtet, der AUXILIA die Kosten zu erstatten, die
diese fur die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines
vorsatzlichen Verhaltens getragen hat. Dies gilt nicht bei
Abschluss des Verfahrens durch einen rechtskraftigen
Strafbefehl.

b)  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz fur die Verteidigung
wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit;

) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz fur die Verteidigung in
Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;

d) die Beistandsleistung durch einen Rechtsanwalt bei der Verneh-
mung einer versicherten Person als Zeuge, wenn diese Person die
Gefahr einer Selbstbelastung annehmen muss (Zeugenbeistand);

e) die Stellungnahme eines Rechtsanwaltes, die im Interesse des
versicherten Unternehmens notwendig wird, weil sich ein Er-
mittlungsverfahren auf das versicherte Unternehmen bezieht,
ohne dass bestimmte Betriebsangehorige beschuldigt werden
(Firmenstellungnahme);

f) die verwaltungsrechtliche Tatigkeit eines Rechtsanwaltes, wel-
che dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz um-
fasst werden, zu unterstttzen (Beistand im Verwaltungsrecht).

§4 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Versicherungsschutz besteht nicht
(1)  fur die Verteidigung gegen den Vorwurf der Verletzung

a) einer verkehrsrechtlichen Vorschrift des Straf- oder Ordnungs-
widrigkeitenrechtes;

b)  einer Vorschrift des Kartellrechtes sowie einer anderen Straf-
oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit einem Kartellverfahren verfolgt wird;

(2)  fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursachlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen sowie

b)  Verfahren wegen der Mitgliedschaft in oder der Unterstitzung
einer terroristischen Vereinigung.

§5 Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Rechtsschutz

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles
innerhalb des versicherten Zeitraumes. Als Rechtsschutzfall gilt
a) in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren die Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten. Ein Ermitt-
lungsverfahren gilt als eingeleitet, wenn es bei der zustandigen
Behorde als solches verfugt ist;
b)  in disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren die Einleitung
dieser Verfahren gegen den Versicherten;
Q) fur den Zeugenbeistand die mundliche oder schriftliche Auffor-
derung an den Versicherten zur Zeugenaussage.



§6 Leistungsumfang

(1)  Die AUXILIA tragt

a) die dem Versicherten auferlegten Kosten der vom Rechtsschutz
umfassten Verfahren im Rahmen von § 5 Abs. 1 und 2 ARB/2021;

b)  die Kosten eines fir den Versicherten tatigen Rechtsanwaltes. Fir
Honorarvereinbarungen mit Rechtsanwalten gelten die unter aa) —
dd) geregelten Hochstentschadigungen.
aa)  Beim Versicherungsnehmer gem. § 2 Abs.1 b) 1.Alt., bei

Selbstandigen, Inhabern, gesetzlichen Vertretern und Proku-
risten betragt die Hochstentschadigung:
— im Ermittlungsverfahren 5.300 €
— in der Hauptverhandlung je Tag 2.000 €
— in gerichtlichen Verfahren auBerhalb der Hauptver-
handlung 5.300 €
— im Zeugenbeistand 2.600 €.
Entspricht im Ausland ein Verfahrensabschnitt nicht
einem dieser Verfahrensabschnitte, betragt die Hochst-
entschadigung fur den ausldndischen Verfahrensab-
schnitt 5.300 €.
bb) Bei allen Ubrigen Versicherten betragt die Hochstentscha-
digung:
— im Ermittlungsverfahren 1.300 €
— in der Hauptverhandlung je Tag 1.300 €
— in gerichtlichen Verfahren auBerhalb der Haupt-
verhandlung 1.300 €
— im Zeugenbeistand 1.300 €.
Entspricht im Ausland ein Verfahrensabschnitt nicht
einem dieser Verfahrensabschnitte, betragt die Hochst-
entschadigung fur den ausléndischen Verfahrensab-
schnitt 1.300 €.
cc)  Bei Firmenstellungnahmen (§ 3 e) betragt die Hochstent-
schadigung 3.000 €.
dd) Beim Beistand im Verwaltungsrecht (§ 3 f) betragt die
Hochstentschadigung 1.300 €.
Fur Honorarvereinbarungen mit Rechtsanwalten bestimmt sich die
Hohe des im Einzelfall zu tragenden Betrages unter Beriicksichti-
gung aller Umsténde, insbesondere der Bedeutung der Angelegen-
heit, des Umfanges und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tatig-
keit.

¢)  die gesetzlichen Kosten fur notwendige Reisen des fur den Versicher-
ten tatigen Rechtsanwaltes an den Ort des zustandigen Gerichtes oder
den Sitz der Ermittlungsbehérde, jedoch héchstens bis zu 3.000 €;

d)  die Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sachver-
standigengutachten, die fur seine Verteidigung erforderlich sind,
jedoch hochstens bis zu einem Stundensatz des Sachverstandigen
von 300 €, maximiert auf 25.000 € fur alle Gutachten;

e) die gesetzliche Vergutung des fur den gegnerischen Nebenklager
tatigen Rechtsanwaltes, soweit der Versicherte durch deren Uber-
nahme eine Einstellung des gegen ihn anhangigen Strafverfahrens
erreicht hat, obwohl ein hinreichender Tatverdacht fortbestand;

f) die Reisekosten des Versicherten gemaB § 5 Abs. 2 h) ARB/2021 bis
hochstens 3.000 € an den Ort des zustandigen auslandischen Ge-
richtes, wenn dieses das personliche Erscheinen angeordnet hat.

(2)  Die AUXILIA sorgt fur

a) die Ubersetzung der fur die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-
ressen des Versicherten im Ausland notwendigen schriftlichen
Unterlagen und tragt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens fur eine Kaution, die ge-
stellt werden muss, um den Versicherten einstweilen von Straf-
verfolgungsmaBnahmen zu verschonen. Zur Ruckzahlung der
von AUXILIA geleisteten Kaution ist neben dem beschuldigten
Versicherten auch der Versicherungsnehmer verpflichtet, sofern
er mit der Kautionsleistung der AUXILIA einverstanden war.

Die AUXILIA zahlt in jedem Rechtsschutzfall hochstens die ver-
einbarte Versicherungssumme und Ubernimmt zusatzlich
hochstens die vereinbarte Strafkaution; dies gilt auch, wenn
dem Versicherungsnehmer aufgrund desselben Rechtsschutz-
falles neben den Anspriichen aus dem Versicherungsvertrag im
Spezial-Straf-Rechtsschutz auch Erstattungsanspriiche gleichen
Inhaltes aus einem Versicherungsvertrag nach den ARB zustehen.
b)  Zahlungen fur den Versicherungsnehmer und mitversicherte

Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden zusam-

mengerechnet. Dies gilt auch fur Zahlungen aufgrund mehrerer

Rechtsschutzfélle, die zeitlich und ursachlich zusammenhéangen.

(C/)

§7 Ortlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht fur Rechtsschutzfalle, die in Europa eintreten.
Im privaten, ehrenamtlichen sowie fur den beruflichen Bereich in Aus-
Gbung einer nichtselbstandigen Tatigkeit besteht Versicherungsschutz auch
fur Rechtsschutzfalle, die weltweit eintreten.

§8 Anzuwendendes Recht

Soweit nicht ausdrticklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmun-
gen der 8§ 1, 4 Abs. 4 b), 5 und 7 bis 20 sowie Klausel 6 und 7 ARB/2021.

D. entfallt
E. Sonderbedingungen fiir den Firmen-Vertrags-Rechtsschutz (FVRS)

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Der Versicherungsschutz umfasst auch vertragliche Streitigkeiten, die
im unmittelbaren Zusammenhang mit der nach § 28 Abs. 1a) aa) ARB/2021
versicherten beruflichen Tatigkeit stehen. Diese Erweiterung muss im Ver-
sicherungsschein gesondert vereinbart sein und gilt nur im nachfolgend be-
schriebenen Rahmen.

§2 Voraussetzungen der Versicherung

Die Rechtsschutzkombination JURMEISTER kann versichert werden, soweit
der Jahresbruttoumsatz 2.000.000,- € — bezogen auf das letzte Kalender
jahr - nicht Ubersteigt.

§3 Umfang der Versicherung

Der Umfang der Versicherung richtet sich nach der im Versicherungsschein

angegebenen Klasse:

(1) JURMEISTER Klasse 1
Es besteht Versicherungsschutz fur die gerichtliche Wahrnehmung
rechtlicher Interessen vor deutschen Gerichten aus schuldrechtlichen
Vertragen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der im Versiche-
rungsschein bezeichneten gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstandigen Tatigkeit des Versicherungsnehmers gemal3 § 28
Abs. 1 a) aa) ARB/2021 stehen.
Kein Rechtsschutz besteht fur den An- und Verkauf von Fahrzeugen
und Landmaschinen.

(2) JURMEISTER Klasse 2
Es besteht Versicherungsschutz fur die gerichtliche Wahrnehmung
rechtlicher Interessen vor deutschen Gerichten aus schuldrechtlichen
Vertragen Uber Dienst- oder Werkleistungen, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der im Versicherungsschein bezeichneten gewerbli-
chen, freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen Tatigkeit des Versi-
cherungsnehmers gemaB § 28 Abs. 1 a) aa) ARB/2021 stehen und von
diesem erbracht werden.
Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Vertrag von beiden Partei-
en des Vertrages unterzeichnet wurde.

§4 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Uber die Ausschlisse des § 3 ARB/2021 hinaus besteht auch kein Versiche-

rungsschutz

(1) fur Streitigkeiten von Gesellschaftern untereinander sowie der Gesell-
schaft / des Unternehmens / Betriebes mit einem oder mehreren Ge-
sellschaftern / Unternehmens- / Betriebsinhabern oder mit mitversi-
cherten Gesellschaften / Unternehmen / Betrieben;

(2) in ursachlichem Zusammenhang mit dem Handelsvertreter- oder
Maklerrecht;

(3)  fur die Anschaffung, VerauBerung oder Belastung von Grundsttcken,
Betrieben sowie Betriebsteilen;

(4)  wenn und soweit ein Haftpflichtversicherungsvertrag besteht.

§5 Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Rechtsschutz

Fur den Anspruch auf Rechtsschutz gilt 8 4 Abs. 1 f), Abs. 2 — 4 ARB/2021.
Hinweis zu § 4 Abs. 1 f) ARB/2021:

Es besteht eine Wartezeit von drei Monaten. Fur Rechtsschutzfalle, die vor
Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn eintreten, besteht
daher kein Rechtsschutz.

§6 Leistungsumfang und Versicherungssumme

Die AUXILIA tragt die Kosten fur die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher
Interessen vor deutschen Gerichten gemaB 8 5 Abs. 1 und 2 ARB/2021 bis
zu einem Hochstbetrag von 50.000,- € je Rechtsschutzfall. Dieser Hochstbe-
trag umfasst alle Zahlungen, die die AUXILIA auf Rechtsschutzfalle leistet,
die zeitlich und ursachlich mit dem Ausgangsstreit zusammenhangen.

Die Kosten fur ZwangsvollstreckungsmaBnahmen im Ausland werden nicht
Ubernommen.

§7 Gefahrerhohung

Ubersteigt der jeweilige Jahresbruttoumsatz die unter § 2 genannte
Grenze, stellt dies eine Gefahrerhohung dar und l6st fur den gesam-
ten Vertrag (Rechtsschutzkombination JURMEISTER) folgende Rechte
aus:
a) Kundigung wegen Gefahrerhéhung
Die AUXILIA kann den Vertrag (Rechtsschutzkombination
JURMEISTER) ohne Einhaltung einer Frist kindigen, es sei denn,
der Versicherungsnehmer hat die Gefahrerhéhung weder vor-
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satzlich noch grob fahrlassig zu vertreten. Beruht die Gefahrer-

hohung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann die AUXILIA unter

Einhaltung einer Frist von einem Monat kundigen.

Das Kundigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines

Monats ab der Kenntnis der AUXILIA von der Gefahrerhéhung

ausgelbt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der

vor der Gefahrerh6hung bestanden hat.

Beitragserhohung wegen Gefahrerhéhung

aa) Die AUXILIA kann an Stelle einer Kiindigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhdhung einen ihren Geschaftsgrund-
satzen fur diese hohere Gefahr entsprechenden Beitrag
verlangen oder die Absicherung der hoheren Gefahr aus-
schlieBen. Das Recht auf Beitragserhohung erlischt, wenn
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis der

AUXILIA von der Gefahrerhthung ausgetbt wird oder

wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-

fahrerhéhung bestanden hat.

bb) Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhdhung um
mehr als zehn Prozent oder schlieBt die AUXILIA die Absi-
cherung der hoheren Gefahr aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag (Rechtsschutzkombination JURMEISTER)
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der

AUXILIA ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Die AUXI-

LIA hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf

dieses Recht hinzuweisen.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhéhung

aa) Tritt der Rechtsschutzfall nach der Gefahrerhohung ein, ist
die AUXILIA nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Gefahr vorsatzlich erhoht hat. Im Fall
einer grob fahrlassigen Gefahrerhéhung ist die AUXILIA be-
rechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhéltnis
zu kurzen; die Beweislast fur das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

bb) Abweichend von aa) ist die AUXILIA zur Leistung ver-
pflichtet,

— soweit die Gefahrerhdhung nicht ursachlich fur den
Eintritt des Rechtsschutzfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war, oder

— wenn zur Zeit des Eintritts des Rechtsschutzfalles die
Frist fur die Ktindigung der AUXILIA abgelaufen und
eine Kuindigung nicht erfolgt war.

Nachtragliche Erkenntnis der Gefahrerhdhung

Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass er ohne Einwilli-
gung der AUXILIA eine Gefahrerhohung vorgenommen oder gestattet
hat, hat er die Gefahrerhhung der AUXILIA unverziglich anzuzeigen.
Dies l6st folgende Rechte aus:

a)

Ktndigung wegen Gefahrerhohung

Die AUXILIA kann den Vertrag (Rechtsschutzkombination

JURMEISTER) unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiin-

digen. Das Kundigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb

eines Monats ab der Kenntnis der AUXILIA von der Gefahrerho-

hung ausgelbt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt

ist, der vor der Gefahrerhéhung bestanden hat.

Beitragserhohung wegen Gefahrerhéhung

aa) Die AUXILIA kann an Stelle einer Kiindigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhohung einen ihren Geschaftsgrund-
satzen fur diese hohere Gefahr entsprechenden Beitrag
verlangen oder die Absicherung der hoheren Gefahr aus-
schlieBen. Das Recht auf Beitragserhohung erlischt, wenn
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis der
AUXILIA von der Gefahrerhéhung ausgetbt wird oder
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhéhung bestanden hat.

bb)  Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhhung um
mehr als zehn Prozent oder schlieBt die AUXILIA die
Absicherung der hoheren Gefahr aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag (Rechtsschutzkombination
JURMEISTER) innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung der AUXILIA ohne Einhaltung einer Frist ktuindi-
gen. Die AUXILIA hat den Versicherungsnehmer in der
Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhdhung

aa) Die AUXILIA ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der
Rechtsschutzfall spater als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, zu dem die Anzeige der AUXILIA hatte zu-
gegangen sein mussen, es sei denn, der AUXILIA war die
Gefahrerhohung zu diesem Zeitpunkt bekannt.
Die AUXILIA ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verlet-
zung der Anzeigepflicht nicht auf Vorsatz beruht. Im Fall
einer grob fahrlassigen Verletzung der Anzeigepflicht ist
die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhaltnis zu kirzen; die Beweislast fur das

Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versi-
cherungsnehmer.
bb)  Abweichend von aa) ist die AUXILIA zur Leistung verpflichtet,

- soweit die Gefahrerhéhung nicht ursachlich fur den
Eintritt des Rechtsschutzfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war, oder

— wenn zur Zeit des Eintritts des Rechtsschutzfalles die
Frist fur die Kindigung der AUXILIA abgelaufen und
eine Kundigung nicht erfolgt war.

§8 Anzuwendendes Recht

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Be-
stimmungen der 8§ 1, 3 -5, 7 — 20 sowie Klausel 7 ARB/2021



Anhang: Wichtige gesetzliche Vorschriften zu den ARB
Gesetz iiber das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) — Auszug

§1 Begriffsbestimmungen
§1 Absatz 1) KWG

Bankgeschafte sind
1. die Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbe-
dingt rtickzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der Ruckzah-
lungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibun-
gen verbrieft wird, ohne Rucksicht darauf, ob Zinsen vergutet
werden (Einlagengeschaft),

Gesetz iiber den Wertpapierhandel
(Wertpapierhandelsgesetz - WpHG) - Auszug

§2 Begriffsbestimmungen
§2 Absatz 1 WpHG

Wertpapiere im Sinne dieses Gesetzes sind, auch wenn keine Urkunden Uber

sie ausgestellt sind, alle Gattungen von Ubertragbaren Wertpapieren mit

Ausnahme von Zahlungsinstrumenten, die ihrer Art nach auf den Finanz-

markten handelbar sind, insbesondere

1. Aktien,

2. andere Anteile an in- oder auslandischen juristischen Personen, Perso-
nengesellschaften und sonstigen Unternehmen, soweit sie Aktien
vergleichbar sind, sowie Zertifikate, die Aktien vertreten,

3. Schuldtitel,

a) insbesondere Genussscheine und Inhaberschuldverschreibun-
gen und Orderschuldverschreibungen sowie Hinterlegungs-
scheine, die Schuldtitel vertreten,

b)  sonstige Wertpapiere, die zum Erwerb oder zur VerauBerung
von Wertpapieren nach den Nummern 1 und 2 berechtigen
oder zu einer Barzahlung fuhren, die in Abhéngigkeit von Wert-
papieren, von Wahrungen, Zinssatzen oder anderen Ertragen,
von Waren, Indices oder MessgroBen bestimmt wird; néhere
Bestimmungen enthalt die Delegierte Verordnung (EU)
2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Erganzung
der Richtlinie 2014/65/EU des Européischen Parlaments und des
Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an
Wertpapierfirmen und die Bedingungen fur die Austbung ihrer
Tatigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe
fur die Zwecke der genannten Richtlinie (ABI. L 87 vom
31.3.2017, S. 1), in der jeweils geltenden Fassung.

§2 Absatz 2 WpHG

Geldmarktinstrumente im Sinne dieses Gesetzes sind Instrumente, die Ubli-
cherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, insbesondere Schatzan-
weisungen, Einlagenzertifikate, Commercial Papers und sonstige vergleich-
bare Instrumente, sofern im Einklang mit Artikel 11 der Delegierten Verord-

nung (EU) 2017/565

1. ihr Wert jederzeit bestimmt werden kann,

2. es sich nicht um Derivate handelt und

3. ihre Falligkeit bei Emission hochstens 397 Tage betragt,

es sei denn, es handelt sich um Zahlungsinstrumente.

§2 Absatz 3 WpHG

Derivative Geschéafte im Sinne dieses Gesetzes sind

1. als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestaltete Festgeschafte oder
Optionsgeschéafte, die zeitlich verzogert zu erfullen sind und deren
Wert sich unmittelbar oder mittelbar vom Preis oder MaB eines Basis-
wertes ableitet (Termingesché&fte) mit Bezug auf die folgenden Basis-
werte:

a) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente,

b) Devisen, soweit das Geschaft nicht die in Artikel 10 der Dele
gierten Verordnung (EU) 2017/565 genannten Voraussetzun-
gen erfullt, oder Rechnungseinheiten,

Q) Zinssatze oder andere Ertrage,

d) Indices der Basiswerte der Buchstaben a, b, ¢ oder f, andere
Finanzindices oder FinanzmessgroBen oder

e) derivative Geschafte oder

f) Berechtigungen nach § 3 Nummer 3 des Treibhausgas-Emissi-
onshandelsgesetzes, Emissionsreduktionseinheiten nach § 2
Nummer 20 des Projekt-Mechanismen-Gesetzes und zertifizier-
te Emissionsreduktionen nach § 2 Nummer 21 des Projekt-Me-
chanismen-Gesetzes, soweit diese jeweils im Emissionshandels-
register gehalten werden durfen (Emissionszertifikate);

2. Termingeschafte mit Bezug auf Waren, Frachtsatze, Klima- oder ande-
re physikalische Variablen, Inflationsraten oder andere volkswirt-
schaftliche Variablen oder sonstige Vermogenswerte, Indices oder
Messwerte als Basiswerte, sofern sie
a)  durch Barausgleich zu erfllen sind oder einer Vertragspartei

das Recht geben, einen Barausgleich zu verlangen, ohne dass
dieses Recht durch Ausfall oder ein anderes Beendigungsereig-
nis begriindet ist,

b) auf einem organisierten Markt oder in einem multilateralen
oder organisierten Handelssystem geschlossen werden und

nicht tber ein organisiertes Handelssystem gehandelte Ener-
giegroBhandelsprodukte im Sinne von Absatz 20 sind, die ef-
fektiv geliefert werden missen, oder

Q) die Merkmale anderer Derivatekontrakte im Sinne des Artikels 7
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 aufweisen und
nichtkommerziellen Zwecken dienen,

und sofern sie keine Kassageschéfte im Sinne des Artikels 7 der Dele-

gierten Verordnung (EU) 2017/565 sind;

3. finanzielle Differenzgeschéfte;

4. als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestaltete Festgeschafte oder
Optionsgeschafte, die zeitlich verzégert zu erfullen sind und dem
Transfer von Kreditrisiken dienen (Kreditderivate);

5. Termingeschafte mit Bezug auf die in Artikel 8 der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2017/565 genannten Basiswerte, sofern sie die Bedin-
gungen der Nummer 2 erfullen.

§ 2 Absatz 4 WpHG

Finanzinstrumente im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Wertpapiere im Sinne des Absatzes 1,

2. Anteile an Investmentvermdgen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapi-
talanlagegesetzbuchs,

3 Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 2,

4 derivative Geschéafte im Sinne des Absatzes 3,

5. Emissionszertifikate,

6 Rechte auf Zeichnung von Wertpapieren und

7 Vermoégensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermogensanla-
gengesetzes mit Ausnahme von Anteilen an einer Genossenschaft im
Sinne des § 1 des Genossenschaftsgesetzes sowie Namensschuldver-
schreibungen, die mit einer vereinbarten festen Laufzeit, einem un-
veranderlich vereinbarten festen positiven Zinssatz ausgestattet sind,
bei denen das investierte Kapital ohne Anrechnung von Zinsen unge-
mindert zum Zeitpunkt der Falligkeit zum vollen Nennwert zurtickge-
zahlt wird, und die von einem CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1
Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, dem eine Erlaubnis nach
§ 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes erteilt worden ist, ausgege-
ben werden, wenn das darauf eingezahlte Kapital im Falle des Insol-
venzverfahrens tGber das Vermdgen des Instituts oder der Liquidation
des Instituts nicht erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen
Glaubiger zurtickgezahlt wird.

Gesetz iiber Vermdgensanlagen (Vermdgensanlagengesetz —
VermAnlG) -Auszug

§ 1 Anwendungsbereich und Begriffshestimmungen
§ 1 Abs. 2 VermAnlG

Vermoégensanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind nicht in Wertpapieren im

Sinne des Wertpapierprospektgesetzes verbriefte und nicht als Anteile an

Investmentvermogen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-

buchs ausgestaltete

1. Anteile, die eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens ge-
wahren,

2. Anteile an einem Vermégen, das der Emittent oder ein Dritter in eige-

nem Namen fur fremde Rechnung halt oder verwaltet (Treuhandver-

maogen),

partiarische Darlehen,

Nachrangdarlehen,

Genussrechte,

Namensschuldverschreibungen und

sonstige Anlagen, eine Verzinsung und Ruckzahlung oder einen ver-

mogenswerten Barausgleich im Austausch fir die zeitweise Uberlas-

sung von Geld gewahren oder in Aussicht stellen,

sofern die Annahme der Gelder nicht als Einlagengeschéaft im Sinne des § 1

Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Kreditwesengesetzes zu qualifizieren ist.

Gesetz iiber die Vergiitung der Rechtsanwaltinnen und Rechts-

anwaélte (Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz - RVG) — Auszug

No v sWw

§ 34 Beratung, Gutachten und Mediation
§34 Absatz 1 und 2

(1) Far einen mundlichen oder schriftlichen Rat oder eine Auskunft (Bera-
tung), die nicht mit einer anderen gebuhrenpflichtigen Tatigkeit zu-
sammenhéngen, fur die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens
und fur die Tatigkeit als Mediator soll der Rechtsanwalt auf eine Ge-
buhrenvereinbarung hinwirken, soweit in Teil 2 Abschnitt 1 des Ver-
gutungsverzeichnisses keine Gebuhren bestimmt sind. Wenn keine
Vereinbarung getroffen worden ist, erhalt der Rechtsanwalt Gebuh-
ren nach den Vorschriften des burgerlichen Rechts. Ist im Fall des Sat-
zes 2 der Auftraggeber Verbraucher, betragt die Gebuhr fur die Bera-
tung oder fur die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens jeweils
hochstens 250 Euro; § 14 Abs. 1 gilt entsprechend; fur ein erstes Be-
ratungsgesprach betrégt die Gebuhr jedoch hochstens 190 Euro.

(2)  Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist die Gebuhr fur die Beratung
auf eine Gebuhr fur eine sonstige Tatigkeit, die mit der Beratung zu-
sammenhangt, anzurechnen.
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AUXILIA Allgemeine Tarifbestimmungen 01.10.2023

A: Allgemeines

1. Voraussetzungen fiir den Abschluss und die Fortfilhrung von Versicherungs-
vertragen der AUXILIA

Die Mitgliedschaft im KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V. (KS e.V.) ist Vorausset-
zung fur den Abschluss von Versicherungsvertragen bei der AUXILIA Rechts-
schutz-Versicherungs-AG. Das Mitglied bzw. der Versicherungsnehmer
muss seinen Erstwohnsitz sowie gewohnlichen Aufenthalt und (ggf.) seinen
Firmensitz in Deutschland haben. Niederlassungen im Ausland (auch un-
selbstandige Niederlassungen) sind nicht versicherbar.

2. \Vertragsgrundlagen

Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen (AUXILIA ARB/2021,
Stand 01.10.2023), Sonderbedingungen, Klauseln, gesetzliche Bestimmun-
gen und die Bestimmungen des Antrages.

3. Versicherungssumme

Vereinbart gilt eine Versicherungssumme in unbegrenzter Hohe je Rechts-
schutzfall unter Beriicksichtigung der Gebuthrenordnungen und Kostenge-
setze. Die Versicherungssumme des Firmen-Vertrags-Rechtsschutzes (Son-
derbedingungen FVRS AUXILIA ARB/2021) des Anstellungsvertrags-Rechts-
schutzes (Sonderbedingungen fur den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz
(AnVRS) AUXILIA ARB/2021) und des BAG-Rechtsschutzes (Klausel 10 zu §
28 AUXILIA ARB/2021) ist begrenzt auf jeweils 50.000,- € je Rechtsschutz-
fall unter Berticksichtigung der Gebuhrenordnungen und der Kostengeset-
ze. Hierbei werden auch Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfélle,
die zeitlich und urséchlich zusammenhéngen, bertcksichtigt.

4. Strafkaution

Die darlehensweise Bereitstellung der Strafkaution betragt maximal
1 Mio. € je Rechtsschutzfall. Im privaten Verkehrsbereich wird im Ausland
als Teil dieser Kautionsleistung auch eine gesetzlich bedingte Sicherheitsleis-
tung zur Verfigung gestellt, soweit diese einen vom Versicherungsnehmer
selbst zu tragenden Betrag von 1.000,- € Ubersteigt.

5. Ortlicher Geltungsbereich

Im Rahmen der versicherten Bereiche besteht Rechtsschutz

— soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa, den Anlie-
gerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln, den Azoren
oder Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behorde in diesem Be-
reich gesetzlich zusténdig ist (oder zustéandig ware, wenn ein gerichtli-
ches oder behordliches Verfahren eingeleitet werden wiirde).

- weltweit fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursachlichem
Zusammenhang mit einer privaten Urlaubsreise (auch Au-pair-Zeit, Feri-
enarbeitsaufenthaltsprogramm, wie Work & Travel, Schuleraustausch
bis zu einem Schuljahr oder Auslandsstudium bis zu einem Jahr), aus
Vertragen, die Uber das Internet abgeschlossen wurden oder einer
Dienst- oder Geschéaftsreise. Versetzungen oder Abordnungen gelten
dabei nicht als Dienst- oder Geschaftsreisen, auch dann nicht, wenn sie
befristet sind. Kein weltweiter Rechtsschutz besteht in ursachlichem
Zusammenhang mit einer beruflichen Tatigkeit (auBer Ferienarbeitsauf-
enthaltsprogramme wie Work & Travel, Au-pair, Auslandsstudium),
auch nicht fur den Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit einer
gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbsténdigen Tatigkeit
sowie mit dem Erwerb oder der VerduBerung von dinglichen Rechten
an Grundsticken, Gebauden oder Geb&udeteilen.

Es gelten folgende Besonderheiten:

—  Steuer-Rechtsschutz nur vor deutschen Finanz und Verwaltungsgerich-
ten sowie deutschen Behérden

—  Sozial-Rechtsschutz nur vor deutschen Sozialgerichten und Behérden

- Verwaltungs-Rechtsschutz in nicht verkehrsrechtlichen Angelegenhei-
ten nur vor deutschen Verwaltungsgerichten und Behorden

— Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erb-
recht nur durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt

— Mediations-Rechtsschutz ist auf Mediationsverfahren in Deutschland
beschrankt

— Anstellungsvertrags-Rechtsschutz (Sonderbedingungen fir den Anstel-
lungsvertrags-Rechtsschutz (AnVRS) AUXILIA ARB/2021) kann nur von
einem gesetzlichen Vertreter einer juristischen Person mit Sitz in
Deutschland abgeschlossen werden

— Firmen-Vertrags-Rechtsschutz (Sonderbedingungen FVRS AUXILIA
ARB/2021) ist auf die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen
vor deutschen Gerichten beschrankt

— Im Spezial-Straf-Rechtsschutz (Sonderbedingungen SSR/2021) besteht
Versicherungsschutz fur Rechtsschutzfélle, die in Europa eintreten. Im
privaten, ehrenamtlichen und beruflichen Bereich in Austibung einer
nichtselbstandigen Tatigkeit besteht Versicherungsschutz auch fur
Rechtsschutzfélle, die weltweit eintreten

— Im Grundstlcks- und Mietbereich kédnnen nur Objekte in Deutschland
versichert werden

— Im Verkehrsbereich sind Fahrzeuge, die im Ausland in ein amtliches
oder amtlich anerkanntes Register einzutragen sind und ein Unterschei-
dungskennzeichen erhalten, nicht versichert.

6. Laufzeit

Die Versicherungsvertrage sind zunachst von Beginn an fur 1 Jahr abge-
schlossen. Danach verldngern sie sich stillschweigend von Jahr zu Jahr,
wenn sie nicht unter Einhaltung einer dreimonatigen Kundigungsfrist vom
Versicherungsnehmer oder Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)
gekundigt werden.

Die Versicherungsvertrage enden auBerdem mit dem Ausscheiden aus dem
KSe.V.

Das Beginndatum ist zugleich das Datum der Hauptfalligkeit. Eine hiervon
abweichende Hauptfalligkeit ist gesondert zu beantragen und verlangert
entsprechend die Mindestlaufzeit. Frihester Beginn ist der Tag nach Ein-
gang des Antrages beim KS e.V. Der Versicherungsbeginn kann bis zu einem
Jahr ab Antragstellung vordatiert werden.

7. Zahlungsweise

Die Versicherungsbeitrage sind im Voraus zu zahlen und dann weiter von
Falligkeit zu Falligkeit. Die Beitrage kénnen je nach Vereinbarung durch Mo-
nats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeitrage entrichtet werden. Die
Versicherungsperiode umfasst bei Monatsbeitrdgen einen Monat, bei Vier-
teljahresbeitragen ein Vierteljahr, bei Halbjahresbeitragen ein Halbjahr und
bei Jahresbeitragen ein Jahr.

Monatliche Zahlungsweise kann nur in Verbindung mit dem Lastschriftein-
zugsverfahren (SEPA-Mandat) vereinbart werden. Bei Widerruf des Last-
schrifteinzugsverfahrens bzw. Nichteinlésung der Lastschrift wird die Zah-
lungsweise auf vierteljghrlich geandert.

8. Wartezeiten
8.1. Keine Wartezeiten bestehen fur
— die Leistungsarten
- Schadenersatz-Rechtsschutz
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
- Straf-Rechtsschutz
- Rechtsschutz fur das Opfer von Gewaltstraftaten
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
- Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht
- Rechtsschutz in Betreuungsverfahren
- Rechtsschutz fur Vorsorgeverfigung
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der ausschlieBlich
privaten Internetnutzung
- Schadenersatz-Rechtsschutz
- Straf-Rechtsschutz
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der gewerblichen,
freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen Tatigkeit
- Schadenersatz-Rechtsschutz
- Straf-Rechtsschutz
- Daten-Rechtsschutz
— die Serviceleistungen
- Telefonische Rechtsberatung
- Online-Beratung
- Online-BeratungXL
- Online-Vertrags-Check
- Web-Check
- Online-Reputations-Schutz
- Cyber-Mobbing-Hilfe
- Mediation
- MediationXL
- Vorsorge-Generatoren
- InkassoPro
- BuBgeld-Check

8.2. Keine Wartezeiten bestehen in allen Leistungsarten des Verkehrs-
bereiches.

8.3. Keine Wartezeiten bestehen fur die neu hinzukommenden oder gean-
derten Risiken, wenn ein Vorsorge-Rechtsschutz besteht und ab dem
Zeitpunkt der Entstehung ein entsprechender Versicherungsvertrag ab-
geschlossen wird

8.4. Eine Wartezeit von drei Monaten besteht fur

— die Leistungsarten
- Arbeits-Rechtsschutz
- Gebéaude-, Wohnungs- und Grundsticks-Rechtsschutz
- AuBerhalb des Verkehrsbereiches (siehe 8.2)

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
- Steuer-Rechtsschutz
- Sozial-Rechtsschutz
- Verwaltungs-Rechtsschutz
- Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der ausschlieBlich
privaten Internetnutzung

- Vertrags-Rechtsschutz



- Beratungs-Rechtsschutz bei UrheberrechtsverstoBen
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der gewerblichen,
freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen Tatigkeit
- Beratungs-Rechtsschutz bei UrheberrechtsverstéBen
- Beratungs-Rechtsschutz bei WettbewerbsverstoBen
— die Serviceleistungen
- Online-Beratung fur arbeitsrechtliche Aufhebungsverein-
barungen
- BU-Antrags-Check
8.5. Die Wartezeit entfallt, wenn fur das gleiche Risiko bei einer anderen
Gesellschaft ein gleichartiger Vertrag bestanden hat und das neue Ver-
tragsverhaltnis luckenlos an das Ende des Vorvertrages anschlieBt. Dies
gilt auch, wenn der Antragsteller in einem Vertrag der Eltern bzw. des
ehelichen / eingetragenen oder sonstigen Lebenspartners mitversichert
war.

9. Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung (SB) ist der Anteil an den Kosten, die der Versiche-

rungsnehmer je Rechtsschutzfall selbst zu tragen hat.

9.1. Kein SB-Abzug erfolgt
fur die Leistungsarten
- Rechtsschutz fur Vorsorgeverfiigung
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der ausschlieBlich

privaten Internetnutzung
- Beratungs-Rechtsschutz bei Urheberrechts-
verstoBen
- Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der gewerblichen,
freiberuflichen oder sonstigen selbstandigen Tatigkeit
- Beratungs-Rechtsschutz bei Urheberrechts-
verstoBen
- Beratungs-Rechtsschutz bei Wettbewerbs-
verstoBen
- Regress-/Abrechnungs-Rechtsschutz in Vorverfahren fur Arzte
und Heilwesenberufe

— in Auslandsfallen

— bei fallabschlieBender Erstberatung durch einen von der AUXILIA ver-
mittelten Rechtsanwalt

—  fur alle Serviceleistungen
- Telefonische Rechtsberatung
- Online-Beratung
- Online-BeratungXL
- Online-Beratung fur arbeitsrechtliche Aufhebungsvereinbarun-

gen
- Online-Vertrags-Check
- Web-Check
- Online-Reputations-Schutz
- Cyber-Mobbing-Hilfe
- BU-Antrags-Check
- Mediation
- MediationXL
- Vorsorge-Generatoren
- InkassoPro
- BuBgeld-Check

9.2. Einmaliger SB-Abzug

Bei mehreren zeitlich und ursachlich zusammenhéangenden Rechtsschutzfal-

len wird die SB nur einmalig in Abzug gebracht.

9.3. Hinweis zur flexiblen SB-Variante

Bei Beauftragung eines von der AUXILIA vermittelten Rechtsanwalts wird

nur die jeweils geringere SB in Abzug gebracht.

9.4. Hinweise zur fallenden SB-Variante
Eine SB-Stufe entspricht einem Versicherungsjahr.

—  Die SB reduziert sich schrittweise um 100,- € jeweils zur Hauptfalligkeit
der Police, wenn im abgelaufenen Versicherungsjahr kein eintritts-
pflichtiger Schaden gemeldet wurde.

— Ruckstufung nach der Meldung eines seitens der AUXILIA eintritts-
pflichtigen Schadens, unabhangig von einer bereits geleisteten oder
noch zu leistenden Schadenzahlung:

- Ruckstufung fur die Produkte der Privatkunden mit fallender SB,
unabhangig von der bereits erreichten SB-Stufe - jeweils in SB-
Stufe 400,- €. Nach 6 schadenfreien Jahren in SB-Stufe O,- € er-
folgt keine Ruckstufung mehr.

- Ruckstufung fur die Produkte der Geschaftskunden mit fallender
SB, unabhangig von der bereits erreichten SB-Stufe - jeweils in
SB-Stufe 1.000,- €. Nach 3 schadenfreien Jahren in SB-Stufe
300,- € erfolgt keine Ruckstufung mehr.

— Anrechnung der unmittelbar bis zum Wechsel zur AUXILIA beim Vor-
versicherer zusammenhéngenden schadenfreien Versicherungsjahre
mit vergleichbarem Versicherungsumfang:

- Einstufung fur die Produkte der Privatkunden mit fallender SB: 2
schadenfreie Jahre in SB-Stufe 200,- €, 3 schadenfreie Jahre in
SB-Stufe 100,- €, 4 und mehr schadenfreie Jahre in die erste SB-
Stufe 0,- €. Definition vergleichbarer Versicherungsumfang:

mind. Privat,- Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz.
- Einstufung fur die Produkte der Geschaftskunden mit fallender
SB: 2 schadenfreie Jahre in SB-Stufe 800,- €, 3 schadenfreie
Jahre in SB-Stufe 700,- €, 4 schadenfreie Jahre in SB-Stufe 600,-
€, 5 schadenfreie Jahre in SB-Stufe 500,- €, 6 schadenfreie Jahre
in SB-Stufe 400,- €, 7 und mehr schadenfreie Jahre in SB-Stufe
300,- €. Definition vergleichbarer Versicherungsumfang: Ge-
schaftskunden / Arzte und Heilwesenberufe mindestens PBVI
(oder vergleichbar); Landwirte mindestens Landwirtschafts- und
Verkehrs-Rechtsschutz; Vereine mindestens Vereins- und Ver-
kehrs-Rechtsschutz sowie Rechtsschutz fur Gebaude, Wohnun-
gen und Grundsttcke.
- Fur die Produkte der Gesché&ftskunden mit fallender SB gilt abweichend
fur den privaten Bereich eine feste SB von 350,- €.
—  Zahlungen fur Serviceleistungen - siehe hierzu Abschnitt E - bleiben bei
der Ruckstufung / Neueinstufung unbertcksichtigt.

Kurzdarstellung fallende SB-Variante Privatkunden

Einstufung durch Anrechnung schadenfreier Jahre beim Vorversicherer

3 4 oder mehr Jahre

SB-Stufe 400,~ 300~ 200~ 100~ 0,— - 0~ 0~ 0~ 0~
Jahre 4 5 6 8 9 10 n

Selbstbeteiligung in €

< I
« »

ab dem 11. schadenfreien Jahr
keine Riickstufung mehr

Riickstufung nach Schadenfall

Kurzdarstellung fallende SB-Variante Geschaftskunden

Einstufung durch Anrechnung schadenfreier Jahre beim Vorversicherer

4 5 6

SB-Stufe 1.000,- 900~ 800,- 700~ 600~ 500~ 400~ 300~ 300~ 300~ 300-
Jahre 4 5 6 9 10 "

& I
< v

7 oder mehr Jahre

Selbstbeteiligung in €

ab dem 11. schadenfreien Jahr
keine Riickstufung mehr

Riickstufung nach Schadenfall

10. Vorvertraglichkeit / Versichererwechsel

Fur die Bestimmung der Eintrittspflicht der AUXILIA im Falle eines Versiche-
rerwechsel gelten die Regelungen gemaB § 4 und § 4 a AUXILIA ARB/2021.
Zusatzlich erklart die AUXILIA ihre Eintrittspflicht, wenn die Eintrittspflicht
des Vorversicherers oder der AUXILIA gegeben, aber zwischen den Gesell-
schaften streitig ist, in wessen Vertragslaufzeit der Rechtsschutzfall einge-
treten ist.

11. Besondere Regelung bei Arbeitslosigkeit

Wird der Versicherungsnehmer, nachdem der Versicherungsvertrag mindes-
tens ein Jahr ununterbrochen bestanden hat, arbeitslos und bezieht er Ar-
beitslosengeld nach § 136 SGB IIl kann er den Versicherungsvertrag mit so-
fortiger Wirkung kundigen. Nach Beendigung des Bezuges des Arbeitslo-
sengeldes nach § 136 SGB Ill kann er verlangen, dass ein neuer nach den
aktuellen tariflichen Bestimmungen vergleichbarer Versicherungsvertrag
ohne Wartezeiten abgeschlossen wird. Dieses Recht erlischt drei Monate
nach Beendigung des Bezuges von Arbeitslosengeld nach § 136 SGB IIl. Der
Bezug des Arbeitslosengeldes und die Dauer der Arbeitslosigkeit sind auf
Verlangen der AUXILIA durch den Bewilligungsbescheid nachzuweisen.

12. Streitigkeiten nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Rechtsschutz fur Streitigkeiten nach dem AGG besteht in vollem Umfang,
wenn die der Streitigkeit zuzuordnende Leistungsart versichert ist.

13. Familiendefinition

Zu den Familienangehérigen zahlen der eheliche / eingetragene oder im

Versicherungsschein genannte Lebenspartner des Versicherungsnehmers

und deren

- minderjéhrige Kinder, Pflege- und Stiefkinder sowie Enkelkinder.

— unverheiratete, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-

nerschaft lebende volljdhrige Kinder, Pflege- und Stiefkinder sowie En-
kelkinder, jedoch maximal bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals
eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austiben und hierfur ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten.
Die Mitversicherung bleibt danach z.B. wéhrend der Berufsausbildung
oder dem Studium des Kindes bestehen. Hierzu zahlt auch die Absol-
vierung eines ausbildungsintegrierten / ausbildungsbegleitenden dua-
len Studiengangs, bei dem der Abschluss der Berufsausbildung vor Be-
endigung des Studiums erfolgt und bis zum Studienabschluss eine Ta-
tigkeit in diesem Beruf ausgetbt wird.
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— im Ruhestand befindliche und im Versicherungsschein genannte Eltern
und GroBeltern, sofern diese im Haushalt des Versicherungsnehmers
leben und dort gemeldet sind.

Die Mitversicherung der genannten Kinder besteht bedingungsgemafl und
muss nicht beantragt werden.

Die Mitversicherung des Lebenspartners und der Eltern und GroBeltern ist
schriftlich zu beantragen. Bei nachtraglicher Mitversicherung finden die
Wartezeitbestimmungen Anwendung, soweit die Mitversicherung nicht
Gber den Vorsorge-Rechtsschutz erfolgt.

14. Vorsorge-Rechtsschutz

Im Rahmen des Vorsorge-Rechtsschutz gemaB Klausel 4 zu §§ 25, 25 a, 26,
27, 28 AUXILIA ARB/2021 sowie zum Rechtsschutz fiir weitere Inhaber /
Geschaftsfuhrer AUXILIA ARB/2021, kénnen neue oder gednderte Risiken
ab Entstehung ohne Wartezeit versichert werden. Voraussetzung ist, dass es
sich um ein gemaB dem Tarif der AUXILIA versicherbares Risiko handelt und
ein Rechtsschutzvertrag fur das neue Risiko abgeschlossen wird.

Der Versicherungsnehmer sowie die mitversicherten Familienangehérigen
sind also auch dann versichert, wenn
— ein weiteres gemaB dem Tarif der AUXILIA versicherbares Risiko erstma-
lig neu hinzukommt
- erstmalige Vermietung/Verpachtung eines bisher selbst genutz-
ten oder neu erworbenen Objekts
- erstmaliger Erwerb eines Eigentums an einer Wohnung/EFH oder
Anmietung einer Wohnung/EFH zur Selbstnutzung
- erstmaliges Eigentum an einem unbebauten Grundstick zur
Selbstnutzung
- erstmalige Aufnahme einer Tatigkeit als Geschaftsfuhrer einer
GmbH bzw. als Vorstand einer AG
- erstmalige Zulassung eines Motorfahrzeuges
- erstmalige Aufnahme einer nichtselbstandigen Tatigkeit.
oder
— eine im privaten Bereich versicherte Person eine gemaB dem Tarif der
AUXILIA versicherbare gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selb-
standige Tatigkeit aufnimmt
oder
— wenn die Voraussetzung fur die Mitversicherung einer nach dem Tarif
der AUXILIA versicherbaren naturlichen Person entsteht oder entféllt.
Entsteht die Voraussetzung fur die Mitversicherung von Ehe-/Le-
benspartnern, Eltern / GroBeltern (im Haushalt lebend und nicht mehr
berufstatig) sowie von Hoferben, Mitinhabern, Altenteilern im Land-
wirtschafts-Rechtsschutz gilt der Vorsorge-Rechtsschutz fur den Ein-
schluss in einen bestehenden Vertrag analog.
Der Vorsorge-Rechtsschutz gilt nicht fir den Einschluss weiterer Inha-
ber / Geschéaftsfuhrer in eine bestehende Mitgliedschaft. Die Policie-
rung erfolgt hier zum Eingang mit Wartezeit.

Besondere Hinweise: Der Versicherungsnehmer hat die Versicherung fur das
gednderte Risiko und dessen Beginn innerhalb eines Monats, nach Zugang
einer Aufforderung, zu beantragen. Beantragt der Versicherungsnehmer
die Versicherung des geénderten Risikos nicht innerhalb der Monatsfrist,
kann hierfur kein Versicherungsschutz ab Entstehung des geanderten Risi-
kos ohne Wartezeit mehr vereinbart werden.

B: Kundengruppen / Besonderheiten

1. Privatkunden
1.1. Annahmerichtlinie

Wenn der Antragsteller und / oder der eheliche / eingetragene oder der im
Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner eine der nachfolgen-
den beruflichen Tatigkeiten austbt, ist eine Direktionsanfrage erforderlich.
—  Berufs- und Lizenzsportler / -Trainer

—  Schauspieler, Moderator (Film und TV) und Influencer

—  Wertpapierhandler, Borsenmakler sowie Investmentbanker o.4.

- Rechtsanwalt

- Vorstand / Aufsichtsrat von borsennotierten Aktiengesellschaften

1.2. Nichtselbstdndige / Selbsténdige

Der Verkehrs-Rechtsschutz flex und der Verkehrs-Rechtsschutz flex Familie
(8 21 b AUXILIA ARB/2021) kann nur von Personen abgeschlossen werden,
die keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstandige Tatigkeit
auslben. Versichert sind nur Fahrzeuge mit inlandischem Versicherungs-
kennzeichen.

Die sonstigen Produkte fur Privatkunden kénnen von allen natutrlichen Per-
sonen auch dann abgeschlossen werden, wenn der Antragsteller und / oder
dessen ehelicher / eingetragener oder im Versicherungsschein genannter
sonstiger Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selb-
standige Tatigkeit austben.

Kein Versicherungsschutz besteht fir die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstandigen Tatigkeit. Abweichend hiervon besteht im Privat- und
Verkehrs-Rechtsschutz (§ 25 a AUXILIA ARB/2021) und Privat-, Berufs- und
Verkehrs-Rechtsschutz (§ 26 AUXILIA ARB/2021) Versicherungsschutz im
Umfang des Verkehrs-Rechtsschutzes auch bei einer gewerblichen, freibe-
ruflichen oder sonstigen selbstédndigen Tatigkeit des Versicherungsnehmers
sowie seines ehelichen / eingetragenen oder im Versicherungsschein ge-
nannten sonstigen Lebenspartners. Dies gilt fur auf den Versicherungsneh-

mer sowie den mitversicherten Lebenspartner zugelassene Pkw's, Kombis,
Kraftrader, Mofas, Mopeds, E-Scooter, Wohnmobile ohne Vermietung
sowie Anhanger, sofern diese auch privat genutzt werden. Versichert sind
nur Fahrzeuge mit inlandischem Versicherungskennzeichen.

1.3. Beamte und Angehorige des 6ffentlichen Dienstes

Die Anwendung des Tarifes fur Beamte und Angehorige des offentlichen
Dienstes setzt voraus, dass der Antragsteller und/oder der eheliche/einge-
tragene oder im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner
unter die Bestimmungen der Tarifgruppe B in der Kraftfahrtversicherung
fallt.

1.4. Senioren

Die Rechtsschutzkombination JURSENIOR ist die Absicherung fir Privatkun-

den, die nicht oder nicht mehr erwerbstétig sind. Der Arbeits-Rechtsschutz

ist nicht versichert. Fur den Versicherungsnehmer und dessen ehelichen /

eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Le-

benspartner besteht jedoch weiterhin Versicherungsschutz

— fur eine geringfugige Beschaftigung,

— als Arbeitgeber aus hauswirtschaftlichen Beschaftigungs- und Pflege-
verhaltnissen,

— aus dem Bezug einer betrieblichen Altersversorgung gegentber dem
friheren Arbeitgeber.

Alterszweckgemeinschaft

Sofern der Versicherungsnehmer keinen ehelichen / eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartner hat, jedoch mit einer anderen Person in einer Al-
terszweckgemeinschaft lebt, kann diese Person mitversichert werden. Der
Versicherungsschutz erstreckt sich dann auch auf diese Person. Diese Per-
son muss im Versicherungsschein genannt sein, ihren einzigen Wohnsitz im
Haushalt des Versicherungsnehmers haben und sich im Ruhestand befin-
den.

1.5. Singles

Alle Personen, die weder in einer ehelichen / eingetragenen oder sonstigen
Partnerschaft leben, kénnen den Single-Tarif abschlieBen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, der AUXILIA die Aufnahme der hauslichen Ge-
meinschaft mit einem ehelichen / eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
ner anzuzeigen. Sind die Voraussetzungen fur die Gewahrung eines Single-
tarifes nicht mehr gegeben, wird der Normaltarif mit Eingang der Meldung
berechnet. Besonderheit: Mitversichert sind alle Familienangehérigen
gemaB Familiendefinition mit Ausnahme des ehelichen / eingetragenen Le-
benspartner des Versicherungsnehmers.

1.6. JURPRIVAT

Angestellte in Heilwesenberufen sind im JURPRIVAT auch fur Rechtsschutz-
falle aus einer vortibergehenden Praxisvertretung sowie aus einer nebenbe-
ruflichen Notarzttétigkeit versichert. Hierunter féllt nicht der kassenéarztliche
Notdienst oder die Begleitung von Intensivtransporten - diese Tatigkeiten
sind Uber den Tarif fur niedergelassene Arzte und Heilwesenberufe versi-
cherbar.

Uber den Vorsorge-Rechtsschutz mit Niederlassungsklausel (Klausel 4 AUXI-
LIA/ARB 2021) besteht zudem Versicherungsschutz fur vorbereitende Tatig-
keiten im Hinblick auf eine beabsichtigte Niederlassung oder selbsténdige
oder freiberufliche Tatigkeit als Arzt oder in einem Heilwesenberuf.

2. Geschaftskunden

2.1. Direktionsanfragen

Wenn der Antragsteller und / oder der eheliche / eingetragene oder der im

Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner in einer der nachfol-

gend aufgefiihrten Berufen / Branchen tatig ist, ist eine Direktionsanfrage

erforderlich.

—  Schauspieler, Moderator (Film und TV) und Influencer

—  Arbeitnehmertberlassung, Zeitarbeitsunternehmen, Personalleasing

- Bewachungsunternehmen

- Amusierbetriebe/-lokale (z.B. Nachtclub, Bordell, Swinger-Club, Eros-
center 0.4.), Shisha Bar

— Gebé&udereinigung

— Spielbank, Spielothek, Wettburo

— Organisatoren von GroB- / Massenveranstaltungen

— Rechtsanwalte

- Betriebe aus dem Finanz- und Kapitalanlagesektor (insbesondere Kapi-
talanlage-, Kapitalverwaltungs-, Kapitalbeteiligungs-, Investment-,
Fonds-, Venture-Capital-, Privat-Equity-und Vermoégensverwaltungs-
Gesellschaften sowie Emissionshduser, Banken, Bérsen und Broker, As-
sekuradeure, Versicherungsgesellschaften)

- Parteien, Politische Vereinigungen, Gewerkschaften

— Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Religitse Vereinigungen

- Tierzuchtbetriebe und GroBmastbetriebe

—  Vereine mit Profi- und Lizenzsportlern

2.2. Nicht versicherbare Branchen

Die folgenden Branchen sind im JURAFIRM, PBVI mit / ohne Spezial-Straf-

Rechtsschutz, Spezial-Straf-Rechtsschutz und Rechtsschutz fur Firmen,

Selbstandige und freiberuflich Tatige nicht versicherbar:

- Abwasserbeseitigung / Klarwerk

— Energieversorger, z.B. Gas-/Stromversorgung

- Kraftwerke (z.B. Photovoltaik-/Biogasanlagen, Wasser-/Windkraft, Um-
spannwerke)

- Ol-Raffinerien inkl. Altélaufbereitung



—  Recyclingbetriebe / Mullverwertung / Abfallbeseitigung / Mulldeponie /
Schrotthandel / Entsorgungsfachbetriebe

— Kommunen, Verbande, Korperschaften des offentlichen Rechts, Stif-
tungen und Anstalten

—  Firmen, deren Produkte ganz oder teilweise dem Kriegswaffenkontroll-
gesetz unterliegen

- Maschinenringe

2.3. Berechnungsschema der Anzahl der Beschéftigten

Fur die Anzahl der Beschaftigten zéhlen alle regelméaBig oder vortberge-
hend im Betrieb des Versicherungsnehmers angestellten Personen. Inhaber
des Betriebes und mitarbeitende Familienangehorige (gemaB Familiendefi-
nition) werden nicht mitgezahit.

1 Vollzeitarbeiter = 1 Beschaftigter
2 Teilzeitarbeiter = 1 Beschaftigter

4 Auszubildende / geringfuigig Beschaftigte / Saisonarbeiter / Heimarbeiter /
Leiharbeiter (vom Versicherungsnehmer entliehen) = 1 Beschaftigter

Beschaftigte in Mutterschutz, mit arztlich angeordneten Beschaftigungsver-
bot und Elternzeit, sind bei der Anzahl der Beschaftigten zu bertcksichti-
gen.

Bei der Berechnung der Beschaftigten wird einschlieBlich der Dezimalstelle
0,5 abgerundet; ab 0,6 wird auf volle Beschaftigte aufgerundet.

2.4. Mitversicherung von rechtlich selbstandigen Firmen / Tochterge-
sellschaften

Ist die Versicherungsnehmerin eine GbR / OHG / PartG, konnen keine weite-

ren Firmen in einen bestehenden Firmenrechtsschutz-Vertrag mitversichert

werden; fur diese kann nur ein separater Vertrag abgeschlossen werden.

Die Mitversicherung von weiteren Firmen / Tochtergesellschaften des Versi-

cherungsnehmers ist moglich, wenn

— der Versicherungsnehmer als nattrliche Person, d.h. der Einzelkauf-
mann oder der alleinige Inhaber eines Einzelunternehmens oder

— die Versicherungsnehmerin als juristische Person (Handelsgesellschaft -
z.B. GmbH) oder deren beherrschender Gesellschafter (50 + 1 der
Stimmrechte) / Aktienmehrheitsinhaber (50 + 1 der stimmberechtigten
Aktien) alleiniger Inhaber der mitzuversichernden Firma ist oder die
Mehrheit (50 + 1 der Stimmrechte / stimmberechtigten Aktien) an die-
ser halt.

Firmen, bei denen aufgrund der Gesellschaftsform keine alleinige Inhaber-
schaft bestehen kann oder keine Mehrheitsverhaltnisse gebildet werden
kénnen, kénnen in einen bestehenden Vertrag fur Geschaftskunden nicht
mitversichert werden. Dies gilt fur die folgenden Gesellschaftsformen:

- Vereine

—  Genossenschaften

—  Gesellschaften burgerlichen Rechts (GbR)

—  Offene Handelsgesellschaften (OHG)

—  Partnerschaftsgesellschaften (PartG).

Die Mitversicherung einer GbR/OHG/PartG ist dann moglich, wenn die mit-

zuversichernde Firma ausschlieBlich aus

— dem Versicherungsnehmer (wenn dieser eine naturliche Person ist) oder

— der bezugsberechtigten und beherrschenden Person (wenn Versiche-
rungsnehmerin eine Gesellschaft ist)

und dessen Ehe- / Lebenspartner besteht.

2.5. Privat-, Berufs-, Verkehrs- und Immobilien-Rechtsschutz fur Fir-
men, Selbstandige und freiberuflich Tatige (Spezial-Rechtsschutz)
mit / ohne Spezial-Straf-Rechtsschutz und alle gewerblichen JUR-
Produkte

—  Verkehrsbereich
- Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge und Omni-

busse Uber 9 Sitze sind nicht versichert und kénnen zusatzlich
Uber den Verkehrs- oder Fahrzeug-Rechtsschutz (Fahrzeugart B
bzw. C) versichert werden.

- Bei Speditionen, Fuhr- und Transportunternehmen sowie Bus-
unternehmen sind Nutzfahrzeuge Uber 4 t Nutzlast, Sattelzug-
maschinen, Omnibusse Uber 9 Sitze und Fahrzeuge mit roten
Kennzeichen sowie Anhanger nicht versichert und kénnen zu-
satzlich Gber den Verkehrs- oder Fahrzeug-Rechtsschutz (Fahr-
zeugart B) versichert werden.

- Fur Kfz- und Nutzfahrzeug-Handler besteht kein Rechtsschutz
bezuglich des gewerblichen Kaufes / Verkaufes von Fahrzeugen.
Fur den nicht nur vortibergehenden Erwerb von Fahrzeugen zur
Eigennutzung besteht Rechtsschutz.

— Personenbezogene Versicherungen des Versicherungsnehmers
- Mitversichert sind auch Rechtsschutzfalle im Zusammenhang mit

personenbezogenen Versicherungen - wie z.B. Berufsunfahig-
keitsversicherung und -zusatzversicherung, Unfallversicherung,
Krankentagegeldversicherung - des Versicherungsnehmers (der
bezugsberechtigten Person fur den privaten Bereich).

— Im Grundstucks- und Mietbereich

sind versichert

- alle vom Versicherungsnehmer fur die versicherte Betriebsart ge-
werblich selbst genutzten Objekte im Inland bis zu einer Ge-
samt-Jahresbruttomiete/ -pacht von maximal 350.000,- € (gilt
nicht fir vermietete Grundstiicke, Gebaude oder Geb&udeteile).

- alle vom versicherten Personenkreis privat selbst bewohnten
Wohnungen bzw. Einfamilienhauser sowie alle privat selbst ge-
nutzten Garagen / Carports, Schreber-, Kleingarten-, Wochen-
endgrundsticke im Inland (siehe D: Zusatzprodukte 3.1).

—  Firmenbereich — Mitversicherung weiterer Tatigkeiten / Branchen

Versichert ist der Versicherungsnehmer mit seiner im Versicherungs-
schein angegebenen Betriebsart. Weitere Tatigkeiten/Branchen des Ver-
sicherungsnehmers sind mitversichert, auch wenn sie nicht im Versiche-
rungsschein genannt sind, sofern sie allein vom Versicherungsnehmer
ausgelibt werden und nicht unter B 2.1. und 2.2. der Allgemeinen Ta-
rifbestimmungen AUXILIA ARB/2021 fallen. Sofern der Vertrags-Rechts-
schutz fur die selbstandige Tatigkeit gemaB Klausel 9 AUXILIA
ARB/2021 oder der Firmen-Vertrags-Rechtsschutz gemaB Sonderbedin-
gungen FVRS AUXILIA ARB/2021 mitversichert ist, gilt dies nicht fur die
weiteren Tatigkeiten/Branchen.

2.6. JURATAXX

Rechtsschutzkombination fir Steuerberater, Wirtschaftsprifer und Buch-
prifer mit Vertrags-Rechtsschutz fur die selbstandige Tatigkeit ab Gericht
(Klausel 9 AUXILIA ARB/2021).

Die Tarifierung erfolgt nach den Jahresbrutto-Honorareinnahmen in Euro.

Zu den Jahresbrutto-Honorareinnahmen gehdren alle Einnahmen pro Ka-
lenderjahr aus der versicherten gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstandigen Tatigkeit inklusive der Umsatzsteuer. Verrechnungen, die
in der Rechnungslegung als Umsatz auszuweisen sind, sind mit einzubezie-
hen.

2.7. JURMEISTER

Rechtsschutzkombination mit Sonderbedingungen Firmen-Vertrags-Rechts-
schutz (FVRS) AUXILIA ARB/2021 fur inhabergeftihrte Handwerksbetriebe
mit Meisterpflicht. Die Aufteilung der Handwerke erfolgt in zwei Klassen.
Versicherbar fur Betriebe bis zu einem maximalen Jahresbruttoumsatz von 2
Mio. €.

Definition: Jahresbruttoumsatz ist die Summe aller vereinbarten Erlése inkl.
Umsatzsteuer aus der versicherten gewerblichen, freiberuflichen oder sons-
tigen selbstandigen Tatigkeit der versicherten Person pro Kalenderjahr. Es ist
beim Verkauf von Waren auf eigene Rechnung, der volle Verkaufserlos
unter Einschluss des Warenwertes ohne Rucksicht auf die Verdienstspanne,
beim Verkauf von Waren auf fremde Rechnung, die vereinnahmte Provision
oder sonstige Vergltung ohne Berlcksichtigung des sonstigen Warenwer-
tes zugrunde zu legen.

Handwerksbetriebe Klasse 1

Backer, Behalter- und Apparatebauer, Boots- und Schiffbauer, Bichsenma-
cher, Bottcher, Chirurgiemechaniker, Drechsler- und Holzspielzeugmacher,
Elektromaschinenbauer, Feinwerkmechaniker, Fleischer, Friseur, Glasblaser
und Glasapparatebauer, Glasveredler, Horgerateakustiker, Karosserie- und
Fahrzeugbauer, Konditoren, Kraftfahrzeugtechniker, Landmaschinenme-
chaniker, Orgel- und Harmoniumbauer, Orthopadieschuhmacher, Orthopé-
dietechniker, Raumausstatter, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Schorn-
steinfeger, Seiler, Vulkaniseure und Reifenmechaniker, Zahntechniker/Den-
tallabor, Zweiradmechaniker

Handwerksbetriebe Klasse 2

Brunnenbauer, Dachdecker, GerUstbauer, Installateur- und Heizungsbauer,
Maler und Lackierer, Maurer und Betonbauer, Ofen- und Luftheizungsbau,
StraBenbauer, Stuckateure, Glaser, Warme-, Kéalte- und Schallschutzisolie-
rer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzo-Hersteller,
Estrichleger, Zimmerer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker,
Elektrotechniker, Informationstechniker, Kalteanlagenbauer, Klempner, Me-
tallbauer, Steinmetze und Steinbildhauer, Tischler

3. Vereine

3.1. Versicherbare Vereine

- Geselligkeitsvereine

— Gesangs- und Musikvereine

— Sportvereine, z.B. Golfclubs, Billardclubs, Ballspiel- und Turnvereine,
Ruder-, Segel-, Radfahr-, Schwimm-, Wintersport- Motorsport- und
sonstige Sportvereine (nicht Sportvereine mit Vertrags-, Berufs-, Lizenz-
sportlern oder —Trainern und keine Flugsportvereine)

— Schitzen-, Heimat-, Karnevals- und Trachtenvereine

- Freiwillige Feuerwehren

— Sanitdtsvereine

—  Fischerei- und Alpenvereine

—  Theaterspiel- und Laiengruppen

3.2. Voraussetzungen fur die Versicherbarkeit

- Maximale Mitgliederzahl des Vereins: 2.000
(dartber hinaus: Direktionsanfrage)

- Maximale Anzahl der Beschéaftigten des Vereins:
10 (dartber hinaus: Direktionsanfrage)

4. Niedergelassene Arzte und Heilwesenberufe

4.1. Berechnungsschema der Anzahl der Beschaftigten

Fur die Anzahl der Beschaftigten zéhlen alle regelmé&Big oder vortberge-
hend in der Praxis des Versicherungsnehmers beschéaftigten Personen. Inha-
ber der Praxis und mitarbeitende Familienangehérige (gemaB Familiendefi-
nition) werden nicht mitgezahlt.
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1 Vollzeitarbeiter = 1 Beschéftigter
2 Teilzeitarbeiter = 1 Beschéaftigter
4 Auszubildende / geringfligig Beschaftigte = 1 Beschaftigter

Beschaftigte in Mutterschutz, mit arztlich angeordneten Beschaftigungsver-
bot und Elternzeit sind bei der Anzahl der Beschéaftigten zu beriicksichtigen.

Bei der Berechnung der Beschaftigten wird einschlieBlich der Dezimalstelle
0,5 abgerundet; ab 0,6 wird auf volle Beschaftigte aufgerundet.

4.2. Versicherbare Heilwesenberufe

Arzte, Zahnarzte, Tierarzte, Psychiater, von Arzten betriebene Tageskliniken,
angestellte Cheférzte die arztliche Leistungen privat abrechnen, angestellte
Krankenhausarzte mit Ermachtigung zur Teilnahme an der vertragsarztli-
chen Versorgung von GKV-Versicherten, Honorarérzte, Poolérzte, Heilprak-
tiker, Chiropraktiker, Osteopathen,

Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, Diplom-Psychologen, Heb-
ammen und Entbindungshelfer, Krankengymnasten, Chirogymnasten, Lo-
gopéaden, Masseure, Podologen, Notfallsanitater,

Therapeuten (z.B. Atem-, Ergo-, Reit-, Psycho- oder Physiotherapeuten),
Diatassistenten,

Apotheker, Optiker, ambulante Pflegedienste.

Voraussetzung ist die Niederlassung oder selbsténdige / freiberufliche Tatig-
keit in einem der genannten Heilwesenberufe.

4.3. Kooperationsformen im Heilwesenbereich und Voraussetzungen
fur ihre Versicherbarkeit

4.3.1. Berufsaustbungsgemeinschaft (BAG)

Fur den Zusammenschluss mehrerer Arzte, die im Abrechnungsverhaltnis
zur Kassenarztlichen Vereinigung als eine wirtschaftliche Einheit betrachtet
werden, ist fur die Absicherung der Praxis aller zusammengeschlossenen
Arzte ein gemeinsamer Vertrag erforderlich JURAMED; PBVI-Rechtsschutz
fur Arzte (Spezial-Rechtsschutz) mit /ohne Spezial-Straf-Rechtsschutz).

Ein namentlich genannter Arzt der BAG ist im privaten Bereich des JURA-
MED; PBVI-Rechtsschutz fur Arzte (Spezial-Rechtsschutz) mit / ohne Spezial-
Straf-Rechtsschutz versichert. Jeder weitere Arzt der BAG kann fur den pri-
vaten Bereich den Rechtsschutz fur weitere Inhaber abschlieBen.

Streitigkeiten zwischen den Arzten der BAG sind nicht versichert. Auf An-
trag kann jeder Arzt der BAG dieses Risiko separat mit einem eigenen Ver-
trag versichern — siehe hierzu BAG-Rechtsschutz.

4.3.2. Uberortliche Berufsaustibungsgemeinschaft (UBAG)

Eine UBAG kann wie eine Berufsausiibungsgemeinschaft versichert werden,
sofern diese im Abrechnungsverhaltnis zur Kassenarztlichen Vereinigung als
eine wirtschaftliche Einheit betrachtet wird. Fur die Absicherung aller zu-
sammengeschlossenen Arzte ist ein gemeinsamer Vertrag erforderlich (JU-
RAMED; PBVI-Rechtsschutz fur Arzte (Spezial-Rechtsschutz) mit / ohne Spe-
zial-Straf-Rechtsschutz).

Die Partner der UBAG bestimmen gegeniiber der Kassenarztlichen Vereini-
gung einen der Vertragsarztsitze als (Haupt-) Betriebsstatte. Die anderen
Vertragsarztsitze werden zu Nebenbetriebsstatten der Gberortlichen Berufs-
austibungsgemeinschaft. Die Nebenbetriebsstatten sind im Versicherungs-
schein namentlich zu benennen (sofern Namen der Nebenbetriebsstatten
abweichend vom Versicherungsnehmer).

Ein namentlich genannter Arzt der UBAG ist im privaten Bereich des JURA-
MED; PBVI-Rechtsschutz fur Arzte (Spezial-Rechtsschutz) mit / ohne Spezial-
Straf-Rechtsschutz versichert. Jeder weitere Arzt der UBAG kann fur den
privaten Bereich den Rechtsschutz fur weitere Inhaber abschlieBen.

Streitigkeiten zwischen den Arzten der UBAG sind nicht versichert. Auf An-
trag kann jeder Arzt der UBAG dieses Risiko separat mit einem eigenen Ver-
trag versichern — siehe hierzu BAG-Rechtsschutz.

4.3.3. Praxisgemeinschaft

Die Praxisgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von zwei oder mehr Ver-
tragsarzten zur Austibung der Tatigkeit in gemeinsamen Praxisraumen. Die
Arzte treten im Abrechnungsverhaltnis zur Kassenarztlichen Vereinigung
selbstandig auf.

Fur jeden Arzt ist ein selbstandiger Rechtsschutzvertrag erforderlich (JURA-
MED; PBVI-Rechtsschutz fir Arzte (Spezial-Rechtsschutz) mit / ohne Spezial-
Straf-Rechtsschutz).

Ausnahme: Dies ist nicht erforderlich, wenn die Praxisgemeinschaft von
zwei Arzten gefuhrt wird, die in ehelicher / eingetragener oder sonstiger Le-
benspartnerschaft leben.

4.3.4. Apparategemeinschaft

Mehrere Arzte nutzen gemeinschaftlich medizinische Geréte. Da jeder Arzt
seine Leistungen gegenuber der Kassenarztlichen Vereinigung abrechnet,
muss jeder Arzt einen eigenen Rechtsschutzvertrag (JURAMED; PBVI-
Rechtsschutz fur Arzte (Spezial-Rechtsschutz mit / ohne Spezial-Straf-
Rechtsschutz) abschlieBen.

Tritt die Apparategemeinschaft als eigenstandige Rechtsperson als Erwerber
der medizinischen Gerate und / oder als Arbeitgeber auf, ist fur die Appara-
tegemeinschaft ein gesonderter Rechtsschutzvertrag erforderlich.

4.3.5. Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)

Medizinische Versorgungszentren sind fachtbergreifende oder auch arzt-
gruppengleiche Einrichtungen der vertragsarztlichen Versorgung mit einem
arztlichen Leiter.

Die Arzte selbst kénnen als Vertragsérzte oder Angestellte fur das MVZ ar-
beiten.

Versicherungsschutz fir das MVZ ist tber JURAMED; PBVI-Rechtsschutz fur

Arzte (Spezial-Rechtsschutz) mit / ohne Spezial-Straf-Rechtsschutz maglich,

wenn

— das MVZ gegenuber der Kassenarztlichen Vereinigung in einer gemein-
samen KV-Nummer fur das MVZ und den dazugehorenden Standorten
/ Filialen die Abrechnung vornimmt

— das MVZ in der Rechtsform GbR, Partnerschaftsgesellschaft (PartG)
oder (PartG mbB) betrieben wird

- alle Gesellschafter nattrliche Personen und zugelassene Arzte sind

- weder das MVZ noch einer der Gesellschafter Beteiligungen an anderen
Gesellschaften halt.

Filialen des MVZ sind im Versicherungsschein namentlich zu benennen (so-
fern Namen der Filialen abweichend vom Versicherungsnehmer).

Ein namentlich genannter arztlicher Leiter ist im privaten Bereich des JURA-
MED; PBVI-Rechtsschutz fir Arzte (Spezial-Rechtsschutz) mit /ohne Spezial-
Straf-Rechtsschutz versichert. Jeder weitere &rztliche Leiter kann fur den
privaten Bereich den Rechtsschutz fur weitere Inhaber abschlieBen.

Streitigkeiten des / der arztlichen Leiter(s) gegen das MVZ sind nicht versi-
chert. Auf Antrag kann jeder arztliche Leiter des MVZ dieses Risiko separat
mit einem eigenen Vertrag versichern — siehe hierzu BAG-Rechtsschutz.

Vertragsdrzte mussen einen eigenstandigen Rechtsschutzvertrag - JURA-
MED; PBVI-Rechtsschutz fur Arzte (Spezial-Rechtsschutz) mit / ohne Spezial-
Straf-Rechtsschutz — abschlieBen.

MVZ, die von Krankenh&usern, Erbringern nicht-arztlicher Dialyseeinrich-
tungen, gemeinnUtzigen Tragern oder Kommunen gegriindet werden, kon-
nen im Tarif fur Arzte und Heilwesenberufe nicht versichert werden. Glei-
ches gilt fur solche MVZ, die in einer der folgenden Rechtsformen geftihrt
werden: GmbH, eG, offentlich-rechtliche Rechtsform. Es besteht jedoch die
Moglichkeit, diese Risiken tber den Tarif fur Geschaftskunden abzusichern.

4.3.6. Honorararzte/ Poolarzte

Ist ein Arzt als selbstandiger Unternehmer bei wechselnden Auftraggebern
auf eigene Rechnung gegen Honorar tatig (Honorararzt), ist Versicherungs-
schutz tber JURAMED; PBVI-Rechtsschutz fir Arzte (Spezial-Rechtsschutz)
mit / ohne Spezial-Straf-Rechtsschutz maglich.

Fur in Notfallpraxen organisierte Poolarzte, die fur teilnehmende niederge-
lassene Arzte die Vertretung Ubernehmen, kann ebenfalls ein JURAMED;
PBVI-Rechtsschutz fur Arzte (Spezial-Rechtsschutz) mit / ohne Spezial-Straf-
Rechtsschutz abgeschlossen werden. Fur jeden Poolarzt ist ein separater
Rechtsschutz-Vertrag erforderlich.

4.4. Nicht versicherbare Branchen im Tarif fur Heilwesenberufe
Fur Krankenhé&user, Kliniken, OP-Zentren, Pflegeheime und stationare Pfle-
gedienste besteht Versicherbarkeit Uber die Produkte fur Geschaftskunden.

4.5. Mitversicherung weiterer Tatigkeiten

Versichert ist der Versicherungsnehmer mit seiner im Versicherungsschein
angegebenen Praxis / Betriebsart. Weitere Tatigkeiten des Versicherungs-
nehmers sind mitversichert, auch wenn sie nicht im Versicherungsschein ge-
nannt sind, sofern sie allein vom Versicherungsnehmer ausgetbt werden
und nicht unter B 2.1. und 2.2. der Allgemeinen Tarifbestimmungen AUXI-
LIA ARB/2021 fallen. Sofern der Vertrags-Rechtsschutz fur die selbstéandige
Tatigkeit gem. Klausel 9 AUXILIA ARB/2021 mitversichert ist, gilt dies nicht
fur die weiteren Tatigkeiten/Branchen.

4.6. BAG-Rechtsschutz

Der BAG-Rechtsschutz (Klausel 10 zu § 28 AUXILIA ARB/2021) ist ein eigen-
standiger Vertrag fur den Arzt einer BAG, UBAG oder MVZ und kann nicht
mit anderen Produkten kombiniert werden.

Der Versicherungsschutz umfasst den Rechtsschutz im Vertrags- und Sa-
chenrecht fur die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen gegen-
Uber BAG/UBAG/MVZ und/oder gegeniiber den weiteren Gesellschaftern
von BAG/UBAG/MVZ.

Der BAG-Rechtsschutz kann nur dann abgeschlossen werden, wenn fur
BAG, UBAG oder MVZ selbst ein JURAMED; PBVI-Rechtsschutz fur Arzte
(Spezial-Rechtsschutz) mit / ohne Spezial-Straf-Rechtsschutz bei der AUXI-
LIA besteht.

5. Landwirte

5.1 Voraussetzung fur die Versicherbarkeit

Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz sowie JURAGRAR koénnen nur
dann abgeschlossen werden, wenn der Versicherungsnehmer als Inhaber
eines land-, teich- und / oder forstwirtschaftlichen Betriebes Mitglied in der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (LBG) ist und der Betrieb nicht
gewerbesteuerpflichtig ist.

Der Versicherungsnehmer muss eine natdrliche Person sein.

Eine landwirtschaftliche Personengesellschaft (GbR, OHG oder KG) ist versi-
cherbar, sofern diese ausschlieBlich aus dem Landwirt und den nach § 27
Abs. 2 a) aa) - ee), gg), hh) AUXILIA ARB/2021 mitversicherten Personen be-
steht.

Nicht versicherbar im Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz sowie
JURAGRAR sind juristische Personen (z.B. GmbH, eingetragene Genossen-
schaft), Maschinenringe und GroBmastbetriebe.

Gewerbesteuerpflichtige landwirtschaftliche Betriebe kénnen sich tber JU-
RAFIRM oder den PBVI-Rechtsschutz fur Firmen, Selbstandige und freiberuf-
lich Tatige versichern.

5.2. JURAGRAR



Uber den Versicherungsumfang des Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechts-
schutzes hinaus sind im JURAGRAR mitversichert:
—  Nebenbetriebe

- Die Mitversicherung eines Nebenbetriebes geméB § 27 Abs.1 a)
AUXILIA ARB/2021 setzt voraus, dass der Nebenbetrieb dem
Hauptbetrieb wirtschaftlich untergeordnet ist und vom Versiche-
rungsnehmer oder einer nach § 27 AUXILIA ARB/2021 mitversi-
cherten Person betrieben wird. Wird der Nebenbetrieb von einer
GbR, OHG oder KG betrieben, ist dieser nur dann mitversichert,
wenn sich die GbR, OHG oder KG ausschlieBlich aus dem Versi-
cherungsnehmer und den nach § 27 Abs. 2 a) aa) - ee), gg), hh)
AUXILIA ARB/2021 mitversicherten Personen zusammensetzt.
Der Nebenbetrieb muss im Versicherungsschein genannt sein.
Nebenbetriebe, deren Inhaber eine juristische Person ist (z.B.
GmbH), kénnen nicht mitversichert werden. Diese Nebenbetrie-
be konnen sich tber JURAFIRM oder PBVI fiir Firmen, Selbstandi-
ge und freiberuflich Tatige versichern.

- Fur Nebenbetriebe, die nicht gewerbesteuerpflichtig sind, ist der
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht mitversichert. Fur
gewerbesteuerpflichtige Nebenbetriebe gilt der Vertrags-Rechts-
schutz nur, soweit es sich um Hilfsgeschafte und eingekaufte
Dienstleistungen gemé&B Klausel 3 zu den AUXILIA ARB/2021
handelt.

— Auf den Inhaber oder die mitversicherten Personen zugelassene LKW'’s
und Nutzfahrzeuge mit schwarzen amtlichen Kennzeichen.

— Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Enteignungs-, Planfeststel-
lungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Spezial-Straf-Rechtsschutz

5.3. Mitinhaber / Hoferben / Altenteiler

Mitinhaber

Ein weiterer Inhaber des versicherten land-, teich-, oder forstwirtschaftli-
chen Betriebes (Mitinhaber), der tUberwiegend auf dem Hof tatig ist und
dort oder in dessen raumlicher Nahe wohnt, kann mitversichert werden.

Hoferbe

Hoferbe ist die Person, die der Hofeigentimer durch Testament, Erbvertrag
oder Ubergabevertrag unter Lebenden hierzu bestimmt hat. Der Hoferbe
kann mitversichert werden, wenn er tberwiegend auf dem Hof tatig ist und
dort oder in dessen raumlicher Nahe wohnt.

Altenteiler

Der frihere Inhaber des versicherten land-, teich- oder forstwirtschaftlichen
Betriebes, der Gberwiegend von Geld-, Natural- oder Dienstleistungen des
Betriebes lebt und/oder Altersruhegeld nach dem Gesetz tber Altershilfe
der Landwirte bezieht, kann als Altenteiler mitversichert werden, wenn er
auf dem Hof oder in dessen raumlicher Nahe wohnt.

Die Mitversicherung von Mitinhaber, Hoferbe und Altenteiler, ist schriftlich
zu beantragen. Mitversichert sind nur Mitinhaber, Hoferbe und Altenteiler,
die im Versicherungsschein genannt sind sowie deren eheliche, eingetrage-
ne oder im Versicherungsschein genannte Lebenspartner und deren min-
derjdhrige Kinder. Bei nachtraglicher Mitversicherung finden die Wartezeit-
bestimmungen Anwendung, soweit die Mitversicherung nicht tber den
Vorsorge-Rechtsschutz erfolgt.

C: Verkehrsbereich

1. Erlauterungen zu den Fahrzeugarten bei Firmen, Selbstandigen und
freiberuflich Tatigen

Fahrzeugart A: Pkw's, Kombis, Kraftrader, Mofas, Mopeds, E-Scootern,
Wohnmobile ohne Vermietung, Nutzfahrzeuge bis 4 t Nutzlast, Omnibusse
bis 9 Sitze, Fahrschulfahrzeuge (Pkw’s / Kraftrader), Zugmaschinen, Trakto-
ren, zulassungspflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie
Anhanger

Fahrzeugart B: Nutzfahrzeuge tber 4 t Nutzlast, Sattelzugmaschinen, Fahr-
zeuge mit roten Kennzeichen, Omnibusse tber 9 Sitze sowie Anhdnger

Fahrzeugart C: Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge, Wohn-
mobile mit Vermietung sowie Anhdnger

Im Verkehrs-Rechtsschutz missen alle Fahrzeuge einer versicherten Fahr-
zeugart, die auf den Versicherungsnehmer zugelassen sind, versichert wer-
den. Hierbei ist jedes einzelne Fahrzeug beitragspflichtig. Versichert sind
nur Fahrzeuge mit inldndischem Versicherungskennzeichen. Im Fahrzeug-
Rechtsschutz kann mit Angabe der amtlichen Kennzeichen der zu versi-
chernden Fahrzeuge eine Auswahl vorgenommen werden. Versicherbar
sind nur Fahrzeuge mit inlandischem Versicherungskennzeichen

Anhanger sind nur versichert, wenn sie auf den Versicherungsnehmer zuge-
lassen sind und von einem versicherten Fahrzeug zuldssigerweise gezogen
werden durfen. Versichert sind nur Anhanger mit inlandischem Kennzei-
chen.

2. Begriffsbestimmungen fiir Art und Verwendung von Kraftfahrzeugen

—  Personenkraftwagen (Pkw)
sind als Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen zugelasse-
ne Kraftfahrzeuge mit Ausnahme von Mietwagen, Taxen und Selbst-
fahrer-Vermietfahrzeugen

—  Kraftrader mit Versicherungskennzeichen (Mofa / Moped / E-Bike / S-
Pedelec)
sind Fahrrader mit Hilfsmotor (Hubraum nicht mehr als 50 ccm und Ge-
schwindigkeit nicht Gber 50 km/h); E-Bikes bis zu einer Hochstge-
schwindigkeit von 25 km/h, S-Pedelecs bis zu einer Hochstgeschwin-

digkeit von 45 km/h und Kleinkraftrader (Geschwindigkeit nicht tber
50 km/h)

- Kraftrader mit amtlichen Kennzeichen
sind alle tbrigen Kraftrader (auch mit Beiwagen)

- Wohnmobile
sind als solche zugelassene Kraftfahrzeuge

- Nutzfahrzeuge
sind Kraftfahrzeuge, die auf Grund ihrer Bauart zum Transport von Per-
sonen, Gutern, und / oder zum Ziehen von Anhadngerfahrzeugen be-
stimmt sind (nicht: Pkw’s, Kombis, Kraftrader)

—  Zugmaschinen
sind Nutzkraftwagen, die ausschlieBlich oder Uberwiegend zum Mit-
fuhren von Anhangerfahrzeugen bestimmt sind

—  Sattelzugmaschinen
sind Kraftfahrzeuge, die eine besondere Vorrichtung zum Mitfhren
von Sattelanhangern haben, wobei ein wesentlicher Teil des Gewichts
des Sattelanhangers von der Sattelzugmaschine getragen wird

- Taxen
sind Personenkraftwagen, die der Unternehmer auf 6ffentlichen Stra-
Ben oder Platzen bereitstellt und mit denen er Fahrten zu einem vom
Fahrgast bestimmten Ziel ausfuhrt

- Mietwagen
sind Personenkraftwagen, mit denen ein nach § 49 Abs. 4 Personenbe-
forderungsgesetz (PBefG) genehmigungspflichtiger Gelegenheitsver-
kehr gewerbsmaBig betrieben wird (unter Ausschluss der Taxen, Kraft-
omnibusse, Guterfahrzeuge und Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge)

—  Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge
sind Kraftfahrzeuge, die gewerbsméaBig ohne Gestellung eines Fahrers
vermietet werden

- Kraftomnibusse
sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Befor-
derung von mehr als neun Personen (einschlieBlich Fahrer) geeignet
und bestimmt sind

- Leasing-Fahrzeuge
sind Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge, die auf den Mieter zugelassen sind
oder bei fortdauernder Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch
Vertrag mindestens sechs Monate Uberlassen werden

- Zulassungspflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen
sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen mit dem
Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit (Ar-
beitsmaschinen), nicht zur Beférderung von Personen und Gutern, oder
fur andere begrenzte Funktionen (Sonderfahrzeuge) bestimmt und ge-
eignet sind:  Abschleppwagen, Ausstellungswagen, Bagger, Beton-
pumpenwagen, Elektro-Guterfahrzeuge, Elektro-Karren, Erd-Arbeits-
maschinen, Feuerwehrmannschafts- und -geratewagen, Fernmeldewa-
gen, Funkwagen (nicht Funkstreifenwagen), Gabelstapler, Geratetrager
fur die Land- oder Forstwirtschaft, Hubstapler, Kanalreinigungswagen,
Krankenwagen, Kranwagen, Lader, Leichenwagen, Mé&hdrescher, Mess-
wagen, Milch-Sammeltankwagen, Millwagen, Schlammsaugwagen,
StraBenbaumaschinen, StraBenreinigungsmaschinen, Tieflader, Ver-
kaufswagen, Werkstattwagen

- Sonstige zulassungspflichtige Fahrzeuge
sind Betontransportmischer, Kraftfahrzeug-Transporter, Kraftstoff-Kes-
selwagen, Milch- oder andere Tankwagen, Turmwagen. Diese Fahrzeu-
ge werden als Nutzfahrzeuge entsprechend ihrer Nutzlast tarifiert
(Fahrzeugart A oder B)

3. Im Besitz befindliche Fahrzeuge

Eine Mitversicherung kann auch fur Fahrzeuge beantragt werden, die nicht

auf den Versicherungsnehmer und / oder den versicherten Personenkreis

zugelassen sind. Voraussetzungen hierfar sind

— der Versicherungsnehmer / versicherte Personenkreis hat die tatsachli-
che andauernde Sachherrschaft tber das Fahrzeug

- das Fahrzeug gehort zur Fahrzeugart A

— die Mitversicherung ist mit Kennzeichen beantragt und im Versiche-
rungsschein dokumentiert.

Versicherbar sind nur Fahrzeuge mit inldndischem Versicherungskennzei-
chen.

4. Rabatte

- Mengenrabatt
Verkehrs-Rechtsschutz fur Selbstandige (§ 21 Abs. 1, 4, 6, 7a) und b),
8 - 9 AUXILIA ARB/2021, Klausel 7)
Fahrzeug-Rechtsschutz fur Selbstandige (§ 21 Abs. 3, 4, 7a) und b), 8
und 10 AUXILIA ARB/2021, Klausel 7)
Der Mengenrabatt betrdgt ab einem Jahresbeitrag von 500,- € 10 %;
1.000,- € 15 %; 1.500,- € 20 %; 2.500,- € 25 %

- Bestandsrabatt
Verkehrs-Rechtsschutz fur Selbstandige (§ 21 Abs. 1, 4, 6, 7a) und b),
8 - 9 AUXILIA ARB/2021, Klausel 7)
Fahrzeug-Rechtsschutz fur Selbsténdige (§ 21 Abs. 3, 4, 7a) und b), 8
und 10 AUXILIA ARB/2021, Klausel 7)
Der Bestandsrabatt betragt 10 %. Voraussetzung ist, dass mindestens 5
Kraftfahrzeuge versichert sind. Die Berechnung erfolgt nach Abzug
eines eventuellen Mengenrabatts.

39



40

D: Zusatzprodukte

1. Kleinunternehmer-Rechtsschutz

Der Kleinunternehmer-Rechtsschutz (Klausel 6 zu §§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1,
25 a Abs. 1, 26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 28 Abs. 5 AUXILIA ARB/2021 und § 2
Abs. 1 b Sonderbedingungen fur den Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR/2021)
ist versicherbar in Kombination mit allen Produkten, die einen Firmen- oder
Privat-Rechtsschutz enthalten.

Das Produkt kann vom Versicherungsnehmer (naturliche Person) und sei-
nem ehelichen / eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten
sonstigen Lebenspartner abgeschlossen werden. Der Versicherungsschutz
besteht fur die im Versicherungsschein genannte Person und ihre im Versi-
cherungsschein genannte gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selb-
standige Tatigkeit. Kein Versicherungsschutz besteht fir den Rechtsschutz
im Vertrags- und Sachenrecht und fur den Rechtsschutz fur Mieter und Ei-
gentUmer fur gewerblich selbst genutzte Objekte. Ausnahme: Ein Arbeits-
zimmer in der ansonsten privat selbst bewohnten Wohnung ist versichert,
wenn die 8§ 27, 28 oder § 29 abgeschlossen sind.

Der Jahresbruttoumsatz aus der versicherten gewerblichen, freiberuflichen
oder sonstigen selbstandigen Tatigkeit darf — bezogen auf das letzte Kalen-
derjahr — 24.000,- € nicht Ubersteigen.

Definition: Jahresbruttoumsatz ist die Summe aller vereinbarten Erlose inkl.
Umsatzsteuer aus der versicherten gewerblichen, freiberuflichen oder sons-
tigen selbstandigen Tatigkeit der versicherten Person pro Kalenderjahr. So
ist beim Verkauf von Waren auf eigene Rechnung der volle Verkaufserlos
unter Einschluss des Warenwertes ohne Rucksicht auf die Verdienstspanne,
beim Verkauf von Waren auf fremde Rechnung die vereinnahmte Provision
oder sonstige VergUtung ohne Bertcksichtigung des sonstigen Warenwer-
tes, zugrunde zu legen.

2. Anstellungsvertrags-Rechtsschutz

Der Anstellungsvertrags-Rechtsschutz (Sonderbedingungen ftr den Anstel-
lungsvertrags-Rechtsschutz (AnVRS) AUXILIA ARB/2021) ist nur in Verbin-
dung mit Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz oder JURPRIVAT Tarif
2021 abschlieBbar. Er kann auch mit den gewerblichen JUR-Produkten (mit
Ausnahme von JURVEREIN) des Tarifs 2021 fur den gemaB Familiendefiniti-
on im privaten und beruflichen Bereich in Austibung einer nichtselbstandi-
gen Tatigkeit mitversicherten Ehe-/Lebenspartner abgeschlossen werden,
wenn der Anstellungsvertrag nicht mit dem Versicherungsnehmer oder
einer mitversicherten Firma besteht. Versicherbar ist der Anstellungsver-
trags-Rechtsschutz fur Geschéaftsfuhrer einer GmbH oder Vorstand einer AG
mit Sitz in Deutschland. Das Jahresbruttoeinkommen in ursachlichem Zu-
sammenhang mit dieser Tatigkeit darf 150.000,- € — bezogen auf das letzte
Kalenderjahr — nicht Ubersteigen. Sofern das Einkommen die Grenze wah-
rend der Vertragslaufzeit Gbersteigt, gelten die Regelungen der ARB.
Definition Jahresbruttoeinkommen: Das Jahresbruttoeinkommen in ursach-
lichem Zusammenhang mit der versicherten Tatigkeit setzt sich zusammen
aus Einkunften aus nichtselbstandiger Tatigkeit bzw. Einkunften aus selb-
standiger Tatigkeit. Hierunter fallen das Gehalt, variable Beziige sowie die
als geldwerter Vorteil einzustufenden Leistungen wie die Altersvorsorge,
der Firmenwagen und andere Zusatzleistungen. Erhalt der Versicherungs-
nehmer daneben noch Gewinnausschittungen oder sonstige Kapitalertra-
ge erzielt er Einkinfte aus Kapitalvermogen, die in ursachlichem Zusam-
menhang mit der versicherten Tatigkeit stehen, sind diese dann ebenfalls zu
bertcksichtigen.

3. Grundstiicks- und Mietbereich

Rechtsschutz fur Eigentlmer, Vermieter oder Mieter von Gebauden, Woh-
nungen und Grundstiicken (§ 29 AUXILIA ARB/2021)

3.1. Rechtsschutz fur Mieter und selbst nutzende Eigentimer

Der Versicherungsnehmer kann sich als Mieter oder Eigentiimer von privat
selbst bewohnten Wohnungen versichern.

— Alle selbst bewohnten Wohnungen bzw. Einfamilienhduser im Inland
sind zu einem Jahresbeitrag versichert

- Mitversichert sind alle privat selbst genutzten Garagen/Carports im In-
land

—  Mitversichert sind die privat selbst genutzten Schreber-/ Kleingarten-/
Wochenendgrundstticke im Inland

— Mitversichert ist die private Kurzzeitvermietung des Erstwohnsitzes fur
insgesamt nicht Uber 8 Wochen im Jahr, sofern eine notwendige Er-
laubnis / Genehmigung vorliegt

- Mitversichert ist die Vermietung von bis zu drei Zimmern in der Haupt-
wohnung des Versicherungsnehmers (Erstwohnsitz)

— Ist der Versicherungsnehmer zusatzlich Eigentimer einer Wohnung im
Inland und Uberlédsst er diese unentgeltlich einem Dritten, ist diese
Wohnung mitversichert. Eine unentgeltliche Uberlassung liegt nur dann
vor, wenn der Versicherungsnehmer als Uberlasser das vollstandige,
uneingeschrankte Nutzungsrecht am Objekt hat. (Das ist nicht der Fall,
wenn z.B. die Wohnung mit einem NieBbrauch/Wohnrecht belastet ist
oder der Versicherungsnehmer nicht zu 100% Eigenttmer ist). Liegen
diese Voraussetzungen nicht vor, kann das Objekt Uber den Rechts-
schutz fur Vermieter versichert werden

3.2. Rechtsschutz fur Vermieter und Verpachter

Der Versicherungsnehmer kann sich als Eigentimer und Vermieter von
Wohnungen und / oder Gewerbeobjekten versichern.
— Jedes Objekt ist einzeln zu versichern

— Sind der Versicherungsnehmer und / oder die mitversicherten Personen
gemaB Familiendefinition Eigentimer mehrerer / aller Einheiten in
einem Objekt unter der gleichen Anschrift, mussen alle in diesem Ob-
jekt befindlichen Einheiten, die in ihrem Eigentum stehen, versichert
werden. Dies gilt sowohl fur die vom Eigentimer selbst bewohnten
Wohn- oder selbst genutzten gewerblichen Einheiten wie auch fur ver-
mietete Wohn- oder gewerblich vermietete / verpachtete Einheiten. Die
Auswahl einzelner Einheiten ist nicht moglich

- Die Einliegerwohnung im ansonsten selbst bewohnten Einfamilienhaus
kann zu einem reduzierten Beitrag abgesichert werden. Bei einer Einlie-
gerwohnung handelt es sich um eine zusatzliche Wohnung in einem
Einfamilienhaus, die gegentber der Hauptwohnung von untergeordne-
ter Bedeutung ist. Die Einliegerwohnung muss separat zu vermieten
sein, was aber nicht bedeutet, dass diese auch abgeschlossen sein muss

— Bei vollstandiger vortbergehender (Unter-) Vermietung des Erstwohn-
sitzes bleibt der Rechtsschutz gegentiber dem eigenen Vermieter aus
der Anmietung der Wohnung bestehen, sofern zugleich der Rechts-
schutz fur Mieter und selbst nutzende Eigentumer versichert ist

— Bei Vermietung an mehrere Nutzer (einzelne Zimmer), ist pro Mietver-
trag ein Rechtsschutz fur Vermieter und Verpachter abzuschlieBen

— Die private Kurzzeitvermietung eines im Eigentum des Versicherungs-
nehmers und / oder einer mitversicherten Person gemaB Familiendefini-
tion befindlichen Ferienhaus / -Wohnung kann je Objekt zum Festbei-
trag abgesichert werden

—  Es werden maximal 5 vermietete Wohneinheiten / 5 vermietete Gewer-
beeinheiten versichert

3.3. Besondere Hinweise

— Aufgrund der Objektbezogenheit des Grundstticks- und Miet-Rechts-
schutzes besteht bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Um-
fang von § 29 AUXILIA ARB/2021 auch fur weitere Miteigentumer /
Mitmieter ohne namentliche Nennung neben dem Versicherungsneh-
mer Versicherungsschutz. Kein Versicherungsschutz besteht fur Recht-
streitigkeiten untereinander

—  Objekte auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind generell nicht
versicherbar

E: AUXILIA Serviceleistungen

Wahrend der Vertragslaufzeit des Rechtsschutzversicherungsvertrages bie-
tet die AUXILIA verschiedene Serviceleistungen durch Servicepartner an.
Unsere langjahrige Erfahrung im Rechtsschutz-Bereich hat gezeigt, dass un-
sere Kunden mit Hilfe dieser Services viele Probleme einfach, schnell und zu-
friedenstellend 16sen kénnen.

1. Telefonische Rechtsberatung

Fur den Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen gemal Fa-
miliendefinition steht die telefonische Rechtsberatung der AUXILIA durch
unabhangige Rechtsanwalte unter der Telefonnummer 089 / 539 81-333 in
versicherten und in nicht versicherten Angelegenheiten kostenfrei zur Ver-
fagung.

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

2. Online-Beratung

Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen gemaB Famili-
endefinition kénnen in versicherten Fallen eine kostenfreie Online-Rechts-
beratung durch einen unabhédngigen Rechtsanwalt nutzen. Fur die Inan-
spruchnahme der Online-Beratung stellt die AUXILIA unter www.ks-auxilia.
de/online-beratung ein Online-Formular mit Upload-Mdéglichkeit fur Unter-
lagen zur Verfiigung.Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

3. Online-BeratungXL

Damit Versicherungsschutz besteht, missen mehrere Voraussetzungen er-
fullt sein. So kann es vorkommen, dass zwar ein Rechtsschutzfall nach § 4
AUXIILIA ARB/2021 im grundsatzlich versicherten Bereich vorliegt, die An-
gelegenheit jedoch wegen eines Risikoausschlusses nach § 3 AUXILIA
ARB/2021 nicht versichert ist. Bei der AUXILIA kann der Versicherungsneh-
mer und die mitversicherten Personen geméaB Familiendefinition in diesen
Fallen eine kostenfreie Online-Beratung durch einen unabhangigen Rechts-
anwalt nutzen.

Fur die Inanspruchnahme dieser Online-BeratungXL stellt die AUXILIA unter
www.ks-auxilia.de/online-beratung ein Online-Formular mit Upload-Mog-
lichkeit fur Unterlagen zur Verfiigung.

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

Nicht angeboten werden kann dieser Service, wenn der Risikoausschluss in
§ 3 Abs. 2 g) AUXILIA ARB/2021 betroffen ist (Streitigkeiten aus dem
Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen die AUXILIA oder das fur diese ta-
tige Schadenabwicklungsunternehmen).

4. Online-Beratung fiir arbeitsrechtliche Aufhebungsvereinbarungen
Bei Vorliegen eines Beratungsbedarfs kénnen der Versicherungsnehmer und
die mitversicherten Personen gemaB Familiendefinition eine arbeitsrechtli-
che Aufhebungsvereinbarung durch einen unabhéngigen Rechtsanwalt
kostenfrei tberprifen lassen, wenn sie als Arbeitnehmer betroffen sind.

Es muss der Berufs-Rechtsschutz fur Nichtselbstandige versichert sein und
es darf kein Risikoausschluss nach § 3 AUXILIA ARB/2021 vorliegen.

Fur die Inanspruchnahme der Online-Beratung fur arbeitsrechtliche Aufhe-
bungsvereinbarungen stellt die AUXILIA unter www.ks-auxilia.de/service ein



Online-Formular mit Upload-Maoglichkeit fur Unterlagen zur Verfligung. Der
Rechtsanwalt meldet sich dann fur die Beantwortung der Fragen telefo-
nisch beim Versicherungsnehmer / den mitversicherten Personen.

Fur diesen Service besteht eine Wartezeit von drei Monaten ab Versiche-
rungsbeginn.

Alternativ kénnen der Versicherungsnehmer / die mitversicherten Personen
sich auch telefonisch unter 089 / 539 81-333 zu der arbeitsrechtlichen Auf-
hebungsvereinbarung beraten lassen. In diesem Fall besteht keine Warte-
zeit.

5. Online-Vertrags-Check

Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen gemal3 Famili-
endefinition kénnen private Verbrauchervertrage durch einen unabhangi-
gen Rechtsanwalt, auch ohne Rechtsschutzfall, kostenfrei Uberprufen las-
sen. Ein privater Verbrauchervertrag liegt vor, wenn der Versicherungsneh-
mer / die mitversicherte Person zu privaten Zwecken einen Vertrag mit
einem Unternehmer abgeschlossen hat.

Der Online-Vertrags-Check ist moglich, wenn der Versicherungsnehmer /
die mitversicherte Person einen privaten Verbrauchervertrag

—  beabsichtigt abzuschlieBen oder

—  bei bereits abgeschlossenen Vertragen innerhalb der gesetzlichen oder
vertraglichen Widerrufsfrist.

Auf den Vertrag muss deutsches Recht anwendbar sein. Auch muss der be-
troffene Bereich grundsatzlich versichert sein (z.B. Verkehrs-Rechtsschutz
notig bei Autokaufvertrag, Privat-Rechtsschutz bei Mobelkaufvertrag) und
es darf kein Risikoausschluss nach § 3 AUXILIA ARB/2021 vorliegen.

Fur die Inanspruchnahme des Online-Vertrags-Checks stellt die AUXILIA
unter www.ks-auxilia.de/service ein Online-Formular mit Upload-Ma&glich-
keit fur Unterlagen zur Verfigung. Der Rechtsanwalt meldet sich dann fur
die Beantwortung der Fragen telefonisch beim Versicherungsnehmer / den
mitversicherten Personen.

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

6. Web-Check

Der Versicherungsnehmer kann seine betriebliche Website kostenfrei durch

einen unabhangigen Rechtsanwalt rechtlich prifen lassen.

Maoglich ist dies, wenn 8§ 24, 24 a, 27 oder 28 AUXILIA ARB/2021 oder

Kleinunternehmer-Rechtsschutz (Klausel 6 AUXILIA ARB/2021) versichert

ist, die Website in deutscher Sprache verfasst ist und auf die Website deut-

sches Recht anwendbar ist.

Gegenstand der rechtlichen Prufung ist

— die Verletzung von Namens- und Kennzeichnungsrechten der Domain
(Prufung Uber die Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamtes
(DPMA) nach identischen deutschen Marken)

— das Haftungsrisiko bei Verlinkungen

- das urheberrechtliche Risiko bei Texten und Bildern (formelle Prifung
der urheberrechtlichen Kennzeichnungspflicht)

- die Ubereinstimmung der Widerrufs- und Rickgaberechtsbelehrung
mit §§ 312 ff BGB

- die Ubereinstimmung des Impressums und der Datenschutzbelehrung
mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO)

— die Zustimmung des Seitenbesuchers bei der Nutzung von Cookies

— die Verschlusselung und Einwilligung bei Kontaktformularen

— die Verordnung tber Informationspflichten fur Dienstleistungserbringer
(DL-InfoV).

Eine technische Tiefenprifung (z.B. Analyse- und Tracking-Tools, Banner,

Prufung des Quelltextes) sowie eine Prifung der fachlichen Richtigkeit der

gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der rechtlichen Prufung.

Die Website kann wéhrend der Vertragslaufzeit bei der AUXILIA einmal im
Abstand von jeweils funf Jahren Uberpruft werden.

Der Versicherungsnehmer muss seine Website zur Prifung Uber das im Kun-
den-Portal der AUXILIA unter www.ks-auxilia.de/kundenportal bereitge-
stellte Formular anmelden. Er bekommt dann per E-Mail eine Riickmeldung
des Rechtsanwalts mit dem Prufergebnis.

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

7. Online-Reputations-Schutz
7.1. Online-Reputations-Schutz fur Privatkunden

Im Falle einer Rufschadigung im Internet konnen der Versicherungsnehmer
und die mitversicherten Personen gemaB Familiendefinition mit Hilfe eines
spezialisierten Dienstleisters gegen diese Verletzung des allgemeinen Per-
sonlichkeitsrechts vorgehen.

Hierfur muss der Versicherungsnehmer / die mitversicherte Person das unter
www.ks-auxilia.de/service bereit gestellte Online-Formular zur Meldung
nutzen und den Link zu der Website mit der rufschadigenden AuBerung an-
geben.

Diesen Service konnen Kunden mit versichertem Privat-Bereich kostenfrei
nutzen.

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

7.2. Online-Reputations-Schutz fur Gewerbekunden
Im Falle einer Rufschadigung im Internet kann der Versicherungsnehmer mit

Hilfe eines spezialisierten Dienstleisters gegen diese Verletzung des allge-
meinen Personlichkeitsrechts — hier des Unternehmenspersonlichkeitsrechts
- vorgehen.

Hierfir muss der Versicherungsnehmer das unter www.ks-auxilia.de/service
bereitgestellte Online-Formular zur Meldung nutzen und den Link zu der
Website mit der rufschadigenden AuBerung angeben.

Diesen Service konnen Kunden mit versichertem Firmen-, Landwirtschafts-,
oder Vereins-Bereich (§§ 24, 24 a, 27 oder 28 AUXILIA ARB/2021 sowie
Kleinunternehmer-Rechtsschutz (Klausel 6 AUXILIA ARB/2021) kostenfrei
nutzen.

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

8. Cyber-Mobbing-Hilfe

Wenn der Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen geméafi
Familiendefinition Opfer eines Cyber-Mobbing-Falles geworden sind, kén-
nen sie Hilfe in Form einer telefonischen, psychologischen Beratung durch
Fachleute bekommen. Cyber-Mobbing ist das Beleidigen, Belastigen, seeli-
sche Schikanieren, Qualen, Verletzen oder die Rufschadigung einer Person
im Internet.

Zu dieser psychologischen Beratung kénnen sich die mit Privat-Bereich ver-
sicherten Personen entweder unter 089 /539 81-333 oder Uber das Online-
Formular im Kunden-Portal unter www.ks-auxilia.de/service zur Beratung
anmelden. Sie werden dann von den entsprechenden Fachleuten zurtickge-
rufen. Diese geben konkrete Losungsvorschldge und Handlungsempfehlun-
gen. Wenn es die versicherte Person winscht, konnen auch zustandige,
spezialisierte Polizeibehdrden oder spezialisierte Psychologen vor Ort ge-
nannt werden. Diese telefonische Beratung ist kosten- und gebuhrenfrei.
Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

9. BU-Antrags-Check

Bei der Beantragung der Leistung aus einer Berufsunfahigkeitsversicherung
gilt es Vieles zu beachten. Wer hier einen Fehler macht, sieht sich spater oft
einem unerwarteten Rechtsstreit ausgesetzt. Daher bietet die AUXILIA ihren
Kunden mit versichertem Privat-Bereich die Moglichkeit, sich bei der Bean-
tragung einer Berufsunfahigkeitsrente von einem spezialisierten Dienstleis-
ter kostenfrei telefonisch unterstltzen zu lassen. Dies gilt nicht, wenn vom
Versicherungsnehmer bereits ein Rechtsanwalt beauftragt worden ist.

Gegenstand des BU-Antrags-Checks ist:

— die Prifung der vorliegenden Leistungsanspriiche

— eine mundliche Ersteinschatzung zur versicherungsrechtlichen Sachlage

— eine mundliche Erladuterung der Handlungsoptionen

— die mundliche Abstimmung der Angaben im Leistungsantrag an die
Versicherungsgesellschaft sowie die Klarung, ob alle erforderlichen
Nachweise vorliegen

Nicht Gegenstand des BU-Antrags-Checks ist eine Tatigkeit fur die Kunden
der AUXILIA nach Einreichung des Leistungsantrags.

Hierzu kénnen der Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen
gemaB Familiendefinition den Sachverhalt unter 089/539 81-333 melden.
Bei bestehendem Versicherungsschutz kann sich der Versicherungsnehmer /
die mitversicherte Person anschlieBend mit dem genannten Dienstleister in
Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen.

Fur diesen Service besteht eine Wartezeit von drei Monaten ab Versiche-
rungsbeginn.

Hinweis:

Der beschriebene BU-Antrags-Check gilt in demselben Umfang und unter
denselben Voraussetzungen auch fur die Beantragung von Leistungen aus
einer privaten Erwerbsunfahigkeits- bzw. Grundféhigkeitsversicherung.

10. Mediation

Durch eine Mediation kénnen viele Rechtsstreitigkeiten, die sonst in einem
oft langwierigen und nervenaufreibenden Gerichtsverfahren geklart wer-
den mussten, schnell und unbtrokratisch geldst werden. Der Mediator ver-
mittelt als neutraler, unparteiischer Dritter zwischen den Parteien und hilft
diesen, eine einvernehmliche, auf ihren Interessen und Bedurfnissen basie-
rende Losung zu finden.

Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen gemaB Famili-

endefinition kénnen

— in versicherten Fallen,

— bei Verhandlungen Uber einen arbeitsrechtlichen Aufhebungsvertrag
oder bei Androhung der Kiindigung eines Arbeitsverhéltnisses und

—  bei Streitigkeiten aus dem kollektiven Arbeits- und Dienstrecht, wenn
ein Rechtsschutzfall gemaB § 4 Abs. 1 f) AUXILIA ARB/2021 vorliegt

eine Mediation in Anspruch nehmen.

Auf Wunsch des Versicherungsnehmers / der mitversicherten Personen
kann die AUXILIA einen Mediator benennen:

— Die Mediation ist als Prasenzmediation mit Anwesenheit beider Partei-
en moglich oder — noch komfortabler — per Telefon. In diesem Fall mel-
det sich der Mediator telefonisch beim Versicherungsnehmer / der mit-
versicherten Person, bespricht den Fall und setzt sich dann mit der Ge-
genseite in Verbindung, um eine einvernehmliche Lésung zu finden.
Der Versicherungsnehmer / die mitversicherte Person muss also keinen
direkten Kontakt mit der Gegenseite haben. Bei der telefonischen Me-
diation Gbernimmt die AUXILIA die Kosten der Mediation — auch die
des Gegners.
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— Bei der Prasenzmediation werden die Kosten anteilig im Verhéltnis ver-
sicherter zu nicht versicherten Personen erstattet bis zu einem Hochst-
betrag von 3.000,- € je Mediationsverfahren bzw. 6.000,- € fur alle im
Kalenderjahr eingeleiteten Mediationsverfahren.

Wahlt der Versicherungsnehmer / die mitversicherte Person den Mediator

selbst aus, erstattet die AUXILIA bis zu 8 Sitzungsstunden a 180,- €, anteilig

im Verhaltnis versicherter zu nicht versicherten Personen.

Der Mediationsfall kann wahlweise unter 089 / 539 81-333 oder Uber das

Online-Formular unter www.ks-auxilia.de/service gemeldet werden.

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit

11. MediationXL
Wie bei der unter Punkt 3. genannten Online-BeratungXL kann bei Vorlie-
gen eines Risikoausschlusses nach § 3 AUXILIA ARB/2021 in ansonsten ver-
sicherten Fallen auch eine MediationXL durch den Versicherungsnehmer
und die mitversicherten Personen gemaB Familiendefinition in Anspruch ge-
nommen werden.

Fur den Ablauf und die Kostenerstattung gelten die Regelungen der Media-
tion (siehe Punkt 10.).

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

12. Vorsorge-Generatoren

Das Thema Vorsorge wird immer wichtiger und umfasst immer mehr Berei-
che. Daher stellt die AUXILIA ihren Kunden in den versicherten Bereichen
kostenfrei verschiedene Generatoren rund um dieses Thema zur Verfugung.
Auf diese Weise kann jeder selbst schnell, einfach und bequem von zu
Hause aus nach seinen Winschen mit anwaltlich gepriften Texten person-
lich vorsorgen.

Kunden mit versichertem Privat-Bereich kénnen Generatoren zur Erstellung
folgender Vorsorgeverfigungen nutzen:

—  Patientenverfiigung mit Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfigung
— Sorgerechtsverfigung

—  Bestattungsverfugung

— Haustierverfigung

— Testament

—  Testament fur den digitalen Nachlass

Fur Patientenverfugungen mit Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfu-
gung bietet das Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer eine Re-
gistrierung des Hinterlegungsortes dieser Dokumente an. Die diesbezugli-
che Registrierungsgebthr wird von der AUXILIA Gbernommen.

Kunden mit versichertem Firmen- oder Landwirtschafts-Bereich (§§ 24, 27
oder 28 AUXILIA ARB/2021) sowie Kleinunternehmer-Rechtsschutz (Klausel
6 AUXILIA ARB/2021) kénnen zusatzlich den Generator zur Erstellung einer
Unternehmervollmacht nutzen.

Die Generatoren sind im Kunden-Portal der AUXILIA, unter www.ks-auxilia.
de/kundenportal zu finden.

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

13. Vorlagen-Portal

Im Kunden-Portal stehen Mustervertrage, Musterschreiben und Checklisten
aus verschiedenen Rechtsgebieten kostenfrei zum Download zur Verfu-
gung.

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

14. InkassoPro

Kunden der AUXILIA mit versichertem Firmen-, Landwirtschafts- oder Ver-
eins-Bereich (8§ 24, 24 a, 27 oder 28 AUXILIA ARB/2021) oder Kleinunter-
nehmer-Rechtsschutz (Klausel 6 AUXILIA ARB/2021) erhalten Zugang zu
einem professionellen Forderungsmanagement bei einem Servicepartner
mit glnstigen Sonderkonditionen.

Der Versicherungsnehmer wird — sofern die Service-Leistung nicht aus-
dricklich abgewahlt wird - nach Policierung seines Rechtsschutzantrages
von dem Inkasso-Partner der AUXILIA angeschrieben. Darin sind die Zu-
gangsdaten zum Inkasso-Portal enthalten

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

15. BuBgeld-Check

Die AUXILIA stellt ihren Kunden ein kostenfreies Online-Tool fur die Prtfung
von Geschwindigkeits-, Abstands-, Rotlicht- sowie Halte- und Parkversto-
Ben im Verkehrsbereich zur Verfugung.

Die Kunden erhalten Informationen zur Hohe der angedrohten GeldbuBe
sowie zu einem maoglichen Fahrverbot bzw. Punkten. AuBerdem sind in
Form einer Pro/Contra-Gegenuberstellung Kriterien aufgefthrt, anhand
derer die Entscheidung, ob sich im konkreten Fall ein rechtliches Vorgehen
empfiehlt, erleichtert wird.

Der BuBgeld-Check ist im Kundenportal der AUXILIA, unter www.ks-auxilia.
de/kundenportal zu finden.

Fur diesen Service besteht keine Wartezeit.

Allgemeine Hinweise zu den Serviceleistungen:

Fur die Nutzung dieser Serviceleistungen fallt keine Selbstbeteiligung an.
Die Nutzung dieser Serviceleistungen fhrt bei Vereinbarung einer fallenden
Selbstbeteiligung nicht zu einer Ruckstufung und es erfolgt auch keine
Wertung als Schaden (Rechtsschutzfall) im Sinne einer auBerordentlichen
Kundigung (§ 13 AUXILIA ARB/2021).

Die AUXILIA Ubernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit einer Nicht-
oder Schlechterfullung der Serviceleistungen. Fur die Leistungen und deren
Inhalt ist allein der Servicepartner verantwortlich. Die AUXILIA ist berech-
tigt, die Servicepartner ohne Vorankindigung zu wechseln.



Hinweis nach § 19 Abs.5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zur

Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers gemal3 § 19 Abs.1 VVG

3.

Damit wir Ihren Versicherungsantrag / Ihre Angebotsanfrage ordnungsge-
maB prifen kénnen, ist es notwendig, dass Sie die Fragen im Antrag/ in der
Angebotsanfrage wahrheitsgemal und vollstandig beantworten.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefahrden, wenn Sie
unrichtige oder unvollstandige Angaben machen. Néhere Einzelheiten zu
den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht kénnen Sie der nachstehen-
den Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ihnen be-
kannten gefahrerheblichen Umstédnde, nach denen wir in Textform gefragt
haben, wahrheitsgemal und vollstandig anzuzeigen. Wenn wir nach lhrer
Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheb-
lichen Umsténden fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen kénnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzei-
gepflicht verletzt wird?

1. Ricktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kénnen wir vom Ver-
trag zurlcktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder
Vorsatz noch grobe Fahrlassigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein
Rucktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hatten.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklaren wir
den Racktritt nach Eintritt des Rechtsschutzfalles, bleiben wir dennoch
zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder
nicht richtig angegebene Umstand

— weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles
— noch fur die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursachlich war. Unsere Leistungspflicht entfallt jedoch, wenn Sie die
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rucktritt steht uns der Teil des Beitrages zu, welcher der bis
zum Wirksamwerden der Rucktrittserklarung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.

2. Kiindigung

Kénnen wir nicht vom Vertrag zurtcktreten, weil Sie die vorvertragliche
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlassig oder schuldlos verletzt
haben, kénnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kundigen.

Unser Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen héatten.

Vertragsanderung

Kénnen wir nicht zurlcktreten oder kundigen, weil wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstéande, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten, werden die anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die An-
zeigepflicht fahrlassig verletzt, werden die anderen Bedingungen rick-
wirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsénderung der Beitrag um mehr als 10 %
oder schlieBen wir die Gefahrabsicherung fir den nicht angezeigten
Umstand aus, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung tGber die Vertragsanderung fristlos kindigen.
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

Ausiibung unserer Rechte

Wir kénnen unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Ver-
tragsanderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begrindet,
Kenntnis erlangen. Bei der Austibung unserer Rechte haben wir die
Umstande anzugeben, auf die wir unsere Erkldrung stutzen. Zur Be-
grundung kénnen wir nachtraglich weitere Umstande angeben, wenn
fur diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir kénnen uns auf die Rechte zum Rucktritt, zur Kindigung oder zur
Vertragsdnderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Ruiicktritt, zur Kuindigung und zur Vertragsanderung
erléschen mit Ablauf von funf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt
nicht fur Rechtsschutzfalle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.
Die Frist betragt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich
oder arglistig verletzt haben.

Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person
vertreten, so sind beztglich der Anzeigepflicht, des Rucktritts, der Kin-
digung, der Vertragsanderung und der Ausschlussfrist fur die Aus-
Ubung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als
auch lhre eigene Kenntnis und Arglist zu bericksichtigen. Sie kénnen
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlas-
sig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter
noch lhnen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.
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Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uber die Verarbeitung lhrer perso-
nenbezogenen Daten durch die AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG
und den KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V. (im folgenden KS/AUXILA genannt)
und die lhnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher fir die Datenverarbeitung
AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG
UhlandstraBe 7

80336 Munchen

Telefon: 089/539 81-0

Fax: 089/539 81-250

E-Mail: zentrale@ks-auxilia.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g.
Adresse oder per Mail unter: datenschutzbeauftragter@ks-auxilia.de.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maBgeblichen Gesetze.
Dartiber hinaus haben wir uns auf die ,Verhaltensregeln fur den Umgang
mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-
schaft” verpflichtet, die die oben genannten Gesetze fir die Versicherungs-
wirtschaft prazisieren. Diese konnen Sie im Internet unter
www.ks-auxilia.de/datenschutz abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benétigen wir die von
Ihnen hierbei gemachten Angaben fir den Abschluss des Vertrages und zur
Einschatzung des von uns zu Ubernehmenden Risikos. Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchfuhrung des
Vertragsverhaltnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Anga-
ben zum Schaden benétigen wir etwa, um prifen zu kénnen, ob ein Versi-
cherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfithrung des Versicherungsvertrages ist ohne die
Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten nicht méglich.

Daruber hinaus benétigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstel-
lung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fur die Entwicklung
neuer Tarife oder zur Erfullung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten
aller mit uns bestehender Vertrage nutzen wir fur eine Betrachtung der ge-
samten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer
Vertragsanpassung, -erganzung, fur Kulanzentscheidungen oder ftr umfas-
sende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage fur die Verarbeitung personenbezogener Daten fur vorver-
tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit daftr
besondere Kategorien personenbezogener Daten, wie z.B. lhre Gesund-
heitsdaten, erforderlich sind, verarbeiten wir diese gem. Art. 9 Abs. 2 f)
DSGVO. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies
auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

lhre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder

von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere er-

forderlich sein:

—  zur Gewabhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

— zur Werbung fur unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie fur an-
dere Produkte von KS/AUXILIA und deren Kooperationspartner sowie
fur Markt- und Meinungsumfragen,

—  zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten, insbesondere nutzen
wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf
Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Daruber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur Erfll-
lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben,
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Bera-
tungspflicht. Als Rechtsgrundlage fur die Verarbeitung dienen in diesem Fall
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 ¢) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fur einen oben nicht genannten
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen dartber zuvor informieren.

Kategorien von Empfangern der personenbezogenen Daten

Rickversicherer:

Von uns tbernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungs-
unternehmen (Ruickversicherer). Dafur kann es erforderlich sein, Ihre Ver-
trags- und ggf. Schadendaten an einen Ruckversicherer zu tUbermitteln,
damit dieser sich ein eigenes Bild tber das Risiko oder den Versicherungsfall
machen kann.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsvertrage von einem Vermittler be-
treut werden, verarbeitet |hr Vermittler die zum Abschluss und zur Durch-
fuhrung des Vertrages benétigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten.
Auch Ubermittelt unser Unternehmen diese Daten an den Sie betreuenden
Vermittler, soweit dieser die Informationen zu lhrer Betreuung und Bera-
tung in lhren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten be-
noétigt.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Der KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V. nimmt bestimmte Datenverarbeitungsauf-
gaben fur die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. So-
weit ein Versicherungsvertrag zwischen lhnen und einem oder mehreren
Unternehmen unserer Gruppe besteht, kénnen Ihre Daten etwa zur zentra-
len Verwaltung von Anschriftendaten, fur den telefonischen Kundenservice,
zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, fir In- und Exkasso oder zur ge-
meinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe
verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unterneh-
men, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfallung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister,
zu denen nicht nur vorbergehende Geschaftsbeziehungen bestehen, koén-

nen Sie der Ubersicht im Anhang entnehmen. Die jeweils aktuelle Version
finden Sie auf unserer Internetseite unter www.ks-auxilia.de/datenschutz.

Datenverarbeitung im Zusammenhang mit InkassoPro:

Um zwischen First Debit GmbH und dem Kunden, der die Dienstleistung in
Anspruch nehmen mochte einen Kontakt herstellen zu kénnen, verarbeiten
und tbermitteln wir die erforderlichen Kundendaten (wie beispielsweise Fir-
menname, Ansprechpartner, Anschrift, Telefon, E-Mail, Branche und teil-
weise Versicherungsumfang) an die First Debit GmbH, Am Hulsenbusch 23,
59063 Hamm . Rechtsgrundlage dieser Ubermittlung ist Ihre Einwilligung
gem. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO.

Weitere Empfénger:

DaruUber hinaus kénnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere
Empfanger Ubermitteln, wie etwa an Behorden zur Erfllung gesetzlicher
Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungstrager, Finanzbehorden oder
Strafverfolgungsbehdorden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir l6schen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie fur die oben ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen,
dass personenbezogene Daten fur die Zeit aufbewahrt werden, in der An-
sprtiche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden kénnen (ge-
setzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreiig Jahren). Zudem spei-
chern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich ver-
pflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten er-
geben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenord-
nung und dem Geldwaschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis
zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie kénnen unter der 0. g. Adresse Auskunft Uber die zu lhrer Person ge-
speicherten Daten verlangen. Dartber hinaus kénnen Sie unter bestimmten
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Loschung threr Daten verlan-
gen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrankung der Verarbeitung
Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten
Daten in einem strukturierten, gdngigen und maschinenlesbaren Format zu-
stehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten
zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kdnnen
Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus lhrer besonderen
Situation Griinde ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Verarbeiten wir lhre Daten auf Basis einer Einwilligung (Art.6 Absatz 1
Buchstabe a der DSGVO), konnen Sie dieser Verarbeitung jederzeit wider-
sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Moglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genann-
ten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehorde zu
wenden. Die fur uns zustandige Datenschutzaufsichtsbehorde ist:

Bayr.Landesamt fur Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach




Datenaustausch mit Ihrem friiheren Versicherer

Um lhre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mit-
nahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung)
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls Uberprifen und bei
Bedarf ergénzen zu kénnen, kann im dafur erforderlichen Umfang ein Aus-
tausch von personenbezogenen Daten mit dem von lhnen im Antrag be-
nannten friheren Versicherer erfolgen.

Bonitatsauskiinfte

Wir Ubermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum
Zweck der Bonitatsprufung, dem Bezug von Informationen zur Beurteilung
des Zahlungsausfallrisikos auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren
unter Verwendung von Anschriftendaten an die infoscore Consumer Data
GmbH (ICD), Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser
Ubermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe f der DSGVO. Ubermittlungen auf der Grundlage dieser Bestim-
mungen durfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter
Interessen unseres Unternehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht die
Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen,
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, Uberwiegen. Detail-
lierte Informationen zur ICD i.S.d. Art. 14 Européische Datenschutzgrund-
verordnung (,EU DSGVQ"), d.h. Informationen zum Geschéaftszweck, zu
Zwecken der Datenspeicherung, zu den Datenempfangern, zum Selbstaus-
kunftsrecht, zum Anspruch auf Léschung oder Berichtigung etc. finden Sie
auf der folgenden Seite, beziehungsweise unter
www.ks-auxila.de/datenschutz.

Dienstleisterliste

Stand: Marz 2023

Gesellschaften der KS-Gruppe, die an gemeinsamen Datenverarbeitungsverfahren der Stammdaten teilnehmen:

— AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG
—  KS Versicherungs-AG
— KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V.

I. Dienstleister mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags (Einzelnennung)

Auftraggebende Gesellschaft Dienstleister

Gegenstand / Zweck der Beauftragung

AUXILIA Rechtschutz-Versicherungs-AG | KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V.

advaro Services GmbH

eConsult (Webakte)

— Zentrale Dienste

— Vertragsverwaltung und -service

— Teilweise Finanz- und Rechnungswesen
— E-Mail Services

-1IT

— Datenschutzmanagement

— Inkassodienstleister fur vertragliche
Forderungen

— technische Bereitstellung Webservice
elektronische Kommunikation mit Anwalten

KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V. KS-Software sp. z 0.0.

IMA Deutschland GmbH

Konigs Inkasso

und Deutsche Post AG

ABIS GmbH

caralegal GmbH

Deutsche Post Inhouse Services GmbH

CleverReach GmbH & Co. KG

Infoscore Consumer Data GmbH

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG

— Wartung und Entwicklung von Software
— Regulierung der Clubleistungen
- Forderungsmanagement

- Versand von Postsendungen

- Versand vom E-Mail-Newsletter
— Ermittlung Nachsendeadressen
— Adressermittlung / Adressprufung

— Bereitstellung System zur Durchfiihrung des
Datenschutzmanagements

— Bonitatsprifung in der Antragsbearbeitung

— verwaltet Zusatz-Sterbegeldversicherung
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1l. Kategorien von Dienstleistern

Auftraggebende Gesellschaft

Dienstleister

Gegenstand / Zweck der Beauftragung

AUXILIA Rechtschutz-Versicherungs-AG

Rechtsanwalte

Dienstleister fur BU-Antrags-Check

Mediatoren

Ruckversicherung
Forderungsmanagement
Angebot Inkassodienstleistungen

Dienstleister fir Reputations- und
Bewertungscheck fur Kunden

Beratungsdienstleister gegen Cyber-
mobbing fur Kunden

Banken

Wirtschaftsprifer

— Telefonische Beratung

— Onlineberatung

— Regressverfahren

— Abwehr von Deckungsklagen
— Beratung in Deckungsfragen

— Beratung bei Beantragung von Leistungen aus einer
privaten Berufsunfahigkeitsversicherung

— Beratung und Vertretung in weiteren rechtlichen
Fragen

— Beratung bei Beantragung von Leistungen aus einer
privaten Berufsunfahigkeitsversicherung

— Mediation

— Rickversicherung

— Realisierung von Forderungen

— Angebot von Inkassodienstleistungen fir Kunden

- Unterstiitzung bei Léschungs- oder Anderungsan-
fragen von Rezensionen und negativen oder
unerwunschten Eintragen iminternet

— Sichtung von und Beratung zu aktueller Reputation

— Psychologische Beratung bei Cybermobbing

— Abwicklung des Zahlungsverkehrs

— Buchprufung, Revision

KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V.

Marketing Agenturen /-tools/-provider

Beratungsdienstleister gegen Cyber-
mobbing fur Kunden
Rechtsanwalte

Online-PR und Reputationsmanagement

IT-Wartungsdienstleister

IT- und Telekommunikationsdienstleister

Entsorger
Maklerverwaltungsprogramme
Hoster

Banken

— Marketing-Aktionen und Unternehmenskommuni-
kation zu Produkten und Dienstleistungen

— Psychologische Beratung bei Cybermobbing

— Beratung und Vertretung in rechtlichen Fragen
— Annahme von Antragen zur Datenléschung

— Loéschung reputationsschadigender Internetinhalte
sowie Wiederherstellung sog. E-Reputation

— Kontinuierliches Monitoring der persénlichen
Daten, Warn-Service per E-Mail bei kritischen
Funden

— Einholung Beratung

— Kontinuierliches Reporting zu den bisherigen und
aktuellen (auch geldschten) Bewertungen

— Datenrettung
— Wartung von Systemen und Anlagen

— IT-, Netzwerk- und Telefoniebetreiber, Internet,
E-Mail Services

— Vernichtung von vertraulichen Unterlagen
- Datentransfer mit Vermittlern
— Korrektur und Erfassen von Daten

— Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Sofern sich Anderungen in der Liste der Dienstleister ergeben haben, finden Sie die aktualisierte Liste im Internet

unter www.ks-auxilia.de/datenschutz.




Information zur Bonitatsprifung

Information gem. Art. 14 EU-DSGVO iiber die infoscore Consumer Data GmbH (,1CD")

1. Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche Stelle) sowie des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der o.a.
Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter:
datenschutz@arvato-infoscore.de erreichbar.
2. Zwecke der Datenverarbeitung der ICD
Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, um ihren Ver-
tragspartnern Informationen zur Beurteilung der Kreditwirdigkeit von na-
turlichen und juristischen Personen sowie zur Prufung der Erreichbarkeit
von Personen unter den von diesen angegebenen Adressen zu geben. Hier-
zu werden auch Wahrscheinlichkeits- bzw. Scoringwerte errechnet und
Ubermittelt. Solche Auskinfte sind notwendig und erlaubt, um das Zah-
lungsausfallrisiko z.B. bei einer Kreditvergabe, beim Rechnungskauf oder
bei Abschluss eines Versicherungsvertrages vorab einschatzen zu kénnen.
Die Datenverarbeitung und die darauf basierenden Auskunftserteilungen
der ICD dienen gleichzeitig der Bewahrung der Auskunftsempfanger vor
wirtschaftlichen Verlusten und schiitzen Verbraucher gleichzeitig vor der
Gefahr der GberméaBigen Verschuldung. Die Verarbeitung der Daten erfolgt
dartber hinaus zur Betrugspravention, zur Risikosteuerung, zur Festlegung
von Zahlarten oder Konditionen sowie zur Tarifierung.
3. Rechtsgrundlagen fiir die Datenverarbeitung der ICD
Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei der zustandigen
Datenschutzaufsichtsbehérde gemeldet ist. Die Verarbeitung der Daten
durch die ICD erfolgt auf Basis einer Einwilligung gemaB Art. 6 Abs. 1a
i.V.m. Art. 7 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder auf Grundlage
des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der be-
rechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich
ist und sofern die Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person,
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht tberwiegen. Die
ICD stellt ihren Vertragspartnern die Informationen nur dann zur Verfu-
gung, wenn eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder von den Ver-
tragspartnern ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dar-
gelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwagung aller Interessen zulas-
sig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Ge-
schaften mit wirtschaftlichem Risiko gegeben (z.B. Rechnungskauf, Kredit-
vergabe, Abschluss eines Mobilfunk-, Festnetz- oder Versicherungsvertra-
ges).
4. Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD
Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburts-
datum, Anschrift, friihere Anschriften), Informationen zum vertragswidri-
gen Zahlungsverhalten (siehe auch Ziff. 5), zu Schuldnerverzeichniseintra-
gungen, (Privat-) Insolvenzverfahren und zur (Nicht-)Erreichbarkeit unter
der angegebenen Adresse sowie entsprechende Scorewerte verarbeitet
bzw. gespeichert.
5. Herkunft der Daten der ICD
Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzverdffentlichungen
sowie den Schuldnerverzeichnissen, die bei den zentralen Vollstreckungsge-
richten gefuhrt werden. Dazu kommen Informationen von Vertragspartnern
der ICD Uber vertragswidriges Zahlungsverhalten basierend auf gerichtli-
chen sowie auBergerichtlichen InkassomaBnahmen. Dartber hinaus werden
personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, fru-
here Anschriften) aus den Anfragen von Vertragspartnern der ICD gespei-
chert.
6. Kategorien von Empféngern der personenbezogenen Daten der ICD
Empfénger sind ausschlieBlich Vertragspartner der ICD. Dies sind insbeson-
dere Unternehmen, die ein wirtschaftliches Risiko tragen und ihren Sitz im
europaischen Wirtschaftsraum, in GroBbritannien und in der Schweiz
haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Versandhandels- bzw.
eCommerce-, Telekommunikations- und Versicherungsunternehmen, Fi-
nanzdienstleister (z.B. Banken, Kreditkartenanbieter), Energieversorgungs-
und Dienstleistungsunternehmen. Dartber hinaus gehoren zu den Vertrags-
partnern der ICD Unternehmen, die Forderungen einziehen, wie etwa In-
kassounternehmen, Abrechnungsstellen oder Rechtsanwalte.

7. Dauer der Datenspeicherung der ICD

Die ICD speichert Informationen Uber Personen nur fur eine bestimmte Zeit,

namlich solange, wie deren Speicherung i.S.d. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO

notwendig ist.

Die bei ICD zur Anwendung kommenden Pruf- und Loschfristen entspre-

chen einer Selbstverpflichtung (Code of Conduct) der im Verband ,Die

Wirtschaftsauskunfteien e.V.” zusammengeschlossenen Auskunfteiunter-

nehmen.

— Informationen tber féllige und unbestrittene Forderungen bleiben ge-
speichert, so lange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben wurde; die
Erforderlichkeit der fortwéhrenden Speicherung wird jeweils taggenau
nach vier Jahren tUberpruft. Wird der Ausgleich der Forderung bekannt
gegeben, erfolgt eine Loschung der personenbezogenen Daten tagge-
nau drei Jahre danach.

— Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsge-
richte (Eintragungen nach § 882c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 — 3 ZPO) werden
taggenau nach drei Jahren geléscht, jedoch vorzeitig, wenn der ICD
eine Loschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen
wird.

— Informationen Uber Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuld-
befreiungsverfahren werden taggenau drei Jahre nach Beendigung des
Insolvenzverfahrens oder nach Erteilung oder Versagung der Rest-
schuldbefreiung geldscht.

— Informationen Uber die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels
Masse, die Aufhebung der SicherungsmaBnahmen oder tGber die Versa-
gung der Restschuldbefreiung werden taggenau nach drei Jahren ge-
|6scht.

- Angaben Uber Anfragen werden spatestens taggenau nach drei Jahren
geloscht.

— Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt
die Prafung der Erforderlichkeit der fortwahrenden Speicherung fur
weitere drei Jahre. Danach werden sie taggenau gel6scht, sofern nicht
zum Zwecke der Identifizierung eine langer wahrende Speicherung er-
forderlich ist.

8. Betroffenenrechte gegeniiber der ICD

Jede betroffene Person hat gegentber der ICD das Recht auf Auskunft nach

Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht

auf Loschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschrankung der Verar-

beitung nach Art. 18 DSGVO. Dariber hinaus besteht die Moglichkeit, sich
an die fur die ICD zustandige Aufsichtsbehorde -Der Landesdatenschutzbe-

auftragte fur den Datenschutz Baden-Wirttemberg, Konigstr. 10a, 70173

Stuttgart- zu wenden. Einwilligungen kénnen jederzeit gegentber dem be-

treffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch fur Einwilli-

gungen, die bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Der Wider-
ruf der Einwilligung berthrt nicht die RechtmaBigkeit der bis zum Widerruf
verarbeiteten personenbezogenen Daten.

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Griinden,
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben,
gegeniiber der ICD widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu lhrer Person gespeichert
und an wen sie welche Daten Ubermittelt hat, teilt Ihnen die ICD das gerne
im Rahmen einer — unentgeltlichen — schriftlichen Selbstauskunft mit. Die
ICD bittet um Ihr Verstandnis, dass sie aus datenschutzrechtlichen Griinden
keinerlei telefonische Ausklinfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizie-
rung lhrer Person am Telefon nicht méglich ist. Um einen Missbrauch des
Auskunftsrechts durch Dritte zu vermeiden, benétigt die ICD folgende An-
gaben von lhnen: Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum,
Aktuelle Anschrift (StraBe, Hausnummer, Postleitzahl und Ort), ggf. Voran-
schriften der letzten funf Jahre (dies dient der Vollstandigkeit der zu ertei-
lenden Auskunft).

Wenn Sie — auf freiwilliger Basis — eine Kopie Ihres Ausweises beiftigen, er-
leichtern Sie der ICD die Identifizierung lhrer Person und vermeiden damit
magliche Ruckfragen. Sie kdnnen die Selbstauskunft auch via Internet unter
https://www.arvato.com/finance/de/verbraucher/selbstauskunft/selbstaus-
kunft-anfordern.html beantragen.

9. Profilbildung/Profiling/Scoring

Die ICD-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte erganzt werden. Beim
Scoring der ICD wird anhand von Informationen und Erfahrungen aus der
Vergangenheit eine Prognose insbesondere Uber Zahlungswahrscheinlich-
keiten erstellt. Das Scoring basiert priméar auf Basis der zu einer betroffenen
Person bei der ICD gespeicherten Informationen. Anhand dieser Daten, von
adressbezogenen Daten sowie von Anschriftendaten erfolgt auf Basis ma-
thematisch-statistischer Verfahren (insbes. Verfahren der logistischen Re-
gression) eine Zuordnung zu Personengruppen, die in der Vergangenheit
dhnliches Zahlungsverhalten aufwiesen.

Folgende Datenarten werden bei der ICD fur das Scoring verwendet, wobei
nicht jede Datenart auch in jede einzelne Berechnung mit einflieBt: Daten
zum vertragswidrigen Zahlungsverhalten (siehe Ziff. 4. u. 5.), zu Schuldner-
verzeichnis-Eintragungen und Insolvenzverfahren (siehe Ziff. 4. u. 5.), Ge-
schlecht und Alter der Person, adressbezogene Daten (Bekanntsein des Na-
mens bzw. des Haushalts an der Adresse, Anzahl bekannter Personen im
Haushalt (Haushaltsstruktur), Bekanntsein der Adresse), Anschriftendaten
(Informationen zu vertragswidrigem Zahlungsverhalten in lhrem Wohnum-
feld (StraBe/Haus)), Daten aus Anfragen von Vertragspartnern der ICD.
Besondere Kategorien von Daten i.S.d. Art. 9 DSGVO (z.B. Angaben zur
Staatsangehorigkeit, ethnischen Herkunft oder zu politischen oder religio-
sen Einstellungen) werden von ICD weder gespeichert noch bei der Berech-
nung von Wahrscheinlichkeitswerten berticksichtigt. Auch die Geltendma-
chung von Rechten nach der DSGVO, also z.B. die Einsichtnahme in die bei
der ICD gespeicherten Informationen nach Art. 15 DSGVO, hat keinen Ein-
fluss auf das Scoring.

Die ICD selbst trifft keine Entscheidungen Uber den Abschluss eines Rechts-
geschéafts oder dessen Rahmenbedingungen (wie z.B. angebotene Zahlar-
ten), sie unterstltzt die ihr angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit
ihren Informationen bei der diesbezuglichen Entscheidungsfindung. Die Ri-
sikoeinschatzung und Beurteilung der Kreditwurdigkeit sowie die darauf
basierende Entscheidung erfolgt allein durch Ihren Geschaftspartner.






Wie zahlungsfahiqg ist Ihr Kunde?

InkassoPro — das professionelle Forderungsmanagement und
eine kostenlose Serviceleistung ftr Rechtsschutzkunden der AUXILIA.

Mit InkassoPro erhalten Sie Zugang zu einem hochprofessio-

nellen Inkasso-Management — eine schnelle, unburokratische

und effektive Hilfe fur die Finanzen lhrer Firma:

m GUnstige Bonitatsauskunfte fur Privatpersonen sowie
Firmenauskunfte fihrender Anbieter

m Eintreiben offener unstrittiger Forderungen

m Kostenschutz bei auBergerichtlichen und gerichtlichen
Mahnverfahren

m First Debit organisiert ein moglicherweise notwendiges
Klageverfahren

m Langzeitiberwachung bereits erwirkter Titel

m Kostenloses Online-Portal fur schnelle, einfache Abfragen,
Ubergaben der Forderungen und Reporting

Partner der AUXILIA-Rechtsschutz ist die First Debit GmbH.
First Debit ist ein inhabergefihrter Spezialdienstleister fur
Forderungsmanagement. Jahrelange Erfahrung trifft dort auf
dynamische Prozesse, seritse Abwicklung und ein motiviertes
Team.

Das Inkasso

Weit mehr als die Halfte aller Firmen, Selbststandige und
Freiberufler erhalten nach Rechnungsstellung nicht ihr Geld.
Diese ausstehenden Forderungen binden Kapital und bringen
Verluste. Hierdurch entstehen schnell Liquiditatsengpasse.

Mit dem professionellen Inkasso-Management holen Sie
Ihre Forderung ein und dies in der Regel ohne Verluste und
zusatzliche Kosten.

Keine finanziellen Risiken!

Sofern der Schuldner Ihrer unstrittigen Forderung zahlungsfahig
ist, haben Sie folgende Vorteile:

m Keine Kosten fur das Inkassoverfahren

m Keine Erfolgsprovision

m Keine Jahres-, oder Einmalgebuhr bzw. kein Mitgliedsbeitrag

KS/AUXILIA

Rechtsschutz

Leistungen lhres Inkasso-Profis

Unverzugliche Zahlungsaufforderung mit SCHUFA-Hinweis
Zusatzliche Mahnungen per Telefon, E-Mail & SMS
Schuldnercheck mit Bonitatsprifung

Meldung an die SCHUFA

Durchfuhrung des gerichtlichen Mahnverfahrens
Zwangsvollstreckungsverfahren bis zur Abgabe der
Vermogensauskunft

Maogliche Kosten im Inkasso-Prozess

Das Inkasso-Verfahren ist fur Sie in der Regel kostenfrei. Bevor

Kosten entstehen, wird Ihre Zustimmung eingeholt.

Kosten entstehen nur in Sondersituationen, wenn

m Sie den Inkassoauftrag stornieren (35, € + Barauslagen)

m die Forderung strittig ist, d. h. Ihr Schuldner Einwédnde gegen
die Forderung erhebt

m Sie trotz negativer Bonitatsprafung lhres Schuldners
weiter gegen ihn vorgehen mochten. Das ist bei hdheren
Rechnungsbetrdgen fir den Erhalt eines vollstreckbaren Titels
sinnvoll.

Langzeittiberwachung

Zahlungsunfahige Schuldner haben meistens irgendwann wie-
der Geld. Es ist also sinnvoll, auch lhre vollstreckbaren Titel an
die First Debit GmbH zu geben.

Ihre Forderung wird bis zu 30 Jahre lang Gberwacht. Nur

im Erfolgsfall fallen 40 % der Hauptforderung als Erfolgsprovi-
sion an. First Debit tbernimmt fur Sie kostenfrei die Forde-
rungsanlage, den Schuldnercheck, die aufwandigen Adresser-
mittlungen, die regelmé&Bige Wiedervorlage und Bonitatschecks
sowie bei positiven Erfolgsaussichten Zwangsvollstreckungs-
massnahmen.



Bonitatsprifung und Adressermittiung

Bonitatsprufung

Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Bauchgefuhl. Schutzen Sie sich
vor Zahlungsausfallen und prufen Sie vorzeitig die Bonitat lhrer
Kunden. Sie erhalten den sofortigen Zugriff auf Informationen
fuhrender deutscher Handels- und Wirtschaftsauskunfteien,
ohne dort gesonderte Vertrage oder Mitgliedschaften eingehen
zu mussen. lhnen wird ermdéglicht, die Kreditwurdigkeit und
das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden vorab zu Gberprufen.

Sonderkonditionen

Privatpersonen

Experian (ehemals Arvato Infoscore) 4,00 €
CRIF Burgel 4,00 €
KombiCheck 8,00 €
Unternehmen

CRIF Burgel Kurzauskunft 8,00 €
CRIF Burgel Vollauskunft 28,00 €
SCHUFA Kurzauskunft 9,90 €
SCHUFA Kompaktauskunft 19,90 €
SCHUFA Vollauskunft 29,90 €

Mit InkassoPro kénnen Sie auch Bonitdtsauskinfte Gber
auslandische Unternehmen einholen.

Adressermittlung

Unbekannt verzogene Schuldner sind ein besonders Argernis.
Mit InkassoPro erhalten Sie Informationen zu aktuellen Um-
zligen und Adressanderungen aus zahlreichen Datenbanken
(u.a. Deutsche Post & SCHUFA). Der Weg der Adressermittlung
ist gunstiger, als direkt eine teure Einwohnermeldeamtsanfrage
einzuholen. Sie sparen nicht nur den manuellen Aufwand,
sondern zahlen nur bei einem , Treffer”.

Zudem haben Sie die Moglichkeit, die Ermittlungstiefe zu
bestimmen. Bei Stufe B wird nach erfolgloser Datenbankan-
frage automatisch eine Einwohnermeldeamtsanfrage gestellt.
Diese bezahlen Sie pauschal — egal in welchem Ort. Bitte
beachten Sie, dass die Bearbeitung durch das Amt mehrere
Wochen dauern kann.

6,00 €
12,00 €

Adressermittlung (A)
Adressermittlung (B)

AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Postfach 15 02 20 - 80047 Miinchen - Tel 089 /539 81-0
zentrale@ks-auxilia.de - www.ks-auxilia.de

FAQ — Wertvolle Fragen und Antworten

Handelt es sich bei InkassoPro um eine Versicherung?

Nein, InkassoPro ist eine Serviceleistung. Sie ist ohne Zusatz-
beitrag im AUXILIA-Gewerbe-Rechtsschutz der ARB/2021 ent-
halten. InkassoPro ist keine Versicherungsleistung des Rechts-
schutzvertrages und wird nicht als Rechtsschutz-Leistungsfall
gewertet.

Fur welche Branchen und Betriebe gilt InkassoPro?
InkassoPro ist fur jedes Gewerbe nutzbar, das eine AUXILIA-
Rechtsschutzversicherung der ARB/2021 hat. InkassoPro steht
auBerdem auch Freiberuflern, Heilwesenberufen, landwirt-
schaftlichen Betrieben und Vereinen zur Verfigung.

Ab wann kann ich InkassoPro nutzen?

Sie kénnen InkassoPro nutzen, sobald der Rechtsschutzantrag
bei der AUXILIA policiert wurde. Es gibt keinerlei Wartezeiten,
selbst wenn der Vertrag bei der AUXILIA erst zu einem spateren
Zeitpunkt beginnt. Es kénnen auch Forderungen tbergeben
werden, die vor Vertragsschluss entstanden sind. Sie durfen
jedoch nicht verjahrt sein.

Wann ist meine Forderung ,strittig” oder ,streitig”?

Sie muss massiv, also schriftlich durch den Schuldner oder sogar
durch Einschaltung von Rechtsanwalten bestritten werden. Eine
Forderung ist auch dann strittig, wenn der Sachverhalt eine Kla-
rung vor Gericht notwendig erscheinen lasst.

Was passiert, wenn die Forderung ,,strittig” wird?
Widerspricht der Schuldner der Forderung nach der ersten
oder zweiten Inkassomahnung, werden Sie informiert. Sie ent-
scheiden dann, ob Sie auf eigenes Kostenrisiko die Forderung
weiterverfolgen. Unser Partner organisiert den gesamten Pro-
zess mit Partneranwalten, Gbernimmt aber nicht alle Kosten.

Was geschieht, wenn meine Forderung bei Ubergabe bereits
Lstrittig” ist?

Eine bereits strittige Forderung kann durch den Inkassopartner
zwar bearbeitet werden. Nutzen Sie aber fur diesen Ausnahme-
fall die kostenlose telefonische Rechtsberatung der AUXILIA
unter 089 /539 81-333.

Wie funktioniert eine Ratenzahlungsvereinbarung?
Vereinbart lhr Schuldner eine Ratenzahlung, werden zunachst
die Inkassokosten, anschlieBend die Zinsen und dann die
Hauptforderung beglichen.

Nutzung und Zugangsdaten

Nach Policierung lhres gewerblichen Rechtsschutz-Antrages
erhalten Sie ein BegriBungsschreiben von unserem Inkasso-Part-
ner First Debit. Darin sind die Zugangsdaten zum Inkasso-Portal
enthalten. Sie kénnen die Inkasso-Services

sofort nutzen.

Der Inkasso-Partner der AUXILIA Rechtsschutz:

First Debit GmbH - Am Hulsenbusch 23, 59063 Hamm
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

InkassoPro-Telefon +49 (0) 23 81/99 540 77
InkassoPro-Fax +49 (0) 23 81/99 540 17
inkassopro@firstdebit.de; www.firstdebit.de

First Debit ist Mitglied im
Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V., Berlin.

Hinweis: Die Voraussetzung fur die Sonderkonditionen, insbesondere die
Verauslagung bestimmter Kosten, sind schltssige Vertragsunterlagen, eine positive
Bonitdt des Schuldners und eine Hauptforderung kleiner als 20.000,- €. Die
Konditionen bei Forderungen tber 20.000,- € richten sich nach den Bestimmungen
der AGB der First Debit GmbH.



	Antrag inkl. Bedingungen.pdf
	Antrag inkl. Bedingungen.pdf
	Betriebshaftpflicht_Bauhauptgewerbe_A_31_02012023.pdf
	Leere Seite




	AHB: 
	Widerrufsbelehrung: 
	Datenschutz-Informationsblatt: 
	A 131: 
	A 124: 
	A 151: 
	Kurzfassung Leistungsumfang A31: 
	Leistungsübersicht Premium: 
	Schaltfläche2: 
	Schaltfläche1: 
	Schaltfläche4: 


